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Einleitung

PAaTrRICIA PURTSCHERT, KATRIN MEYER, YVES WINTER

»Sicherheit« ist zu einem Schliisselbegriff aktueller politischer und sozialer
Transformationsprozesse geworden. Sei es im Bereich der Aufriistung und
Militarisierung der Gesellschaft zur Abwehr sogenannter terroristischer
Gefahren und anderer »Eindringlinge«, im Kontext der Debatten um Mi-
gration und Asyl, im Rahmen der Lebensmittel- und Nahrungssicherheit
oder in Bezug auf neue biometrische Uberwachungs- und Kontrolltechno-
logien, »Sicherheit« hat sich zu einem Leitbegriff der Gegenwart entwickelt.
Unter diesem Stichwort wird derzeit vielerorts das Verhiltnis zwischen In-
dividuum und Staat neu definiert, inter- und transnationale politische, cko-
nomische und militirische Verflechtungen reorganisiert, Gesundheits- und
Erndhrungspolitiken verindert sowie die Beziehungen zwischen Wissen-
schaft, Staatlichkeit und Gewalt umgestaltet. Schematisch kann ein tenden-
zieller Ausbau staatlicher Repressionsmechanismen konstatiert werden, der
mit der gleichzeitigen Flexibilisierung und Modularisierung gesellschaft-
licher Steuerungsmechanismen einhergeht. Der Bezug auf und der Ruf
nach »Sicherheit« stellt die amorphen Legitimationsgrundlagen her fiir die
Zergliederung und Demontage von Grundrechten, fiir erhéhte Eingriffe in
die Privat- und Intimsphire durch Uberwachungs- und Kontrolltechniken
sowie fiur einen tiefgreifenden Sozialabbau. Bemerkenswert an diesen Ent-
wicklungen ist nicht zuletzt die Verkettung von Bio- und Geopolitik sowie
die zunehmende Okonomisierung und Militarisierung von Steuerungs- und
Lenkungstechniken, die auf individuelles und kollektives Leben, Lebensriu-
me und Lebenswelten ausgerichtet sind.

Der vorliegende Sammelband geht anhand von Foucaults Begrifflichkeit
der Hypothese nach, dass die disparaten Diskurse, Phinomene, Institutio-
nen und Mechanismen, die sich alle auf Sicherheit beziehen, nicht vonei-
nander losgeldst, sondern miteinander verbunden sind. Foucaults Gouver-
nementalititstheorie bietet einen vielversprechenden Ansatz fiir die Ana-
lyse dieser Verschrinkungen. Sie erméglicht es, die Machtférmigkeit von
Sicherheit zu denken und diese mit dem Staat in einen Zusammenhang zu
bringen. Sicherheit — so unsere These — muss als Leittechnik liberaler Staat-
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lichkeit verstanden werden, die deren Reproduktion ermdglicht und damit
als die Rationalisierungstechnik moderner Macht funktioniert. Vor diesem
Hintergrund lisst sich fragen, ob das, was heute neu als Sicherheitspolitik
erscheint, nichts anderes als neue Formen dieser bestehenden Technik dar-
stellt.

Die Einschitzung, dass Sicherheit kein neues Kalkiil ist, sondern gegen-
wirtig neu organisiert wird, verlduft kontrir zu vielen Diagnosen: So do-
miniert zurzeit die Vorstellung, dass die aktuellen sicherheitspolitischen
Dispositive eine unumgingliche Antwort auf die Zisur des 11. Septembers
2001 darstellen. Zahlreiche Versuche, diese aktuelle Konstellation zu er-
fassen, arbeiten mit einem impliziten oder expliziten Gegensatz zwischen
nationalstaatlicher Ordnung und terroristischen Netzwerken, Demokratie
und Fundamentalismus, (westlichem) Sikularismus und (nicht-westlicher)
Verschrinkung von Staat und Religion, liberalen Werten und roher Gewalt.
Es gilt zu erforschen, wie diese scheinbar gegensitzlichen Begriffe zusam-
menhingen, welcher diskursiven Logik sie unterworfen sind und welche
politischen Dringlichkeiten durch sie geschaffen werden.!

Der vorliegende Band widerspricht der These eines unerwarteten und
folgenschweren Bruchs durch die Anschlige des 1. Septembers 2001, ge-
miss der die globale Ordnung radikal neu definiert worden sei und sich die
Sicherheitsfrage zur zentralen Herausforderung der Politik herausgebildet
habe. Gefragt wird stattdessen, welche Verschiebungen und Resignifizie-
rungen das Sicherheitsverstindnis, das dem liberalen Staat immer schon in-
hirent gewesen ist, zurzeit erfihrt. Es ist zu untersuchen, auf welche neue
Weise Sicherheit mit der Frage der Bevolkerung verbunden wird, und wie
neue und bestehende Sicherheitstechniken mit institutionellen Komple-
xen und diskursiven Ereignissen verschaltet werden.? Foucaults Untersu-
chungen zur »Gesamtdkonomie der Macht« (GG I, 26), die als Gouverne-
mentalitit beschrieben werden kann, ebnet diesen Analysen das konzeptio-
nelle Terrain.

Geschichte der Gouvernementalitat

Wihrend der letzten Jahre hat in der Foucault-Rezeption eine Verschiebung
stattgefunden: Seit der Publikation der Schriften (Dits et Ecrits) und der von
Burchell, Gordon und Miller, bzw. von Lemke, Krasmann und Brockling her-

1 | Zum US-amerikanischen Kontext dieser Sicherheitsdiskurse vgl. Katherine
Lemons/Patricia Purtschert/Yves Winter: »Securitarismus in den USA. Zur Gouver-
nementalitit der Sicherheit«, in: Widerspruch 46 (2004), S. 99-108.

2 | Vgl. dazu Regina Brunett/Stefanie Grife: »Gouvernementalitit und Anti-Ter-
ror-Gesetze. Kritische Fragen an ein analytisches Konzept, in: Marianne Pieper/En-
carnacién Gutiérrez Rodriguez (Hg.): Gouvernementalitit. Ein sozialwissenschaft-
liches Konzept im Anschluss an Foucault, Frankfurt a.M.: Campus 2003, S. 50-67.
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ausgegebenen Sammelbinde findet die Auseinandersetzung mit Foucaults
Machtanalytik vermehrt unter dem Blickwinkel der sogenannten »Gouver-
nementalitit« statt3 Das Konzept der Gouvernementalitit dient dabei als
Instrument zur Analyse und Kritik aktueller gesellschaftlicher Transforma-
tionsprozesse und neoliberaler Regierungsformen.4 Diese Ausrichtung der
Foucault-Rezeption hat sich seit der Publikation der beiden Vorlesungsrei-
hen Sicherheit, Territorium, Bevilkerung aus dem Jahr 1978 und Die Geburt
der Biopolitik aus dem Jahr 1979 weiter intensiviert.s Beide Vorlesungen sind
2004 zeitgleich mit der franzdsischen Ausgabe in deutscher Ubersetzung
unter dem Titel Geschichte der Gouvernementalitit erschienen.®

3 | Michel Foucault: Schriften in vier Binden (= Dits et Ecrits), hg. von Daniel
Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 20012005 (abgekiirzt S I-IV); Graham Burchell/Colin Gordon/Peter
Miller (Hg.): The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago: University
of Chicago Press 1991; Thomas Lemke/Susanne Krasmann/Ulrich Bréckling (Hg.):
Gouvernementalitit der Gegenwart. Studien zur Okonomisierung des Sozialen,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2000. Grundlegend fiir die Einfithrung des Gouverne-
mentalititskonzepts im deutschen Sprachraum war zudem die Darstellung von Tho-
mas Lemke: Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen
Gouvernementalitit, Hamburg: Argument 1997.

4 | Zu einem Uberblick der Rezeptionslage vgl. Thomas Lemke: »Neoliberalis-
mus, Staat und Selbsttechnologien. Ein kritischer Uberblick iiber die governmentality
studies«, in: Ders.: Gouvernementalitit und Biopolitik, Wiesbaden: VS 2007, S. 47-
64; Sylvain Meyet: »Les trajectoires d'un texte: sLa gouvernementalité« de Michel
Foucault, in: Sylvain Meyet/Marie-Cécile Naves/Thomas Ribemont (Hg.), Travailler
avec Foucault. Retours sur le politique, Paris: L' Harmattan 2003, S. 13-36.

5 | Entsprechende Darstellungen von Foucaults Gouvernementalititsverstind-
nis mussten sich bislang auf die Tonbandaufzeichnungen der Vorlesungen stiit-
zen, die nur im Foucault-Archiv in der Bibliothéque du Saulchoir in Paris verfiigbar
waren. Vgl. dazu Colin Gordon: »Governmental Rationality: An Introduction, in:
G. Burchell/C. Gordon/P. Miller: The Foucault Effect, S. 1-51, hier S. 1; die erste um-
fassende Darstellung der beiden Vorlesungsreihen erfolgte im deutschsprachigen
Raum durch Th. Lemke: Kritik der politischen Vernunft.

6 | Michel Foucault: Geschichte der Gouvernementalitit, Bd. 1: Sicherheit, Ter-
ritorium, Bevolkerung. Vorlesung am Collége de France 1977-1978, hg. von Michel
Sennelart, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2004 (abgekiirzt GG I); Michel Foucault: Ge-
schichte der Gouvernementalitit, Bd. 2: Die Geburt der Biopolitik. Vorlesung am
College de France 1978-1979, hg. von Michel Sennelart, Frankfurt a.M.: Suhrkamp
2004 (abgekiirzt GG II). Zuvor konnte sich die Interpretation des Gouvernemen-
talitdtsbegriffs nur auf eine schmale Quellenbasis stiitzen. Wichtig war vor allem
der Text »La gouvernementalité« von 1978. Es handelte sich dabei um die Vorlesung
vom 1. Februar 1978, in der Foucault erstmals das Konzept der Gouvernementalitit
einfiihrte; vgl. Michel Foucault: »La gouvernementalité« (1978), in: Michel Foucault:
Dits et écrits 1954-1988, Bd. 3, hg. von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mit-
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Im Vordergrund der Rezeption des Gouvernementalititsbegriffs steht
das Thema des Regierens, womit ein spezifischer Machttypus gemeint ist,
der sich im Gegensatz zu repressiven Formen der Macht nicht des Zwangs,
sondern produktiver Lenkungstechniken bedient” Dabei kommt der Analy-
se der Subjektivierungsformen als Bedingung und Effekt gouvernementaler
Regierung in der Forschung besonderes Gewicht zu.®? Vermehrt riickt in
jingerer Zeit aber auch die Frage der Staatlichkeit ins Zentrum. Nicht zu-
letzt die Veroffentlichung der beiden Vorlesungszyklen macht deutlich, wie
wichtig Staatlichkeit fiir das Verstindnis von Foucaults Gouvernementalitit
ist.? Zwar distanziert sich Foucault immer wieder von der von ihm kriti-
sierten Metaphysik des Staates, was aber nicht bedeutet, dass der Staat aus
dem Blickfeld gerit. Es geht vielmehr darum, eine andere Staatstheorie zu
entwerfen und eine »Gouvernementalisierung« des Staates (GG I, 163) zu
beschreiben. Die fiir die Gouvernementalitit konstitutive Lenkung von In-
dividuen kann also nicht ausserhalb von Staat und Staatlichkeit verstanden
werden. Wir schlagen deshalb vor, Foucaults Geschichte der Gouvernemen-
talitdt auch als Staatstheorie zu lesen.

Wenn die bei Foucault identischen Begriffe von Souverinitit und Recht
fur den traditionellen Staat stehen, dann reprisentiert Gouvernementalitit
den modernen Staat, fiir den Regierung zum Leitbegriff wird. Es besteht
somit eine doppelte Bedingtheit: der Staat ist Bedingung der Gouverne-
mentalitit und Gouvernementalitit ist Bedingung des (modernen) Staa-
tes.”° Die Gouvernementalitit des Staates wird von Foucault in einer histo-

arbeit von Jacques Lagrange, Paris: Gallimard 1994, S. 635-657. Der Text wurde zu-
erst in einer von Pasquale Pasquino iibersetzten italienischen Fassung veroffentlicht
in Aut-aut 167/8, September-Dezember 1978, S.12-29. Eine englische Ubersetzung
von Rosi Braidotti erschien erstmals in Ideology and Consciousness (I&C) 6, Herbst
1979. Die erste deutsche Versffentlichung erfolgte durch Th. Lemke/S. Krasmann/
U. Bréckling: Gouvernementalitit der Gegenwart S. 41-67.

7 | Vgl. Mitchell Dean: Governmentality. Power and Rule in Modern Society,
London: Sage 1999.

8 | Vgl. dazu Ulrich Brockling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer
Subjektivierungsform, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2007; Nikolas Rose: Powers of
Freedom. Reframing Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press
1999.

9 | Wir schliessen uns an dieser Stelle Michel Sennelarts Einschitzung an, wo-
nach das Gouvernementalititskonzept mit der Frage der Staatlichkeit verwoben sei
(GG, 552). Vgl. auch die Beitridge in Susanne Krasmann/Michael Volkmer (Hg.): Mi-
chel Foucaults »Geschichte der Gouvernementalitit« in den Sozialwissenschaften.
Internationale Beitrige, Bielefeld: transcript 2007.

10 | Vgl. auch: »Ursprung und Ziel der gouvernementalen Vernuntft [...] ist der
Staat. [...] Der Staat ist die regulative Idee der gouvernementalen Vernunft.« (GG I,
415) Foucault schreibt, es handle sich »um das Auftauchen einer bestimmten Art von

Rationalitit in der Regierungspraxis, einem bestimmten Typ von Rationalitit« (GG
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rischen Konstellation verschiedener Machttypen situiert und metaphorisch
als »Dreieck« beschrieben, das sich zwischen »Souverinitit«, »Disziplin«
und »Regierung« aufspannt (GG I, 161). Mit dieser Machttypologie schliesst
Foucault teilweise an Termini an, die er bereits in Uberwachen und Strafen”
und Der Wille zum Wissen'* etabliert hat.s In Uberwachen und Strafen unter-
scheidet er zwischen dem »Gesetz des Konigs« und der »Diszipling, in Der
Wille zum Wissen zwischen der »Macht tiber Leben und Tod« und der »Bio-
macht«. Im Kontext dieser sich tiberschneidenden Machttypologien ist das
Verhiltnis zwischen Souverinitit, Disziplin und Regierung im Rahmen des
Gouvernementalititskonzeptes klirungsbediirftig.¥ Wir schlagen vor, eine
solche Klirung anhand des Sicherheitsbegriffs vorzunehmen.

Der fir die Gouvernementalitit zentrale Begriff der Sicherheit wird in
der Foucault-Rezeption primir im Zusammenhang mit privatisierten oder
Skonomisierten Logiken des Risikos und der Selbstverantwortung verhan-
delt.s Demgegentiber mochten wir mit diesem Sammelband die Sicherheit
als staatliche Regierungstechnik ins Zentrum stellen. Im Gegensatz zur
Tendenz, Regierung nur auf Lenkung und auf die entsprechenden Subjek-
tivierungsformen hin zu lesen, geht es uns darum, die Debatte um Gou-
vernementalitit auf das Thema der Sicherheit zuriickzubringen und die
»Gesamtokonomie der Macht« (GG I, 26) auf den Sicherheitsbegriff hin
zu interpretieren. Wir gehen davon aus, dass Sicherheit fiir den gouverne-

I, 16). Rationalitit muss zweifelsohne im semantischen Zusammenhang mit ratio
und raison verstanden werden, also Gouvernementalitit auch als »gouvernementale
Vernunft« (GG I, 25, 29).

11 | Michel Foucault: Uberwachen und Strafen. Die Geburt des Geféngnisses,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1976 (abgekiirzt US).

12 | Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualitit und Wahrheit, Bd. 1,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977 (abgekiirzt SW 1).

13 | Vgl.dazuauch die werkgeschichtliche Einbettung von Martin Saar: »Macht,
Staat, Subjektivitit. Foucaults Geschichte der Gouvernementalitit im Werkkontext«,
in: S. Krasmann/M. Volkmer (Hg.), Michel Foucaults »Geschichte der Gouverne-
mentalitit« in den Sozialwissenschaften, S. 23-45.

14 | Wihrend sich in der Beschreibung des Machttypus von Gesetz, Konig und
Souveridn Gemeinsambkeiten ergeben, die nahelegen, dass Foucault dabei immer die
gleiche Machtform im Blick hat - fiir die Ahnlichkeit von Gesetz, Kénig und Souve-
rian sprechen zum Beispiel der manifeste Einsatz einer gesetzlichen Sanktionsgewalt
sowie der Selbstzweckcharakter ihrer Herrschaft — sind solche Gemeinsamkeiten im
Fall der Disziplin, Biomacht und Regierung nicht evident. Disziplin wird definiert
als Technik, die direkt auf Kérper einwirkt, wihrend die Regierung als indirekte
Lenkung, als »Fithrung von Fithrung« erscheint.

15 | Vgl. etwa Francois Ewald: Der Vorsorgestaat, Frankfurt a.M.: Suhrkamp
1993; Pat O’Malley: »Risk and responsibility«, in: Andrew Barry/Thomas Osborne/
Nikolas Rose (Hg.), Foucault and Political Reason. Liberalism, Neo-liberalism and
Rationalities of Government, London: UCL Press 1996, S.189-207.
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mentalen Staat konstitutiv ist und dass es einen internen Bezug zwischen
Sicherheit und Regierung gibt. Gouvernementale Staatlichkeit kann, so un-
sere These, nicht ohne Sicherheit gedacht werden.'

Gouvernementalitat und Sicherheit

Sicherheit stellt innerhalb der Gouvernementalititsanalyse einen Schlissel-
begriff dar, bleibt aber in Foucaults Text schwer fassbar und definitorisch
unterbestimmt. So wird Sicherheit verschiedentlich als Mechanismus (GG
I, 19, 21, 22, 23), als Technik oder Technologie (GG I, 20, 24) sowie auch als
Taktik (GG I, 23), als Dispositiv (GG I 53, 87) und als Typus der Macht (GG
I, 277, 28) verstanden.

Den Term »Sicherheit« verwendet Foucault zum ersten Mal in einem
machttheoretischen Zusammenhang im Vorlesungszyklus In Verteidigung
der Gesellschaft, wo er in der Vorlesung vom 17. Mirz 1976 zwischen Dis-
ziplinar- und Sicherheitsmechanismen unterscheidet.” Der Begriff der Si-
cherheit wird jedoch im 1976 erschienenen ersten Band von Sexualitit und
Wahrheit (Der Wille zum Wissen) nicht benutzt. Foucault erwihnt dort als
Gegensatz zu den Disziplinarmechanismen, die sich direkt auf den Kérper
von Individuen applizieren, die »Regulationsmechanismen«, welche als
Interventionsobjekt nicht unmittelbar die Korper, sondern die Gesundheit
und das Leben der Bevilkerung betreffen (SW 1, 135). In der Vorlesungsrei-
he Sicherheit, Territorium, Bevilkerung wird »Sicherheit« in der Vorlesung
vom 11. Januar 1977 im Gegensatz zu den Machttypen der Souverinitit und
Disziplin eingefiihrt. Sicherheit scheint in diesem Kontext eine Verallgemei-
nerung dessen zu bedeuten, was Foucault in Der Wille zum Wissen »Bio-
macht« nannte, das heisst, ein Machttypus, welcher dadurch operiert, dass er
Phinomene statistisch erfasst, quantifiziert, deren Proportionen bestimmt,
Kosten gegen Nutzen aufrechnet und damit ein soziales Optimierungskal-
kiil mit dem Ziel einfiihrt, die »Vitalitit« des Lebens nutzbar zu machen.®
Ab der dritten Vorlesung dieses Zyklus nennt Foucault diesen Machttypus
»Regierung« und in der folgenden Vorlesung wird der Begriff der Gouver-
nementalitit eingefiithrt.

16 | Vgl.indiesem Sinn auch Thomas Lemke: »Dispositive der Unsicherheitim
Neoliberalismus, in: Widerspruch 46 (2004), S. 89-98.

17 | Vgl. Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am
College de France 1975-76, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1999 (abgekiirzt VG), S. 288,
290.

18 | Foucault beschreibt folgende Interventionsfelder der Sicherheitsmechanis-
men im 19. Jahrhundert: statistische und 6konomische Analyse der Kriminalitit,
6ffentliche Gesundheitspflege und Epidemiologie, Lebensmittelversorgung, Verwal-
tung von Stidten als Handels- und Verkehrsknotenpunkte (GG [, 19f.).
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Gouvernementalitit wird in dieser wichtigen vierten Vorlesung dreifach
definiert: erstens, als institutionelle, diskursive und strategische Bedin-
gungen fiir die Austibung der Regierungsmacht; zweitens, als historische
Tendenz, welche zur Vorherrschaft der Regierungsmacht iiber Souverinitit
und Disziplin fuhrte; und drittens, als Charakteristik und Attribut des mo-
dernen buirokratisierten Staates im Gegensatz zum Staat der frithen Neu-
zeit (GG I, 162f). Gouvernementalitit ist somit als Rationalitit der Macht
zu verstehen, welche, indem sie die Machttypen der Souverinitit, Disziplin
und Regierung rational verwaltet, eine konstitutive Dimension des moder-
nen Staates beschreibt.” Mit der Etablierung dieses Gouvernementalitits-
konzepts tritt die in den ersten drei Vorlesungen eingefiihrte Sicherheit in
den Hintergrund, zugunsten der Geschichte der Gouvernementalitit, die
Foucault mit Vorlesungen tiber das christliche Pastorat, den Begriff des Ver-
haltens, die Staatsrison und die Entstehung der Polizei rekonstruiert. Dies
hat verschiedene Interpretinnen dazu veranlasst, die vierte Vorlesung als
eine thematische Verschiebung des Vorlesungszyklus zu verstehen, womit
nicht mehr die Sicherheit im Zentrum stehe, sondern die Geschichte der
Gouvernementalitit.> Dem halten wir eine Lektiire entgegen, welche von
der anhaltenden Bedeutung der Sicherheit ausgeht. Unter »gouvernemen-
taler Verwaltung« (GG I, 161) versteht Foucault explizit eine Machtform, die
mittels Sicherheitsdispositiven funktioniert, die Bevolkerung als Ziel und
Interventionsobjekt hat und sich wissenschaftlich in der politischen Oko-
nomie niederschligt (GG I, 162). Demnach werden mit der Geschichte der
Gouvernementalitit die historischen Bedingungen ausgearbeitet, die es er-
moglichen, dass Regierung (als Machttypus) mit Sicherheitsdispositiven (als
Machttechniken) zur vorherrschenden Machtform der Moderne wird.

Die Sicherheitsdispositive der gouvernementalen Vernunft sind somit
auf Staatlichkeit bezogen, auch wenn der manifeste Verweis auf staatliche
Institutionen fehlt.>* Gerade darin besteht das Merkmal der Gouvernemen-
talitit. Als Technik des Liberalismus und Neoliberalismus schafft Sicherheit
Bedingungen, die es ermdglichen, Individuen in einem freiheitlich-liberalen

19 | Zur »Rationalisierung der Regierungspraxis bei der Ausiibung der politi-
schen Souverinitit« (GG II, 14), die als Merkmal der modernen Gouvernementalitit
(»moderne gouvernementale Vernunft«; GG II, 25, 27, 29) gelten kann, vgl. den An-
fang der ersten Vorlesung in Die Geburt der Biopolitik (GG 11, 13-29); s. auch Hinweise
unten.

20 | So beispielsweise Michel Senellart (GG I, 551) sowie die Herausgeber der
deutschen Ubersetzung, die ja die Vorlesungsreihen bekanntlich umbenannten und
nicht unter ihrem franzésischen Titel veréffentlichten, sondern unter »Geschichte
der Gouvernementalitit«.

21 | Fir eine transnationale Analyse von Sicherheit vgl. Didier Bigo: »Gérer les
transhumances. La surveillance a distance dans le champ transnational de la sécuri-
té«, in: Marie-Christine Granjon (Hg.), Penser avec Michel Foucault. Théorie critique
et pratiques politiques, Paris: Karthala 2005, S. 129-160, hier S. 136ff.
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Rahmen mittels Marktmechanismen zu lenken.?* Sicherheit garantiert da-
mit die Strukturen, innerhalb welcher sich liberale Freiheit entfalten kann.
Sie konstituiert die Bevolkerung im doppelten Sinne als Masse und als Ge-
samtheit von schutzbediirftigen Individuen (GG [, 191ff.). Die Prozesse, die
sich innerhalb der durch Sicherheitstechniken garantierten Schranken ab-
spielen, werden gleichsam naturalisiert, das heisst, als natiirlich und der
Intervention von Sicherheitstechniken vorausgehend konstituiert. Zentral
ist dabei der Gedanke, dass die Bevolkerung als Subjekt und Objekt von Si-
cherheitstechniken konstruiert wird (GG I, 27): sie wird gouvernementalen
Sicherheitsmassnahmen unterworfen und muss sich Bestimmungen fiigen,
die vordergriindig die Freiheit des Einzelnen beeintrichtigen. Umgekehrt
werden diese Massnahmen im Namen und im Interesse der Bevolkerung
vollzogen. In diesem vordergriindigen Spiel eines Spannungsverhiltnisses
von Freiheit und Zwang werden stillschweigend die Regeln gesetzt, die den
gouvernementalisierten Staat ermoglichen.

In Bezug auf die Gegenwartsbestimmungen, die in diesem Sammel-
band vorgenommen werden, stellen sich eine Reihe von Fragen: Wie wird
eine Bevolkerung — als Subjekt und Objekt — von Sicherheitstechniken kons-
tituiert? Wer gilt als schiitzenswertes Subjekt; wer oder was erscheint als
Gefahr? Wer oder was wird von wem beschiitzt? Hat Sicherheit einen Preis
und falls ja, von wem wird dieser bezahlt? Welche Gefahren lassen sich 6ko-
nomisieren und berechnen und welche sprengen den Rahmen der Nutzen-
und Schadenabwigungen? Wie ist Sicherheit verteilt; d.h. welche Umvertei-
lungen von Sicherheit und Unsicherheit finden gegenwirtig statt? Wo lassen
sich Gewalt, Repression, Ausbeutung und Ausschluss in Sicherheitsmecha-
nismen ausmachen? Und schliesslich: was bedeutet Sicherheit?

Gegenwartige Dimensionen der Sicherheit

Der vorliegende Sammelband stellt diese Fragen nicht nur als machttheore-
tisches Problem der politischen Philosophie oder als umstrittenen Aspekt
einer Foucault-Exegese, sondern im spezifischen Zusammenhang der ge-
genwirtigen »Sicherheitsgesellschaften«.® Die Beitrige thematisieren das

22 | Dabei ist Sicherheit nicht ausschliesslich der Regierungsmacht zuzuord-
nen; es gibt auch Disziplinar- und Souverinititstechniken, die als Sicherheitsmecha-
nismen auftreten. So bezeichnet Foucault das westfilische Staatssystem in seiner
diplomatisch-militirischen Dimension, das also der Souverinitit zugehorig ist, als
Sicherheitsdispositiv. Ebenfalls gilt die im spiten 18. und frithen 19. Jahrhundert auf-
kommende Polizei, die sich von der heutigen grundlegend unterscheidet und tenden-
ziell eher der Disziplin angehoért, als Sicherheitsdispositiv.

23 | Zum Begrift der >Sicherheitsgesellschaft< vgl. Tobias Singelnstein/Peer
Stolle: Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kontrolle im 21. Jahrhundert, Wiesbaden:
VS 2006.
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Verhiltnis von Sicherheit und Freiheit, die Rolle staatlicher und nicht-staat-
licher Gewalt, Bioterrorismus und Biosicherheit, Wohlfahrt und soziale Si-
cherheit, Geschlecht, Migration und Postkolonialitit.

Susanne Krasmanns Artikel befasst sich mit dem Zusammenwirken von
Folter, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Folter, eine rechtstaatlich
gedchtete Praxis, hat im Rahmen des >Kriegs gegen den Terror< eine neue
Alltaglichkeit und Normalitit erlangt. Thre Ausgliederung und Privatisie-
rung — Krasmann spricht von Outsourcing — ist als Sicherheitsdispositiv zu
begreifen. Es ermoglicht eine Externalisierung illegaler staatlicher Gewalt,
welche die Geltung des Rechts jedoch nicht aufhebt, sondern umgeht, in-
dem es die Folter unsichtbar macht und somit ihre Akzeptanzbedingungen
garantiert.

Auch Yves Winter geht in seinem Beitrag dem Zusammenhang von Ge-
walt und Gouvernementalitit nach, und zwar anhand des Phinomens der
Neuen Kriege. Als deren Merkmale rekonstruiert er die Privatisierung, In-
dividualisierung und Okonomisierung der Gewalt und plidiert dafiir, diese
Prozesse als Ausdruck einer neoliberalen Sicherheitsordnung zu begreifen,
in welcher Sicherheit zu einem kommerzialisierten Gut wird. Die durch
Krieg geschaffenen Verhiltnisse der Unsicherheit sind demnach nicht als
Ausdruck versagender Staatlichkeit zu deuten, sondern verweisen vielmehr
auf eine weltweite und radikal asymmetrische Okonomie der (Un-)Sicher-
heitsordnung.

Die staatliche Lenkung von Unsicherheit und Bedrohung ist ebenfalls
Thema des Beitrags von Filippa Lentzos und Nikolas Rose. In ihrer Unter-
suchung institutioneller und organisatorischer Praktiken im Umgang mit
Bioterrorismus und Biosicherheit machen sie fiir Frankreich, Deutschland
und Grossbritannien jeweils unterschiedliche Logiken aus, mit deren Hil-
fe die Bedrohungen konzeptualisiert und ihre Abwehr geplant werden. Der
Beitrag macht deutlich, dass die Rekonstruktion des aktuellen Zusammen-
spiels von Sicherheit und Freiheit neben globalen Tendenzen nicht umhin
kommt, spezifisch staatliche Kontexte und ihre unterschiedlichen Regie-
rungsrationalititen in den Blick zu nehmen.

Im Zentrum von Katharina Piihls Untersuchungen steht die Relation
zwischen der Geschlechterordnung und der neoliberalen Sicherheitspolitik.
Der Beitrag rekonstruiert, wie sich unter den Bedingungen postfordisti-
scher Gouvernementalitit der Gehalt der sozialen Sicherheit verdndert, und
inwiefern insbesondere Frauen von diesem Wandel des Wohlfahrtsstaats
zum Wettbewerbsstaat betroffen sind. Dabei fiithrt gerade die vermeintlich
geschlechtsneutrale Okonomisierung der Sicherheit dazu, dass sich die
Asymmetrien der Geschlechterordnung und die mit ihr einhergehende Un-
gleichheit und Prekaritit verschirfen.

Die geschlechtsspezifischen Aspekte neoliberaler Sicherheitsordnun-
gen sind auch der Ausgangspunkt von Katherine Lemons’ Beitrag, der die
Gouvernementalisierung der sozialen Sicherheit im postkolonialen Indien
analysiert. Anhand der Flexibilisierung der Justiz und des Familienrechts
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zeigt die Autorin, wie Wohlfahrt zum FEinsatz von Verhandlungen unter-
nehmerischer Subjekte wird. Der Religion kommt dabei eine zentrale Rolle
als Vermittlungsinstanz zu. Damit wird auch die Grenze der sikularen fou-
caultschen Begrifflichkeit konturiert und nach dem Zusammenhang zwi-
schen Religion und Neoliberalismus gefragt, einer Relation, die zweifellos
nicht nur in Indien von Bedeutung ist.

Die Rationalisierung von Regierungspraktiken auf Kosten rechtsstaatli-
cher Garantien ist ein zentraler Punkt in Katrin Meyers und Patricia Purt-
scherts Artikel, der die Mechanismen des »Migrationsmanagements« pro-
blematisiert. Unter diesem Begriff werden Lenkungstechniken zusammen-
gefasst, die den Anspruch erheben, Migrationsprozesse zum Nutzen aller
Beteiligten zu steuern und zu regulieren. Wie die Autorinnen darlegen, sind
diese Lenkungsmechanismen jedoch alles andere als sanft. Die gegen irre-
gulire MigrantInnen eingesetzten Zwangs- und Gewaltdispositive sind Teil
eines biopolitischen Sicherheitsapparats, der kontinuierlich einen national
kodierten Bevilkerungskorper sowie dessen xenophob rassifizierte Grenzen
herstellt.

Staatliche Ein- und Ausschlussmechanismen und Formen von Ausgren-
zung werden auch im Beitrag von Dominique Grisard untersucht. Anhand
Schweizer antiterroristischer Diskurse der 19770er Jahre zeigt die Autorin,
dass ein klassisches Staatsverstindnis nicht ausreicht, um die vielfiltigen
Aspekte eines solchen Sicherheitsdispositivs zu beschreiben. Erst ein dezen-
traler Begriff von Staatlichkeit, wie er von Foucault entwickelt wird, ermég-
licht es, zu beschreiben, wie Sicherheitspolitiken an den Schnittstellen von
Behorden, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Medien entstehen.

Auch Sven Opitz erforscht das Verhiltnis von Sicherheit und Staatlich-
keit. Sein Beitrag analysiert, wie Sicherheitsdispositive der liberalen Gouver-
nementalitit Effekte von Illiberalitit erzeugen. Er deutet die aktuellen An-
rufungen der Sicherheit als Technik, mittels der sich die liberale Regierung
in ihrer Liberalitit selber begrenzen kann. Im Anschluss an die Theorien
der Securitization dient Foucaults Verstindnis von Sicherheitsdispositiven
dazu, ein umfassenderes Bild dessen zu gewinnen, was Sicherheit in ge-
genwdrtigen Gesellschaften leistet und wie sie Regierung und Souverdnitit,
Liberalitit und Gewalt, verbindet.

Der Text von Alex Demirovic zeigt schliesslich, dass und wie sich Fou-
caults Konzept der Gouvernementalitit kritisch gegen ein liberales Sicher-
heitsverstindnis in Anschlag bringen lisst. Der Autor wendet sich dabei
gegen die gingige Vorstellung, die Sicherheit a priori in einen Zusammen-
hang mit Repression, autoritirer Staatlichkeit oder dem Ausnahmezustand
stellt. In einer werkgenealogischen Rekonstruktion macht Demirovi¢ deut-
lich, dass Sicherheit bei Foucault nicht als normative Vorgabe des Staates,
sondern als Effekt der liberalen Regierungskunst verstanden werden muss.
Das strategische Ziel dieser Technik sei die Herstellung stabiler Durch-
schnittswerte, statistischer Normalverteilungen und bestindiger Erwar-
tungshorizonte, mittels derer Freiheit organisiert und koordiniert werde.
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Die Beitrige in diesem Sammelband werden damit von zwei Erkenntnis-
interessen geleitet: einerseits wird mit Hilfe von Foucaults Konzept der Gou-
vernementalitit eine Diagnostik der Gegenwart erstellt, andererseits dient
die Analyse der Sicherheitsgesellschaft als Ausgangspunkt fiir eine kritische
Re-Lektiire Foucaults und die Revision seiner Machttypologie von Souveri-
nitdt, Disziplin und Regierung. Welche Zusammenhinge sind denkbar und
interpretierbar mit Foucault, gegen Foucault, ohne Foucault, mit welchem
Foucault? Die Leitfrage ist dabei, wie weit Foucaults Sicherheitskonzept in
Bezug auf die Analyse der gegenwirtigen Sicherheitsregimes trigt und wie
weit es zu revidieren ist. Die verschiedenen Beitrige greifen Foucaults Frage
auf und richten sie an die Gegenwart, die Frage ndmlich, »ob man tatséch-
lich von einer Sicherheitsgesellschaft sprechen kann«? (GG I, 20)
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»Qutsourcing Torture«.

Zur Performanz von Rechtsstaatlichkeit

SUSANNE KRASMANN

Das absolute Verbot der Folter ist international anerkannt. Es verdankt sich
einer Jahrhunderte langen Erfahrung mit einer desastrésen Praxis, die Men-
schen zerbrechen kann. Folter ist aber auch fiir Rechtsstaaten prekir, die
sich mit dieser Praxis selbst diskreditieren.' Sie riskieren, internationale An-
erkennung zu verspielen und mit ihrer Integritit ihre Funktionsfihigkeit zu
untergraben.? Gleichwohl kommt Folter auch in demokratischen Rechtsstaa-
ten immer wieder vor. In jungster Zeit spricht man sogar von einer »Riick-
kehr der Folter«. Der Diskurs tber die Legitimitit der Folter scheint eine
neue Sprache und Akzeptanz nicht nur im »Krieg gegen den Terror« gefun-
den zu haben. Menschenrechtsexperten erkennen in dieser Herausforde-
rung aber gleichwohl die Chance einer Bekriftigung des absoluten Verbots.

Dieser Beitrag erdrtert, inwiefern man tatsichlich von einer Legitimi-
titsverschiebung sprechen kann und wie diese theoretisch fassbar wire. Als
niitzlich erweist sich hierbei eine foucaultsche Perspektive, welche die bi-
nire Codierung eines juridischen Verstindnisses von staatlichen Praktiken
als entweder recht- oder unrechtmifig aufsprengt. Transformationen von
Rechtsstaatlichkeit wiren demnach als ein Effekt gesellschaftlicher Prak-
tiken zu begreifen, die Recht ebenso im Rekurs auf rechtliche Normen wie
auf auferrechtliche Legitimationsformen performativ herstellen. So zielt die
Praxis des Outsourcing von Folter einerseits darauf, die Norm des absoluten

1 | Vgl Jan Philipp Reemtsma: »Zur Diskussion iiber die Re-Legitimierung der
Folter«, in: Gerhard Beestermoller/Hauke Brunkhorst: Riickkehr der Folter. Der
Rechtsstaat im Zwielicht? Miinchen: Beck 2006, S. 69-74, hier S. 72; Hauke Brunk-
horst: »Folter vor Recht. Das Elend des repressiven Liberalismus«, in: Blatter fiir
deutsche und internationale Politik 49 (1) 2005, S. 75-82.

2 | Alfred W. McCoy: Foltern und Foltern lassen. 50 Jahre Folterforschung und
-praxis von CIA und US-Militdr, Frankfurt a.M.: Zweitausendeins 2005.

3 | G. Beestenmoller/H. Brunkhorst: Riickkehr.
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Verbots und damit das Gebot der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten.
Andererseits ist sie als eine Spielart von Sicherheitsmechanismen anzuse-
hen, die Recht und Rechtsstaatlichkeit ihrerseits grundlegend modifizieren
konnen. Sicherheit, ein zentrales Rational der Konstitution moderner Staat-
lichkeit und der Legitimierung staatlicher Interventionen, fungiert als Kata-
lysator der Einschreibung neuer Normen ins Recht.

I. Neue Dimensionen?

Am 31. Dezember 2003 wird der Deutsch-Libanese Khaled el-Masri wihrend
einer Privatreise an der serbisch-mazedonischen Grenze aus dem Bus ge-
holt und nach Skopje in Mazedonien verbracht. Ortliche Sicherheitskrifte
halten ihn dort drei Wochen lang in einem Hotel fest. Die CIA verschleppt
ihn schlieflich am 23. Januar 2004 per Boeing-Flug nach Kabul. Am Flug-
hafen in Skopje wird el-Masri gedemiitigt, im Gefingnis in Afghanistan an-
fangs geschlagen. Nach eigenen Angaben waren fiir el-Masri vor allem die
Umstinde schwer ertriglich, das schlechte Essen, die Ungewissheit und die
Folter-Erfahrungen, von denen die Mitgefangenen zu berichten wussten#
— ein zurtickhaltender Vorwurf, der zweifelsohne zu seiner Glaubwiirdig-
keit beitrug. Etwa fiinf Monate spiter, am 28. Mai 2004 wird el-Masri nach
Albanien gebracht und dort ausgesetzt. Die CIA konnte nichts mit ihm an-
fangen, es handelte sich um eine Verwechslung. Am 29. Mai kehrt der Ver-
schleppte nach Neu-Ulm in sein Zuhause zuriick.

Erst zwei Tage spiter, so heifdt es nach offiziellen Verlautbarungen, infor-
miert der US-Botschafter Daniel R. Coats den deutschen Innenminister Otto
Schily vertraulich iber die Verschleppung. Kanzleramt und Auflenministe-
rium erfahren von dem Fall erst am 8. Juni — durch el-Masris Anwalt. Die
Staatsanwaltschaft Memmingen leitet ein Ermittlungsverfahren gegen Unbe-
kannt ein, die Staatsanwalt Miinchen I iibernimmt kurz darauf den Fall. Thr
Rechtshilfeersuchen an die USA bleibt unbeantwortets Thre Ermittlungen
kommen seltsam schleppend voran,® ebenso die des sogenannten BND-Unter-
suchungsausschusses, den die Bundesregierung spiter einsetzen wird, unter
anderem um die Kenntnis der Regierung von diesem Fall, aber auch um die
Verwicklung deutscher Beamter in die Vernehmung von Terrorverdichtigen
in auslindischen Gefingnissen und des Bundesnachrichtendienstes im Irak-
Krieg zu untersuchen. Bald zeichnet sich ab, dass der Ausschuss, nicht zu-

4 | »lIch bin ein Unschuldiger«. Der von der CIA entfithrte Deutsche Khaled el-
Masri berichtet {iber seine Odyssee, in: Siiddeutsche Zeitung vom 10./11.12.2005.

5 | Hans Leyendecker: »Viele Fragen — keine Antwort. Das beharrliche Schwei-
gen der US-Behorden im Fall el-Masri, in: Stiddeutsche Zeitung vom 277.9.2006.

6 | Hans Leyendecker: »Unbehelligte Rechtsbrecher. Die deutsche Justiz kennt
die CIA-Agenten, die el-Masri verschleppt haben — aber die Verfolgung der Titer geht

nur mithsam vorang, in: Stiddeutsche Zeitung vom 21.9.2006.
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letzt aufgrund der Vertraulichkeit der meisten Informationen, fiir die Offent-
lichkeit keine aufschlussreichen Erkenntnisse erbringen wird.”

Ahnlich gelagert wie der Fall el-Masri ist der des kanadischen Staatsbiir-
gers syrischer Herkunft, Maher Arar, der bei der Einreise auf dem Flughafen
in New York am 26. September 2002 verhaftet, unter anderem durch das FBI
verhort und schlieflich nach Syrien verschleppt wird. Der dortige Geheim-
dienst kommt zu dem Schluss, Arar verfige tiber keinerlei al-Qaida-Verbin-
dungen, und ldsst ihn tiber ein Jahr spiter, im Oktober 2003, frei. Wie die
kanadische Untersuchungskommission zu diesem Fall, die Unschuld Arars
unterstreichend, weitere Jahre spiter berichtet, hatte die kanadische Polizei
die US-Sicherheitsbeh6rden auf Arar als Terrorverdichtigen aufmerksam ge-
macht.® Die kanadische Regierung hat sich inzwischen bei dem Folter-Opfer
entschuldigt und ihm eine ansehnliche Entschidigungssumme zugebilligt.?

El-Masri und Arar sind, wie schitzungsweise mehrere hundert, in der
Offentlichen Aufmerksambkeit zumeist namenlos gebliebene Menschen seit
2001, Opfer einer Praxis der extraordinary rendition, der auferordentlichen
Uberstellung geworden — ein Euphemismus fiir die Praxis, Terrorverdich-
tige in Drittlinder zu verschleppen, die dort interniert, verhort und nicht
selten gefoltert werden. Diese Praxis sei zwar »keine Erfindung des >Kriegs
gegen den Terror« nach 9/11, wie die beiden Mitarbeiter von amnesty in-
ternational, Dawid Danilo Bartelt und Ferdinand Muggenthaler betonen,*
sie habe aber seitdem »eine neue Dimension angenommen«. Den Angaben
des ehemaligen CIA-Mitarbeiters Michael Scheuer zufolge sind diese Ren-
ditions auf die Clinton-Regierung zurtickzufiihren, die die CIA im Herbst
1995 beauftragte, »al-Qaida zu zerstéren«.> Dabei sei es nur um »eine sehr
begrenzte Zielgruppe« gegangen und weniger darum, an Informationen
zu gelangen: Vorrangig sollten, wie es hie}, die »Al-Qaida-Leute von der
Strale« geholt werden, zum Schutz der US-amerikanischen Bevolkerung.
Die CIA habe sich zudem bei der Vernehmungspraxis an die Auflagen von
Anwilten gebunden gesehen, sowohl denen der CIA als auch des Justizmi-
nisteriums und des Nationalen Sicherheitsrats — weshalb sie gegebenenfalls
Fragen schriftlich eingereicht und der 6rtlichen Polizei oder dem 6rtlichen

7 | In: Stiddeutsche Zeitung vom 16./17.12.2006.

8 | Christian Wernicke: »Folteropfer war unschuldig«. Kommission in Kanada
kritisiert US-Geheimdienste«, in: Stiddeutsche Zeitung vom 20.9.2006.

9 | Suddeutsche Zeitung vom 29.1.2007.

10 | Vgl. Dawid Danilo Bartelt/Ferdinand Muggenthaler: »Das Rendition-Pro-
gramm der USA und die Rolle Europas«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 36,
4.9.2000, S. 31-38, hier S. 31.

11 | Ebd.

12 | Michael Scheuer: »Die CIA hat das Recht, jedes Gesetz zu brechenc, in: Die
Zeit vom 29.12.2005; vgl. ebenso zu dieser zeitlichen Einordnung Ruth Jamieson/
Kieran McEvoy: »State Crime by Proxy and Juridical Otheringc, in: British Journal of
Criminology 45, 2005, S. 504-527, hier S. 516.
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Geheimdienst der Drittlinder die Verhore iiberlassen habe. Das Programm
sei, so Michael Scheuer, ein »Riesenerfolg« gewesen, denn die Abschiebung
der Terrorverdichtigen in ihre Heimatlinder habe gewihrleistet, dass sie
tatsdchlich verschwanden, was die Rechtsgarantien in US-amerikanischen
Strafverfahren nicht vorsehen. Erst die 6ffentliche Skandalisierung dieser
Praxis, in Verbindung mit dem Foltervorwurf gegeniiber der CIA, habe jene
zu einem »Desaster« werden lassen und die Kooperationsbereitschaft »der
Europier« stark beschrinkt.

Tatsichlich wurde das Programm nach 9/u fortgesetzt — und ausgebaut:
Die CIA, die den europiischen Luftraum nutzte und sogar europdische Flug-
hafen ansteuerte, betreibt nunmehr selbst extraterritoriale Gefingnisse.*
Fiir ein »System Guantanamo« auf europdischem Boden gibt es indes vor-
erst »keine handfesten Beweise«, wohl aber »ernstzunehmende Hinwei-
se«.5 Aber europiische Mitgliedsstaaten, so bestitigt der vorldufige Bericht
des Europiischen Parlaments,'® hatten von dem Programm der extraordina-
ry renditions ebenso Kenntnis wie von den geheimen Gefingnissen. Wenn
Guantianamo heute zu einem Emblem geworden ist fiir die Anmaflung, mit
der die US-amerikanische Regierung sich im Namen der Bekimpfung des
Terrorismus — und der Freiheit — iiber internationales Recht und elementare
rechtsstaatliche Grundsitze hinweg gesetzt hat,” so beruht das System Gu-
antdnamo auf einer gewissen Komplizenschaft, auf einer Involvierung der
Biindnispartner, die schon bei der wissentlichen Duldung anfingt.

13 | Vgl. auch Stephen Grey: Das Schattenreich der CIA. Amerikas schmutziger
Krieg gegen den Terror, Miinchen: DVA 2006, hier Kap. 10 und 11.

14 | Vgl. D.D. Bartelt/F. Muggenthaler: Rendition-Programm, S. 34.

15 | Ebd,, S. 36, Stand: September 2007.

16 | Vgl. Europiisches Parlament, Temporary Committee on the alleged use of
European countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners:
Draft Report on the alleged use of European Countries by the CIA for the transpor-
tation and illegal detention of prisoners. Rapporteur: Giovanni Claudio Fava. Dok.
PR\641327EN, PE 382.246v01-00 vom 24.11.20006, S. 4

17 | Guantinamo ist ein Spezialfall. Die USA haben sich dieses Territorium
ebenso angeeignet, wie sie es von sich weisen: Als Zugestindnis fiir die Beendigung
des amerikanisch-kubanischen Krieges betrachten sie es als unbegrenzt tiberlasse-
ne Pacht — die zugleich exterritoriales Gebiet darstellt, auf dem bestimmte Rechte
fur die Gefangenen und Verpflichtungen fiir die USA nicht gelten. Vgl. ausfiihrlich:
Amy Kaplan: »Where Is Guantinamo?«, in: American Quarterly 57/3 (2005), S. 831-
858. So verbietet der Internationale Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte (IPb-
PR) nach Art. 7 zwar die »Folter und >grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe.« Der Pakt findet aber auRerhalb der Vereinigten Staaten
und wihrend militidrischer Operationen im Verlaufe eines internationalen Konflik-
tes keine Anwendung.« (Reinhard Marx: »Globaler Krieg gegen >Terrorismus< und
territorial gebrochene Menschenrechte«, in: Kritische Justiz 39/2 (2000), S. 151-178,
hier S. 155.)
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Il. Outsourcing: Folter unsichtbar machen

»Die Folter ist nie abgeschafft worden«, so Jan Philipp Reemtsma.®® Zwar
gehort die rechtliche und moralische Verbannung der Folter seit der Aufkla-
rung zum Selbstverstindnis rechtsstaatlicher demokratischer Gesellschaf-
ten. Auch ist die Unverbriichlichkeit des Folterverbots international an-
erkannt und in zahlreichen internationalen Ubereinkommen ausdriicklich
rechtlich verankert.” Gleichwohl sind systematische Folterpraktiken auch in
demokratischen Rechtsstaaten oder unter ihrer Beteiligung méglich, nicht
nur in Krisensituationen wie dem Algerien-Krieg oder dem Nordirland-Kon-
flikt; vielmehr wurden Vorkommnisse von Folter oder Misshandlungen bis
in die jiingste Gegenwart auch im alltiglichen Polizeigewahrsam von Men-
schenrechtsorganisationen registriert und gerichtlich verurteilt.>°

18 | Jan Philipp Reemtsma: »Zur politischen Semantik des Begriffs >Folter«,
in: Ders. (Hg.), Folter. Zur Analyse eines Herrschaftsmittels, Hamburg: Hamburger
Edition 1991, S. 239-263, hier S. 256.

19 | Eswirddemiuscogens, demzwingenden Volkerrechtzugerechnet, »von dem
vertraglich nicht abgewichen werden darf.« (Thomas Bruha/Christian J. Tams: »Folter
im Vélkerrecht, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 36, 4.9.2000, S. 16-22, hier S. 16;
vgl. Reinhard Marx: »Folter: Eine zulissige polizeiliche Priventionsmaflnahme?«, in:
Kritische Justiz 37 (3), 2004, S. 278-304, hier S. 280.) Zu den zentralen internationa-
len Ubereinkommen zihlen die Allgemeine Erklirung der Menschenrechte (AEMR)
von 1948 oder die Europdische Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950, denen
zufolge niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder
Behandlung ausgesetzt werden darf — unter keinen Umstinden. Einschligig ist die
Definition in der UN-Folterkonvention von 1984 (CAT). Art. LI bezeichnet als Folter
»jede Handlung, durch die einer Person vorsitzlich grofle kérperliche oder seelische
Schmerzen zugefiigt werden, zum Beispiel, um von ihr oder einem Dritten eine Aus-
sage oder ein Gestindnis zu erlangen, um sie fiir eine tatsichlich oder mutmaglich
von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Drit-
ten einzuschiichtern oder zu nétigen, oder aus einem andern, auf irgendeiner Artvon
Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem
Angehérigen des 6ffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft
handelnden Person, auf seine Veranlassung oder mit deren ausdriicklichem oder
stillschweigendem Einverstindnis verursacht werden.«

20 | So beurteilte der Europiische Gerichtshof fiir Menschenrechte die Mis-
shandlungen eines marokkanischen Beschwerdefiihrers in franzésischer Polizei-
haft im Jahre 1999 als Folter (ECHR: Selmouni vs. France, zit. in R. Marx: Folter,
S. 285). In Deutschland entbrannte zuletzt eine Legitimititsdiskussion anlisslich
der Anordnung von Folter durch den Frankfurter Polizeivizeprisidenten Daschner
im Entfithrungsfall eines u1-jihrigen Bankierssohns im Jahr 2002. Vgl. das Urteil
des Landgericht Frankfurt a.M.. Der Prisident: »Schriftliche Urteilsgriinde in der
Strafsache gegen Daschner«. Presseinformation vom 15.2.2005; eine kritische Aus-

einandersetzung dazu bei Wolf-Dieter Narr: »Folter absolut relativ. Das Fragwiirdige
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Wenn Rechtsstaaten, entgegen der international geltenden Verbotsnorm
und ihrer selbst erklirten Ethik, gleichwohl foltern, liegen traditionell zwei
Moglichkeiten nahe, um das Gesicht der Rechtmifigkeit zu wahren: ent-
weder wird das Problem defensiv moglichst als Einzel- oder Ausnahmefall
abgehandelt;* oder die illegale Praxis muss im Verborgenen und den Augen
der Offentlichkeit von vornherein entzogen bleiben. Grundsitzlich pridesti-
niert hierfiir sind die Orte, an denen die Staatsgewalt Menschen zwangswei-
se festhilt, sei es im Gefingnis, in Abschiebehaft, in Polizeigewahrsam: Je
totaler die Institution,** und d.h. je umfassender das Leben der Insassen von
einer Binnennormalitit bestimmt ist, je grofRer die soziale Distanz zwischen
ihnen und dem Kontrollpersonal und je weniger abgesichert ihre Rechtsstel-
lung ist, desto prekirer ist fiir sie die gesamte Situation.»

Verlidsst man den nationalstaatlichen Rahmen, so liegt dartiber hin-
aus eine weitere Moglichkeit nahe, rechtliche Konsequenzen durch eine
bestimmte Praxis zu umgehen: durch Outsourcing von Folter. Im 6kono-
mischen Zusammenhang, in dem dieser Begriff iiblicherweise Verwen-
dung findet, bedeutet Outsourcing, Giiter oder Dienste, vertraglich geregelt,
einem externen Lieferanten zu iibertragen. Die Eingliederung des Begriffs
in den deutschen Sprachgebrauch verdankt sich wohl einer Umstrukturie-
rung von Unternehmenskulturen und der 6ffentlichen Verwaltungsstruk-
turen in den vergangenen Jahrzehnten, die u.a. in eine vermehrte Koopera-

am Daschner-Urteil, in: Biirgerrechte & Polizei/CILIP 80o/1 (2005), S. 69-74; sowie
zur Beurteilung der Handlungen als Folter bei R. Marx: Folter, S. 285f.

21 | Michelle Brown: » Setting Conditions< for Abu Ghraib: The Prison Nation
Abroad, in: Legal Borderland: Law and the Construction of American Borders, Bal-
timore/Md.: Johns Hopkins University Press 2000, S. 381-405.

22 | Irving Goffman: Asyle. Uber die soziale Situation psychiatrischer Patienten
und anderer Insassen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1972.

23 | Johannes Feest: »Justizvollzugsanstalten: totale Institutionen, Folter und
Verbesserungen der Pravention«, unv. MS. 2006. Bestimmte Bedingungen begiins-
tigen eine Folterpraxis auch in (nominellen) Demokratien: Wenn das Strafverfahren
(wie im dgyptischen Rechtssystem) monokausal auf das Gestindnis ausgerichtet ist
(vgl. S. Grey: Schattenreich, S. 296); wenn der biirokratische Apparat sich gegen-
iiber demokratischer Kontrolle verschliefst (vgl. Edward Peters: Folter: Geschichte
der Peinlichen Befragung, Hamburg: Europiische Verlagsanstalt 2003 [1985], hier
S. 152); und wenn entsprechende Kontrollmechanismen unzureichend institutiona-
lisiert sind (vgl. Darius Rejali: »Modern Torture as a Civic Marker: Solving a Global
Anxiety With a New Political Technology, in: Journal of Human Rights 2/2 (2003),
S. 153-171, hier S. 160). Dartiber hinaus ist fiir die Einhaltung des Folterverbots nicht
unbedingt die entsprechende Wertorientierung entscheidend, wie die empirische
Untersuchung von Hathaway (Oona A. Hathaway: »The Promise and Limits of the
International Law of Torture«, in: S. Levinson (Hg.), Torture, S.199-212) zeigt, als
vielmehr das Kalkiil mit politischen und ckonomischen Vorteilen, die eine entspre-

chende internationale Anerkennung mit sich bringt.
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tion zwischen 6ffentlichem und »privatem« Dienstleistungssektor miinde-
te. Maflgabe ist jedes Mal, eine hohere Effizienz zu erreichen und Kosten zu
sparen. In Verbindung mit »Staatskriminalitit« ist das »Outsourcen«, wie
es neudeutsch heifdt, ebenfalls mit solchen Hoffnungen verbunden, indes
handelt es sich hier vor allem um moralische und politische Kosten. Genau
genommen stellt dabei weniger die Rechtsnorm selbst das Problem dar, als
vielmehr die Frage, wie dem Recht geniige getan oder zugespitzt formu-
liert: wie die Illegalitit der Praxis mit der Geltung des Rechts vereinbart
werden kann. Outsourcing in diesem normativen Kontext ist der Frage der
Darstellung rechtsstaatlicher Normkonformitit geschuldet — es geht darum,
die symbolische Geltung der Norm aufrechtzuerhalten. Zudem kénnen auf
diese Weise die rechtliche Verantwortbarkeit und die moralische Verant-
wortung fiir Folter systematisch umgangen bzw. verwischt werden.
Outsourcing ist daher zunichst als eine Strategie der rechtlichen Aus-
lagerung und der rechtsstaatlichen Abspaltung zu begreifen, wobei vier
einander iiberlagernde Formen erkennbar sind. Beispielhaft fiir die erste,
territorial bestimmte Variante ist die Praxis der »Uberstellung« von Ter-
rorverdichtigen in Staaten, in denen Folter praktiziert wird.>+ Dabei sind
zwei Stufen von Renditions zu unterscheiden, zum einen die zwangsweise
Abschiebung, ohne ein rechtsstaatliches Verfahren, in Staaten wie Agypten
oder Syrien, die fiir ihre Folterpraktiken bekannt sind, und zum anderen die
klandestine, gewalthafte Verschleppung in diese Staaten, wie sie el-Masri,
Arar und anderen widerfahren ist. Beide Formen von Renditions sind vol-
kerrechtswidrig: Sie widersprechen dem Abschiebeverbot bei drohender Fol-
ter (non-refoulement obligation).> Die Verantwortung ist dem verbringenden

24 | Vgl.Jane Mayer: »Outsourcing Torture, in: The New Yorker, 14.2.2005. Da-
bei muss »extraordinary rendition« nicht mit Folter verbunden sein, sondern defini-
ert sich zuerst iiber die Rechtlosigkeit der Betroffenen: Die temporire Kommission,
die vom Europiischen Parlament eingesetzt wurde, um entsprechende Vorfille auf
europdischem Boden unter Beteiligung der CIA zu untersuchen, charakterisierte
diese wie folgt: »The specific cases of >extraordinary rendition« [...] invariably involve
the illegal transport of a prisoner by the secret services, or other specialist services,
of a third country [...] to various locations, outside and judicial oversight, where the
prisoners have neither fundamental rights nor those guaranteed by various interna-
tional conventions, such as all habeas corpus procedures, the right of the defence to
be assisted by a lawyer, the right to due process within a reasonable time etc. Destina-
tions may be Guantdnamo Bay, secret detention centres [...] or countries including
Egypt, Syria, Morocco, Afghanistan or Pakistan«. (Europdisches Parlament, Tempo-
rary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for the transport
and illegal detention of prisoners: Working Document No 77 on »extraordinary rendi-
tions«. Rapporteur: Giovanni Claudio Fava. Dok. DT641209.EN, PE 380.593v04-00
vom 16.11.2000, S. 2.)

25 | Zum Beispiel nach Art. 3 des Anti-Folter-Ubereinkommens der Vereinten
Nationen, CAT.
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Staat zuzumessen: »Nicht der Ort der Folterhandlung, sondern deren Zu-
rechnung zu einem Staat begriindet die Erfiillung des Foltertatbestandes«.2®
Dieser Achtung gegeniiber steht offensichtlich das Kalkiil, eine direkte Be-
teiligung an der Folterpraxis umgehen zu kénnen, bzw. nicht entdeckt, ge-
schweige denn strafverfolgt zu werden. Das »erzwungene Verschwinden-
lassen« der unerwiinschten Personen® und das Auslagern der Folter sollen
bewirken, dass die Spuren der illegalen Praxis selbst verschwinden.

Eine zweite Form, Folter rechtlich abzuspalten, besteht in der Zuweisung
eines Status, der seinerseits von bestimmten Rechtsgarantien ausgenom-
menen ist. So verwehrte die US-Regierung den Guantidnamo-Hiftlingen so-
wohl den Status als Kriegsgefangene als auch als Straftiter und verweigerte
ihnen somit volkerrechtswidrig das Recht auf ein ordentliches (Militir- oder
Zivil-)Gerichtsverfahren: Die Kategorie des unlawful (enemy) combatant, die
Prisident Bush auf der Basis der Empfehlungen der Rechtsberater des Wei-
Ren Hauses bzw. des Justizministeriums entwickelte, siedelte den Status der
inhaftierten, mutmaRlichen al-Qaida-Kiampfer bzw. Taliban genau zwischen
diesen beiden rechtlich vorgesehenen Moglichkeiten an: Weder seien, so die
Begriindung, die Bedingungen der Kriegsfithrung gegeben, die den Gefan-
genen gemif II1. Genfer Abkommen den Anspruch auf ein ordentliches Mi-
litdrgerichtsverfahren sowie andere Grundrechte zubilligen; noch sollte es
sich um gewohnliche Straftiter, die sich einem gewthnlichen Strafverfahren
zu unterziehen haben, geschweige denn um politische Verbrecher handeln.?
Zentrale Grundsitze, die zum Beispiel das habeas corpus-Prinzip vorsieht,
wie die RechtmiRigkeit des Gefangenenstatus bzw. die Anklage tiberpriifen
zu lassen, zu angemessener Zeit ein Verfahren zu erwarten, das Recht auf
humane Behandlung und anderes mehr, wurden so aufer Kraft gesetzt.2®

26 | Th. Bruha/Ch. J. Tams: Folter im Vélkerrecht, S. 22.

27 | Vgl. Manfred Nowak: »Das System Guantinamo, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte 36, 4.9.20006, S. 23-30, hier S. 25f.

28 | Folgenreich war insbesondere das Memorandum von Jay S. Baybee, Leiter
der Rechtsabteilung im Justizministerium, an den damaligen Rechtsberater des Wei-
fen Hauses, Roberto Gonzales, vom 7. Februar 2002 (zitiert in Mark Danner: Tor-
ture and Truth. America, Abu Ghraib, and the War on Terror, New York: New York
Review Books 2004, hier S. 96ff. und 105f)).

29 | Der Patriot Act vom 24. Oktober 2001 sanktionierte die unbegrenzte Haft
auslindischer Terrorverdichtiger, die auf Guantdnamo ohne Anklage und Méglich-
keit, rechtlich dagegen zu intervenieren, festgehalten wurden. Die Entscheidung
des Obersten Gerichts im Juni 2004 (vgl. die Urteile des Supreme Court im Falle
Rasul vs. Bush und Hamdi vs. Rumsfeld vom 28. Juni 2004), die u.a. das Recht auf
ein ordentliches Verfahren bestitigte, dnderte faktisch kaum etwas an dieser Situa-
tion (vgl. J. Mayer: Outsourcing; zur anhaltend rechtlosen Situation der Hiftlinge
in Guantdnamo; vgl. auch Michael Ratner: »Litigating Guantanamox, in: Wolfgang
Kaleck/Michael Ratner/Tobias Singelnstein/Peter Weiss (Hg.), International Prose-

cution of Human Rights Crimes, Berlin u.a.: Springer 2007, S. 201-211). Die Initiative
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»Privatisierung« stellt neben der territorialen und Status-begriindeten
rechtlichen Auslagerung die dritte Variante des Outsourcing dar. Eine Pri-
vatisierung von Sicherheitsdiensten ist seit etwa fiinfzehn Jahren verstirkt
zu beobachten3® Wihrend diese im nationalen Kontext der europiischen
Staaten jedoch in einer Weise rechtlich geregelt ist, dass auch kommerzielle
Anbieter letztlich unter staatlicher Kontrolle blieben, kann der gemischte
Einsatz von privaten und staatlichen Akteuren im inter- bzw. transnationa-
len Kontext hingegen dazu dienen, die rechtliche Verantwortlichkeit von
Staaten bzw. staatlichen Akteuren zu verwischen oder ginzlich zu meiden s
So waren die auslidndischen, »privaten« Bediensteten des Militirs, die die
CIA im Irak unter Vertrag genommen hatte und die auch bei den Misshand-
lungen in Abu Ghraib mitgewirkt hatten, weder einer Militir-, noch der na-
tionalen Gerichtsbarkeit unterstellt.s3

Eine vierte Moglichkeit, Folter rechtlich auszulagern, besteht schlieflich
in der Kooperation zwischen Staaten bzw. staatlichen Akteuren, die sich,
wie bei den CIA-Fliigen mit Stationen in Europa geschehen, auch in Form
der Duldung vollziehen kann.

I11. Die neue Sichtbarkeit der Folter

Outsourcing dient dazu, Folter unsichtbar zu machen, um auf diese Wei-
se Recht zu umgehen und die Geltung des Rechts gleichwohl aufrecht-
zuerhalten. Es ist der klandestine Versuch, Folter mit dem Anspruch der
Rechtsstaatlichkeit in Einklang zu bringen und gleichsam den Anschein
der Normgeltung zu wahren. Doch wie erklirt es sich, dass diese Prakti-
ken und Vorkommnisse keineswegs ein Geheimnis, sondern der Offent-

des republikanischen Senators John McCain fiihrte schliefllich zur Durchsetzung
des »Detainee Treatment Act«, der Anfang 2006 in Kraft trat und, eigentlich eine
Selbstverstiandlichkeit, »die >grausame, unmenschliche oder herabwiirdigende Be-
handlung« von Gefangenen unter US-Aufsicht, unabhingig von Nationalitit oder
rdumlicher Unterbringung« untersagte. (R. Marx: Globaler Krieg, S.157; vgl. auch
das Urteil des Supreme Court im Falle Hamdan vs. Rumsfeld vom 29. Juni 2006.
Dem Prisidenten bleibt aber weiter die letzte Definitionsmacht hieriiber vorbehalten.
Vgl. M. Nowak: System Guantanamo, S. 27.)

30 | Les Johnston/Clifford Shearing: Governing Security. Explorations in Polic-
ing and Justice, London, New York: Routledge 2003; Peter W. Singer: Die Kriegs-
AGs. Uber den Aufstieg der privaten Militirfirmen, Frankfurt a.M.: Zweitausendeins
2006.

31 | David Garland: The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Con-
trol in Contemporary Society, in: British Journal of Criminology 36,1996, S. 445-471.

32 | Fréderic Mégrét: »Justice in Times of Violence«, European Journal of Inter-
national Law 14/2 (2003), S. 327-345.

33 | R.Jamieson/McEvoy: Proxy, S. 513.
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lichkeit durchaus zuginglich sind? Damit, dass die Demokratie funktio-
niert?4 Tatsdchlich berichteten die Massenmedien ausfiithrlich von jener
Abschiebepraxis, und es liegen detaillierte Dokumentationen selbst iiber
die jungsten Foltervorkommnisse vor.3s Die Generalsekretirin von amnesty
international, Barbara Lochbihler, kommt sogar zu der Einschitzung, erst
Vorfille wie Abu Ghraib hitten »dazu beigetragen, dass man o6ffentlich
dartiber diskutiert.« Mit den Bildern habe »die Welt6ffentlichkeit gesehen,
was Folter tatsichlich bewirkt. Von da an ist die Diskussion viel differen-
zierter gefithrt worden — auch in den USA. Vielen ist klarer geworden, dass
sich Folter nicht mit dem Bild unserer Gesellschaft vertrigt.« Zuvor sei es
»immer schwierig [gewesen,] deutlich zu machen, dass Folter zu nichts
fihrt.«®

Die bekannt gewordenen Vorfille von Abu Ghraib bis hin zu den CIA-
Fliigen iiber Europa haben offene Gegenreaktionen hervorgerufen, sowohl
von Seiten zivilbiirgerlicher als auch von Seiten etablierter politischer Krifte.
In Deutschland wurde beispielsweise der »BND-Untersuchungsausschuss«
eingesetzt; in den USA engagierten sich sogar Regierungsmitglieder fiir eine
klare Einhaltung des Folterverbots und fiir die Durchsetzung entsprechen-
der Regelungen. Doch wihrend auf der einen Seite der Menschenrechtsdis-
kurs in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten international an Bedeutung
gewonnen hat” und gestiegene Standards auch in der Rechtsprechung zu
Folter- oder Misshandlungsvorwiirfen fiir eine allgemeine Sensibilisierung

34 | In leichter Abwandlung der »democracy at work«These von Katherine
Beckett (Making Crime Pay. Law and Order in Contemporary American Politics, New
York: Oxford University Press 1997, hier S. 5), die mit diesem Begriff die triigerische
Vorstellung bezeichnet, Strafrechtspolitik komme dem Anspruch nach, gesellschaft-
liche Erwartungen zu erfiillen.

35 | Sowohl journalistische Recherchen als auch wissenschaftliche Dokumen-
tationen geben Aufschluss tiber die US-amerikanischen Rechtsprozeduren, die Phi-
nomene wie Guantdnamo und Abu Ghraib hervorgebracht haben. Abgesehen von
der Moglichkeit, die Dokumente iiber das Internet zu recherchieren (etwa tiber www.
statewatch.org oder iiber www.aclu.org), sind exemplarisch die Publikation von Ka-
ren J. Greenberg/Joshua L. Dratel: The Torture Papers. The Road to Abu Ghraib,
Cambridge u.a.: Cambridge University Press 2005 und M. Danner: Torture and
Truth, zu nennen, vgl. auch fir einen breiteren LeserInnenkreis im deutschen
Buchhandel etwa Seymour M. Hersh: Die Befehlskette. Vom 11. September bis Abu
Ghraib, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 2004; A. McCoy: Foltern lassen; S. Grey:
Schattenreich.

36 | »Herr Schily hat die Aufklirung behindert«. Gesprich mit Barbara Loch-
bihler, in: Hamburger Abendblatt vom 23.11.2006.

37 | Fiir eine Ubersicht vgl. Fan Osler Hampson: Madness in the Multitude:
Human Security and World Disorder, Oxford: Oxford University Press 2002, hier

S.14-37.
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gegeniiber dieser Frage sprechen® artikuliert sich auf der anderen Seite
eine neue, unverhohlene Debatte iiber die Legitimitit und Legalisierung von
Folter, welche die Existenz dieser Praxis nicht einmal verhehlt9 Wird die
Auseinandersetzung dariiber also letztlich zu einer Bekriftigung des ab-
soluten Folterverbots fithren und, wie Menschenrechtler hoffen, vielleicht
die Etablierung einer »Weltrechtsgemeinschaft« bestirken° Oder zeigt die
neue Offenheit gegeniiber einer Folterpraxis, dass der Zenit einer konsen-
tierten Anerkennung bereits iiberschritten ist?

Die klassische Soziologie legt hier ambivalente Prognosen nahe. Wenn
weniger die tatsichliche Befolgung als die symbolische Geltung einer Norm
entscheidend ist,+ so konnten die aktuelle Auseinandersetzung iiber die Auf-
weichung des absoluten Folterverbots ebenso wie die Praxis des Outsourcing
noch von einer gewissen Anerkennung der Norm zeugen. Doch woran ge-
nau wire die symbolische Geltung zu messen? Folgt man Heinrich Popitz’
These von der »Priventivwirkung des Nichtwissens«,+* dann ist nicht die
tatsichliche Befolgung der Norm entscheidend, sondern die Unterstellung,
diese werde befolgt. Und diese Unterstellung ist solange moglich, wie eine
massenhafte Abweichung nicht offenkundig ist. Auf den Zusammenhang
von »Makro-« oder »Staatskriminalitit« iibertragen® — also auf Verbrechen

38 | So lautet die Finschitzung des Europdischen Gerichtshofs, die sich nicht
zuletzt auf seine eigene Rechtsprechung bezieht. Vgl. R. Marx: Folter, S. 285.

39 | So etwa Alan M. Dershowitz: Why Terrorism Works — Understanding the
Threat, Responding to the Challenge, New Haven, London: Yale University Press
2002; Ders.: »Tortured Reasoning, in: Sanford Levinson (Hg.), Torture. A Collection,
Oxford, New York: Oxford University Press 2004, S. 257-280. Die Argumente dieser
Debatte sind mittlerweile ausfithrlich dokumentiert, vgl. fiir die deutsche Debatte
stellvertretend den Sammelband von G. Beestermdller/H. Brunkhorst: Riickkehr;
fur den US-amerikanischen Kontext S. Levinson: Torture; Karen J. Greenberg: The
Torture Debate in America, Cambridge: Cambridge University Press 2006; fiir die
Bedeutung von Sicherheit in diesem Kontext vgl. Susanne Krasmann/Jan Wehrheim:
»Folter und die Grenzen des Rechtsstaats«, in: Monatsschrift fiir Kriminologie und
Strafrechtsreform 89 (2000), S. 265-275; Susanne Krasmann: »Folter im Ausnahme-
zustand?«, in: Dies./Jiirgen Martschukat (Hg.), Rationalititen der Gewalt. Staatliche
Neuordnungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, Bielefeld: transcript 2007.

40 | Soder Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck, die transnationale Konferenz in Ber-
lin einleitend, am 13./14. Oktober 2006 iiber »Das Folterverbot und der >Kampf gegen
Terror< — Rechtlos im Rechtsstaat?«

41 | Emile Durkheim: Uber die Teilung der sozialen Arbeit. Studie iiber die Or-
ganisation hoherer Gesellschaften. Mit einer Einleitung von Niklas Luhmann: Ar-
beitsteilung und Moral. Durkheims Theorie. Mit einem Nachwort von Hans-Peter
Miiller und Michael Schmid, 2. durchges. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988.

42 | Heinrich Popitz: Uber die Priventivwirkung des Nichtwissens. Dunkelzif-
fer, Norm und Strafe, Ttibingen: Mohr 1968.

43 | Vgl. Herbert Jager: Makrokriminalitit. Studien zur Kriminologie kollek-
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gegen die Menschlichkeit, zu denen auch Folter gehort,++ und jene Formen
von Kriminalitit, die staatliche Strukturen und Ressourcen systematisch
beglinstigen oder erzeugen —, wire dieser Mechanismus wohl eher eine
passende Beschreibung fiir die vergleichsweise tiberschaubaren Verhilt-
nisse des Kalten Krieges: Die Grenzen zwischen den Blocken markierten
zugleich die Verteilung von Gut und Bése, Falsch und Richtig.# So richtete
sich der Blick im Westen mehr auf den sowjetischen Gulag, denn beispiels-
weise auf die »School of the Americas«, jene US-amerikanische Folterschule
fiir lateinamerikanische Militirs.4¢ In der Gegenwart geht es demgegeniiber
weniger darum, ein mutmafliches »Dunkelfeld« zu beleuchten,+ vielmehr
ist Folter unter Beteiligung von Rechtsstaaten ein massenmedial prisentes
Phinomen. Uberdies wird das absolute Verbot der Folter mittlerweile offen

tiver Gewalt, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989; Susanne Krasmann: »Makrokri-
minalitdt« — Erfolg oder Versagen der Kriminologie«, in: Schweizerische Arbeits-
gruppe fiir Kriminologie (Hg.), Kriminologie — Wissenschaftliche und praktische
Entwicklungen: gestern, heute, morgen, Chur/Ziirich: Rilegger 2004, S. 293-320;
William J. Chambliss: »State-organized Crime, in: Patricia A. Adler/Peter Adler
(Hg.), Constructions of Deviance. Social Power, Context, and Interaction, Belmont/
Ca 1993, S.169-184; Ulrich Eisenberg: »Kriminologisch bedeutsames Verhalten
von Staatsfithrungen und ihren Organen, in: Monatsschrift fiir Kriminologie und
Strafrechtsreform 63, 1980, S. 217-231; Ralf Fischer: »Probleme bei der Erfassung
kriminologisch relevanten Verhaltens von Staatsfithrungen und ihren Organenc,
in: Kriminologisches Journal 15 (1983), S. 275-283.

44 | Vgl. etwa Gisela Manske: Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbre-
chen an der Menschheit. Zu einem zentralen Begriff der internationalen Strafge-
richtsbarkeit, Berlin: Duncker & Humblot 2004.

45 | EvaHorn:»Der Spiong, in: Dies./Stefan Kaufmann/Ulrich Brockling (Hg.),
Grenzverletzer, Berlin: Kadmos 2002, S. 136-155.

46 | Vgl. dazu A. McCoy: Foltern lassen, S. giff. Insbesondere in der einge-
schrinkt souverdnen Bundesrepublik (Albrecht von Lucke: »Normalitit als Ausnah-
mezustand. Die >Berliner Republik« und die Riickkehr des Freund-Feind-Denkens,
in: Undine Ruge/Daniel Morat (Hg.), Deutschland denken. Beitrige fiir die reflek-
tierte Republik, Wiesbaden: VS 2003, S. 191-204), die unter dem Schock ihrer jiings-
ten Vergangenheit stand, war Folter tabuisiert (vgl. Jan Philipp Reemtsma: Folter im
Rechtsstaat?, Hamburg: Hamburger Edition 2005, S. 15ff.).

47 | Kriminalistisch bezeichnet das Dunkelfeld ein Ausmaf von Kriminalitit,
das die Polizeistatistik nicht erfasst hat, das sich aber aufgrund weiterer Anhalts-
punkte vermuten oder sogar hochrechnen lisst. Dem Konzept des Dunkelfeldes
haftet daher auch immer etwas Spekulatives an. Konkret ist der explizite Ausweis
von Folter nach dem deutschen Strafrecht iiberdies schon deshalb nicht méglich,
weil diese keinen eigenen Tatbestand bildet, sondern z.B. in polizeirechtlichen Re-
gelungen zur Vernehmungspraxis umschrieben und insbesondere nach Mafigabe
des Grundgesetzes (Menschenwiirdeprinzip) sowie internationalen Regelungen zu
bestimmen ist.
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in Frage gestellt und ihre mogliche Legitimitit ausgelotet.#® Insofern wire
umgekehrt die Frage zu stellen, ob die Debatte selbst nicht schon Ausdruck
eines neuen Selbstverstindnisses ist: Folter ist offensichtlich kein Tabuthe-
ma mehr und buchstiblich sichtbarer und sagbarer geworden.

Slavoj Zizek zufolge ist schon die bloRe Tatsache, dass Folter als ein
»legitimes Diskussionsthema« gilt, Zeichen fiir eine gefihrliche Entgren-
zung ihres Verbots.49 Doch wihrend dieser Ansicht die Vorstellung einer
»verborgenen Triebkraft« zugrunde liegt,>° die die Diskussion motiviert und
die unterdriickt werden muss, so sie sich nicht Bahn brechen soll, wiirde
ich Zizeks Argument in einer foucaultschen Lesart etwas anders wenden;
denn um die Wahrheitswirkung eines einmal etablierten Diskurses aus-
zuloten, muss man keine Differenz vermessen zwischen einer Vorder- und
einer Hinterbithne> zwischen bloR vordergriindigen Darstellungen und
wahren Begebenheiten oder Absichten. Die Wahrheit eines Ereignisses und
die Wahrheitswirkungen eines Diskurses oder einer Praxis sind vielmehr
genau dort zu erfassen, wo sie auftauchen: an der Oberfliche des Gesagten
und Sichtbarens* Hinter dem »Vorhang« der Ereignisse® ist keine eigene
Wirklichkeit aufzuspiiren, die bar jeglicher Performanz zu begreifen wire.54
Die Frage lautet vielmehr, wie die Diskurse und Praktiken selbst Legitimitit
herstellen, wie sie bestimmte Vorstellungs- und Handlungsweisen perfor-
mativ hervorbringen, sie méglich machen und realisieren. Von welcher Le-

48 | Sohatte der Frankfurter Polizeivizeprisident Daschner nachweislich Argu-
mente Winfried Bruggers, der die Folter in bestimmten Ausnahmefillen legalisiert
wissen will, rezipiert (vgl. Landgericht: Strafsache gegen Daschner, 28).

49 | Slavoj ZiZek: »Vom Homo sucker zum Homo sacer, in: Ders.: Willkommen
in der Wiiste des Realen, Wien: Passagen 2002, S. 89-115, hier S. 107f. »Tabus lassen
sich nicht einschrinken, sondern nur brechen, so auch Ralf Poschart: »Menschen-
wiirde als Tabu. Die verdeckte Rationalitit eines absoluten Rechtsverbots der Folter«,
in: G. Beestenmoller/H. Brunkhorst, Riickkehr, S. 75-87, hier S. 81: Die Folterdebatte
selbst zeige den Tabubruch an, denn Tabus zeichnen sich gerade dadurch aus, dass
sie unantastbar und gesellschaftlich gerade nicht diskutabel sind.

50 | PaulVeyne: Foucault: Die Revolutionierung der Geschichte, Frankfurta.M.:
Suhrkamp 1992, S. 22.

51 | Irving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag,
Miinchen: Piper 1969; Murray Edelman: Politik als Ritual. Die symbolische Funk-

tion staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frankfurt a.M., New York:

Campus 1976.
52 | Vgl. SW1,128; Michel Foucault: »Das Spiel des Michel Foucault, in: S III,
391-430.

53 | Vgl. Pierre Macherey: »Fiir eine Naturgeschichte der Normenc, in: Francois
Ewald/Bernhard Waldenfels (Hg.), Spiele der Wahrheit: Michel Foucaults Denken,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 171-204, hier S. 185.

54 | Nikolas Rose/Peter Miller: »Political Power Beyond the State: Problematics
of Government, in: British Journal of Sociology 43 (1992), S. 173-205.
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gitimitit zeugen sie selbst, indem sie zu gegebener Zeit im Sozialen auftau-
chen? Wenn das, was gesagt und sichtbar wird, stets in die Bedingungen der
Sagbarkeit und Sichtbarkeit eingebettet ist, bedeutet dies umgekehrt, dass
das Auftauchen stets von bestimmten Bedingungen der Moglichkeit dieses
Auftauchens im Sozialen spricht.s

Die Praxis des Outsourcing von Folter ist zwar eine verhohlene Praxis,
indem sie sich dem 6ffentlichen Blick oder rechtlicher Bestimmung zu ent-
ziehen sucht; doch lasst sich allein daraus nicht die Geltung der Norm ab-
leiten. Auch eine verhohlene Praxis kann offenkundig sein — und analytisch
gesehen wire eben jener Moment zu bestimmen, in dem sich zeigt, dass die
Orientierung an der Norm zur Makulatur geworden ist, nimlich weil sie ih-
re Funktion, die Normgeltung aufrechtzuerhalten, bereits verloren hat. Fine
so verstanden offenkundige Praxis kann eine Transformation von (Rechts-
)Staatlichkeit bewirken, indem sie sich von einer illegalen oder illegitimen
zu einer akzeptierten, geduldeten oder legitimen und sogar zu einer legalen
Praxis von Rechtsstaaten wandelt — und damit freilich der Verbergung nicht
mehr bedarf.

Ich werde im Folgenden niher auf die theoretischen Implikationen ei-
ner foucaultschen Perspektive eingehen, in der Staatlichkeit als ein Resultat
sozialer Praktiken zu begreifen ist, die ihrerseits nicht nur symbolischer Na-
tur, sondern als wissensbasierte Techniken und produktive Verfahren selbst
materiell sind und sich materialisieren. Ein solches Verstindnis hebt glei-
chermafien die dichotome Struktur eines Normenbegrifts auf, der alternativ
zwischen erlaubt und verboten pendelt, wie die dichotome Vorstellung einer
symbolischen Vorder- und einer realen Hinterbiithne. Hiervon ausgehend lisst
sich ein zur Praxis der Auslagerung von Folter gleichsam komplementirer
Modus aufzeigen, der Rekurs auf Sicherheit, der eine Form der Einschreibung
neuer Normen, auch der Legitimitit von Folter ins Recht ermdglicht.

IV. Staatlichkeit, (Un-)Sichtbarkeit, (Un-)Sicherheit

Einem traditionellen sozial- und vor allem rechtswissenschaftlichen Ver-
stindnis folgend ist der Staat als eine Entitit zu begreifen, die weitgehend
unabhingig von der Gesellschaft identifizierbar ist. Diese Vorstellung ist
gleichermaflen mit der Neigung verbunden, »den« Staat zu iiber- wie zu
unterschitzen. So wird dieser auf der einen Seite als ein singulirer und
potenter Akteur gezeichnet, der in seiner selbstexpansiven Kraft die gesell-
schaftlichen Verhiltnisse beherrscht (GG II, 262); auf der anderen Seite er-
scheint er gerade aufgrund seiner autonomen Struktur in einer Weise von
gesellschaftlichen Verinderungen abgeldst, dass er unter diesen ebenso gut

55 | Michel Foucault: »Diskussion vom 20. Mai1978«, in: S IV, 25-43; John Rajch-
man: »Foucault’s Art of Seeings, in: Ders.: Philosophical Events. Philosophical Es-
says of the 8os, New York, Oxford: Columbia University Press 1991, S. 68-102.
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auch verschwinden kann (z.B. der Nationalstaat in Globalisierungsprozes-
sen).s® Ein solch dichotomes Verstindnis findet sich analog in der gingigen
normativ-juridischen Konzeption von Rechtsstaatlichkeit wieder. Rechts-
staatlichkeit wird hier auf der einen Seite als eine normative Gegebenheit
vorausgesetzt und ihre Selbstwirksambkeit (entweder im Sinne positivisti-
scher Rechtsgeltung oder im Vertrauen auf die demokratischen Kontroll-
instanzen) unterstellt, wihrend davon abweichende Herrschaftsformen sich
auf der andere Seite entweder als eine Vorstufe oder als eine defizitire Abart
von diesem Ideal darstellen.s?

Solche Vorstellungen haben weitreichende Konsequenzen nicht nur
fur die Art und Weise der Diskussion, sondern fiir die Diskutierbarkeit von
Rechtsstaatlichkeit tiberhaupt. So ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit aus
einer kriminologischen Perspektive zum Beispiel auf der einen Seite kaum
relevant, wenn diese sich auf die Erklirung abweichenden Verhaltens kon-
zentriert und dabei die Strafrechtsnormen letztlich als gegeben voraussetzt.
»Staatskriminalitit« wird dann in demokratischen Rechtsstaaten stillschwei-
gend als unproblematisch erachtet und andernfalls als ein zu komplexer Ge-
genstand zuriickgewiesen — weil die damit verbundene Analyse sich iiberla-
gernder Interaktionsstrukturen letztlich eine soziologische Problemstellung
sei oder die dabei zu berfiicksichtigende Frage der Rechtssetzung und -gel-
tung den erklirten diszipliniren Gegenstandsbereich tiberschreite.s® Auf der
anderen Seite betrachtet ein ausweislich kritisch-kriminologischer Zugang
den Staat als das Instrument einer herrschenden Klasse bzw. in einer Weise

56 | Mitchell Dean: »Die >Regierung von Gesellschaften<. Uber ein Konzept
und seine historischen Voraussetzungen, in: Susanne Krasmann/Michael Volkmer
(Hg.), Michel Foucaults >Geschichte der Gouvernementalitit< als Paradigma in den
Sozialwissenschaften, Bielefeld: transcript 2007, S. 75-104; Thomas Lemke: Eine un-
verdauliche Mahlzeit? Staatlichkeit, Wissen und die Analytik der Regierung, in:
S. Krasmann/M. Volkmer (Hg.), Geschichte der Gouvernementalitit, S. 47-73.

57 | Symptomatisch hierfiir ist der in der Politikwissenschaft verbreitete Begriff
der failed states.

58 | So fithrt das renommierte Oxford Handbook of Criminology (Mike
Maguire/Rod Morgan/Robert Reiner (Hg.), The Oxford Handbook of Criminology,
3. Aufl., Oxford: Oxford University Press 2002), das sich durchaus einer kritischen
Perspektive zuordnet, das Problem der Staatskriminalitit oder verwandter Themen
wie politische Kriminalitit oder Kriminalitit der Michtigen auch in dieser dritten
Auflage nicht als einen Forschungsgegenstand. Die Diskussion iiber Staatskrimina-
litdt bzw. staatlich organisierte oder beférderte Kriminalitit ist in der Kriminologie
im Verbund mit den Rechtswissenschaften erst in jiingster Zeit wieder aufgegriffen
worden, insbesondere im Zusammenhang mit den inter- und supranationalen An-
strengungen zur Verhinderung und Strafverfolgung von »Menschheitsverbrechen«.
Vgl. stellvertretend W. Kaleck et al.: Human Rights Crimes; Frank Neubacher/Anne
Klein (Hg.), Vom Recht der Macht zur Macht des Rechts? Interdisziplinire Beitrige

zur Zukunft internationaler Strafgerichte, Berlin: Duncker & Humblot 2006.
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als beherrschende Macht, dass dieser simtliche unheilsame Wirkungen zu-
zuschreiben sind: allumfassende Kontrolle; selektive Sanktionierung; und
nicht zuletzt die eigentlich schidlichen Formen der Staatskriminalitit, die
in dieser Perspektive nicht selten zu einer tautologisch sich selbst erkliren-
den Funktion des Machterhalts geraten.s

Wihrend solche Perspektiven zumeist von jenem normativ-juridischen
Modell des Staates unterlegt sind, das eine dichotome Alternative zwischen
legitimer und missbriuchlicher bzw. rechtmifiger und illegaler Anwen-
dung der Macht aufschligt,® konzentriert eine foucaultsche Perspektive
sich vor allem auf die Frage, wie bestimmte Normen iiberhaupt zustande
kommen, wie sie Akzeptanz finden und sich etablieren, und wie sie sich in
der Praxis permanent verindern. So ist Staatlichkeit als ein spezifisches po-
litisches Interventionsfeld selbst eine Norm und keineswegs ein festgelegter
Bereich. Die Unterscheidungen zwischen Privatsphire und Offentlichkeit,
Politik und Wirtschaft, Staatsangelegenheit oder Gemeinschaftssache usw.
sind historisch, und d.h. gesellschaftlich kontingent. Mit den Formen und
Bereichen legitimer (oder unmoglicher, unerhérter) Intervention werden
Subjekte, der Buirger, die Zivilgesellschaft, der Migrant, der Staatsfeind usw.
bestimmt, die ihrerseits ein je spezifisches Verhiltnis zwischen Regierung
und Regierten implizieren. Es werden Zugehorigkeiten und Nichtzuge-
horigkeiten definiert und Formen der »Partizipation«, der Einbindung in
Machtverhiltnisse erzeugt.®

Staatlichkeit ist demnach weitaus verinderlicher, als dies historische
und soziologische Perspektiven auf die Wirkungsmacht staatlicher Insti-
tutionen, einschlieRlich des Rechts, zuweilen nahelegen. Freilich sind die
gesellschaftlichen Praktiken, die Staatlichkeit formen, ihrerseits von Krif-

59 | So etwa bei David Krauzlarich/Christopher W. Mullins/Rick A. Matthews:
»A Complicity Continuum of State Crimec, in: Contemporary Justice Review 6 (3),
2003, S. 241-254, hier S. 242, obgleich die Autoren mit dem Konzept des »complicity
continuum of state crime« um Differenzierung bemiiht sind; fiir einen interaktionis-
tisch-definitionsorientierten Ansatz vgl. demgegeniiber Penny J. Green/Tony Ward:
»State Crime, Human Rights, and the Limits of Criminology«, in: Social Justice 27/1
(2000), S. 101-115, sowie fiir eine kritische Differenzierung von Akteuren R. Jamie-
son/K. McEvoy: Proxy.

60 | Vgl. Thomas Lemke: »Freiheit ist die Garantie der Freiheit< — Michel Fou-
cault und die Menschenrechte«, in: Vorginge 40 (2001), S. 270-276, hier S. 272.

61 | Vgl. GG I, insbes. S.134-172; GG 1I, insbes. S. 112-147; sowie fiir Zhnliche
Ansitze, die Staatlichkeit unter dem Blickwinkel ihrer gesellschaftlichen Veran-
derlichkeit und der Einbeziehung der Subjekte in die Machtausiibung betrachten:
Thomas Blom Hansen/Finn Stepputat (Hg.), States of Imagination. Ethnographic
Explorations of the Postcolonial State, Durham, London: Duke University Press 2001;
Christian Krohn-Hansen/Knut G. Nustad (Hg.), State Formation. Anthropological
Perspectives, London: Pluto 2005; George Steinmetz (Hg.), State/Culture: State-For-

mation after the Cultural Turn, Ithaca und London: Cornell University Press 1999.
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teverhidltnissen bestimmt, doch ist der Staat keine »autonome Machtquelle«
(GG 1I, 115) und weder bloRes Instrument einer sozialen Gruppe noch ein
verselbstindigter biirokratischer Apparat.®> Ebenso wenig lisst er sich auf
Verrechtlichungsprozesse reduzieren.®® Zwar stellt das Recht in unserer
Gegenwart ein unhintergehbares, elementares Instrumentarium politi-
schen Handelns dar. Aber ohne soziale Praktiken — das versteht sich von
selbst und wird gleichwohl hiufig ausgeblendet — kann das Recht keine
Wirkung entfalten. Dabei wird es, so die These, gerade in dem Moment zu
einem politischen Vehikel, in dem Sicherheit — die der Bevolkerung, des
Gesellschaftssystems, der Rechtsordnung, des Staates, der Regierung — auf
dem Spiel steht.

Sicherheit zu gewihrleisten gehort zur elementaren Legitimation des
modernen Staates® und ist mit einem enormen staatlichen Interventions-
potenzial verbunden. Gleichwohl handelt es sich keineswegs um ein Feld
hierarchischer Politikdurchsetzung von oben nach unten. Eher kann man
von einer Art »Sicherheitsvertrag« sprechen,®® der die staatlichen Interven-
tionen stillschweigend auf die Grundlage einer Zustimmung qua Sicher-
heitsversprechen stellt und der sich weniger auf ein bestimmtes Territorium
denn auf eine Bevolkerung oder bestimmte Bevilkerungsgruppen bezieht.

Inwiefern kann diese Perspektive nun fur die Analyse der Folter und
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung in der Gegenwart aufschlussreich sein?
Staatlichkeit als eine flexible und durchaus heterogene Entitit zu begreifen,
die mit politischen Technologien variiert, impliziert zunichst einmal eine
entsprechende Konzeption von Outsourcing als einer Regierungstechnolo-
gie. Das bedeutet, das Augenmerk weniger auf Intentionen und Interaktio-
nen zwischen (z.B. privaten versus staatlichen) Akteuren zu legen, die als
gegeben vorauszusetzen wiren. Vielmehr wire die Praxis des Outsourcing
von Folter als eine Form der Netzwerkbildung zu begreifen, die in erster Li-
nie technologisch begriindet und als solche wiederum von einem bestimm-
ten staatlichen Territorium unabhingig ist. Die Kooperation von Akteuren

62 | Martin Saar: »Macht, Staat, Subjektivitit. Foucaults >Geschichte der Gou-
vernementalitit« im Werkkontext«, in: S. Krasmann/M. Volkmer: Geschichte der
Gouvernementalitit, S. 23-45.

63 | Detlef Georgia Schulze/Sabine Berghahn/Frieder Otto Wolf (Hg.), Politisie-
rung und Ent-Politisierung als performative Praxis, Miinster: Westfilisches Dampf-
boot 2006.

64 | Vgl. Thomas Hobbes: Leviathan, hg. von Iring Fetscher, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 1984; Max Weber: Politik als Beruf, in: Ders.: Gesammelte politische
Schriften, Tiibingen 1958.

65 | Dies legt die Rede von der Renaissance des Polizeistaates angesichts des
jungsten Ausbaus des staatlichen Sicherheitsapparats nahe, vgl. etwa Fredrik Rog-
gan: Auflegalem Weg in einen Polizeistaat, Bonn: Pahl-Rugenstein 2000.

66 | Michel Foucault: »Brief an einige Fiithrer der Linken, in: S III, 502-504,
hier 504.
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verschiedener Staaten oder zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Ak-
teuren beruht auf wissensférmigen Praktiken,®” die materielle Ressourcen
und bestimmte rechtliche Bedingungen und Rechtsriume wahrnehmen
und herstellen.

Drei fir die Analyse der Outsourcingpraxis zentrale Gesichtspunkte
schlielen sich hieran an:

a) Staat, Recht und Territorium
Zunichst stellt sich somit weniger die Frage, wie Aufgaben aus dem staat-
lichen in den privaten bzw. kommerziellen Sektor iibertragen werden, als
vielmehr wie die Praktiken iberhaupt erst extralegale Ridume schaffen; wie
gleichsam »in jedem Augenblick« neu definiert wird (GG I, 164), was nicht
in die Zustindigkeit des Staates fillt und was in der Folge als legitim oder
illegitim, als legal oder illegal gilt. Der Einflussbereich eines Staates verliert
sich gerade nicht an seinen politisch-territorialen Grenzen, sondern kann
sich iiber diese hinweg ausdehnen, sowohl durch Einsatz bestimmter Ak-
teure (wie Soldaten oder Geheimdienstagenten), als auch durch bestimmte
Praktiken (z.B. die Uberstellung). Ob es sich dabei jeweils um staatliche Ak-
tivitdten handelt und welchem Staat diese zugerechnet werden, hingt, auf
den ersten Blick, entscheidend von rechtlichen Regelungen ab: So stellen die
gesetzlichen Bestimmungen zur Rendition-Praxis die dadurch erméglichte
Folter in die Verantwortung des iiberstellenden Staates. Doch kénnen Ge-
setze solche Verantwortlichkeit und Zugehorigkeit zu der einen oder ande-
ren Sphire auch kurzerhand dndern. So brachte der US-Kongress angesichts
der Situation im Irak auf Initiative des republikanischen Senators Lindsey
Graham eine Gesetzesreform zum rechtlichen Status privater Sicherheitsbe-
diensteter im Ausland auf den Weg, die zu Beginn des Jahres 2007 in Kraft
trat und die nunmehr bestimmt, dass diese von der US-Armee Angestellten
nicht mehr nur im Falle des Krieges, sondern auch bei »Militdroperationen«
den US-Militirgesetzen unterliegen.®

Solche Anderungen des Rechts sind indes nicht hinreichend in einer
binidren Konzeption von erlaubt versus verboten zu erfassen. Vielmehr wire
das Recht selbst zunichst als ein Zwischenraum zu denken, der Legalitit,
Legitimitdt und Illegalitit, Illegitimitit gleichermaflen zuldsst und in dem
bestimmte Praktiken zwischen diesen Kategorien changieren. So wire der
Einsatz von staatlichen Stellvertretern als »zwischenlegal« zu bezeichnen,
wenn Soldner beispielsweise illegal handeln und so staatliche Akteure aus
der Verantwortung entlassen, wihrend sie selbst nicht oder kaum rechtlich
belangt werden konnen. Ebenso wiren extraordinary renditions als »zwi-
schenlegale Praktiken« zu begreifen: Sie sind ihrerseits illegal, aber sie die-

67 | Vgl. Gavin Kendall: »Global networks, international networks, actor net-
works«, in: Wendy Larner/William Walters (Hg.), Global Governmentality. Govern-
ing International Spaces, London, New York: Routledge 2004, S. 59-75, hier S. 64f.

68 | Siddeutsche Zeitung vom 13./14.1.2007.
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nen dazu, Legitimitit und letztlich Legalitit, ndmlich innerhalb des eigenen
Territoriums, aufrechtzuerhalten, wihrend sie als ein Bestandteil rechts-
staatlicher Praxis die Form der Rechtsstaatlichkeit selbst verdndern.

Ahnlich wie Walter Benjamin bezieht sich Charles Tilly in kriminolo-
gischer Perspektive auf ein Potenzial der Rechtsschopfung, das als andau-
ernde Moglichkeit auch in einem bereits etablierten Rechtssystem bestehen
bleibt.%® Streng genommen kénnte man demnach von »Staatskriminalitiit«
in dem Moment sprechen, in dem sich ein neues Recht etabliert, das staat-
liche Praktiken in der Folge nach der tiblichen dichotomen Lesart zwar als
legal oder legitim erscheinen lisst, obgleich sie dies gemessen an den zuvor
geltenden Standards gerade nicht wiren. Einst illegale/illegitime Praktiken
koénnen sich ins Recht einschreiben — und Rechtsstaatlichkeit auf diese Wei-
se gleichsam von innen her transformieren.

Doch, eine systematische Folterpraxis vorausgesetzt, unter welchen Be-
dingungen genau kann man von einer solchen Transformation von Rechts-
staatlichkeit sprechen? Miisste das Maf} hierfiir nicht in einer gewissen
Akzeptanz solcher Praktiken liegen? Und wire die Voraussetzung fiir eine
solche Akzeptanz nicht auch die Kenntnis dieser Praxis? Ist die Tatsache,
dass eine illegale Praxis im Verborgenen geschieht, nicht doch Ausdruck
dafiir, dass die Verbotsnorm eine gewisse Geltung hat? Oder miisste man
nicht in foucaultscher Lesart sagen, dass diese verborgene Praxis schon in
dem Moment im Sozialen auftaucht, indem man iiber sie sprechen, sie pro-
blematisieren kann? Die Verborgenheit wire mithin selbst ein Gegenstand
sozialer Auseinandersetzung. So gesehen kénnte man von einer offenkun-
digen Praxis der Auslagerung von Folter und damit von einer gewissen sozi-
alen Akzeptanz sprechen, wenn der Legitimationsaufwand, den die Akteure
betreiben, vergleichsweise gering ist.

Dies ist zum Beispiel seit einiger Zeit der Fall bei der illegalen Praxis
der Uberstellung von Terrorverdichtigen in Staaten, die fiir ihre Folterpra-
xis bekannt sind: Zwar beruht diese Abschiebe-Rendition, die unabhingi-
gen Experten- und Kommissionsberichten zufolge seit 9/u1 zugenommen
hat/° auf der diplomatischen Zusicherung, die Betroffenen wiirden nicht
gefoltert, doch ist diese Zusicherung fiir die Adressaten-Staaten im Prinzip
folgenlos. Sie ist rechtlich nicht bindend, an kein Programm regelméifiger
Kontrollpraktiken gebunden, und im Falle der Nichteinhaltung ist auch kein

69 | Walter Benjamin: »Zur Kritik der Gewalt, in: Ders.: Zur Kritik der Gewalt
und andere Aufsitze. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1965, S. 29-65; Charles Tilly: »War
Making and State Making as Organized Crime, in: Peter B. Evans/Dietrich Rue-
schmeyer/Theda Skocpol (Hg.), Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge
University Press 1985, S.169-181.

70 | Vgl. Human Rights Watch: »Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safe-
guard against Torture«, April, Vol. 17, No. 4 (D) (2005), hier S. 2005, 17f; auch die
ausfiihrliche Darstellung zu Fillen der Uberstellung unter Beteiligung der USA, von

Kanada, Schweden, Grofbritannien und Niederlande.
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Sanktionsverfahren vorgesehen.”* Schon die diplomatische Zusicherung zu
ersuchen bedeute, so die Kritik des Menschenrechtsbeauftragten des Euro-
parats Alvaro Gil-Robles im August 2004, das Risiko der Folter oder Miss-
handlung anzuerkennen.”* Teilweise geben Regierungen sich entgegen der
haarstriubenden Evidenz einer durchgingigen Folterpraxis mit der bloen
Zusicherung zufrieden” — die Bemithungen, den Anschein der Normgel-
tung zu wahren, reduzieren sich auf ein Minimum. So rdumt mancher (ehe-
malige) CIA-Mitarbeiter unumwunden ein, die Zusicherungen seien blofle
Makulatur.7+ Sie hitten Legitimitit erzeugen sollen, tatsichlich sei auf diese
Weise aber mehr oder weniger offen die unabdingbare non-refoulement obli-
gation umgangen worden.

b) Technologien der (Un-)Sichtbarkeit

Wie aber kann man die Praxis der Folter analysieren, wenn sie nicht oder
kaum sichtbar ist? So hat Darius Rejali problematisiert, wie Folter, gerade
als Reaktion auf den sich global durchsetzenden Menschenrechtsdiskurs,
unter Einsatz bestimmter technischer Hilfsmittel und Verfahren quasi un-
sichtbar und unsagbar gemacht wird. Wenn Folter keine offenkundigen
Spuren am Korper des Opfers hinterlasse, sei es nicht nur fiir die Titer ein-
facher, diese zu leugnen, vielmehr erschwere dies auch den Betreffenden
selbst, das traumatische Geschehen (iiber das grundsitzliche Problem der
Thematisierung von Gewalterfahrungen hinaus) im Nachhinein zu objek-
tivieren: es zu rekapitulieren, zu artikulieren und Dritten zu vermitteln.
Rejali bezeichnet diese moderne Form der Folter, die sich ihrer Achtung an-
gepasst hat, als heimlich (»stealth torture technology«). Je erfolgreicher die
Folter durch entsprechende Techniken allerdings verborgen werden kann,
umso offensichtlicher kann sie — unerkannt — praktiziert werden. Dies sei
vor allem dann der Fall, wenn die technischen Hilfsmittel, wie manche elek-
trische Geritschaften, selbst Bestandteil des Alltagsgebrauchs sind: »When
someone complains »it is not the technology; it is how it is useds, one knows
one is in the presence of stealth torture technology.«’® In dem bekannten Fall
der Polizeiiibergriffe auf Rodney King, die in Los Angeles im Jahre 1992 an-
ti-rassistische Unruhen auslésten, sorgten die Priigel, die auf dem Video zu

71 | Vgl.ebd., S.18. So wurde etwa der Schwedische Botschafter in Agypten zum
Fall der beiden Agypter befragt, die aufgrund diplomatischer Zusicherungen in ihr
Heimatland abgeschoben — und dort nach eigenen Angaben sofort inkommunikado
in Polizeihaft gehalten und brutal misshandelt wurden. Mit der Begriindung, ein
baldiges Aufsuchen der beiden Minner hitte Misstrauen gegeniiber Agypten zum
Ausdruck gebracht, verzichtete Schweden fiinf Wochen lang darauf (vgl. ebd., S. 19).

72 | Zitiert nach ebd., S.16.

73 | Vgl.ebd,, S.17, 23.

74 | Vgl. S. Grey: Schattenreich, S. 295 und 311.

75 | Vgl. D. Rejali: Civic Marker, S. 153; auch E. Peters: Geschichte, S. 210f.

76 | D. Rejali: Civic Marker, S. 161.
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sehen waren, fiir Emporung, nicht aber die Elektroschocks, die Rodney King
mittels Taser verabreicht bekam: »A public cannot condemn what it sees but
does not register.« »Unlike many other modern techniques, these tortures
can even be performed in public.«7

Die Sichtbarkeit und Sagbarkeit der Folter ist also gleichermafen dis-
kursiv wie nicht-diskursiv bedingt. Folter wird performativ hervorgebracht,
nicht nur in dem Sinne, dass das, was benannt auch hervorgerufen bzw. »in
Szene« gesetzt und auf diese Weise konstituiert wird,”® sondern auch in dem
Sinne, dass die materialen Praktiken, die konkreten Techniken, Werkzeuge
und Verfahrensweisen selbst spezifische Wahrheitsformen erzeugen. Inso-
fern verraten die unterschiedlichen Praktiken des Outsourcing die ihnen
eigene Weise, Akzeptanz herzustellen’2 Als eine Regierungstechnologie
betrachtet stellt die Praxis der Auslagerung von Folter selbst einen Sicher-
heitsmechanismus dar, dessen Funktion darin besteht, eine illegale Regie-
rungspraxis abzusichern,?® sie zu gewihrleisten, zum Beispiel indem sie
unsichtbar und einem kritischen Diskurs entzogen bleibt.

Wenn die gesellschaftliche Akzeptanz der Folter, unabhingig von den
gesetzlichen Bestimmungen,® von der Praxis und mithin den Formen ab-
hingt, in denen Folter sichtbar wird, dann heiflt das, ihre Akzeptanz ist
relational: kontextabhingig, obwohl das Verbot gesellschaftlich (und d.h.:
historisch, rechtlich, politisch, kulturell) fest verankert ist. Soziologisch ge-
sehen ist eine solche Akzeptanz von oder auch Indifferenz gegeniiber aufler-
gewohnlichen und bis dato vielleicht illegalen oder illegitimen MafRnahmen
wie der Rendition-Praxis freilich auch eine Frage sozialer Interpretations-
prozesse.®* So diirfte das »soziale Kapital« von Verdichtigen und Betroffe-
nen einer Rendition-Praxis, zum Beispiel die nationale Zugehorigkeit, eine
wichtige Rolle dabei spielen, ob jene etwa als glaubwiirdig oder letztlich tat-

77 | Ebd. S.166

78 | Judith Butler: »Fiir ein sorgfiltiges Lesen, in: Seyla Benhabib/Judith But-
ler/Drucilla Cornell/Nancy Fraser: Der Streit um Differenz. Feminismus und Post-
moderne in der Gegenwart, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993, S. 122-132, hier S. 124.

79 | Vgl. Foucault: Diskussion, S.28; Colin Gordon: »Afterword«, in: Ders.
(Hg.), Michel Foucault. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,
Brighton, Sussex: Harvester Press 1980, S. 229-259.

80 | Mitchell Dean: »Risk, Calculable and Incalculable, in: Soziale Welt 49
(1998), S. 25-42.

81 | Ich greife hier auf die Unterscheidung bei P. Green/T. Ward (State Crime,
S. 109) zuriick, die ich leicht abwandle: Die Illegitimitit staatlicher Praktiken ist je-
weils an den eigens erhobenen (z.B. rechtsstaatlichen) Prinzipien zu messen, und in
diesem Sinne »objektiv«. Von Abweichung kann indes erst dann die Rede sein, wenn
diese Praktiken auch als abweichend angesehen werden oder zu befiirchten ist, dass
dies geschieht, wenn, mit anderen Worten, eine Norm tatsichlich wirksam ist.

82 | Vgl. Barry Buzan/Ole Waever/Jaap de Wilde: Security. A New Framework
For Analysis, Lynne Rienner: Boulder/Co. 1998, hier S. 29ff.
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sichlich als Feind und gefihrlicher Anderer wahrgenommen werden — und
obund in welcher Weise ihr Fall Eingang in die mediale Darstellung findet.®
Dabei wird eine solche Akzeptanz ihrerseits in Technologien der Sicherheit
hergestellt, die, so die These, erst die Unterscheidung zwischen einem Wir
und den Anderen hervorbringen.

c) Sicherheitsdispositive
»Wir halten die ja nicht gefangen, weil sie was getan haben, sondern weil sie
was tun kénntenc, so lautete die Antwort des ehemaligen Verteidigungsmi-
nisters Donald Rumsfeld auf die kritische Nachfrage eines Journalisten zur
Praxis der unbegrenzten Inhaftierung von Terrorverdichtigen auf Guanta-
namo.® Mit dem gleichen Argument der Notwendigkeit pri-emptiver Siche-
rung rechtfertigte auch die Auflenministerin Condoleezza Rice indirekt die
CIA-Renditionfliige iiber Europa wihrend ihres dortigen Besuchs im De-
zember 2006. Sicherheit bzw. der Schutz der Bevilkerung bilden auch das
zentrale Motiv, das in der jiingsten Debatte die Aufweichung des absoluten
Folterverbots legitimieren soll.

Politik im Namen der Sicherheit setzt stets Unsicherheit voraus (vgl. GG
11, 100ft.). Diese Unsicherheit kann sich, wie bei der sozialen Sicherheit,
auf 6konomische Prozesse beziehen, sie kann aber auch, wie bei terroristi-
schen Bedrohungen, vor allem die physische und persénliche Integritit be-
treffen.® In diesem Falle bringt Sicherheit als Regierungstechnologie drei
Figuren zum Einsatz. Das politische Schutzversprechen artikuliert sich im
Verhiltnis zu den Regierten®® vor dem Hintergrund einer dritten Figur, von

83 | Vgl. D. Rejali: Civic Marker. Méglicherweise konnten die Verschleppungs-
fille von Khaled el-Masri oder von Maher Arar auch deshalb eine solche Publizitit
erreichen und sich schlieflich als »Irrtum« erweisen, weil die Personen neben ihrer
libanesischen respektive syrischen Herkunft eben auch die nationale Zugehdorigkeit
als Deutscher respektive Kanadier haben, die es erst méglich macht, dass man sich
nach ihrem Verbleib erkundigt, ihre Glaubwiirdigkeit priift und nicht zuletzt, dass
ihr Fall medialer Skandalisierung wiirdig ist.

84 | Zitiertnach Uwe Wesel: »Die Konjunktur der Menschenrechte. Ein Ausflug
nach Guantinamox, in: Kursbuch: Neue Rechtsordnungen, 155 (2004), S. 29-36, hier
S.34.

85 | Vgl. zu den drei Dimensionen der Sicherheit, die sich im Englischen, an-
ders als im Deutschen auch begrifflich unterscheiden lassen, Zygmunt Bauman: Die
Krise der Politik. Fluch und Chance einer neuen Offentlichkeit, Hamburg: Ham-
burger Edition 2000, S. 30f.: security im Sinne der sozialen und existenziellen Be-
stindigkeit und Verlisslichkeit der Welt; certainty im Sinne sozialer Gewissheit und
Berechenbarkeit; safety im Sinne der Unverletzlichkeit der physischen und personli-
chen Integritit.

86 | Vgl. GGII, 97; Michel Foucault: »Das Subjekt und die Macht. Nachwort von
Michel Foucaults, in: Hubert Dreyfus/Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von
Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt a.M.: Athenium 1987, S. 243-261.
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der die Bedrohung ausgeht. Dabei setzt es sich auf der Basis einer durchaus
flexiblen Scheidelinie zwischen einem Wir, als dem Objekt der Bedrohung,
und einem Anderen, als dem wie auch immer diffus oder konkret zu be-
stimmenden Subjekt der Bedrohung oder Gefahr, in Szene. Die Bedrohung
wird zu einer sozialen Unterscheidung zwischen Zugehorigkeit und Nicht-
Zugehorigkeit, zwischen gefihrdeten Biirgern einerseits und »Gefihrdern«
oder Verdichtigen andererseits, die, als Feinde oder sozial Untergeordnete
deklassiert, einer Verteidigungsgewalt preisgegeben werden kénnen.®

Indem Sicherheitsversprechen implizit oder explizit auf existenziel-
le Bedrohungen rekurrieren, haben sie das Potenzial, auflergewdhnliche
Mafinahmen zu legitimieren und deren Erforderlichkeit sogar unmittelbar
als notwendig und mithin als selbstevident erscheinen zu lassen. Der so
verstandene Mechanismus der »Sekuritisierung« bedarf der Politisierung
von Sicherheit, etwa im Sinne populistischer Inszenierung, nicht.®® Aufer-
gewthnliche Mafinahmen, die sich gleichsam selbst rechtfertigen, haben
tiberdies in gleichem Mafe das Potenzial, sich nachtriglich als Norm zu
etablieren.%

Dabei seien solche Sekuritisierungsmechanismen, so Morten Kel-
strup,®° gerade dann wirksam, wenn sie sich in einem Kontext globaler Si-
cherheitspolitik bewegen, in dem politische Regeln und Definitionen noch
nicht fest etabliert und in institutionellen Abldufen verankert sind." So seien
die Anschlige vom 11. September 2001 emblematisch als eine neue Dimen-
sion »kollektiver Verletzlichkeit« wahrgenommen worden, und vor diesem
Hintergrund sei die unilaterale Sicherheitsstrategie der USA, die sich tiber
geltendes internationales Recht hinwegsetzte, nicht nur als ein eigenmich-

87 | Vgl. David Cole: »Deren Freiheit, unsere Sicherheit. Biirger und Nichtbiir-
ger nach dem 11. September 2001«, in: Thomas Uwer/Organisationsbiiro (Hg.), Bitte
bewahren Sie Ruhe. Leben im Feindrechtsstaat, Berlin: Schriftenreihe der Strafver-
teidigervereinigungen 2006, S.165-193; S. Krasmann: Ausnahmezustand.

88 | Vgl. B. Buzan/O. Waever/]. de Wilde: Security, S. 23f.

89 | Anne Caldwell: »Im Namen der Menschheit regieren. Gouvernementalitit
und Bio-Souverinitit«, in: S. Krasmann/M. Volkmer (Hg.), Geschichte der Gouver-
nementalitit, S. 107-126.

90 | Vgl. Morten Kelstrup: »Globalisation and societal insecurity. The securitisa-
tion of terrorism and competing strategies for global governance, in: Stefano Guzzi-
ni/Dietrich Jung (Hg.), Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Re-
search, London: Routledge 2004, S. 106-116, hier S. 110f.

91 | Mit Globalisierung ist hier gleichwohl kein eigenstindiger und einheitli-
cher Prozess einer zusehends weltweiten Verflechtung und Intensivierung sozialer
Beziehungen gemeint (vgl. Anthony Giddens: Konsequenzen der Moderne, Frank-
furta.M.: Suhrkamp 1995, hier S. 8s), vielmehr bezeichnet er zunichst nur politische
und soziale Prozesse, die die Grenzen des modernen Konzepts von Nationalstaat-
lichkeit iberschreiten. Vgl. Kelstrup: Globalisation, S.106; Pat O’Malley: »Policing,
Politics and Postmodernity, in: Social & Legal Studies 6/3 (1997), S. 363-381.
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tiges, sondern auch als ein akzeptables Vorgehen goutiert worden: »The new
strategy might be viewed as the action which a superpower might undertake
relatively unrestricted by existing international law, but — because, through
securitisation, it involves legitimation — it is also a project for the reformula-
tion of legitimising norms and rules of the global system. [...] Securitisation
might change a basically unilateral strategy into a much broader and more
legitimate power project.«92

Weil sie auf Gefihrdungspotenziale abheben, die per definitionem un-
bestimmt sind und mit dem Kontext variieren, haben Sicherheitsdispositive
»die Tendenz [...], sich auszudehnen. Es werden ohne Unterlass neue Elemen-
te integriert, man integriert die Produktion, die Psychologie, die Verhaltens-
weisen, die Arten wie man Produzenten, Kiufer, Konsumenten, Importeure,
Exporteure macht, man integriert den Weltmarkt. Es handelt sich also da-
rum, immer weitrdumigere Kreisldufe zu organisieren oder sich jedenfalls
entwickeln zu lassen.« (GG I, 73) Mit der Praxis des Outsourcing der Folter
verbinden sich daher zweierlei Strategien. Zum einen handelt es sich um eine
zwischenlegale Praxis, die Illegales und Illegitimes mit Legalitit und Legiti-
mitit zu verkniipfen sucht. Zum anderen kann der Rekurs auf Unsicherheit,
auf die Bedrohung der physischen und persénlichen Integritit von Menschen
hierzu komplementir wirken. Es handelt sich dann nicht um eine Strategie,
die Folter als illegale Praxis, sondern die Illegitimitit der Folter selbst unsicht-
bar zu machen. Anders als die Praxis des Outsourcing wirkt diese Strategie
nicht negativ, sie zielt nicht auf das Verschwinden der Folter ab, vielmehr ist
sie produktiv, sie erzeugt neue Wahrnehmungsweisen: Folter wird ins Recht
eingeschrieben und der Feind als der Andere, als die Gefahr konstituiert.

Mechanismen zur Herstellung von Recht und Legitimitit sind daher
stets als Praktiken zu begreifen — sie erschlielen sich nicht allein tiber das
Recht. Die Perspektive Giorgio Agambens,” der auf die rechtsschépfende
Kraft des Rechts selbst abhebt, wire insofern zu korrigieren: Wenn Agam-
ben die Ausnahme als konstitutiv fiir das Potenzial der Rechtsschépfung be-
greift, so denkt er die Ausnahme bereits vom Recht her. Das Recht ist der Be-
zugspunkt fiir die Bestimmung der Ausnahme, die der Ordnung des Rechts
zuwiderzulaufen scheint und die doch in dem Moment ins Recht eingeholt
wird, in dem sie als Ausnahme bestimmt wird. Schlielich ist es auch das
Recht, das iiber den Ausnahmezustand das Recht aufler Kraft setzt. Dem-
gegeniiber sind Sicherheitsmechanismen in der Lesart Foucaults dem Recht
gleichsam vorgeschaltet. Sicherheit kam historisch in dem Moment als eine
Ratio zum Vorschein, als die »Regierung von Gesellschaften« zum Gegen-
stand politischer Kalkiile wurde.o4 Das Wohl der Gesellschaft, als Abstrak-
tion einer multiplen Menge von Menschen (VG, 283), galt es abzusichern.

92 | M. Kelstrup: Globalisation, S. 115.

93 | Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souverdne Macht und das nackte Leben,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002.

94 | M. Dean: Regierung von Gesellschaften.
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Sicherheitsmechanismen, so verstanden, sind biopolitische Praktiken, die
zum Schutze der Bevolkerung auf der Basis der Unterscheidung von Zuge-
horigkeit und Nicht-Zugehorigkeit, Gefahr und Gefihrdetem operieren.

»Folter ist Vernunft«, so hat es Foucault einmal scheinbar zynisch for-
muliert,% Vernunft im Sinne des Franzésischen »raison«: nicht verniinftig
im ethischen Sinne, sondern rational im Verhiltnis zu bestimmten politi-
schen Zielen. Folter erscheint unter bestimmten Umstinden offenbar als
eine akzeptable, sogar notwendige Maflnahme. Und doch bleibt die Frage:
Warum kann Folter als eine rationale Praxis im Kampf gegen den interna-
tionalen Terrorismus erscheinen, wenn sie nicht nur Menschen zerbrechen
und Rechtsstaaten bis zur Selbstzerstérung diskreditieren kann, sondern
auch als ein Instrument der »Informationsbeschaffung« weitgehend kon-
traproduktiv ist — was an ihr kann dann rational sein? »Je wirksamer die
Methoden sind, die fiir die gesetzliche Bekimpfung des Terrorismus einge-
setzt werden, so lautet das Resiimee von Stephen Grey, »desto geringer die
Versuchung, auf auflergesetzliche Manahmen zuriickzugreifen.«9 Der
Einsatz von Folter und die Rendition-Praxis wiren demnach Zeichen »ei-
ner politischen Schwiche«9” — so wie grundsitzlich eine auf Unterwerfung
ausgerichtete Strafpraxis.?® Wenn dem so sein sollte, dann wiren erneut die
Kapitel von Uberwachen und Strafen aufzuschlagen. Die Praxis der Folter
verschwindet nicht, die Techniken verfeinern sich nur.
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Gewaltokonomien und Unsicherheit.

Zur Gouvernementalitat der »neuen Kriege«*

YVEs WINTER

»Der Krieg ist nix als die Geschiifte
und statt mit Kise ists mit Blei.«
(Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder)

Seit dem Westfilischen Frieden von 1648, so der gingige Lehrsatz der Poli-
tik- und Rechtswissenschaft, sei Krieg eine Staatsangelegenheit. Der sich
sukzessive durchsetzende staatliche Anspruch auf das Gewaltmonopol ver-
dringte die mittelalterlichen Fehden und Privatkriege wie auch die friih-
neuzeitlichen Condottieri mit ihren Séldnerarmeen. Diese Entwicklung, so
wird heute vielfach unterstellt, habe im 20. Jahrhundert ihren Wendepunkt
erreicht und setze sich nun in entgegengesetzter Richtung fort. Mit dem En-
de des Kalten Kriegs und der bipolaren Weltordnung konstatieren manche
Konfliktforscherlnnen auch das Ableben des traditionellen europiischen
Staatenkriegs der Moderne.! Dieser habe den sogenannten »neuen Kriegen«
das Feld gerdumt. Mit dieser Begriffsschopfung sind die Staatszerfallskriege
des ehemaligen Jugoslawien in den 199oer Jahren gemeint, Biirgerkriege
wie in Afghanistan, Angola, Somalia, Kongo und Sierra Leone, aber auch
die schwelenden low intensity wars in Kolumbien, Indonesien, am Kauka-
sus und in Kaschmir sowie die Attentatsstrategien international vernetzter

* Ich danke Felix Wassermann fiir wichtige Kommentare und Anderungsvor-
schlige.

1 | Indiesem Zusammenhang steht auch die These des »Neo-Medidvalismusx,
die in zeitgenossischen Konflikten bestimmte mittelalterliche Strukturformen wie-
dererkennt. Vgl. Philip G. Cerny: »Neomedievalism, Civil War and the New Security
Dilemma. Globalisation as Durable Disorder«, in: Civil Wars 1, 1 (1998), S. 36-64;
Ronald J. Deibert: »Exorcismus Theoriae<. Pragmatism, Metaphors and the Return
of the Medieval in IR Theory«, in: European Journal of International Relations 3, 2

(1997), S.167-192.
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Terroristengruppen. Die Strukturen und Erscheinungsformen dieser Kon-
flikte heben sich vom zwischenstaatlichen Krieg in folgenschwerer Weise
ab. Entscheidend beziiglich der Transformation des Krieges seien, so die
provokative These, nicht die waffen- oder kommunikationstechnologischen
Umwilzungen und die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung von
Militirtechnologien, welche im Militirdiskurs als »revolution in military
affairs« bezeichnet werden.> Die mafigebenden Verinderungen der Kriege
seien nicht technischer sondern gesellschaftlicher Natur; sie spiegelten eine
grundlegende Wandlung der politischen Okonomie dieser Kriege, die weniger
mit neuer Waffentechnik zu tun habe, als vielmehr mit einer Erweiterung
ihrer Wirkungsriume. Global vernetzte Rohstoff- und Absatzmirkte forcie-
ren bereits bestehende Abhingigkeits- und Ausbeutungsverhiltnisse und
fihren deren neue ein, so dass zeitgendssische Kriege unter den Vorausset-
zungen verinderter Riumlichkeit und transnationaler Handlungszusam-
menhinge stattfinden.

Der Begriff der »neuen Kriege« wurde urspriinglich von Mary Kaldor
ins Spiel gebracht und vor allem durch Herfried Muinklers Buch, Die neuen
Kriege (2002) in den deutschen Sprachraum eingefiihrt. Die politikwissen-
schaftliche Debatte zu den neuen Kriegen hat sich bisher tiberwiegend da-
mit befasst, ob die neuen Kriege wirklich neu sind und ob sich die Konflikte
seit dem Ende des Kalten Kriegs tatsichlich grundlegend von den »alten«
Kriegen unterscheiden.4 Angesichts des — eher ungliicklichen — Begriffs der

2 | Eliot A. Cohen: »A Revolution in Warfare, in: Foreign Affairs 75, 2 (1996),
S. 37-54, hier S. 37.

3 | Dementsprechend ist die Theorie der neuen Kriege auch von der Debatte um
die »vierte Generation« der Kriegsfithrung (Fourth Generation of Warfare, kurz:
4GW) zu unterscheiden. Vgl. William S. Lind: »Understanding Fourth Generation
War, in: Military Review (2004), S. 12-16; William S. Lind u.a.: »The Changing Face
of War: Into the Fourth Generation, in: Marine Corps Gazette (1989), S. 22-26.

4 | Vereinzelt wurden auch Vorbehalte beziiglich des angeblich fehlenden empi-
rischen Belegmaterials angemeldet. Zum Stand der Diskussion vgl. Michael Brzos-
ka: »New Wars« Discourse in Germany, in: Journal of Peace Research 41, 1 (2004),
S.107-117; Sven Chojnacki: »Wandel der Kriegsformen? — Ein kritischer Literaturbe-
richt«, in: Leviathan 32, 3 (2004), S. 402-424; Monika Heupel/Bernhard Zangl: »Von
»alten< und >neuen< Kriegen — Zum Gestaltwandel kriegerischer Gewalt«, in: Poli-
tische Vierteljahresschrift 45, 3 (2004), S. 346-369; Dietrich Jung: »New Wars, Old
Warriors and Transnational Crime. Reflections on the Transformation of Warx, in:
Cooperation and Conflict 40, 4 (2005), S. 423-434; Martin Kahl/Ulrich Teusch: »Sind
die >neuen Kriege« wirklich neu?«, in: Leviathan 32, 3 (2004), S. 382-401; Stathis N.
Kalyvas: »New« and >Old« Civil Wars. A Valid Distinction?«, in: World Politics 54
(2001), S. 99-118; Wolfgang Knébl: »Krieg, >Neue Kriege<« und Terror: Sozialwissen-
schaftliche Analysen und >Deutungenc< der aktuellen weltpolitischen Lage«, in: Sozi-
ologische Revue 27, 2 (2004), S. 186-200; Edward Newman: »The >New Wars< Debate.
A Historical Perspective Is Neededc, in: Security Dialogue 35, 2 (2004), S. 173-189.
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»neuen Kriege«, welcher insbesondere die historische Erstmaligkeit dieser
Kriegsformen hervorhebt, hat dieser historiographische Disput seine Rele-
vanz. Was diese Kontroverse vollig ausblendet ist die machitheoretische Di-
mension der Theorie der neuen Kriege. Erstaunlich an der Debatte um die
neuen Kriege ist, dass sie von anderen sozialwissenschaftlichen Analysen
abgekoppelt zu sein scheint. Doch wiirde einiges dafiir sprechen, den postu-
lierten Wandel des Krieges in den Zusammenhang breiterer gesellschaftli-
cher Transformationsprozesse zu stellen, um Konvergenzen und Parallelen
hervorzuheben. Zwar weisen sowohl Kaldor wie auch Miinkler in ihren Ana-
lysen auf die Globalisierungsprozesse hin; die Rationalisierung und Priva-
tisierung der neuen Kriege wird jedoch nicht in den Zusammenhang mit
dem hegemonialen Neoliberalismusdiskurs und den globalen Prozessen der
Liberalisierung, Flexibilisierung und Privatisierung gestellt. Doch scheint
gerade die Privatisierung der neuen Kriege eine entscheidende Parallele zur
neoliberalen Aushchlung von staatlichen Entscheidungsprozessen und der
Verlagerung von Regulationsmodi vom Staat zum Markt. zu bildens Wenn
die neuen Kriege mit der Neuordnung gesellschaftlicher Steuerungsmecha-
nismen anhand Prinzipien der Profitmaximierung verkniipft werden, kann
die Frage nach den in diesen Kriegen eingesetzten Machttechnologien ge-
stellt werden. Inwiefern kommen in diesen Kriegen Lenkungs- und Fiih-
rungsdispositive zum Tragen, die — obwohl sich die Autorlnnen nicht auf
Foucault beziehen — im Rahmen von Foucaults Gouvernementalititstheorie
erfasst werden kénnen?

Ein gouvernementalitdtstheoretischer Ansatz

Die Bezugnahme auf Foucault ist naheliegend, da dieser den Neolibera-
lismus weder leichtfertig als Ideologie abtut, noch ihn als zwangsliufiger
realgeschichtlicher Entwicklungsprozess der Kritik enthebt, sondern ihn
als politische Rationalitdt analysiert. Unter »Gouvernementalitit« versteht
Foucault die Rationalitit des Regierens, welche am Schnittpunkt der christ-
lichen Pastoralpraktik und den Diskursen und Praktiken der europdischen
Regierungskunst zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert entstanden ist (GG
I, 414f). Leitgedanke ist die Umdeutung der Beschaffenheit von politischer
Macht in der Moderne: nicht der vom neuzeitlichen Staat und seiner juris-

5 | Unter Neoliberalismus verstehe ich keine einheitliche Stromung, sondern
einen hybriden (und widerspriichlichen) Komplex von Wirtschafts- und Sozialpoli-
tiken, Ideen, Rationalititen und Programmen, welche auf die radikale Freisetzung
von Wettbewerb und Marktkriften sowie auf die Konstitution von selbstverantwort-
lichen Subjekten abzielen. Neoliberalismus beschrinkt sich nicht auf Sozialabbau
und Deregulierung, sondern verfolgt die Entfesselung von Marktlogiken und deren
Durchsetzung unter anderem mittels einer sukzessiven Privatisierung und Zerglie-

derung 6ffentlicher Rdume und Institutionen.
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tisch-militdrischen Maschinerie ausgehende Zwang, sondern spezifische
Muster der Lenkung und Steuerung von Individuen und Bevilkerungen
seien Quellen und Form politischer Macht. Dagegen gibt es wohl keinen
politischen Begriff, der so in der klassischen Souverinititslogik der Staat-
lichkeit verankert ist, wie derjenige des Krieges. Als unmittelbare physische
Gewaltanwendung und Zwang scheint der Krieg naturwiichsig zum ma-
kropolitischen und repressiven Modell der Staatsmacht zu gehoren, welches
Foucault als »juridisch-diskursiven« Typ von Macht, als Souverinititsver-
hiltnis oder als »Gesetz des Koénigs« bezeichnet.® So wird der Krieg bei
Foucault auch durchgingig dem Modell der Staatlichkeit zugeordnet und
selbst da, wo er nicht als Staatenkrieg auftritt, mit dem Machtmodell des
Staates verkniipft? In seiner Begrifflichkeit des Krieges ist Foucault prin-
zipiell Clausewitzianer, denn er versteht den Krieg grundsitzlich als Zwei-
kampf und als Ringen um staatlich-politische Herrschaft. Indem der Krieg
machttypologisch der Souverinitit zugeordnet wird, scheint sich die Frage
nach der Gouvernementalitit des Krieges fiir Foucault auf den ersten Blick
nicht zu stellen. Dieser Befund erweist sich aber bei einer genauen Text-
analyse als triigerisch. Foucault hat sehr wohl versucht, den Krieg in der
gouvernementalen (und zuvor biopolitischen) Begrifflichkeit zu denken.?
Das Clausewitz’sche Modell hat Foucaults Kriegsbegriff eingeschniirt und
zum Scheitern des Versuchs beigetragen, den Krieg konzeptuell in eine
mikropolitische Machttheorie einzubinden. Eigentlich ist ja der Krieg un-
vereinbar mit dem Prinzip des Pastorats, das Foucault unter dem Begriff
»omnes et singulatim« zusammenfasst und welches die Vorstufe und das
»Priludium« zur Gouvernementalitit ist (GG [, 192, 268).9 Dieses Prinzip
beschreibt die Sorge des Hirten nicht nur um die Herde als Ganzes, sondern
um jedes einzelne Schaf, fiir welches der Hirte im Grenzfall paradoxerweise
sogar sich selbst und die gesamte Herde zu opfern bereit sein muss. Indes
die klassische Logik des Krieges vielmehr darauf angelegt ist, den Einzelnen
fur die Gesamtheit zu opfern, scheint sie dieser »im Hirtenstall« gebore-
nen Machtform (GG I, 194) diametral entgegengesetzt zu sein. Somit stellt
sich aus einer gouvernementalititstheoretischen Perspektive die Frage, wie
Kriege in der Begrifflichkeit einer neoliberalen politischen Rationalitit zu
denken sind. Ist der Krieg ein Uberbleibsel aus der theologisch und monar-
chisch geprigten politischen Theorie, welcher Foucault den Kénigskopf ab-
schneiden will? Ist der Krieg innerhalb der trianguliren Machttypologie von
Souverinitit, Disziplin und Regierung nur der Souverinitit zuzuordnen?

6 | Vgl. SW1,102ff; VG, 45f.

7 | Vgl. VG; Daniel Defert: »Le »dispositif de guerre< comme analysateur des
rapports de pouvoir«, in: Mauro Bertani u.a. (Hg.), Lectures de Michel Foucault. A
propos de »I1 faut défendre la société«, Paris: ENS Editions 2001, S. 59-80.

8 | Vgl. SW1,163; VG 298f.

9 | Vgl. auch den gleichnamigen Vortrag: Michel Foucault: »Omnes et singula-
tim«. Zu einer Kritik der politischen Vernunft, in: S IV, 165-198.
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Oder kann er analytisch aus dem Souverinititsmodell herausgelost werden?
Wie konnte ein gouvernementalisierter Krieg theoretisch erfasst werden?

Die daraus resultierende Fragestellung ist also eine doppelte: Einerseits
geht es im Folgenden darum, zu ermitteln, inwiefern die foucaultsche Gou-
vernementalititsanalytik den Zusammenhang zwischen neoliberaler Ord-
nung und zeitgendssischen Kriegsformen beleuchten und damit die »neuen
Kriege« machttheoretisch auf den Begriff bringen kann. Andererseits geht
es — wenn auch nur ansatzweise — um die Frage, ob die Theorie der neuen
Kriege Foucaults Gouvernementalititsanalytik erweitern und modifizieren
kann, so dass (staatliche und nichtstaatliche) Gewalt nicht mehr definito-
risch ausgeklammert, sondern als rationale Regierungsstrategien mitge-
dacht wird.

Ende des staatlichen Kriegsmonopols?

Die Hauptthese der Theorie der »neuen Kriege« stammt von dem Militér-
historiker Martin van Creveld und lautet, der konventionelle Staatenkrieg
habe abgedankt und werde tendenziell durch andere Kriegsformen wie low
intensity wars und biirgerkriegsihnliche Konstellationen ersetzt.® Obwohl
van Creveld den Begriff der »neuen Kriege« nicht verwendet, beschreibt er
den Krieg der Zukunft als grundsitzlich verschiedenartig vom zwischen-
staatlichen Krieg. Der klassische Staatenkrieg, der sich im Europa der fri-
hen Neuzeit entwickelte und charakteristischerweise von reguliren Armeen
gefithrt wurde, mache »zur Zeit seine vielleicht letzten Schritte«."Aufgrund
dieser Entwicklungen, so van Creveld, sei eine neue Theorie des Krieges
vonnéten, ein »nichtclausewitzescher Begriffsrahmen fiir das Denken
des Krieges«.'> Auch fiir Mary Kaldor gilt Clausewitz als Denker des alten
Krieges, dessen Theorie den neuen Kriegsformationen nicht mehr ange-
messen sei. IThr 1999 erschienenes Buch New & Old Wars, welches vor dem
Hintergrund des Krieges in Bosnien-Herzegowina erstmals den Begriff des
»neuen Krieges« einfiithrt, kann als Antwort auf die Forderung van Crevelds
verstanden werden, eine neue Begrifflichkeit des Krieges zu eréffnen. Diese
These der »neuen Kriege« wird von Herfried Miinkler aufgenommen und
zugespitzt. Auch er hilt den zwischenstaatlichen Krieg fiir »ein historisches
Auslaufmodell«3, was nicht zuletzt damit zusammenhingt, dass er als Mit-
tel der Politik schlicht zu teuer sei. Im Rahmen des freien Welthandels sei es

10 | Martinvan Creveld: Die Zukunft des Krieges, Miinchen: Gerling Akademie
1998, S. 12, 284, 327. Vgl. auch Martin van Creveld: »Through a Glass, Darkly. Some
Reflections on the Future of War, in: Naval War College Review 53, 4 (2000), S. 25-
44-

11 | M. van Creveld: Die Zukunft des Krieges, S. 300.

12 | Ebd, S.16.

13 | Herfried Miinkler: Die neuen Kriege, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2004,
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eindeutig kostengiinstiger, Ressourcen wie Energie, Ackerland oder Boden-
schitze auf dem Weltmarkt zu kaufen, statt durch Kriege zu erobern.™
Minkler konstatiert eine »Entstaatlichung« der Kriege, mit welcher ei-
ne Reihe von Prozessen einhergehe. Die reguliren Streitkrifte verlieren ihr
Monopol iiber kriegerische Gewalt und eine Reihe von nicht-staatlichen Ak-
teuren treten an ihre Stelle: Gueriller@s, paramilitirische Gruppen, inter-
nationale Séldnerfirmen, Kindersoldaten, terroristische Netzwerke, Schli-
gerbanden, lokale Polizeieinheiten und nicht zuletzt bewaffnete Zivilisten.
Diese neuen Akteure fithren nach unkonventionellen Regeln und Strate-
gien Krieg. Sie operieren in kleinen, dezentralisierten Truppenverbinden
mit einfacher Waffentechnologie wie automatischen Gewehren, Landminen
und Raketenwerfern. Die Umwilzungen der Kriegsstrategie fithren zu einer
Deterritorialisierung des Krieges, so dass nicht mehr die Eroberung von Ter-
ritorium im Vordergrund steht, sondern die Steuerung und Uberwachung
der Bevolkerung: »Gewalt«, wie Kaldor schreibt, dient »der Kontrolle der
Bevolkerung, nicht so sehr der Eroberung eines Territoriums«.” Ziel ist die
Herstellung eines Klimas von Furcht und Unsicherheit, womit die Bevdl-
kerung terrorisiert und kontrolliert werden soll. Die gezielte Produktion von
Unsicherheit gilt hier also als zentrale Technik und als Mechanismus der
spezifischen Form von Macht, die durch Gewalt ausgeiibt wird. Im Gegen-
satz zum Clausewitz’schen Prinzip der Konzentration der Krifte und der
Entscheidungsschlacht wird militirische Gewalt »zum Zwecke der Selbster-
haltung« gebraucht »ohne je ernsthaft eine militidrische Entscheidung« an-
zustreben.'® Die Disziplin und Ordnung der staatlichen Armeen schwinden
mit deren Verlust des Kriegsmonopols ebenso dahin. Die Entscheidungs-
schlacht wird durch das Massaker und durch systematische sexuelle Gewalt
ersetzt, welche als Instrumente des Angstmanagements eingesetzt werden.”

S. 240. Miinkler hilt im Gegensatz zu van Creveld und Kaldor an Clausewitz’ Kriegs-
theorie fest.

14 | Herfried Miinkler: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asym-
metrie, Weilerswist: Velbriick 20006, S. 139.

15 | Mary Kaldor: Neue und alte Kriege, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2000, S. 8.

16 | H. Miinkler: Die neuen Kriege, S. 26.

17 | Vgl. ebd., S.142-53. Die »zivilisierenden< Aspekte der Disziplin und Ord-
nung staatlicher Truppenverbinde werden vor allem von Miinkler stark iiberzeich-
net. Studien zu Vergewaltigungen im Krieg legen nahe, dass Ubergriffe auf die Zi-
vilbevolkerung nicht unbedingt mit fehlender Truppendisziplin korrelieren, dass
also Disziplin keine hinreichende Bedingung zur Vermeidung von Gewaltakten
gegeniiber der Zivilbevolkerung ist. Miinklers Einschitzung, Disziplin und Genfer
Konvention hitten zu einer gelungenen »Einhegung der Gewalt gegen Frauen und
Kinder« gefiihrt, ist unkritisch. Vgl. auch Claudia Card: »Rape as a Weapon of War,
in: Hypatia 11, 4 (1996), S. 5-18; Ruth Seifert: »The Second Front. The Logic of Sexual
Violence in Wars«, in: Women’s Studies International Forum 19, 1-2 (1996), S. 35-43.
Fiir einen Uberblick {iber die Literatur zu sexueller Gewalt in Kriegen, vgl. Regina
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Das Resultat dieser Entwicklungen ist, dass die Schlacht und das Gefecht
nicht mehr als Entscheidungsmomente des Krieges funktionieren, ja dass
der Krieg nicht mehr zwischen gleichartigen Akteuren gefiihrt wird, son-
dern sich direkt gegen die Zivilbevilkerung richtet.®

Globalisierung und kommerzialisierte Gewalt

Im Vordergrund einer gouvernementalititstheoretischen Diskussion der
Theorie der neuen Kriege steht naturgemif der Gesichtspunkt der Okono-
misierung der Gewalt. Die Privatisierung des Krieges ist gleichzeitig seine
Kommerzialisierung. Mit der Auslagerung des Krieges aus der Sphire des
Staats (und damit auch des Kriegs- und Vélkerrechts) wird die Unterschei-
dung zwischen Soldaten und Zivilisten genauso hinfillig wie die Trennung
zwischen Krieg und regulirem Erwerbsleben. Viele der frisch rekrutierten
nicht-traditionellen Kombattanten sind auf der Suche nach materiellen und
nicht-materiellen Ressourcen wie Lebensunterhalt, Macht und Anerken-
nung, welche sie mittels Gewalt zu erlangen hoffen. Die Folge ist eine Aus-
breitung der Gewalt, welche bestehende zeitliche und riumliche Schranken
sprengt und sich tiber klassische politische Ziele und Zwecke hinwegsetzt.
Die Vertracktheit der neuen Kriege liegt nicht zuletzt in ihrer Tendenz,
Grenzen zu durchbrechen. Denn historisch garantiert der Staat nicht nur
die territoriale Eingrenzung der Kriege, sondern auch die Unterscheidun-
gen zwischen Krieg und Frieden, zwischen Freund und Feind, zwischen
Krieg und Kriminalitit und zwischen Krieg und Erwerbsleben.” Gemifd
dieser — urspriinglich von Carl Schmitt stammenden, aber von Miinkler
nachdriicklich verfochtenen — These, konnte die »Hegung des Krieges« und
seine Regulierung im Rahmen des Vélkerrechts nur im Rahmen des staat-

Miithlhduser/Ingwer Schwensen: »Sexuelle Gewalt in Kriegen. Auswahlbibliogra-
phie«, in: Mittelweg 36 10, 5 (2001), S. 21-32.

18 | Anzumerken isthier, dass die geschlechterspezifischen Aspekte dieser Ge-
waltékonomien in der Literatur zu den neuen Kriegen nur unangemessen reflektiert
werden. Jene beschrinken sich namlich nicht auf systematische Vergewaltigungen
und andere Strategien sexueller Gewalt, die in den letzten Jahren zu Recht viel
diskutiert worden sind. So sind kulturelle Konstruktionen von Minnlichkeit und
Weiblichkeit von grundlegender Bedeutung fiir die Handlungsdispositive auf den
Gewaltmirkten. Wenn Handlungsfahigkeit Verletzungsmacht bedeutet und diese
mit Minnlichkeit gleichgesetzt wird, dann wird ein patriarchalisch konstruiertes
Geschlechterschema vorausgesetzt, in welchem Verletzlichkeit und Opferrolle weib-
lich kodiert sind. In einer solchen symbolischen Ordnung fillt beispielsweise auRer
Betracht, dass Frauen in Kriegssituationen oft mafigebliche Gelderwerberinnen und
somit Erndhrerinnen von Familien und Gemeinwesen sind.

19 | Vgl. H. Minkler: Die neuen Kriege, S. 68-73
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lichen Kriegsmonopols erreicht werden.>° Die Entstaatlichung des Krieges
untergribt diese Schranken und leitet eine Ara der Kommerzialisierung von
Gewalt ein, mit privaten Kriegsunternehmern, Warlords und internationa-
len Soldnerfirmen. Der Krieg »wird zur Lebensforme«.*

Diese Lebensform wird durch neue Formen der transnationalisierten
Kriegswirtschaft finanziert. Entscheidend an den neuen Kriegen ist, dass sie
nicht mehr von territorial begrenzten, sondern von offenen, globalisierten
Kriegswirtschaften profitieren.?>* Wihrend die Rechnung fiir die stehenden
Heere des traditionellen Staatenkriegs durch Steuern und Kreditaufnahme
beglichen wurde, verfolgen die Akteure der neuen Kriege eine Doppelstra-
tegie: Einerseits zerstoren sie die lokale Produktion und erzeugen somit
Knappheit, Armut, Arbeitslosigkeit und Not; andererseits bauen sie eine glo-
balisierte, dezentralisierte und auslandsabhingige Kriegswirtschaft auf. In
diesem Rahmen kénnen sich Kampfeinheiten zu einem grofen Teil selbst
finanzieren, durch Ubergriffe wie Raub, Pliinderungen, Erpressungen und
Geiselnahmen, die Androhung wirtschaftlicher Repressalien, Blockaden
und Checkpoints, durch Kriegssteuern und Schutzgelderpressung. Bedeu-
tender als die unmittelbaren Zwangsformen wie Raub, Plinderung und
Sklavenarbeit ist dabei die »Schattenglobalisierung«, welche die direkte und
indirekte Finanzierung der Kriege aus dem Ausland ermdglicht.> Die direk-
te Beihilfe kann durch Finanztransfers von Diasporagemeinden erfolgen,
aber auch durch die politische oder logistische Unterstiitzung auslidndischer
Regierungen. Indirekte Unterstiitzung erhalten die Kriegsfithrenden durch
den illegalen Handel mit Rohstoffen wie Ol, Diamanten und Drogen, aber
auch Waffen, Sklavinnen und menschlichen Organen.?4 Dazu kommt die
ganze Okonomie der humanitiren Hilfe, von Fliichtlingslagern, die sowohl
als Nachschubzentren als auch als Reserven fiir die kriegfiihrenden Akteure
funktionieren, wo humanitire Hilfslieferungen in Kriegsressourcen umge-
wandelt werden, bis zum Einbezug der humanitiren Hilfe in die Logistik
und operative Planung des Krieges mittels der gezielten Zirkulation von
Opferbildern, der Besteuerung von Hilfslieferungen und der Bereitstellung
von Schutztruppen fur die Hilfsorganisationen.> Alle diese Finanzierungs-
modi sind gewaltabhingig, »so dass eine Kriegslogik in die Funktionsweise

20 | Vgl. Herfried Miinkler: Uber den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte
im Spiegel ihrer theoretischen Reflexion, Weilerswist: Velbriick 2002, S. 224fF; H.
Minkler: Die neuen Kriege, S. 131ff.; Carl Schmitt: Der Nomos der Erde im Volker-
recht des Jus Publicum Europaeum, Berlin: Duncker & Humblot 1997, S. 115.

21 | Vgl. H. Miinkler: Die neuen Kriege, S. 29.

22 | Jean-Christophe Rufin: »Les économies de guerre dans les conflits inter-
nes«, in: Frangois Jean/Jean-Christophe Rufin (Hg.), Economie des guerres civiles,
Paris: Hachette 1996, S. 21-31.

23 | H. Minkler: Die neuen Kriege, S. 21.

24 | Vgl.ebd., S.168-71.

25 | Vgl.ebd., S. 21f, 35f,, 153-56.
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der Wirtschaft eingebaut wird.«*° Indem sich die Nutzungsstrategien von
Gewalt ausdehnen und das Kriegfithren sich zum Broterwerb entwickelt,
werden Gewaltdkonomien zum integralen Bestandteil von Wirtschafts-
ordnungen. Das Resultat dieser Kriegsokonomien ist, dass sich die 6kono-
mischen Interessen an einer Fortfithrung des Krieges exponentiell vermehrt
haben und dass sich Kriege vor dem Hintergrund der unternehmerischen
Handlungslogik tendenziell verselbstindigen. Denn die neuen Kriege sind
nicht nur billig vom Zaun zu brechen, sondern auch sehr lukrativ fir die
daran teilnehmenden Kriegsunternehmer. Die Autonomisierung der Ge-
walt miindet in das »Prinzip, dass der Krieg den Krieg« ernihrt.>”

Der Krieg in der Gouvernementalitatstheorie

Beim Versuch, die Theorie der neuen Kriege unter dem Blickwinkel der
Gouvernementalititstheorie zu betrachten geht es nicht darum, empirisch
nachzupriifen, ob und inwiefern deren Argumentation stichhaltig ist und
in Bezug auf was sie zu revidieren wire. Die Frage, ob der Begriff der neu-
en Kriege die Mannigfaltigkeit gegenwirtiger kriegsihnlicher Phinomene
triftig erfassen kann, ist berechtigt. Empirische Zweifel sind freilich auch
an dem politischen Ordnungsmodell Staat angebracht, wie es vor allem von
Minkler propagiert wird. Angesichts der Gewaltexzesse der staatlichen
Kriegsmaschinerie im 20. Jahrhundert hat die Schmitt’sche These von der
Hegung des Krieges durch den Staat eindeutig an Uberzeugungskraft ein-
gebiifit.?® Der Kerngedanke, Gewalt lasse sich im Rahmen einer staatlichen
Monopolisierung nicht nur zentralisieren, sondern auch effektiv verwahren
und (demokratisch) kontrollieren, miisste grundsitzlich neu aufgefichert
werden. Schlagkriftig ist auch der Vorwurf, der Terminus des »neuen
Kriegs« sei tendenziell eurozentristisch, da er nur auf der Folie des euro-
piischen Staatenkrieges Sinn mache und die Gewaltstrategien der Koloni-
alkriege nicht in die Deutungsgenealogie des Kriegsbegriffs einbeziehe.>®
Um den verbreiteten Fehlschluss zu vermeiden, bei der Globalisierung der

26 | M. Kaldor: Neue und alte Kriege, S. 20.

27 | H. Miinkler: Die neuen Kriege, S. 132. Vgl. dazu Mark Duffield: Global Go-
vernance and the New Wars, London: Zed Books 2001.

28 | Dazu kritisch Raul Zelik: »> State failure< und »asymmetrische Kriege« als
Paradigmen von Weltordnungspolitik. Die Beitrige Herfried Miinklers zu einer
Neubestimmung imperialer Politik«, in: PROKLA, 147 (2007), S. 289-307.

29 | Vgl. M. Kahl/U. Teusch: »Sind die >neuen Kriege< wirklich neu?«, S. 385;
Mahmood Mamdani: When Victims Become Killers, Princeton, NJ: Princeton Uni-
versity Press 2001; Trutz von Trotha: »Gewalttitige Globalisierung, globalisierte Ge-
walt und Gewaltmarkt«, in: Johannes Miiller/Mattias Kiefer (Hg.), Globalisierung
der Gewalt. Weltweite Solidarititen angesichts neuer Fronten globaler (Un-)Sicher-
heit, Stuttgart: W. Kohlhammer 2003, S. 1-37, hier S. 2.
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Gewalt handle es sich um ein Novum, welches international vernetzten Ter-
roristen zuzuschreiben sei, miisste die Nachzeichnung der Entstehungsge-
schichte der »neuen Kriege« stirker an die Gewaltformationen von Koloni-
alismus und antikolonialem Widerstand ankniipfen. Was die Interventions-
kriege der Hegemonialmichte anbelangt, sind nimlich diese historischen
Parallelen nicht nur analytisch aufschlussreich, sondern insbesondere auch
fur die Auflehnungsbewegungen strukturbildend, wie derzeit im Irak.

Die hier verfolgte Fragestellung ist aber eine andere: Angenommen, die
Theorie der neuen Kriege ist plausibel, kann eine gouvernementale Perspek-
tive grundlegende Aspekte der neuen Kriege verdeutlichen und entfalten?

In seiner Geschichte der Gouvernementalitit unterscheidet Foucault zwei
historische Formen der Gouvernementalitit: die im Laufe des 17. Jahrhun-
derts entstandene Staatsrdson und die sich im Laufe des 18. und 19. Jahr-
hunderts entwickelnde dkonomische Vernunft, welche die Staatsrison zwar
nicht ersetzt, ihr aber neue Inhalte verschafft (GG I, 499). Die Staatsrison,
so Foucault, ist die erste Regierungskunst, die einen immanenten Rationali-
tatsanspruch stellt und die Erhaltung des Staates als oberstes Prinzip for-
muliert. Sie ist »gouvernemental« als Rationalitit des Staates, welchen sie
zum Ziel und Zweck des Regierungskalkiils erhebt. Der Krieg ist nun, im
Rahmen des zwischenstaatlichen Konkurrenzverhiltnisses, das auflenpoli-
tische Mittel, die staatliche Macht und das europiische Kriftegleichgewicht
zu garantieren (GG I, 435f)). Somit ist der Krieg (sowie die kraft der Polizei
durchgesetzte innere Ordnung) als Mittel der Politik struktureller Bestand-
teil des staatlichen Gouvernementalisierungsprozesses. Mit der Bildung der
okonomischen Vernunft, welche die machtpolitische Logik der Staatrison
verschiebt und die Staatsmacht aus ihrer Selbstreferentialitit 16st, verlieren
Krieg und Polizei dem Anschein nach ihr sicherheitstechnisches Primat.
Die dkonomische Vernunft bezieht sich, im Gegensatz zur Staatsrison,
nicht auf Politik und Polizei, sondern auf die Kategorie der Bevilkerung,
welche als eine »Gesamtheit nattirlicher Phinomene« konzipiert wird (GG
I, 505). Wihrend die Staatsrdson interventionistische Steuerungsmechanis-
men benutzt, operiert die 6konomische Vernunft nach dem Grundsatz, dass
sich sogenannt >natiirliche Prozesse«< frei entfalten sollen. Damit kommt
ein neuer Sicherheitsbegriff zum Tragen. Wihrend die Staatsrdson unter Si-
cherheit die Besorgnis um innen- und auflenpolitische Ordnung verstehts,
zeichnet sich die 6konomische Regierungsrationalitit durch ein »Wechsel-
spiel der Freiheit und Sicherheit« aus (GG II, 100). Eine »politische Kultur
der Gefahr« (GG 1, 101) ist integraler Bestandteil der gouvernementalen Ver-
nunft des Liberalismus, der Gefahren nicht grundsitzlich bekimpft, son-
dern nach einem Kosten-Nutzen Kalkiil gegeneinander abwigt. Funktion
und Ziel dieser historisch zweiten Gouvernementalitit ist es, »die Sicherheit

30 | Der Zusammenhang von innerer und duflerer Ordnung findet sich bereits
bei Thukydides. Vgl. Thukydides: Der Peloponnesische Krieg, Stuttgart: Reclam
2000, 1.23, 1.88.
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dieser natiirlichen Phinomene, welche die Wirtschaftsprozesse oder fiir die
Bevilkerung wesentliche Prozesse sind, zu garantieren« (GG I, 506). Unter
einem Sicherheitsdispositiv miissen wir uns also einen Regulationsmecha-
nismus vorstellen, welcher darauf beruht, dass die durch ihn geordneten
Prozesse und Abliufe sich quasi autonom und ohne duflere Einwirkung
von selbst organisieren. Als Macht- und Regulierungstechnologie scheint
daher der zwischenstaatliche Krieg fiir diese ckonomisierte Gouverne-
mentalitit a priori ungeeignet.' Nun ist es aber genau dieses ckonomische
Kalkiil, welches die neuen Kriege charakterisiert. Demnach kann, vor dem
Hintergrund der Geschichte der Gouvernementalitit gefragt werden, wie die
neuen Kriege die gouvernementalen Steuerungsprozesse nutzen und inwie-
fern die freiheitlich-liberalen Sicherheitsregimes sogar Bedingungen ihrer
Moglichkeit sind.3* Daraus ergibt sich die Frage, ob es moglich ist, eine gou-
vernementalititstheoretische Perspektive auf die neuen Kriege anzusetzen
und, falls ja, welcher Erkenntnisgewinn sich daraus ergibe. Folgende drei
Aspekte der neuen Kriege legen es nahe, diese unter dem Blickwinkel der
Gouvernementalitit zu betrachten: Privatisierung, Individualisierung, Risiko-
und Sicherheitslogik.

Privatisierung

Mit der Entstaatlichung und Privatisierung der neuen Kriege wandelt sich
deren politische Okonomie und Motivationsstruktur: Gewalt wird, wie oben
dargestellt, kommerzialisiert und von privaten Kriegsunternehmern verwal-
tet. Damit wird der Staat seiner Kontrolle iiber die Instrumente der Zwangs-
gewalt entledigt. Indem die direkte Interventionsmacht des Staates die Kon-
trolle iiber den Krieg verliert oder sich sogar gezielt aus dem Kriegsgeschift
zuriickzieht, ckonomisiert sie den Krieg. Kriegerische Gewalt wird zum
Mittel der Aneignung von Ressourcen sowohl seitens der Herrschenden als
auch der Beherrschten. Wenn sich die Rekrutierung von Kombattanten
nicht mehr iiber den staatlichen Zwangsapparat abwickeln lisst und die Fi-

31 | Vgl. aber Foucaults Argument in Der Wille zum Wissen, die Massaker seien
in der biopolitischen Logik »vital geworden. Gerade als Verwalter des Lebens und
Uberlebens, der Kérper und der Rasse, haben so viele Regierungen in so vielen Krie-
gen so viele Menschen téten lassen« (SW I, 163).

32 | Umgekehrt stellt sich auch die Frage, inwiefern die neuen Kriege ihrerseits
ein Mittel sind, Sicherheitsregimes herzustellen und zu reproduzieren. Neo-mar-
xistische Ansitze interpretieren diese Schnittstellen von extremer Gewalt, Verelen-
dung und Ausgrenzung oft funktionalistisch als Kontrolle von »Uberschussbevél-
kerungenc. Vgl. Dario Azzellini/Boris Kanzleiter (Hg.), Das Unternehmen Krieg,
Berlin: Assoziation A 2003.

33 | Zur Unterscheidungvonstop-down<und >bottom-up<Funktionsweisen 6ko-

nomischer Gewalt, vgl. David Keen: The Economic Functions of Violence in Civil
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nanzierung des Krieges nicht mehr tiber den Fiskus liuft, muss der entstaat-
lichte Krieg neue Anreize schaffen und neue Finanzquellen erschliefen. So
wuchs parallel zur Verringerung der Truppenzahlen in den Streitkriften der
NATO-Staaten seit 1989 der private Militir- und Sicherheitssektor stark an.+
Die Restrukturierung der Militirs und die Konzentration auf Kernkompe-
tenzen fithrten zu einer massiven Aufstockung von Zuliefervertrigen, Sub-
unternehmen und anderen subsididren Leistungserbringern. Wihrend die
USA vor zwanzig Jahren zwei Drittel des Militdretats fiir Waren und Giiter
aufwandte und einen Drittel fiir Dienstleistungen, hat sich dieses Verhilt-
nis mittlerweile umgekehrt3s Im Irak setzt die USA laut einer Erhebung
des Pentagons 100.000 private Kriegsknechte ein.3® Firmen wie Global Risk
Strategies, Blackwater Security Consulting oder Erynis erbringen diverse di-
rekte und indirekte Sicherheitsleistungen, wie Personen- und Objektschutz,
Bewachung von Infrastruktur, Logistik, Ausbildung von irakischem Sicher-
heitspersonal, usf7 Dabei handelt es sich lingst nicht mehr nur um logis-
tische Unterstiitzungsleistungen, wie den Bau und Unterhalt von Kasernen
und Quartieren, sondern um die Wartung und Ladung von hoch entwickel-
ten und spezialisierten US-Waffensystemen wie die B-2 Tarnkappenbomber
oder Apache Helikopter. Bei den Raketenabwehrsystemen Patriot und Aegis
ubernehmen private Militirfirmen sogar den umfassenden Betrieb und die
Bedienung.3® Die gesamte Bewachung von wichtigen Personen im Irak (in-
klusive der Leibgarde von Paul Bremer, fritherem Chef der provisorischen
Zivilverwaltung und Zalmay Khalilzad, dem amerikanischen Botschafter),
wird von Privaten, allen voran der Firma Blackwater gestellt. Die Firmen, im
Fachjargon PMC (private military companies) und PSC (private security com-
panies) genannt, unterscheiden sich von herkémmlichen, individuell und ad

Wars, Adelphi Paper 320 Oxford: Oxford University Press/International Institute for
Strategic Studies 1998, Kap. 2 und 3.

34 | ZurVerringerungder Truppenzahlen und Militirhaushalte vgl. M. van Cre-
veld: »Through a Glass, Darkly«.

35 | Vgl. »Outsourcing the Pentagon.« The Center for Public Integrity, 2004.
www.publicintegrity.org/pns vom 1. Mirz 2007; Peter W. Singer: »Outsourcing
Warg, in: Foreign Affairs 84, 2 (2005).

36 | »Census Counts 100,000 Contractors in Iraq, in: Washington Post vom 5.
Dezember 2006.

37 | Fred Schreier/Marina Caparini: »Privatising Security: Law, Practice and
Governance of Private Military and Security Companies«, Occasional Papers, No. 6,
Genf: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 2005,
S. 23f.; Peter W. Singer: »Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military In-
dustry and Its Ramifications for International Security«, in: International Security
26, 3 (2001), S.186-220, hier S.188.

38 | P. W. Singer: »Outsourcing War«.

39 | Vgl. Jeremy Scahill: »Our Mercenaries in Iraq«, in: Los Angeles Times vom
25.1. 2007.
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hoc angeheuerten S6ldnern vor allem dadurch, dass sie als Firmen organi-
siert und transnational vernetzt sind und nach unternehmerischen Krite-
rien agieren.4° Ihre wichtigste Ressource ist die Legitimitit, die sie aus ihrem
Status als ordentliche und rechtmifige Privatunternehmen schopfen. Vor
dem Hintergrund von Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung
von Staatsbetrieben stellt das gewinnorientierte Ertragsmotiv eine Legitima-
tionsquelle dar, welche die Anriichigkeit des Krieges in legitime marktwirt-
schaftliche Betriebsamkeit verwandelt und somit das »new business face of
war« hervorhebt.# Mit einem weltweiten Umsatz von 110 Milliarden US$, ein
bis zwei Millionen Beschiftigten in den USA und einem prognostizierten
Wachstum von 77-8 % jihrlich gehért der private Sicherheitssektor zu einer
der wichtigsten Wachstumsbranchen weltweit.4> Das Verhiltnis von Gewalt
und Sicherheit, welches den neuzeitlichen Staat seit Hobbes begriindet, wird
somit nicht mehr durch den Staat, sondern durch den Markt vermittelt.

Private Militirfirmen werden bei weitem nicht nur von den USA ange-
heuert. Sie operieren in iiber 50 Lindern und auf allen Kontinenten mit
Ausnahme der Antarktik. In mehreren Konflikten der jiingsten Vergan-
genheit (Angola, Kroatien, Athiopien-Eritrea und Sierra Leone) waren sie
nicht nur beteiligt, sondern es wird ihnen eine fiir den Kriegsausgang aus-
schlaggebende Rolle zugeschrieben.4 Die siidafrikanische Firma Executive
Outcomes bildete sowohl in Sierra Leone als auch in Angola Kimpfer aus,
wihrend Military Professional Resources International (MPRI) wesentlich
fur die kroatische Riickeroberung der serbisch besetzten Kraijna in 1995 ver-
antwortlich war. Auch europiische Streitkrifte, welchen oftmals die Kapazi-
titen fehlen, ihre Truppen nach Ubersee zu transportieren, sind je linger
desto mehr auf private Militirfirmen angewiesen.4+ Diese bieten nebst kom-
pletter Gefechtsplanung auch eigene Kampfllugzeuge und Hubschrauber
an, ganze Truppendivisionen, »operative Information< oder was friither als
psychologische Kriegsfithrung bezeichnet wurde und heute unter dem neu-
tralisierten Kiirzel PSYOPS (psychological operations) bekannt ist.

Die Entstaatlichung des Krieges und seine Ubernahme durch transnatio-
nal agierende private Gewaltakteure, Warlords und internationale Séldner-

40 | Die Unterscheidung zwischen PMCsund PSCsist nichtimmer klar. Im All-
gemeinen werden PMCs zu Zwecken der Beratung, Ausbildung, Logistik, Wartung,
geheimdienstlicher Informationsbeschaffung, Uberwachung und Monitoring sowie
zur Entminung eingesetzt. PSCs sind dagegen eher im Bewachungssektor titig, im
Personen- und Objektschutz, in der elektronischen Sicherheits- und Alarmanlagen-
branche und im Risikomanagement sowie im privaten Ermittlungs- und Detektivge-
schift. Vgl. F. Schreier/M. Caparini: »Privatising Security: Law, Practice and Gover-
nance of Private Military and Security Companies«, S. 29-45.

41 | P. W. Singer: »Corporate Warriors, S. 187.

42 | Vgl. »World Security Services to 2010«, Freedonia Group 2006.

43 | Vgl. P. W. Singer: »Corporate Warriors«, S.188.

44 | Vgl. P. W. Singer: »Outsourcing War«.
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firmen kann somit als eine globale Deregulierung des Krieges und als eine
Selbstbegrenzung staatlicher Machtzentren verstanden werden. Wenn, wie
Foucault schreibt, die neue, ckonomische Regierungskunst sich dadurch
auszeichnet, dass sie, im Unterschied zur Staatsrdson nicht »das Wachstum
des Staates« zum Ziel hat, sondern die Begrenzung der Regierungsmacht
(GG I1, 49), dann wiire die Okonomisierung des Krieges und somit auch sei-
ne tendenzielle Entgrenzung womoglich ihre perversen Effekte. Die Durch-
setzung des Krieges mit wirtschaftlichen Prinzipien wiren somit nicht dem
Versagen von Regierungstechniken, sondern deren immanenter Wirkung
zuzuschreiben. Die Privatisierung staatlicher Funktionen und deren Ver-
lagerung hin zum Markt bedingt eine wirtschaftliche Interessenslogik. Das
ist bei der Auslagerung von Gewaltdienstleistungen prinzipiell nicht anders
als bei der Privatisierung anderer Bereiche 6ffentlicher Dienste und staatli-
cher Infrastruktur. Insofern als der Krieg zur >Dienstleistung« mutiert und
von einer privaten Militirindustrie nicht mehr nur beliefert, sondern direkt
gefiihrt wird, scheinen die neuen Kriege Teil der Regierungskunst zu sein,
welche auf den Kategorien des »Markts« und des »Interesses« basiert (GG II,
52,73-76).4 Verschiedentlich ist in diesem Zusammenhang auch schon von
einem »Outsourcing« des Krieges gesprochen worden. 4

Die Entstaatlichung des Krieges bezeichnet im Grunde zwei heterogene
Privatisierungsprozesse von Gewalt: einerseits wird das Kriegswesen durch
den Staat aus Kosten- und Effizienzgriinden ausgegliedert und an private
Militirfirmen iibertragen. Bei dieser Form des Outsourcing bleiben die
Kontrolle tiber Kriegsfithrung und Organisation (zumindest vorldufig noch)
in staatlicher Hand. Anders verhilt es sich bei der Auflésung des staatli-
chen Gewaltmonopols im Rahmen buirgerkriegsihnlicher Konflikte, wo die
Privatisierung des Krieges von Gewaltunternehmern forciert wird. In der
Politikwissenschaft werden diese Entstaatlichungsprozesse aufgrund ihrer
unterschiedlichen Morphologie (geplante und kontrollierte Privatisierung
von oben gegeniiber wilder und unkontrollierter Privatisierung von unten)
strikt voneinander getrennt. Meine These ist indessen, dass diese Entstaat-
lichungsprozesse trotz teilweise ungleichartiger Form dhnliche Struktur-
momente und Steuermechanismen aufweisen. Die neuen Kriege kénnen
als doppelte Grenze dieser »Kunst, sowenig wie moglich zu regieren« (GG
I1, 50) erfasst werden: einerseits markieren sie die Radikalisierung des ge-
niigsamen Regierens, andererseits stehen sie aber auch fiir den Zusammen-
bruch der staatlichen Ordnung. Die Privatisierung und Entstaatlichung des
Krieges gehort zur Entpolitisierung des Staatsapparats, zur Liberalisierung
und Deregulierung der Mirkte und somit auch zur Optimierung der Regie-

45 | Vgl. Rolf Uesseler: Krieg als Dienstleistung, Berlin: Christopher Links
2006.

46 | Vgl. David Shearer: »Outsourcing War, in: Foreign Policy 112 (1998), S. 68-
81, P. W. Singer: »Outsourcing War« sowie Susanne Krasmanns Beitrag in diesem
Band.
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rungskunst im Rahmen der neoliberalen Gouvernementalitit, welche eine
Minimierung des staatlichen Eingriffs verlangt. Sie markieren die Verallge-
meinerung und »Vervielfachung der Unternehmensform« (GG II, 210) und
eine wirtschaftliche Rationalisierung des Staatsapparats.

Der Einsatz von Séldnern und privaten Sicherheitsfirmen kann als Stra-
tegie verstanden werden, militirische und politische Risiken anders zu ver-
teilen. Die Vorteile des Einsatzes von privaten Militirfirmen im Gegensatz
zu Berufs- und vor allem Wehrpflichtsoldaten liegen auf der Hand: Da das
Engagement dieser Soldaten auf wirtschaftlichen Rentabilititskriterien
basiert, wird die politische Verantwortung in einen geschiftlichen — und
somit depolitisierten — Typus von Rechenschaft umgewandelt. Indes es kei-
ne offiziellen Angaben tiber Tote und Verletzte unter privaten Militir- und
Sicherheitsunternehmen gibt, reduzieren sich die politischen Kosten und
Risiken einer militirischen Intervention. Auflerdem konnen Regierungen
in parlamentarischen Demokratien durch den Einsatz von privaten Sub-
unternehmen die von Parlamenten gesetzten Grenzen von Militireinsitzen
unterwandern.# Da private Firmen weder der militirischen Befehlsgewalt
noch der Militirjustiz unterstehen, wird durch das Outsourcing des Krieges
auch dessen Entrechtlichung und Deregulierung vorangetrieben.

Individualisierung

Im Zuge der Privatisierung und des Verlusts des Gewaltmonopols der staat-
lich organisierten Armeen verindern sich auch die sozialen Strukturen des
Krieges grundlegend. Das exerzierende Infanterieregiment, welches die Dis-
ziplinierungs- und Ordnungsmacht der Institution Armee versinnbildlicht,
ist mittlerweile nur noch Zeremonie. Der Korpsgeist, die hierarchische Ord-
nung und die schematischen Abliufe der reguliren Armeen waren Strate-
gien der Effizienzsteigerung fiir zahlenmifRig grofle Truppenverbinde. Im
Gegensatz dazu sind sowohl die paramilitirischen Gruppierungen als auch
die privaten Sicherheitsfirmen der neuen Kriege bunt zusammengewtirfelt
aus ehemaligen Soldaten, Kriminellen und Arbeitslosen auf der Suche nach
Lebensunterhalt. Gewiss sind in Elendsregionen agierende Warlordbanden
nicht mit hoch kapitalisierten privaten Militirfirmen zu verwechseln. Den-
noch sind zwischen diesen zwei Typen von Gewaltunternehmern Parallelen
augenfillig, vor allem in Bezug auf die Verflechtung ckonomischer Inter-
essen mit rassistisch und sexistisch kodierter Gewalt. In der begrifflichen
Ordnung der Politikwissenschaften, welche auf der Unterscheidung von
internationalen PMCs und postkolonialen Warlords pocht, widerspiegelt

47 | So werden beispielsweise in den USA die Aufwendungen fiir individuelle
Kontrakte unter den Minima der parlamentarischen Rechenschaftspflicht gehalten.
Auftrige im Umfang von weniger als 50 Millionen US$ unterliegen nicht der Auf-

sicht des Kongresses.
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sich nicht zuletzt die selektive Perspektive einer Wissensordnung und da-
mit ihre eigene Machtformigkeit. Die Reprisentation von postkolonialen
Warlords als brutalisierte Bestien, hypersexualisierte Monster und maro-
dierende Horden produziert eine — nur knapp verdeckt rassistische — Pro-
jektionsfliche. Damit wird die spektakulir inszenierte Brutalitit mit den
Figuren eines Zivilisationsdiskurses verkniipft, durch welche Gewalt, als
kulturell fremd kodiert, in eine Beziehungslosigkeit zu euro-atlantischen
Gesellschaften gestellt wird. Gleichzeitig dient das Konstrukt des irrationa-
lisierten Gewaltdesperados auch als Kontrastfolie fiir Waffenhidndler und
Militirdienstleistungsfirmen, die sich in Abgrenzung erfolgreich ein Sau-
bermannimage anlegen.+

Im Rahmen dieses Produktionsregimes von Gewalt wird sie in Verwer-
tungsprozesse eingespeist. Die Interessen und Ziele der Kriegsfihrenden
werden vielfiltiger und komplexer: Gekdmpft wird fiir erhabene Ziele wie
nationale Befreiung, gegen Unterdriickung und Imperialismus, fiir den
Heiligen Krieg, aber auch fiir die »Befriedigung personlicher Bediirfnisse
und das Sichern privater Gewinne«.4° Die Kombattanten sind selbststindige
Unternehmer, Existenzgriinder oder neudeutsch: >Ich-AGs«. Thr Kapital ist
ihre Fihigkeit und Bereitschaft, Gewalt einzusetzen, und ihre Produkte sind
Gewaltdienstleistungen und Unsicherheit. Gefragt sind neue Nutzungsstra-
tegien von Gewalt: Kreativitit, Selbstgestaltung, Eigeninitiative und Risiko-
abwigung im Umgang mit ihr. Wenn, gemif} Foucault, neoliberale Gesell-
schaftspolitik die »Verallgemeinerung der Unternehmensform« bedeutet
(GG 11, 333), dann passen die Gewaltunternehmer eindeutig in diese Sub-
jektivierungsschemata. Das Gewinnmotiv ist am Deutlichsten bei den pri-
vaten Sicherheitsunternehmen erkennbar, welche oft aus ehemaligen Ange-
horigen regulirer Streitkrifte zusammengesetzt sind, deren Gehalt sich an
ihren neuen Stellen vervielfacht hat. Auch hier muss unterschieden werden
zwischen den Kriegskapitalisten des military-industrial complex und dem
ausgebeuteten Kriegsproletariat, nimlich denjenigen, die mangels besserer
Alternativen und Perspektiven ihr Einkommen als Gewaltsold beziehen und
ihr Leben dafiir aufs Spiel setzen. In Konfliktzonen mit hoher Arbeitslosig-
keit sind Dienst in der Armee oder in paramilitirischen Organisationen oft
die einzigen Verdienstquellen fiir grole Teile der midnnlichen Bevélkerung.
Ahnlich, wenn auch bei weitem nicht im selben Ausmag, ist in vielen unter-
privilegierten Regionen der USA die Armee der einzige bestindige Arbeit-
geber und der Eintritt in die Streitkrifte der einzige realistische Weg zum
sozialen Aufstieg.

48 | Wie Raul Zelik zeigt, findet sich dieser Topos auch bei Miinkler. R. Zelik:
» State failure< und >asymmetrische Kriege« als Paradigmen von Weltordnungspoli-
tik«, S. 298.

49 | M. van Creveld: Die Zukunft des Krieges, S. 309.
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Aber selbst dort, wo der finanzielle Gewinn nicht als Beweggrund in
Frage kommt und wo imaginire Motivationsressourcen tragend sind, haben
sich diese veridndert: Anstatt mit Uniformen bekleiden sich die Paramilitirs
mit Symbolen der Warenkultur wie Designer-Sonnenbrillen und Marken-
turnschuhen s° Symbolisch wird somit nicht die uniformierte Disziplin mit
der Gewaltarbeit verbunden, sondern das Versprechen eines kulturindus-
triell vermittelten imaginiren Status. Anders ausgedriickt: die neuen Krie-
ge bedienen sich unterschiedlicher Subjektivierungsmodi. Nicht Drill und
Korpsgeist werden hier eingesetzt, sondern individualisierter Konsum von
Kennzeichen der globalisierten Warenkultur und ein subjektivierter Aben-
teuerdiskurs. Diese Mittel sind jedoch nicht darauf angelegt, Gehorsam und
Pflichtbewusstsein hervorzubringen, sondern sich in die Biographien der
Einzelnen einzuschreiben. Die Einbindung der Kimpfer funktioniert nicht
durch Identifikationsprozesse in der Massenkonstellation, sondern durch
Ikonen, welche sowohl Status als auch Anerkennung versprechen. Wenn die
massenmediale Inszenierung des Gewaltkults zur Bedingung der Verwer-
tung von Gewalt im Rahmen eines Dispositivs der Zweckrationalitit wird,
dann kann daraus geschlossen werden, dass die Okonomie der Gewalt auch
in entscheidender Weise eine Okonomie der Bilder ist, welche Gewalt dis-
kursiv als subjektives Ermichtigungsmotiv konstituierens* Im Gegensatz
zum objektivierten, durch den Staat vermittelten Gewaltbezug wird die Aus-
tibung von Gewalt in den neuen Kriegen individualisiert.s* Zwar ist selbst
unter den Expertlnnen der neuen Kriege kontrovers, ob Gewalt hauptsich-
lich als unternehmerisches Mittel zur individuellen Bereicherung funk-
tioniert oder ob sie, als generalisierter Hass, im Rahmen von brutalisier-
ter Identititspolitik in sogenannten ethnischen Siuberungen zum Tragen
kommt. Vielversprechender ist aus meiner Perspektive ein Erklirungsan-
satz, der die emotionalen und affektiven Aspekte nicht leugnet, aber den-
noch nachfragt, wie diese im konkreten Fall nutzbar gemacht und verwertet
werden. Unumstritten ist jedoch die Tatsache, dass in beiden Fillen eine

50 | Vgl. M. Kaldor: Neue und alte Kriege, S. 149f.

51 | Trutz von Trotha spricht in diesem Zusammenhang vom »Kalaschsyn-
drome, der Verbindung von privatisierter Gewalt, jugendlicher Minnlichkeit, An-
spruch auf Opferstatus und Verherrlichung der Gewalt durch die Massenmedien.
Trutz von Trotha: »Das Kalaschsyndrome, in: Frankfurter Rundschau vom 15.12.
2001.

52 | Dies ist bei weitem nicht nur in paramilitirischen Operationen der Fall. So
sind die amerikanischen Streitkrifte mit der Problematik konfrontiert, dass die sub-
jektive Erfahrung des Krieges durch die Truppen zum zentralen Knotenpunkt der
medialen Kommunikation wird. Durch neue Kommunikationstechnologien wie Mo-
biltelefone, digitale Kameras, E-mail und Blogs wird die Perspektive der im Golf stati-
onierten Soldaten zum Drehpunkt der Mediatisierung des Krieges. Vgl. Thomas Rid:
»War 2.0«, in: Policy Review, February (2007), www.hoover.org/publications/poli
cyreview/5956806.html vom 1. Mirz 2007.
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Individualisierung der Gewalt zu konstatieren ist, wobei Gewalt als indivi-
duelle Handlungskategorie produziert wird.»

Risiko- und Sicherheitslogik

Charakteristisch an den Konstellationen der neuen Kriege von Bosnien iiber
Darfur bis zum Irak ist, dass sie eine neue Verteilung von Risiko und damit
von Unsicherheit mit sich bringen. Die Risiken der Kriegsfithrung werden,
wie von BeobachterInnen der neuen Kriege unisono festgestellt, von Kom-
battanten auf die Zivilbevolkerung tibertragen. Die Verluste der Zivilbevol-
kerung sind um ein Vielfaches hoher als diejenigen unter den Truppen. Dies
ist darauf zurtickzuftihren, dass konventionelle Kampfhandlungen zwi-
schen Kriegsgegnern im Vergleich zur Gewalt gegen die Zivilbevolkerung
zum Seltenheitsfall geworden sind.s* Der Krieg, um es zugespitzt zu for-
mulieren, ist nicht mehr eine Konfrontation zwischen zwei oder mehreren
Gegnern, sondern zwischen Kombattanten und der Zivilbevolkerung. Der
Extremfall ist hier der von NATO-Streitkriften gefithrte Interventionskrieg,
welcher auf dem Grundprinzip der Minimierung politischer und militiri-
scher Risiken fiir die an der Intervention beteiligten Regierungen beruht.
Bei groReren Verlusten und Medienberichten tiber Tote und Verwunde-
te mussen demokratisch gewihlte Regierungen mit Einbuflen politischer
Unterstiitzung rechnen, weshalb sich die von den USA angefithrten Inter-
ventionen oftmals auf den Bombenkrieg beschrinken, der von der Luftwaf-
fe und mit satellitengestiitzten Lenkwaffen der Marine gefithrt wird. Die
Besatzungen von Bombern, Flugzeugtrigern und Kriegsschiffen, welche
solche Waffen abwerfen oder die Marschflugkérper aus der Distanz ziin-
den, befinden sich jeweils aufserhalb der Reichweite gegnerischer Waffen.
Martin Shaw hat fir diesen Kriegstypus den Begriff des »risk-transfer war«
vorgeschlagen, »because it centres on minimizing life-risks to the military
— and hence all-important political and electoral risks to their masters — at
the expense not only of >enemies< but also of those whom the West agrees are
>innocent«.s Leidtragende dieser Risikotransfers ist die Zivilbevilkerung,
deren Verluste in der medialen Kriegsmaschinerie als »Kollateralschadenc
euphemisiert oder mangels Berichterstattung ganz ausgeblendet werden.s®

53 | Zur Subjektivierung von Gewalt vgl. Etienne Balibar: »Violence: idéalité et
cruautés, in: La crainte des masses. Politique et philosophie avant et aprés Marx,
Paris: Galilée 1997.

54 | Vgl. Kaldor: Neue und alte Kriege, S. 95.

55 | Martin Shaw: The New Western Way of War, Cambridge: Polity Press 2003,
S.1. Vgl. auch ders.: »Die neue westliche Kriegsfithrung und ihre Krise«, in: Das
Argument 263 (2005), S. 93-100.

56 | Anzumerken ist, dass die Konsequenzen dieses Risikotransfers weder klas-
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Diesem Risikotransfer liegt eine Sicherheitsrationalitit zugrunde, die sich
zumindest in den letzten Jahren zum international maflgeblichen Rationa-
lisierungsschema militirischer Interventionen ausgeprigt hat. Hier stellen
Sicherheitspraktiken und Diskurse des Bevolkerungsschutzes biopolitische
Rationalisierungsformen fiir kriegerische Gewalt bereit. Damit verindern
sich zwar nicht unbedingt die Praktiken — gehorte doch die militirische,
logistische oder finanzielle Unterstiitzung von Kriegsfiihrenden zur aufRen-
politischen Vorgehensweise wihrend des Kalten Krieges — aber die Legiti-
mierungsstrategien dieser Einflussnahmen. Im Namen von Sicherheit und
Schutz der Zivilbevolkerung werden, wie im Falle des Irakfeldzugs der USA
von 2003, Priventivkriege vom Zaun gebrochen. Dieses Sicherheitsbediirf-
nis wird nicht mehr, wie noch im Kalten Krieg, durch ein Gleichgewicht
der Michte abgedeckt, sondern erhebt Anspruch auf die globale Fahndung
nach potenziellen Bedrohungen sowie deren Verfolgung und prophylakti-
sche Stilllegung. Wenn die Forderung nach einer hermetischen Abschir-
mung der eigenen Bevolkerung gegen mogliche Gefahren laut wird, dringt
sich die Frage auf, wie dieser Sicherheitsdiskurs funktioniert. Offensicht-
lich ist, dass es sich bei der 6ffentlich inszenierten Fiktion eines undurch-
dringlichen Schutzgefiiges um eine Schimire handelt. Folglich muss davon
ausgegangen werden, dass das diskursiv fabrizierte und propagandistisch
ausgeschlachtete Sicherheitsbediirfnis Teil einer neuen »praventiven Sicher-
heitsordnung«ist.’” In dieser Ordnung funktioniert der Krieg nicht mehr als
Ultima Ratio der Politik, sondern als biopolitisches Teilungsschema, das die
Distribution von Sicherheit und Unsicherheit organisiert. In der Wendung
vom Krieg als limitierter Ausnahmefall zum permanenten und entgrenzten
Strukturprinzip werden sowohl Wahrnehmungs- als auch Handlungszu-
sammenhinge neu gestaltet. Anders ausgedriickt, der Krieg ist Regelme-
chanismus des vorbeugenden Bevolkerungsschutzes, weil der biopolitische
Sicherheitsdiskurs schon von Grund auf von einer Kriegslogik durchsetzt
ist.

Die neoliberale Sicherheitsordnung

Die Okonomisierung der Gewalt in den neuen Kriegen markiert eine Radi-
kalisierung des neoliberalen Prinzips, dem zufolge staatliche Eingriffe in
den Markt begrenzt werden sollten. Der Unterschied zwischen dem klassi-
schen Wirtschaftsliberalismus des 19. Jahrhunderts und dem Neoliberalis-
mus liegt nach Foucault darin, dass der Wirtschaftsliberalismus diese Be-
grenzung nur mit Blick auf den Markt postuliert hat, wihrend der Neolibe-

sen- noch geschlechtsneutral sind, sondern Frauen, Kinder sowie entkapitalisierte
und prekarisierte Bevélkerungsschichten stirker betreffen.
57 | T.von Trotha: »Gewalttitige Globalisierung, globalisierte Gewalt und Ge-

waltmarkte, S. 19.
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ralismus die Ausdehnung des Marktes als »allgemeiner Regulationsmecha-
nismus und als Prinzip politischer Rationalitit« einfordert (GG II, 119, 208).
Der klassische Liberalismus verstand Markt und Staat als komplementire
Regulierungsmechanismen, wihrend der Neoliberalismus das Regulations-
prinzip des Markts in den Kern der Staatlichkeit einbetten will (GG 1L, 168).
Das Problem des Neoliberalismus ist also, zu erkennen, wie weit sich das
Ordnungsprinzip Markt ausdehnen lisst. Kann der Markt zum Grundprin-
zip jeglicher politischer und gesellschaftlicher Interaktion werden oder gibt
es Grenzen, jenseits derer sich die Marktlogik selbst zerstort? Beschreibt die
gegenseitige Durchdringung von Politik, Krieg und Okonomie eine dieser
Grenzen, indem sie die Konsequenzen fehlender Staatsgewalt aufzeigt, wie
es die These der »>failed states< behauptet? Oder konnen diese Gewaltgefiige
als Teile einer neuen Unsicherheitsordnung verstanden werden?
Anschaulich wird diese Fragestellung im Kontext von Warlordkonstella-
tionen, wo sich Markt und Gewalt in einer Handlungslogik verschrinken.
Der Historiker Michael Riekenberg definiert Warlordfigurationen als »krie-
gerisch-soziale Menschengeflechte, die fiir ihre Reproduktion und Selbst-
stabilisierung die Wiederkehr von Gewaltsituationen benétigen und die Auf-
rechterhaltung von Unsicherheitslagen und auf der Gewalt beruhenden Wirt-
schaftsweisen betreiben«.s® Im Gegensatz zu Biirgerkriegskonstellationen,
wo verschiedene Gruppen gegeneinander Krieg fithren, um die politische
Kontrolle iiber die Staatsmacht zu erobern, beschreiben Warlordfigurationen
einen diffusen und entgrenzten Konflikt, bei dem es nicht um die Eroberung
des Staatsapparats oder um politische Macht geht, sondern um die Verbin-
dung von Gewalt und Okonomie. Zentrale Aspekte sind der »Gebrauch der
Gewalt als Mittel zur Regulierung von Mirkten sowie die Transformation von
Gewalt zur Ware bzw. Dienstleistung«5® Damit Gewalt als Dienstleistung ver-
marktet werden kann, muss aber eine Nachfrage bestehen, d.h. es braucht
eine gezielte Produktion und Reproduktion von Unsicherheitskonstellati-
onen, in welchen Gewalt als unumgingliches Betriebsmittel erscheint. Di-
ese Raub- und Plinderwirtschaften stellen einen funktionierenden Markt
ohne staatlichen Schutz von Eigentumsrechten dar. In diesen »Gewaltmérk-
ten« funktioniert Gewalt als Geldersatz, als Mittel, sich Waren und Gewinne
anzueignen: »Gewaltmirkte sind Mirkte von Gewaltunternehmern und
-unternehmen, welche auf den Wegen zu wirtschaftlicher, sozialer und poli-
tischer Macht die komparativen Wettbewerbsvorteile der Gewalt nutzen.«®

58 | Michael Riekenberg: »Warlords. Eine Problemskizze«, in: Comparativ 5/6
(1999), S. 187-205, hier S. 190, Hervorhebung YW.

59 | Ebd,, S. 200, Hervorhebung im Original.

60 | T. von Trotha: »Gewalttitige Globalisierung, globalisierte Gewalt und
Gewaltmarkts, S. 21. Vgl. auch Georg Elwert: »Gewaltmirkte. Beobachtungen zur
Zweckrationalitit der Gewalt«, in: Trutz von Trotha (Hg.), Soziologie der Gewalt,
Kolner Zeitschrift fiir Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 37 (1997), S. 86-
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Die Produktion und kommerzielle Verwertung von Unsicherheit — so
meine These — ist kein Symptom versagender Staatlichkeit, sondern Teil
einer radikal asymmetrierten globalen Sicherheitsordnung, die sich gemif
neoliberalen Grundlinien strukturiert und die Sicherheit zunehmend priva-
tisiert und gouvernementalisiert. Wenn der Standpunkt Foucaults ernst ge-
nommen wird, dass nidmlich der Staat keine Universalie sei, sondern »eine
mythifizierte Abstraktion« (GG I, 163), »eine Praxis« (GG I, 400), »das Kor-
relat einer bestimmten Weise zu regieren« (GG II, 19) oder der »bewegli-
che Effekt eines Systems von mehreren Gouvernementalititen« (GG I, 115),
dann muss von der Vorstellung Abstand genommen werden, das Problem
der neuen Kriege seien die sogenannten >failed states¢, sc. das Versagen
oder der Kollaps des Staates.® Wenn der Staat sich im Rahmen einer Regie-
rungspraktik konstituiert, dann muss vielmehr die Frage gestellt werden,
was das Spezifische der Organisationsformen dieser neuen Kriege ausmacht
und wie diese Sicherheit neu verteilen und modularisieren. Wie funktionie-
ren die systematische Produktion von Unsicherheit und ihre konomische
Verwertung innerhalb der neoliberalen Sicherheitsordnung? Welche Rolle
kommt dabei gouvernementalen Lenkungsmechanismen zu?

Das Verhiltnis von Neoliberalismus, Krieg und Unsicherheit miisste so-
wohl theoretisch als auch empirisch in spezifischen Untersuchungen geklirt
werden und kann hier nur skizziert werden. Obwohl die Kommerzialisierung
von Unsicherheit in ihren duflersten Formen in Warlordkonstellationen an-
schaulich wird, kann ihre bezeichnend neoliberale Prigung am Beispiel der
USA illustrativ erldutert werden. Am US-amerikanischen Sicherheitsdiskurs
zeigt sich die Martialisierung von Sicherheit. Dabei ist die massenmediale
Inszenierung des Krieges nicht nur auflenpolitisches Instrument, sondern
gilt als grundlegende Matrix fiir durchschlagendes Regierungshandeln. Der
von Prisident George W. Bush erklirte »Krieg gegen den Terror« ist nur der
letzte einer Serie von Sicherheitskriegen, angefangen mit Prisident Johnsons
Krieg gegen die Armut (1964), Nixons Krieg gegen die Drogen (1971) wie auch
der Kriege gegen den Analphabetismus (G.W. Bush, 2001) und den Hunger
(Johnson, 1960). >Krieg« ist hier sowohl die spektakulire Metapher, womit
Sozialpolitik publikumstrichtig vermarktet wird, als auch das Kennzeichen
einer tendenziellen Diffusion von Grenzen, von Auflen- und Innenpolitik,

101; Erhard Eppler: Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? Die Privatisierung und
Kommerzialisierung der Gewalt, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002.

61 | Foucaults Argumentation gegen die Universalie »>Staat« ist zwar einleuch-
tend, hilt aber letztendlich einer genaueren Betrachtung nicht stand. Foucault geht,
indem er seine Analyse der Regierungsformen auf solche einschrankt, die als »Aus-
tubung der politischen Souverinitit« erscheinen (GG II, 14), eben doch von einer
Universalie aus, nimlich der Idee der politischen Souverinitit. Der Staatsbegriff
schleicht sich also durch die Hintertiir wieder ein, denn die Existenz des Staates als
Ort der Souverinitit wird als gegeben unterstellt. Nur so kann Foucault behaupten,
Regierungspraktiken und Gouvernementalititen konstituieren Staatlichkeit.
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Sicherheits- und Sozialpolitik, Militdr und Polizei. Das im Zusammenhang
mit dem >Krieg gegen den Terror« oft vorgebrachte Argument, es handle sich
nicht um einen Krieg, sondern um eine Polizeiaktion und der Begriff >Krieg<
sei hier fehl am Platz, verkennt dessen Wandlung und Transformation zu
einem Sicherheitsdispositiv, welches sowohl im Bereich der Sozial- oder Ge-
sundheitspolitik als auch in der Verteidigungspolitik operiert.

An dieser martialischen Rhetorik zeigt sich nicht zuletzt die Wandlung
des Kriegsbegriffs zum Teilungsdispositiv einer weltweiten (Un-)Sicher-
heitsordnung. Die Kumulierung des Kriegsdiskurses in der politischen
Rhetorik verweist darauf, dass der Krieg als Metapher fur ein sicherheits-
politisches Handlungsdispositiv kein Novum ist, sondern dass die ent-
scheidende Verschiebung innerhalb der Sicherheitsordnung zu verorten
ist. Es kann also ein Wandel des Sicherheitskonzepts konstatiert werden:
Wihrend die >Kriege< gegen Armut, Drogen und Hunger in ein gesell-
schaftlich und territorial organisiertes fordistisch-keynesianisches Sicher-
heitsverstindnis integriert sind, das in der Tradition von Roosevelts >New
Deal« steht, korreliert der >Krieg gegen den Terror< mit einem neoliberalen
und post-fordistischem Sicherheitsbegriff. Dieser segmentiert Sicherheit
und reduziert das vom Staat zu bestellende Kollektivgut Sicherheit auf ein
rein militirisch und polizeilich bestimmtes Minimalniveau. Fiir dartiber
hinausgehende Sicherheitsbediirfnisse 6konomischer, sozialer und selbst
polizeilicher Art wird auf den Markt als Regulierungsinstanz verwiesen,
wo erginzende Sicherheitsdienstleistungen im Assekuranz- und Finanz-
sektor erworben werden kénnen. Die Privatisierung von Sicherheit und
die Demontage staatlicher Vorsorge garantiert deren ungleiche Verteilung
im Rahmen Skonomisch und privatrechtlich vermittelter Ungleichheits-
verhiltnisse. Ziel dieser Umverteilung ist die sukzessive Verringerung
des offentlichen Sicherheitsaufwandes. Schwierigkeiten bereitet der Her-
stellung einer modularen, sprich ungleichen, Sicherheitsordnung aber die
territoriale Organisation militdrischer Sicherheit. Um eine wirklich radi-
kale Umstrukturierung der Produktions- und Konsumptionsverhiltnisse
von Sicherheit zu bewerkstelligen, muss eine neue Sicherheitsgeografie ge-
schaffen werden, eine, in der die Rdumlichkeit von Sicherheit nicht mehr
territorial organisiert ist, sondern parzelliert werden kann. Die Ausweitung
des Kriegsdiskurses und die tendenzielle Uberlagerung von Militir und
Polizei erméglicht es, diese Dimensionen einer neuen Sicherheitsordnung
zu erschlieffen: Indem der Krieg nicht mehr als raum-zeitlicher Grenzfall
gilt, sondern als transnationale Strukturbedingung von Politik, wird die
Idee der territorialen Sicherheit umgearbeitet.

Der Krieg avanciert zum wegweisenden Interpretationsmuster sozialer
Konflikte und zum Regulierungsmechanismus von Sicherheitsverhaltnissen,
die nicht in der warenwirtschaftlichen Verwertungskette integriert sind. Da-
zu gehoren auch die Militarisierung von Polizei, Justiz und Strafvollzug, die
Verallgemeinerung von Uberwachungstechnologien, die Privatisierung von
Gefingnissen und deren Fithrung nach dem Profitprinzip sowie die Aushoh-
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lung des Rechtsstaats durch die Schaffung rechtsfreier Riume.% Am Beispiel
des amerikanischen Strafvollzugs liefe sich nachzeichnen, wie die Institu-
tion des Gefingnisses der repressiven Regulierung von sozialer Unsicherheit
und Bestrafung von Armut dient, wihrend es gleichzeitig zum zentralen Me-
chanismus der Rassifizierung von Armut und Kriminalitit gedieh.® Es ist
sicherlich kein Zufall, dass die US-Verteidigungs- und Justizdepartemente
den Willen bekunden, gemeinsam nach Technologien zu suchen, die sowohl
militirische als auch strafvollzugstechnische Nutzen haben.®+ Die militir-
industrielle Aufbereitung der Gefingnisse und deren Funktion in der Re-
produktion von Klassen- und Rassenherrschaft sind Beispiele dafiir, wie Ele-
mente der Kriegslogik die Innenpolitik in Nordamerika durchsetzen.® Der
Vergleich des rechtsférmig strukturierten Strafvollzugs mit der Gewalt der
neuen Kriege mag provozieren; er soll die Tendenz hinterfragen, Staatlich-
keitaxiomatisch als Antwort auf die Herausforderung der Gewalt anzusehen.
Auflerdem zeigt er, dass sich die Verschrinkung von wirtschaftlichen Inte-
ressen, rassistischer und sexistischer Ordnung und gewaltférmigem Han-
deln nicht auf ein geografisch und kulturell bestimmtes Auflen, auf eine
scheinbare globale Peripherie reduzieren lisst. Die — auch bei Miinkler — ge-
laufige Gegentiberstellung staatlich garantierter Ordnung in OECD-Staaten
mit anderweitigen Gewalteruptionen erweist sich als unkritische Projektion
mit herrschaftsformigen und neokolonialen Konsequenzen.®®

Die Reorganisationen von Gewaltformen sind Teil einer radikal asym-
metrisierten (Un-)Sicherheitsordnung, in der sich globale Ungleichheits-
und Herrschaftsstrukturen in verzerrten Sicherheits- und Risikovertei-
lungen niederschlagen. Durch ihre tendenzielle Deterritorialisierung und
Verwertung wird die Distribution von Sicherheit vermehrt an nicht-staatli-
che Richtschniire gekoppelt und nach Kriterien ckonomischer, politischer
und sozio-kultureller Dominanz verteilt. Wenn van Creveld und Miinkler
prophezeien, die neuen Kriege seien Vorboten dessen, was auch Europa und
Nordamerika heimsuchen werde, liegen sie also nicht ganz falsch. Falls
meine These zutreffen sollte, dass die Okonomisierung von Gewalt mit der
neoliberalen Kommerzialisierung und Modularisierung von Unsicherheit

62 | Vgl. Giorgio Agamben: Ausnahmezustand, Frankfurta.M.: Suhrkamp 2004.

63 | Vgl. Loic Wacquant: »Armut als Delikt. Ein Gesprich mit Loic Wacquant,
in: Mittelweg 36, 6 (2001), S. 65-74; ders.: »Race as Civic Felony, in: International
Social Science Journal 183 (2005), S. 127-42.

64 | Loic Wacquant: »Four Strategies to Curb Carceral Costs. On Managing Mass
Imprisonment in the United States«, in: Studies in Political Economy 69 (2002),
S.19-30, hier S. 24.

65 | Im Zuge des weltweiten Exportes des >law and order<-Diskurses gilt dies
nicht nur fiir die USA. Vgl. Loic Wacquant: »Zur Militarisierung stidtischer Margi-
nalitit. Lehrstiicke aus Brasilien, in: Das Argument 263 (2005), S. 131-47.

66 | Vgl. dazu Herfried Miinkler: Imperien. Die Logik der Weltherrschaft vom
Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2005.
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zusammenhingt,, wire allerdings daran zu zweifeln, ob die von Miinkler
beschworene Wiederherstellung des staatlichen Gewaltmonopols diese Zu-
kunftsaussichten grundlegend verindern wiirde.®?
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Die Unsicherheit regieren.
Biologische Bedrohungen, Notfallplanung, Schutz

und Resilienz in Europa

Firirra LENTZOS, NIKOLAS ROSE

»Sicherheit

I. Als Zustand: sicher sein

1. a) Vor Gefahren geschiitzt oder diesen nicht ausgesetzt werden, Gefahrlosigkeit.

b) Die Sicherung bzw. der Schutz des Staates (und seiner Interessen), einer Organisation,
Person etc., vor Gefahren wie bspw. Spionage oder Diebstahl; die Ausfiihrung

von Mafinahmen zu diesem Zweck; (die Aufrechterhaltung von) Geheimhaltung iiber
militirische Bewegungen oder diplomatische Verhandlungen; in Bezug auf Spionage,
die Aufrechterhaltung der Tarnung. Ggf. auch eine Behdrde (z.B. im Dienst der
Regierung), die damit beauftragt ist, solchen Schutz zu garantieren (hier

tendiert die Bedeutung des Begriffs zu II., Sicherheit im Sinne eines Mittels zur
Herstellung oder Bewahrung eines sicheren Zustandes).

2. Freiheit von Zweifeln; Vertrauen, Gewissheit. Inzwischen iiberwiegend gebriuchlich
im Sinne eines begriindeten Vertrauens, Gewissheit.

3. Freiheit von Sorge, Angst oder Unruhe; ein Gefiihl der Sicherheit oder der Freiheit von
bzw. der Abwesenheit von Gefahr. Frither hiufig auch ausdriicklich (heute nur noch in
bestimmten Kontexten) im Sinne eines schuldhaften Mangels an Vorsicht, Sorglosigkeit
[]

I1. Als Mittel, einen sicheren Zustand herzustellen oder zu bewahren

[.]

5. Etwas, das (ab-)sichert; Schutz, Wache, Verteidigung.

Unsicherheit

Als Qualitit oder Zustand; Gegenteil von Sicherheit

1. Zustand der Unsicherheit; Mangel an Sicherung oder Vertrauen; (subjektive) Ungewissheit«
(Oxford English Dictionary Online)
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Ein Sicherheitsstaat? Viele Autorlnnen erkliren, die seit den Anschligen
vom 11. September 2001 gestiegene Angst vor Terrorismus habe in einer
Reihe von Lindern zur Errichtung eines breit angelegten Programms der
Sicherheit (securitisation) gefithrt: dieses beinhaltet neue Grenzkontrollen
und Uberwachungsregimes, die von der Installation von CCTV-Kameras
bis zum Abhdéren von Telefonen und der Kontrolle von Emailverkehr und
Bankgeschiften reichen. Es gehoren dazu auch neue Techniken der Indi-
viduierung und Identifizierung, insbesondere jene, die auf biometrischen
Techniken basieren und mit neuen Technologien der Risikoerfassung ver-
kniipft sind, die sich auf groe Gruppen von Individuen anwenden lassen
und priventive Festnahmen oder Aussonderungen besonders »riskanter«
Individuen ermdéglichen. Schliellich gehéren dazu auch die umfassenden
Investitionen in neue Sicherheitstechnologien, insbesondere im Bereich der
Biosicherheit, zur Abwehr von Gefahren, die von zu Waffen aufbereiteten
Krankheitserregern, Gasen und anderen Stoffen ausgehen. Schlagzeilen
vom »Big-Brother-Staat« und der »Uberwachungsgesellschaft«, die Dia-
gnose einer Welt-Risikogesellschaft und die Verkiindigung durch fithren-
de Sozialtheoretiker wie Giorgio Agamben machen uns glauben, dass die
politischen Rationalititen fortgeschritten liberaler Demokratien zu Beginn
des 21. Jahrhunderts unter Druck gerieten und am Verschwinden seien. Sie
wiirden ersetzt durch neue Formen des Denkens und Handelns, wie zu re-
gieren sei. Diese verdnderten Formen seien durchsetzt von der Problematik
des Risikos und angeleitet vom Telos der Sicherheit.

Die Angst vor Terrorismus nimmt viele Formen an, doch eine Schliissel-
rolle spielt unzweifelhaft der »Bioterrorismus«, d.h. der Gebrauch von biolo-
gischen Erregern, die entweder natiirlich vorkommen oder mit Hilfe hoch
entwickelter Gentechnologie synthetisch hergestellt werden, um die Zivilbe-
volkerung anzugreifen. Unter Umstdnden sind diese Erreger sogar genetisch
darauf ausgerichtet, Personen mit spezifischen biologischen Charakteristika
zu attackieren. Zwar sind erst wenige Anschlige mit biologischen Waften
veriibt worden und bislang vergleichsweise wenig Schiden und Opfer zu be-
klagen, doch wird zur Veranschaulichung des todlichen Potenzials von Bio-
waffen meist auf Beispiele natiirlich vorkommender Viren und Epidemien
zuriickgegriffen.! Wie wir noch sehen werden, offenbart der problematische
Bereich des Bioterrorismus die komplexen und multiplen Formen gegenwir-
tiger Technologien der (Bio-)Sicherheit, in denen sich seit langem etablierte

1 | Die populire Angst vor Biowaffen bezieht sich meist auf tédliche Viren wie
Ebola (das das Ebola-Fieber verursacht, fiir das es kein bekanntes Gegenmittel gibt).
Andere Beispiele betreffen die Grippe; fiir die aktuelle Angst vor der Vogelgrippe
liefert die Spanische Grippe von 1918 das Vorbild. Hervorgerufen wurde diese durch
den Subtyp HiN, der annihernd 100 Millionen Menschen weltweit innerhalb von
18 Monaten tétete. Vgl. John M. Barry: »1918 Revisited: Lessons and Suggestions for
Further Inquiry, in: Board on Global Health: The Threat of Pandemic Influenza: Are
We Ready?, Washington D.C.: National Academies Press 2005, S. 58-68.
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Mechanismen der Uberwachung und Kontrolle von Krankheiten mit neue-
ren Verfahren der Risikoabschitzung verbinden. Diese Kombination schreibt
sich in neue Szenarien der Gefahrenabwehr ein, wobei einige der iltesten
Methoden einer auf Seuchen- und Epidemienmedizin basierenden Bevolke-
rungspolitik mit den durch die Molekularbiologie und die Genetik er6ffneten
neuen Moglichkeiten der biologischen Kontrolle verkniipft werden. In un-
serem Beitrag legen wir den Fokus auf die Problematisierungen und die Rati-
onalititen, innerhalb derer diese ihre spezifischen Formen annehmen, sowie
auf die ihnen eingeschriebenen Konzeptionen von Sicherheit und Unsicher-
heit und die Strategien des Regierens, die darin sichtbar werden. Wir unter-
suchen diese Problematisierungen in Bezug auf aktuelle Entwicklungen in
drei europdischen Staaten und identifizieren drei verschiedene Konfigurati-
onen, die wir vorldufig als »Notfallplanung« (contingency planing), »Schutz«
(protection) und »Resilienz« (resilience) bezeichnen. Jede dieser Konfigurati-
onen impliziert signifikant unterschiedliche Modi der Vereinbarung der bei-
den fiir das Regieren gegenwirtiger liberaler Gesellschaften grundlegenden
Imperativen: des Imperativs der Freiheit und des Imperativs der Sicherheit.

Freiheit und Unsicherheit

Was ist Sicherheit und was bedeutet es heute, Sicherheit zu regieren? Tat-
sichlich scheint es angemessener, nicht vom Regieren der Sicherheit, son-
dern vom Regieren der Unsicherheit zu sprechen, oder sogar vom Regieren
der Sicherheit durch Unsicherheit — insbesondere, wenn man jene Rationa-
litaten und Technologien des Regierens in den Blick nimmt, die einer von
uns »fortgeschritten liberal« (advanced liberal) genannt hat.> Mit diesem
Begriff beziehen wir uns auf Regierungsformen, die in vielen >westlichenc«
Demokratien in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts Gestalt ange-
nommen haben, und die bemiiht sind zu regieren, ohne die >Gesellschafi«
zu regieren. Sie regieren durch verantwortlich gemachte Wahlfreiheiten (re-
sponsibilized choices) von autonomen Einheiten, seien diese nun Organi-
sationen, Unternehmen, Krankenhiuser, Schulen, Gemeindegruppen oder
auch Individuen und deren Familien. Selbstverstindlich war die Herstel-
lung von Sicherheit stets eine Kernaufgabe sozialer Regierungsformen. Der
Wohlfahrtsstaat war in der Tat ein Sicherheitsstaat. Dabei handelte es sich
jedoch um einen bestimmten Typus von Sicherheit, nimlich um Sicherheit
im Sinne der Freiheit von Angst vor den Verheerungen, die die Wechselfille
des Lebens vordem angerichtet hatten. Der Staat ibernahm mit Hilfe der
Sozialversicherung und verwandter Instrumente die Verantwortung fiir die

2 | Vgl. Nikolas Rose: »Governing >Advanced« Liberal Democracies«, in: Andrew
Barry/Thomas Osborne/Nikolas Rose (Hg.), Foucault and Political Reason, London:
UCL Press 1996, S. 37-64 und Nikolas Rose: Powers of Freedom: Reframing Political
Thought, Cambridge, New York: Cambridge University Press 1999.
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Sicherung der Sicherheit aller — vor extremer Armut und vor den schlimms-
ten Konsequenzen von Erwerbslosigkeit, Alter und Krankheit.

Als Reaktion auf die Infragestellung des Sozialstaats wihrend der zwei-
ten Hilfte des 20. Jahrhunderts — wegen seiner Kosten, der Biirokratie,
bestimmter paradoxer Effekte, Schwierigkeiten der Operationalisierung
und dhnlichem — wurden neue Technologien erfunden und angewendet.
Sie zielten darauf ab, durch die Steuerung der Aktivititen verschiedener,
quasi-autonomer Organe zu regieren — angefangen bei denen, die fir die
Regulierung von Finanzdienstleistungen und Gefingnissen zustindig sind
bis hin zu jenen, die fiir die Sicherheit in den Stadtteilen oder der Lebens-
mittelversorgung zu sorgen hatten. In Bezug auf das individuelle Verhalten
sollte der Apparat der sozialen Wohlfahrt so reformiert werden, dass er die
>Abhingigkeit<, die er scheinbar selbst hervorgerufen hatte, vermindert, in-
dividuelle Initiative und Verantwortung fiir Sicherheit, Gesundheit und Bil-
dung anregt und allen und allem einen Unternehmergeist einpflanzt. Dabei
handelte es sich nicht um eine Verminderung der Fihigkeiten des Staates,
Individuen in ihrem jeweiligen Verhalten zu lenken, sondern eher um das
Gegenteil.

Diese neuen Formen, das Regieren zu denken, und die Techniken, mit
deren Hilfe diese neuen Rationalititen zur Anwendung kommen, sind
breit und auf verschiedenste Art analysiert worden. Den unterschiedlichen
Sichtweisen gemeinsam ist die Beobachtung, dass die Rekonfiguration
gouvernementaler Rationalititen entlang der oben skizzierten Linien eine
Neukonzeption der Beziehung zwischen Regierung und Freiheit einschloss.
Freiheit, verstanden als Prozess der Autonomisierung und des Verantwort-
lichmachens (responsibilisation) der Akteure, wurde zum leitenden Prinzip;
ein Prinzip, das nunmehr in >post-sozialer<« Weise mit den Bestrebungen
und Imperativen staatlicher und nicht-staatlicher Akteure verkoppelt wer-
den musste.

Wie lassen sich diese Rationalititen des Regierens durch Freiheit, wie sie
in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind, mit
dem zu Beginn des 21. Jahrhunderts neu auftauchenden gouvernementalen
Imperativ der Sicherung von Sicherheit verbinden? Der Name, den die US-
Regierung ihrer militirischen Antwort auf die Anschldge vom 11. September
2001 gab, ist bekanntlich »Operation Enduring Freedom«. Wahrend damit
zunichst nur der Einsatz in Afghanistan benannt worden war, versammeln
sich unter dieser Uberschrift inzwischen eine ganze Reihe anderer Opera-
tionen mit einem gemeinsamen Ziel — dem Kampf gegen den Terrorismus.
Der Begriff der Freiheit hat vor diesem Hintergrund nicht nur einen neuen
prominenten Stellenwert in der internationalen Militir-Ideologie erhalten,
sondern musste auch an der Heimatfront neu konfiguriert worden. Ange-
sichts der Bedrohung durch den ideologischen Terrorismus, insbesondere
durch die technologischen Mittel und Méglichkeiten, ein Massensterben

3 | Fiir einen Uberblick vgl. N. Rose: Powers of Freedom.
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unter der Zivilbevilkerung auszuldsen, versuchen liberale Demokratien
derzeit, ihre gouvernementalen Strategien zu rekonfigurieren.+ Um diese
Rekonfiguration der Rationalititen und der Technologien liberalen Regie-
rens zu verstehen, haben sich eine Reihe von AutorInnen Michel Foucaults
Uberlegungen zur Sicherheit zugewandt, die in der kiirzlich unter dem Titel
»Sicherheit, Territorium, Bevolkerung« (GG 1) versffentlichten Vorlesungs-
reihe erschienen sind.

In den Vorlesungen unterscheidet Foucault zwischen einem »zentripe-
talen« diszipliniren und einem »zentrifugalen« Sicherheitsmechanismus
(GG 1, 73). Der zentripetale Mechanismus kommt in einem geschlossenen
Operationsraum zur Anwendung. Er isoliert und konzentriert seine Tech-
nologien, die darauf abzielen, alles in diesem Raum zu regulieren. Dies ge-
schieht durch die Etablierung von Normen, die entlang des biniren Prinzips
»verboten/erlaubt« operieren, und durch die Reaktionen auf kleinste Norm-
tiberschreitungen im Versuch, diese unter Kontrolle zu bringen. Demgegen-
tiber werden beim »zentrifugalen« Mechanismus der Sicherheit »ohne Un-
terlafl neue Elemente integriert, man integriert die Produktion, die Psycho-
logie, die Verhaltensweisen, die Arten wie man Produzenten, Kiufer, Konsu-
menten, Importeure, Exporteure macht, man integriert den Weltmarkt. Es
handelt sich also darum, immer weitrdiumigere Kreisldufe zu organisieren
oder sich jedenfalls entwickeln zu lassen.« (GG I, 73) Der Sicherheitsmecha-

4 | Hier bleibt anzumerken, dass die effektiven Verluste an Zivilpersonen bei
terroristischen Anschligen jiingeren Datums von den Verlusten wihrend des II.
Weltkriegs vollkommen in den Schatten gestellt werden. Tatsichlich bleibt noch ge-
nauer zu untersuchen, was genau die gegenwirtige Wahrnehmung einer massiven
Bedrohung, auf der die Sorge um Sicherheit aufbaut, im Einzelnen bedingt. Sicher
ist: Die Angstschwellen sind im Laufe des vergangenen Jahrhunderts niedriger ge-
worden. Wie weiter oben erwihnt, fielen der Spanischen Grippe weltweit in etwa 18
Monaten fast 100 Millionen Menschen zum Opfer. Die »Operation Gomorrha, also
der durch die Bombardierung Hamburgs im Jahr 1943 ausgeldste Feuersturm, t6tete
40.000 Zivilisten in nur einer Nacht (am 27. Juli 1943). Die Sekte Aum Shinrikyo,
die mit dem Nervengift Sarin experimentierte (ebenso wie mit VX-Gas und Anthrax),
tétete am 27. Juni 1994 sieben Zivilisten und verletzte weitere 200 bei einem Sa-
rin-Anschlag in der japanischen Stadt Matsumoto; 12 Pendler wurden am 20. Mirz
1995 durch einen Sarin-Anschlag auf fiinf Untergrundbahnen in Tokio getétet, 1.000
weitere verletzt (die Polizeirazzia im Sekten-Hauptquartier soll auRerdem aus Zaire
importierte Ebola-Viren entdeckt haben). Die Anthrax-Briefe vom September 2001,
die in den USA so grofle Panik ausgeldst haben, téteten insgesamt genau fiinf Men-
schen und infizierten 17 weitere. Im Blick auf historische Beispiele lasst sich vermu-
ten, dass biologische Krankheitserreger nur schwierig als zielgenaue und zugleich
weitriumige Waffen einsetzbar sind. Um auf einen Begriff von Mary Douglas zu-
riickzugreifen: Das »Risiko-Portfolio« einer Kultur, einer Gemeinschaft oder eines
Individuums hat nur wenig Bezug zu der tatsichlichen Wahrscheinlichkeit von — wie
und von wem auch immer verursachten — Schiden und Verlusten.
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nismus (security) ordnet die Phinomene nicht anhand eines fixen Rasters
von Gut und Bése ein und zielt auch nicht darauf ab, alle Ubertretungen zu
kontrollieren und zu eliminieren. Variationen gelten vielmehr als etwas, das
bei natiirlichen Phinomenen unvermeidlich vorkommt. Ein solcher Mecha-
nismus - vielleicht sollte man ihn besser als Rationalitit verstehen — operiert
nicht entlang der Binaritit von Erlaubtem und Verbotenem, verurteilt keine
Variation als an sich »bdse«, sondern versucht, die Wirklichkeit der »natiir-
lichen« Phinomene, an die er sich wendet, zu erfassen. Es geht darum zu
verstehen, wie die verschiedenen Komponenten zusammenspielen, und die
komplexe Realitit im Hinblick auf die erwiinschten Ziele zu regulieren und
zu handhaben.

Sicherheit ist nach Foucault intrinsisch verbunden mit liberalen Kon-
zeptionen von Freiheit. Das »Spiel« des Liberalismus bedeutet: »Die Leute
gewihren lassen, die Dinge geschehen, die Dinge laufen lassen, laisser faire,
geschehen und laufen lassen, dies bedeutet wesentlich und grundlegend
Machen in dem Sinne, daf} sich die Realitit entwickelt und liuft, ihrem Lauf
folgt, nach den Gesetzen, den Prinzipien und den Mechanismen der Realitit
selbst.« (GG I, 77) Und, so fihrt er fort:

»In Wirklichkeit muf diese Freiheit, zugleich Ideologie und Technik der Regierung,

mufl diese Freiheit im Inneren der Mutationen und Transformationen der Macht-
technologien verstanden werden. Und auf eine prizisere und bestimmtere Weise
ist die Freiheit nur das Korrelat der Einsetzung von Sicherheitsdispositiven. Ein Si-
cherheitsdispositiv, und auf alle Fille dasjenige, iiber das ich zu Thnen gesprochen
habe, kann nur unter eben der Bedingung funktionieren, dafl man ihm etwas ver-
leiht, ndmlich die Freiheit im modernen Sinn, [den dieses Wort] im 18. Jahrhundert
annimmt: Keine Abgabenfreiheit und keine Privilegien mehr, die an eine Person
gebunden sind, sondern die Méglichkeit von Bewegung, Umstellung, Zirkulations-
vorgingen sowohl der Leute als auch der Dinge.« (GG I, 78)

Diese frithen Formulierungen enthalten bereits viel von dem, was Foucault
spiter im Rahmen derselben Vorlesungsreihe zu seiner Analytik der »Gou-
vernementalitit« entwickeln wird. Sicherheit, so wie Foucault sie hier be-
schreibt, ist in der Tat nichts anderes als die spezifische Form der gouver-
nementalen Vernunft, die das Geriist des sich im 19. und 20. Jahrhundert
entwickelnden, real existierenden Liberalismus bildet, verkorpert in Form
des weiter oben erwihnten sozialen Regierens. Denn soziales Regieren ist
im Wesentlichen das Regieren eines bestimmten Typs »sozialer« Unsicher-
heit — Unfille, Krankheiten, Alter und Erwerbslosigkeit — im Namen einer
»sozialen« Sicherheit und als Untermauerung eines bestimmten Typus
von Freiheit, der in das Konzept sozialer Biirgerschaft eingeschrieben ist.
Wihrend sich viele der von Foucault hier beschriebenen Elemente auch in
gegenwirtigen Rationalititen von Sicherheit finden lassen — insbesondere
die zentrifugale Offenheit gegeniiber der Realitit und die Méglichkeiten der
Bewegung und Zirkulation von Personen und Dingen — erscheint gerade das
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Thema der Freiheit und seine Beziehung zu Offenheit, Bewegung und Zir-
kulation als Leerstelle in den aktuellen Konfigurationen. Wie kénnen Frei-
heit und Sicherheit kompatibel gemacht werden? Auf welche Weise ldsst sich
Freiheit in einer offenen Gesellschaft sichern, ohne dass diese Sicherung
selbst wiederum die Freiheit gefihrdet? Wie kénnen wir ein neues Gleich-
gewicht finden zwischen der liberalen Zuschreibung verantwortlicher Au-
tonomie an jedes Individuum und der wechselseitigen Erhaltung der Be-
volkerungssicherheit, von der die individuelle Autonomie letztlich abhingt?
Welche Aspekte der Freiheit jedes Einzelnen kénnen beibehalten, welche
miissen im Interesse der Sicherheit aller eingeschrinkt werden? Was tiber-
haupt bedeutet Sicherheit heute?

Fiir viele reaktiviert die gegenwirtige Thematik der Sicherheit den alten
Traum von Disziplin — alles muss bekannt und sichtbar sowie berechenbar
gemacht werden. Es ist dieser Traum oder Albtraum, der in heutigen popu-
liren Bezugnahmen auf die Uberwachungsgesellschaft und den »Big-Bro-
ther-Staat« aufscheint. Es stimmt zwar, dass gegenwirtige Rationalititen
der Sicherheit darauf abzielen, die multiplen Lebensriume mit Hilfe von
Technologien zur Informationsgewinnung und Informationserfassung zu
umschliefen; mit Algorithmen fiir deren Analyse, Beurteilungskriterien
sowie Strategien fiir Zwangsinterventionen. Dennoch unterscheidet sich die
gegenwirtige Form der Sicherheit in mehrfacher Hinsicht von den Rationa-
lititen und Technologien der Disziplin. Erstens: Auch wenn ihr Operations-
bereich begrenzt ist, so handelt es sich doch nicht um den geschlossenen
Raum von Institutionen, sondern um die vielen verschiedenen Ebenen der
Bewegung von Personen, Giitern, Wissen und Kommunikation innerhalb
von und zwischen Staaten. Zweitens miissen Strategien der Sicherheit heut-
zutage genau wegen dieser Pluralitit der Ebenen und Vektoren den Mecha-
nismen der Koordination und Zusammenfiihrung eine besonders hohe Pri-
oritit einrdumen. Es geht darum, Verbindungen zu schaffen zwischen sehr
verschiedenen Handlungsinstanzen, Formen des Denkens, Kalkulierens,
Agierens und Intervenierens. Drittens stellen die Sicherheitsnormen nicht
mehr, wie noch im Rahmen der Disziplin, fixe Kriterien fiir die Feststel-
lung von Normverletzungen dar, und sie reflektieren auch nicht einfach den
Wandel nattirlicher Phanomene. Stattdessen bilden sie die Muster und Re-
gelmifigkeiten in den Bewegungen zwischen den verschiedenen Ebenen;
Muster, die statistisch identifiziert und epidemiologisch kodifiziert werden
kénnen, die in Form von Wahrscheinlichkeiten darstellbar sind und aus
denen stochastische Variationen abgeleitet werden koénnen, welche einem
vorab als verdichtig identifizierten Muster entsprechen. Viertens, weil Si-
cherheitsstrategien — wie es auch die von uns als Epigramm angefiihrte De-
finition nahe legt — nicht nur auf die jeweilige Situation ausgerichtet sind,
sondern eben auch auf Uberzeugungen, Gefiithle und Empfindungen. »Vor
Gefahren geschiitzt oder diesen nicht ausgesetzt werden, Gefahrlosigkeit.«
Die Sicherheitsvorkehrungen, welche die Technologien der Sicherheit bil-
den, zielen nicht nur darauf ab, die Interessen eines Staates, einer Organisa-
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tion oder einer Person vor Gefahren zu schiitzen, sondern auch darauf, ei-
nen Zustand der »Freiheit von Zweifeln« zu etablieren, eines (im besten Fall
wohlbegriindeten) »Vertrauens, einer »Gewissheit« und einer »Freiheit von
Sorge, Angst oder Unruhe«. Deshalb wiirde es zu kurz greifen, nur vom
Regieren der Unsicherheit als eines moglichen Zustandes zu sprechen. Es
geht vielmehr um das Regieren von Sicherheit durch Unsicherheit, und zwar
genau durch die Instrumentalisierung dieser sehr subjektiven Zustinde von
Zweifel, Angst, Unruhe etc. Zustinde, die sich gezielt aktivieren lassen, um
die fuir die Sicherung der Sicherheit notwendige Wachsamkeit, Bereitschaft
und Vorsorge zu gewihrleisten. Fiinftens zielen aktuelle Sicherheitsstrate-
gien in der Regel weniger auf eine Intervention nach dem Ereignis, als viel-
mehr auf Antizipation und frithzeitige Vorbereitung.

Wie aber gelingt es den Regierenden, unerwiinschte zukiinftige Szena-
rien zum Zwecke ihrer vorausschauenden Abwehr gegenwirtig zu machen?
Preparedness lautet das gegenwirtige Stichwort derjenigen, die vor den Kon-
sequenzen zukiinftiger Vorfille schiitzen wollens Deshalb gab die Europii-
sche Kommission im Juli 2007 ihr »Griinbuch iiber die Biogefahrenabwehr«
heraus. Darin wird festgestellt, dass »die Europier den Terrorismus als ei-
ne der grof¥ten Herausforderungen [betrachten], denen sich die Europiische

5 | Diesgiltinsbesondere fiir die USA, nicht zuletzt als Reaktion auf die massive
Kritik an der Politik, die den Anschligen vom 1. September 2001 vorausgegangen
war, sowie auf die Empérung tiber das fatale Katastrophenmanagement angesichts
des Hurrikans Katrina im August 2005. Die Rhetorik der Preparedness hat sich aus-
geweitet: von dem Vorbereitetsein auf Katastrophen iiber das Vorbereitetsein auf
Epidemien bis zum Vorbereitetsein auf das individuelle Uberleben im Notfall. Die
zentralen Merkmale der Rationalititen der Preparedness werden in den Analysen des
Berkeley Anthropology of the Present Research Laboratory unter der Leitung von
Paul Rabinow herausgearbeitet — insbesondere in den Arbeitspapieren von Stephen
Collier und Andrew Lakoff, vgl. http://anthropos-lab.net und www.gpia.info/faculty/
Collier.html vom 29. Oktober 2007. Die Rhetorik der Preparedness ist in den USA
inzwischen so verbreitet, dass sie auch Gegenstand von Veralberungen geworden ist,
zum Beispiel in Form der Zombie-Preparedness-Initiative, einer »Wissensdatenbank,
bereitgestellt von einer Gruppe von Biirgern, die duflerst besorgt ist iiber die dro-
hende Zombie-Invasion und die im Anschluss daran sicherlich eintretende Katastro-
phe. Wir behaupten nicht, Experten von irgendwas zu sein, wir sammeln blof so viel
Wissen wie irgend méglich und teilen unsere Informationen mit der Offentlichkeit.
Wir hoffen, auf diese Weise Menschen helfen zu kénnen, sich auf diese sehr reale Ge-
fahr vorzubereiten, der wir uns in dem Moment stellen miissen, in dem die Zombies
auftauchen, und die Regierungen keine Zeit in die vorausschauende Planung des
Ernstfalls investiert haben. Wir tun, was wir kénnen, um Menschen zu helfen, sich
zusammenzuschlieRen mit anderen Menschen in ihrer Nihe; Menschen, die bereit
sind, Zombies zu bekidmpfen, so dass, wenn die Zeit gekommen ist, iiberall auf der
Welt sichere Orte zu finden sein werdenc, vgl. htpp://www.zombieinitiative.org vom
29. Oktober 2007.
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Union derzeit gegentiber sieht. [...] Es ist denkbar, dass Terroristen auch
auf nicht konventionelle Mittel wie biologische Waffen oder Materialien zu-
riickgreifen. Einige dieser Materialien konnen Tausende von Menschen in-
fizieren, Erdreich, Gebiude und Transportmittel kontaminieren, die Land-
wirtschaft zerstoren, Tierpopulationen infizieren und so unter Umstinden
Lebensmittel und Tierfutter in jedem Stadium der Nahrungsmittelversor-
gungskette betreffen. Statistisch betrachtet ist die Gefahr eines Bioterror-
anschlags bisher gering [an dieser Stelle bezieht sich das Dokument auf die
niedrigen Sterberaten, welche die Anthraxattacken zur Folge hatten; Anm.
der AutorInnen], doch kénnte ein solcher Anschlag verheerende Folgen ha-
ben.«® Der Begriff »Preparedness« [in der deutschen Fassung des Berichts
»Biogefahrenabwehr«, Anm. der Ubersetzerin], wird »im weiteren Sinne
verwendet und schliefit simtliche Aspekte wie die Vorsorge, den Schutz, die
Erstmaflnahmen, die Strafverfolgung, die Uberwachung, die Forschung,
die Reaktion und die Wiederherstellung ein. Des Weiteren fallen darunter
alle Manahmen zur Minimierung der Gefahr einer vorsitzlichen Konta-
minierung von Nahrungsmitteln durch biologische Arbeitsstoffe sowie zum
Schutz vor biologischer Kriegsfithrung«? Der Bericht plidiert fiir einen
»allen biologischen Gefahren Rechnung tragenden Ansatz [...] (allgemei-
ne Vorsorge als Teil der Krisenbewiltigungsfihigkeit). Ziel eines solchen
Konzepts ist die Berticksichtigung aller méglichen Risiken, die durch einen
Terroranschlag, durch eine sonstige vorsitzliche Freisetzung von Erregern
oder durch natiirliche Krankheiten entstehen kénnen, um auf simtliche im
Zusammenhang mit dem Schutz der Nahrungsmittelversorgungskette ste-
henden Krisensituationen vorbereitet zu sein.«®

Preparedness® steht demnach fiir eine bedeutsame Hinwendung zur (Bio-)
Unsicherheit. Stephen Collier und Andrew Lakoff prigten in ihren Studien
zur Biosicherheit in den USA den Begriff der » Distributed Preparedness«, und
verweisen damit auf die verschiedenen, aufeinander wirkenden Ebenen,
Organe und Aktionen und auf die Verbindung von Gefahrenabwehrstra-
tegien gegen natiirlich vorkommende Krankheitserreger, unbeabsichtigt
freigesetzte biologische Stoffe sowie vorsitzliche terroristische Anschlige.*
Allerdings ist, darauf weist auch das EU-Griinbuch hin, der Imperativ des
»umfassenden Vorbereitetseins« nicht neu. Seine Grundlage bildet viel-
mehr ein in modernen Nationalstaaten tiber Jahrzehnte hinweg entwickel-

6 | Kommission der Europiischen Gemeinschaften: Griinbuch iiber die Bioge-
fahrenabwehr, 11.07.2007, KOM (2007) 399 Endgiiltig, Briissel: Europiische Kom-
mission 2007, S. 2-3.

7 | Ebd, S.3.

8 | Vgl. ebd.

9 | Indiesem weiteren Sinne kann der Begriff mit»Bereitschaft« oder »Vorberei-
tetsein« iibersetzt werden; Anm. der Ubersetzerin.

10 | Vgl. das weiter oben zitierte Arbeitspapier, http://anthropos-lab.net/ und
www.gpia.info/faculty/Collier.html vom 29. Oktober 2007.
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tes Set an Gesetzen, Verfahren, Sicherheitsvorschriften, institutionellen
Zustindigkeiten, KoordinierungsmafRnahmen, Notfallplanungen und ihn-
lichem mehr. Tatsichlich taucht das Konzept der Preparedness bereits im 18.
Jahrhundert auf, und zwar nicht nur dort, wo es um militirische Verteidi-
gungsstrategien ging oder darum, dass und wie eine Nation kriegerischen
Angriffen entgegentreten sollte. Auch die Kritik an einer mangelnden Pre-
poaredness der Regierungen und den daraus resultierenden Konsequenzen
hat eine lange Vorgeschichte." Worin aber liegt dann der spezifische Cha-
rakter der in den aktuellen Sicherheitsrationalititen wirksamen und in den
Strategien der Preparedness eingewobenen Zukunftsorientierungen? Wih-
rend Risikokonzeptionen in fritheren Zeiten eine Zukunft konstruierten,
auf die man in der Gegenwart einwirken konnte, weil sie in der Gegenwart
berechenbar war — die Zukunft gehorchte bestimmten GesetzmiRigkeiten
und konnte nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit kalkuliert werden,?
— nehmen gegenwirtige Sicherheitslogiken eine hochgradig unsichere Zu-
kunft ins Visier, genauer: eine Vielzahl mdglicher Zukiinfte, die keinen
statistischen, probabilistischen oder epidemiologischen Regeln gehorchen.
Zukiinfte, deren Ungewissheit ein Problem fiir rationale Risikokalkulation
und -management darstellt und die man dennoch dechiffrieren, vorherse-
hen und entschirfen kénnen muss. Insofern geht es auch um mebhr als nur
darum, Risiken zu kalkulieren. Mégliche zukiinftige Entwicklungen mis-
sen entworfen und mit einer Vielzahl von Zukunftstechnologien bearbeitet
werden. Im Rahmen der Strategieentwicklung kommt insbesondere dem
Instrument der Szenarienplanung eine wichtige Rolle zu. Dabei werden
Instrumente und Techniken zur Simulation zukiinftiger Situationen sowie
Moglichkeiten entwickelt, deren Konsequenzen zu managen. Blofle Entwiir-
fe auf dem Reifdbrett reichen dafiir nicht aus, erforderlich ist vielmehr deren
praktische Umsetzung »vor Ort«, indem verschiedenste Typen von Krisen
und Anschligen simuliert und die vorhandenen Bewiltigungskapazititen
am konkreten Fall tiberpriift werden.

11 | Vgl. hierzu z.B. die Diskussion tiber den spanisch-amerikanischen Krieg
von 1898 in Theodore Roosevelt: »Military Preparedness and Unpreparedness« [Erst-
veroffentlichung 1889)], in: Ders., The Strenuous Life: Essays and Adresses, New York:
Century 1990, S.167-188. Vgl. auch Michael Sherry: Preparing for the Next War:
American Plans for Postwar Defense, 1941-45, New Haven, London: Yale University
Press1977. Kapazititenplanung, Szenarienplanung und Kriegsspiele haben ebenfalls
eine lange Geschichte — einige User von Kriegsspielen fiihren das zuriick bis zu den
Sumerern und fithren Schach und Go als frithe Beispiele von Kriegsspielen an; einer
Kunst, die im Preuflen des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt worden ist.

12 | Vgl. Ian Hacking: The Taming of Chance, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 1990.

13 | Natiirlich sind auch solche »Ubungen« ihrerseits nicht neu, und sich auf
Eventualititen mit Simulation von Ereignissen vorzubereiten, ist ein wichtiges Ele-

ment der militirischen Planung und der Planung von Gesundheit und medizini-
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Diese letztgenannte, fiinfte Dimension gegenwirtiger Sicherheitsrati-
onalititen und ihre unterschiedliche Gestaltung in verschiedenen natio-
nalen Kontexten bilden im Folgenden den Schwerpunkt unserer Diskus-
sion. Am Beispiel einiger aktueller Vorschlige, Initiativen und Strategien
im Bereich des Bioterrorismus und der Biosicherheit werden wir die neuen
Typen der Problematisierung von Sicherheit untersuchen. Dabei greifen
wir auf einen kiirzlich erschienenen exzellenten Uberblick iiber nationale
und multilaterale Bioabwehr-Aktivititen zuriick# und beschreiben davon
ausgehend die Rationalititen der Bioabwehr in drei groflen europiischen
Staaten: Frankreich, Deutschland und Grofbritannien. Uns interessieren
die Formen der in den Fallbeispielen sichtbar werdenden Vernunft, die
jeweiligen Konstruktionen von Bedrohung und die verschiedenen Tech-
nologien der Krisenbewiltigung. Uber welche gegenwirtigen Formen der
Konzeptionalisierung von Risiko und Bedrohung geben diese Beispiele
Auskunft, und wie kénnen die sich aktuell herausbildenden Rationalititen
und Technologien eines Regierens der Unsicherheit méglicherweise analy-
siert werden?

Nationale Konfigurationen von Biosicherheit

Bevor wir uns den europiischen Fallstudien zuwenden, mochten wir ein
paar Worte iiber die USA sagen, die in verschiedener Hinsicht als Ver-
gleichs- und Kontrastpunkt fungieren kénnen. Die Bush-Regierung setzt
in Bezug auf Bioterrorismus und biologische Waffen in erster Linie auf eine
unilaterale Strategie der Zivilverteidigung und kennzeichnet den Ausbau
der Bioabwehr-Kapazititen als zentrale nationale Prioritit. George Bush for-
muliert es so: »Bioterrorismus stellt fiir unser Land eine reale Bedrohung
dar. Eine Bedrohung fiir jedes Land, das die Freiheit liebt. Terroristische
Gruppen setzen alles daran, biologische Waffen zu bekommen. Wir wissen,
dass bestimmte Schurkenstaaten bereits tiber solche Waffen verfiigen. Es
ist wichtig, dass wir uns diesen realen Bedrohungen entgegenstellen und
uns auf zukiinftige Ernstfille vorbereiten.«'® Eine im Namen der Homeland

scher Versorgung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Interessant ist, dass seit den
196oer Jahren die Rationalititen der Szenarienplanung und auch die des Notfallma-
nagements in die Welt der Organisationen eingetreten sind; eine Reihe kommerzi-
eller Beratungsunternehmen bieten inzwischen solche Dienste an.

14 | Vgl. Sergio Bonin: International Biodefence Handbook 2007. An Inventory
for National and International Biodefense Practices and Policies. Ziirich: Center for
Security Studies, ETH 2005.

15 | Hilfreiche Analysen der Entwicklungen in den USA liefern die Arbeiten von
Collier und Lakoff, vgl. Fn. 5.

16 | Presidential Directive »Biodefense for the 21st Century«, 28. April 2004,
S.1
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Security im April 2004 verfasste prisidentielle Direktive beschreibt die Bio-
abwehr-Strategie der Bush-Regierung. Das Dokument selbst ist unter Ver-
schluss, doch es gibt eine freigegebene Version, die unter der Uberschrift
»Bioabwehr fiir das 21. Jahrhundert« einige Einblicke in die Politik der Re-
gierung gewihrt. Sehr deutlich wird Bioabwehr hier als verbindliches Ziel
formuliert: »Die Vereinigten Staaten werden auch in Zukunft alle notwen-
digen Mittel einsetzen, um Anschligen mit biologischen Waffen, die sich
gegen unser Heimatland und unsere weltweiten Interessen richten, vorzu-
beugen, uns dagegen zu schiitzen und sie zu verhindern.«7 Zusitzlich zu
der bereits erheblichen Menge an Ubungen zur Bedrohungs- und Verwund-
barkeitsabschitzung, an Notfallpriventions- und -abwehrmafinahmen, an
Uberwachungs- und Detektionsprogrammen und an Rettungseinsatzpla-
nungen baut die US-Regierung die Infrastruktur fiir biologische Gefahren-
abwehr weiter aus. Dabei spielt eine unter dem Namen Homeland Security
Biodefense Complex (HSBC) (Bioabwehrkomplex der Heimatschutzbehorde)
zusammengefasste bundesweite Gruppe von Institutionen eine zentrale
Rolle. Thr Kernstiick bildet eine bestimmte Abteilung der Heimatschutzbe-
horde, das Nationale Zentrum fiir Bioabwehr-Analysen und Gegenmafinah-
men (NBACC), dessen Fertigstellung bis 2008 vorgesehen ist. Zusitzlich
zum NBACC umfasst das HSBC auch das Plum-Island-Zentrum zur Kon-
trolle von Tierseuchen, das Bioabwehr-Forschungszentrum im Lawrence
Livermore National Laboratory, zehn neu eingerichtete universitire regio-
nale Exzellenz-Zentren fiir biologische Gefahrenabwehr sowie eine Reihe
von im Aufbau befindlichen Hochsicherheitslabors. Eine Schitzung geht
davon aus, dass die Ausgaben fiir biologische Gefahrenabwehr in den USA
seit 2001 etwa 40 Milliarden US-Dollar betragen; eine Summe, die sich auf
elf Linderministerien und -organe verteilt. Weiterhin wird davon ausgegan-
gen, dass die Bush-Regierung im Steuerjahr 2008 zusitzliche 6.77 Milli-
arden Dollar fiir Investitionen im Zusammenhang mit Biowaffen beantra-
gen wird.® Im Vergleich mit den USA sehen die europiischen Reaktionen
deutlich anders aus. Dies lisst sich besonders gut durch einen Vergleich
dreier verschiedener europiischer Staaten — Frankreich, Deutschland und
Grof3britannien — zeigen. In jedem dieser Staaten ist man darum bemiiht,
das Niveau der »bio-preparedness« zu erhdhen. Dennoch verweisen die Lin-
derbeispiele auf signifikant unterschiedliche Rationalititen des Regierens
von Bio-Unsicherheit.

17 | Ebd, S.3.
18 | Vgl. Centre for Arms Control and Non-Proliferation 2007, http://wwww.
armscontrolcenter.org/resources/fy2008_bw_budget.pdf vom 29. Oktober 2007.
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Frankreich

Vergleichbar mit der von der US-Homeland Security herausgegebenen prisi-
dentiellen Direktive zur Bioabwehr hat man auch in Frankreich eine als Ver-
schlusssache eingestufte Strategie gegen Bio-Terrorismus entwickelt.® Nach
den USA zirkulierten im Oktober 2001 auch in Frankreich Tausende An-
thrax-verdichtige Briefe. Zwar stellte sich schnell heraus, dass es sich dabei
durchgingig um Filschungen handelte. Dennoch lieferte das Auftauchen
dieser Briefe, zusammen mit dem Ausbruch von SARS, den Anlass fiir eine
umfassende Evaluierung und Aufristung der franzésischen Bioabwehr-Ka-
pazititen. Das Ergebnis dieser Bemiithungen ist der »Biotox Plan, der Teil
einer unter dem Namen »Vigipirate« gebiindelten Gruppe von Notfallein-
satzpldnen ist. Zu ihr gehort aulerdem ein Plan fiir chemische Angriffe (Pi-
ratox) sowie ein Plan fir nukleare und sonstige Strahlenvorfille (Piratome).
Der Biotox-Plan deckt folgende Bereiche ab: die Verhiitung von biologischem
Terrorismus, zu dem auch die vorsitzliche Kontamination von Trinkwasser,
Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten zihlt; die Kontrolle der
wichtigsten Stoffe, welche fiir die Produktion von biologischen Waffen ver-
wendet werden konnten; die strategische Vorratsbildung von Impfstoffen,
Antibiotika und Gegengiften; Uberwachungs- und Alarmmechanismen; die
obligatorische Meldung ansteckender Krankheiten; ein Netzwerk von mikro-
biologischen und toxikologischen Laboratorien einschlieflich der Zuteilung
von Referenz-Laboratorien; Notfallpline fiir verschiedene Szenarien.

Der Plan wurde zwar vom Generalsekretariat fiir Nationale Verteidigung
(SGDN) entwickelt, das direkt dem Premierminister unterstellt und mit der
Ausarbeitung eines nationalen Notfallplans fiir groflere Risiken und Krisen
beauftragtist, die leitende Behorde des Biotox-Plans ist jedoch die Generaldi-
rektion fiir Gesundheit (DGS). Diese ist verantwortlich fiir die umfassende
Koordination und Evaluation der franzosischen Gesundheitsversorgung,
deshalb fillt in ihren Aufgabenbereich auch das Management natiirlicher,
durch Unfille erzeugter oder gezielt provozierter Ausbriiche von Infekti-
onskrankheiten und die diesbeziigliche Informationsiibermittlung an die
Offentlichkeit. Als Teil des Biotox-Plans hat die DGS Notfallpline fiir den
Ausbruch von Anthrax, Pest, Tularimie und Pocken ausgearbeitet. Sie ist
auflerdem zustindig fiir die Kontrolle der Menge, Qualitit und Lagerung
von Impfstoffen und fiir deren koordinierte Verteilung an und die Impfung
von ErsthelferInnen. Im Sommer 2003 hat der franzosische Gesundheits-
minister zudem einen »Biotox-Koordinator« berufen, der in der DGS an-
gesiedelt und zustindig ist fiir die Koordinierung des Plans innerhalb der
zustindigen Ministerien und zwischen ihnen. Eine Grofsitbung im Rahmen
des Biotox-Plans fand 2004 statt.

19 | Fir das Folgende vgl. S. Bonin: International Biodefence.
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Die Liste der franzésischen Institutionen, welche mit Aspekten der Biogefahren-

abwehr zu tun haben und die in den Biotox-Plan involviert sind, umfasst:

das Nationale Hygiene-Institut (InVS) und seine Unterabteilungen fiir Infek-
tionskrankheiten, Umweltgesundheit, Arbeitsmedizin, Ausbildung und Do-
kumentation sowie die Alarm-Koordinierungseinheit,

die Behorde fiir Krankenhaus und Pflege (DHOS), die durch die Ausarbei-
tung von Krisenplinen die Krisenbewiltigungskapazititen von Krankenhiu-
sern und anderen Gesundheitsinstitutionen evaluiert und sicher stellt,

den Medizinischen Notfalldienst (SAMU), zustindig fiir den medizinischen
Notdienst und priklinische Notfallmafnahmen bei groferen Vorfillen,

die Behorde fiir die Sicherheit von Gesundheitsprodukten (AFSSAPS), die
Empfehlungen fiir die Behandlung von Menschen herausgibt, die biologi-
schen Stoffen ausgesetzt waren,

das Nationale Institut fiir Forschung und Sicherheit (INRS), das Informatio-
nen iiber den Gebrauch gefihrlicher biologischer Substanzen sammelt und
deren Risiken abschitzt, eine Ubersicht iiber Laboratorien bereit stellt, die
biologische Analysen sowie einen Uberblick iiber theoretische und prakti-
sche Aspekte der Erkennung biologischer Gefahren erstellt,

das BSL (Biosafety-Level)-3 und BSL-4-Zentrum »Labor Jean Mérieux«, das
vom Nationalen Institut fiir Gesundheit und Medizinische Forschung (IN-
SERM) verwaltet wird,

das Institut Pasteur, das unter anderem mit relevanten militirischen Insti-
tutionen zusammenarbeitet und die nationalen Verteidigungseinrichtungen
beim Aufbau einer Biobank mit Bakterienstimmen unterstiitzt, wihrend die
pathogenetische Abteilung des Instituts Instrumente fiir die Erkennung und
Identifikation von Pathogenen entwickelt und therapeutische und prophylakti-
sche Strategien zu ihrer Bekimpfung ausarbeitet und die Biologische Notfall-
einsatzgruppe des Instituts (CIBU), die Ressourcen fiir Notfallmafnahmen
im Falle eines bioterroristischen Anschlags oder einer Epidemie bereitstellt,
die Generaldirektion fiir Ernihrung (DGAL) und ihre Unterabteilung fiir
Tiergesundheit und Tierschutz (SDSPA),

die Behorde fiir Lebensmittelsicherheit (AFSSA),

die Behorde fiir die Privention von Umweltbelastungen und Risiken
(DPPR),

das Nationale Institut fiir Industrielle Umgebung und Risiken (INERIS),

die Behorde fiir Zivilschutz und Sicherheit (DDSC), beauftragt mit der Vor-
bereitung, Koordination und Anwendung von Zivilschutz- und Notfallmaf-
nahmen, und ihre Unterabteilungen fiir Risikomanagement (SDGR), fiir
Feuerwehr- und Sicherheitsbedienstete (SDSPAS) und fiir Operative Dienste
(DDSC),

die Nationalpolizei und die Behérde fiir Territoriale Uberwachung (DST),
die Direktion des Allgemeinen Nachrichtendienstes (DCRG), die Zentrale
Interventionsabteilung (DCI), die Anti-Terror-Koordinationseinheit (UCLAT)
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und die Zentraldirektion fiir die Justizpolizei (DCPJ) und ihre Nationale Anti-
Terror-Abteilung (DNAT),

. die Nationalgendarmerie, ihre Spezialeinsatzgruppen fiir chemische, biolo-
gische, radiologische und nukleare (CBRN) Kampfstoffe (»Cellule NRBC«)

und die Anti-Terror-Einsatzgruppe der Nationalgendarmerie (GIGN),

« die Generaldirektion fiir Auswirtige Sicherheit (DGSE), zustindig fiir Terror-
und Spionageabwehr auferhalb von Frankreich,

« das Interministeriale Komitee fiir den Kampf gegen Terrorismus (CILAT),

« die CBRN-Spezialeinsatzgruppen bei den Streitkriften: das »Zweite Dragoner-
Regiment« und das »Erste Medizinische Regiment«, dem CBRN-sichere Feld-
einheiten angehéren; das ebenfalls den Streitkriften zugehorige Zentrum fiir
Nukleare, Biologische und Chemische Verteidigung (CDNBC); die Behérde fiir
Waffenlagerung (DGA) und das Le-Bouchet-Forschungszentrum (CEB) sowie
das Forschungszentrum des Gesundheitsdienstes der Streitkrifte (CRSSA).

Es handelt sich also um mehr als 40 verschiedene Behérden und Insti-
tutionen, einige davon formaler Bestandteil des Staatsapparates, andere
semiautonom — und alle operieren gemif einer Rationalitit, die man als
»Notfallplanung« beschreiben kann: Man geht grundsétzlich davon aus,
dass sich immer neue natiirliche oder kiinstliche Bedrohungen einstellen
werden; jede mogliche Gefahr — wie unwahrscheinlich sie im Einzelnen
auch sein mag — wird aufgelistet, jede Bedrohung spezifiziert, wobei die
zeitliche und raumliche Entwicklung vom Moment unmittelbar nach Ein-
treten des Notfalls bis zur Phase der Wiederherstellung besonders genau
untersucht wird. Es werden Zustindigkeiten fiir jeden moglichen Ernst-
fall zugewiesen, wobei die einzuhaltende Zeitachse und die Prioritit des
Wiederaufbaus zentraler Funktionsbereiche besondere Beriicksichtigung
erhalten, Richtlinien und Koordinierungspline entwickelt, Personal trai-
niert, Kriseneinsatzpline mit Hilfe moglichst realititsnaher Simulation
erprobt, Fritherkennungsmethoden und -verfahren fiir die rasche Umset-
zung im Ernstfall verbessert, schnelle Reaktionsmafinahmen vorbereitet
und Krisenpline regelmiflig tiberpriift werden. Dieser Typ der Notfall-
planung ist, wie gesagt, nicht neu, Kriseneinsatzpline existieren in fast
allen hochentwickelten Lindern seit vielen Jahren. Das franzosische Bio-
abwehrprogramm mit seinen umfassenden Mafinahmen zur Notfallpla-
nung, Krisenabwehr und Wiederaufbaukoordination ist sicherlich sehr
ausgearbeitet. Dennoch handelt es sich um eine von der Bedrohung durch
bioterroristische Anschlige provozierte Weiterentwicklung bereits existie-
render Verfahren zur Erkennung und Entschirfung nicht-terroristischer
Krisensituationen und nicht um eine grundsitzliche Neuformulierung
gouvernementaler Strategien im Namen einer neuen Logik der Sicher-
heit.
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Deutschland

Im Anschluss an die Anthrax-Anschlige in den USA zirkulierte auch in
Deutschland eine ganze Reihe falscher Anthrax-Briefe, und bei dieser Ge-
legenheit offenbarten sich gravierende Mingel im nationalen Krisenma-
nagement. Sowohl die Ausbildung und Koordination von ErsthelferInnen
als auch die fiir die Identifizierung gefdhrlicher biologischer Stoffe zur
Verfiigung stehenden Laborkapazititen erwiesen sich als unzureichend.>°
Die Anschlige vom 11. September 2001 und das Elbe-Hochwasser im
Sommer 2002 verdeutlichten die Notwendigkeit der Neueinschitzung
existierender Risiken und fithrten schlieRlich zu einer Verinderung des
strategischen Denkens in Bezug auf Zivilschutz und Krisenmanagement
in Deutschland. Diese neue Strategie ist in dem im Juni 2002 von der
Zentralstelle fur Zivilschutz im Bundesverwaltungsamt herausgegebenen
Bericht »Neue Strategie zum Schutz der Bevolkerung in Deutschland« do-
kumentiert.

Bis dahin fielen Katastrophenschutz und -management in die Zustin-
digkeit der 16 Bundeslinder; die Bundesregierung zeichnete nur fiir den
Zivilschutz in Kriegszeiten verantwortlich. Was das Management von Ka-
tastrophen mit nationaler Bedeutung angeht — Naturkatastrophen, Indus-
trieunfille, Epidemien, internationaler Terrorismus — arbeiten Bund und
Linder im Rahmen der neuen Strategie jetzt deutlich enger zusammen.
Das wichtigste organisatorische Resultat der neuen Strategie ist die Ein-
richtung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK). Das BBK betreibt das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum GM-
LZ und das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem deNIS, die beide
neue Koordinierungsinstrumente fiir die Verbesserung von Information,
Kommunikation und Ressourcenmanagement zwischen Bund und Lin-
dern im Falle auflergewohnlicher Gefahren- und Schadenslagen zur Verfii-
gung stellen. Auflerdem betreibt das BBK auch das im Oktober 2001 einge-
richtete satellitengestiitzte Warnsystem SatWas$, mit dem Warnmeldungen
und Gefahrendurchsagen iiber die Medien an die Bevolkerung weitergege-
ben werden kénnen.

Die Forschungsabteilung des BBK entwickelt Methoden, Verfahren und
Technologien fiir chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen
(CBRN) Zivilschutz, einschliefflich CBRN-Detektions- und Dekontaminati-
onsinstrumente sowie persénliche CBRN-Schutz-Ausriistungen. Die Abtei-
lung fiir Gesundheitlichen Bevolkerungsschutz stellt der Bevolkerung me-
dizinische Hilfe in auflergewohnlichen Krisensituationen zur Verfiigung
und ist mit der Entwicklung adiquater Krisenmanagementpline betraut,
inklusive der Erstellung katastrophenmedizinischer Konzepte bei CBRN-
Notfillen. Das BBK-Ausbildungszentrum, die Akademie fiir Krisenmanage-
ment, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ), bietet verschiedene Kurse

20 | Wir beziehen uns hier wiederum auf S. Bonin: International Biodefence.
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zum Thema CBRN-Krisenmanagement, inklusive der Bewiltigung biolo-
gischer Notfille, an.

Das BBK ist damit beauftragt, ein umfassendes, bundesweites Rahmen-
werk fur das Notfallmanagement biologischer Grofschadenslagen zu er-
arbeiten. Aufgabe des »Interdiszipliniren Expertennetzwerks biologische
Gefahrenlagen« ist es, Zustindigkeiten, Arbeits- und Einsatzgrundsitze
fur ein bund-linderiibergreifendes Krisenmanagement zu definieren. Ver-
schiedene Aspekte biologischen Risikomanagements werden iiberpriift, so
etwa die Risikoerkennung, -diagnose und -kommunikation, aber auch die
klinische Versorgung, Dekontamination und persénliche Schutzausstat-
tungen.

Eine Schliisselinstitution fiir Bioabwehr-Aktivititen in Deutschland ist
das Robert Koch-Institut (RKI). Dieses Institut ist bundesweit zustindig
fiir die Uberwachung und Verhiitung von Infektionskrankheiten, fiir die
epidemiologische und medizinische Analyse der Gesundheitsversorgung in
Deutschland und fiir die Untersuchung gefihrlicher oder weit verbreiteter
Infektionskrankheiten. Im Hinblick auf die Bioabwehr ist es mit der Identi-
fikation und Prévention von Anschligen mit biologischen Stoffen sowie des
Ausbruchs natiirlicher Seuchen beauftragt. Im Bereich der Privention von
Influenza und Pocken entwickelt das RKI Pandemie-Pline und unterhilt ei-
ne Expertengruppe, die im Falle eines Ausbruchs ansteckender Krankheiten
die Arbeit der Bundeslinder und vergleichbare Expertengruppen auf regio-
naler Ebene auf Anfrage unterstiitzt und koordiniert. Die Einrichtung eines
BSL4-Labors ist geplant.

Neu eingerichtet am RKI wurde auch das Zentrum fiir Biologische Si-
cherheit (ZBS), das mit der Diagnose infektidser Stoffe, mit Szenarienpla-
nung und mit der Koordination nationaler und internationaler Programme
fur biologische Sicherheit befasst ist. Zum ZBS gehort auch die Informati-
onsstelle des Bundes fiir Biologische Sicherheit (IBBS), die mit Zivilschutz-
abteilungen in den Bundesministerien, mit den Beh6rden der Bundesliander
und mit europdischen und internationalen Institutionen kooperiert. Die
IBBS hat Informations- und Koordinationsaufgaben und entwickelt Strate-
gien zum Umgang mit bioterroristischen Vorfillen. Seit Februar 2006 bietet
die IBBS auch Fortbildungen zum Advanced Medical Management of Bioter-
rorist Incidents and Threats (AMBIT) an, die sich in erster Linie an Arzte und
andere Angestellte im Bereich der Gesundheitsversorgung richten und zum
Ziel haben, deren Aufmerksamkeit und Bereitschaft als ErsthelferInnen zu
erhohen.
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Weitere deutsche Institutionen im Bereich der Bioabwehr sind:

die Stindige Arbeitsgemeinschaft der Kompetenz- und Behandlungszentren
(StAKoB), die Konzepte zur Behandlung hoch ansteckender und gefihrlicher
Infektionskrankheiten erstellt und spezielle Sonderisolierstationen mit Un-
terdruckbeliiftung koordiniert,

die Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und deren
Ausschuss fiir Biologische Arbeitsstoffe (ABAS), die Regeln und optimale
Verfahren fiir Aktivititen im Umgang mit gefihrlichen biologischen Subs-
tanzen entwickeln,

verschiedene zivile Forschungseinrichtungen und Laboratorien wie etwa das
Bernhard-Nocht-Institut, das Institut fiir Virologie an der Universitit Mar-
burg, das Nationale Referenzzentrum fiir Surveillance von nosokomialen
Infektionen (NRZ) mitsamt den zugehorigen beratenden Laboratorien, die
Fraunhofer Gesellschaft (FhG) und die Bundesforschungsanstalt fiir Ernih-
rung und Lebensmittel (BfEL),

das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) fiir biomedizinische Arzneimittel,

das Bundesministerium fiir Ernihrung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV), welches das Nationale Krisenzentrum fiir Tierseuchen
und Tierseuchenangelegenheiten unterhilt, die Verbreitung von Tierseu-
chen in- und auflerhalb Deutschlands beobachtet und beurteilt, im Falle
eines Ausbruchs Notfallmafnahmen koordiniert und an das Friedrich-Loff-
ler-Institut, das Bundesforschungsinstitut fiir Tiergesundheit (FLI), ange-
schlossen ist,

das Bundesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL),
zustindig fiir Risikomanagement im Bereich Verbrauchergesundheit und
dessen Zentrale Kommission fiir die Biologische Sicherheit (ZKBS) sowie das
Bundesinstitut fiir Risikobewertung (BfR), das mit der Abschitzung még-
licher Gesundheitsrisiken fiir VerbraucherInnen beauftragt ist und die Bun-
desministerien und das BVL wissenschaftlich berit,

das Umweltbundesamt (UBA) und das Bundesamt fiir Naturschutz (BfN),
das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das den Export
von Glitern von strategischer Wichtigkeit, vor allem von Waffen, Riistung und
militirisch-zivilen Giitern, iiberwacht,

das Technische Hilfswerk (THW), das ABC-Rettungsdienste auf lokaler Ebe-
ne unterhilt. Zentrale Aufgaben des THW sind die Rettung von Opfern bzw.
die Evakuierung grof$flichiger Gebiete in einer kontaminierten Region,

das Bundesamt fiir Verfassungsschutz (BfV), der inlindische Nachrichten-
dienst, dessen Aufgaben die Bekimpfung aller Formen des Extremismus in
Deutschland und die Uberwachung des Handels mit Massenvernichtungs-
waffen ebenso einschliefit wie Spionage- und Sabotageabwehr,

der Bundesnachrichtendienst (BND), dessen Aufgabe es unter anderem ist,
relevante Entwicklungen und Forschungsaktivititen in Bezug auf CBRN-
Waffen sowie verdichtige Versuche der Beschaffung und des Transfers von
Know-how zu beobachten,

das Bundeskriminalamt (BKA) und die ihm zugehérige, im Jahr 2003 einge-
richtete Forschungsstelle Terrorismus/Extremismus (FTE),
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. das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ), das Analysespezia-
listInnen von BKA und BfV zusammenbringt, tigliche Lagebesprechungen
durchfithrt und gemeinsame Gefahreneinschitzungen und Strukturanaly-
sen vornimmt sowie auflerdem die konkreten Anti-Terrorismus-Aktivititen
zwischen den beiden Behoérden koordiniert,

. die Bundeswehr mit ihren zur Abwehr und Bewiltigung atomarer, biolo-
gischer und chemischer Angriffe ausgebildeten ABC-Einheiten, ihrer ABC-
Abwehr und Selbstschutzschule (ABC/SeS), ihrem Sanititsdienst, der iiber
medizinische CBRN-Schutzausstattungen verfiigt, dem Institut fiir Mikro-
biologie der Bundeswehr, das ganz im Zeichen der Bioabwehr steht und mit
der Entwicklung von Methoden fiir die Privention, Erkennung, Behandlung
und Linderung von gesundheitlichen Schiden betraut ist, die durch die Frei-
setzung biologischer Stoffe entstanden sind; den Zentralinstituten des Sani-
titsdienstes der Bundeswehr in Koblenz und Miinchen, dem Wehrwissen-
schaftlichen Institut fiir Schutztechnologien — ABC-Schutz (WIS) und dem
Zentrum fiir Verifikationsaufgaben der Bundeswehr (ZVBw).

In Deutschland sind zusitzlich zu den vielen Institutionen unter dem Dach
der BBK mindestens 35 weitere staatliche und nichtstaatliche Organisationen
und Institutionen mit dem Regieren der Bio-Unsicherheit befasst. Die Logik,
die dieses Gefiige durchzieht, das natiirlich auch, dhnlich wie in Frankreich,
Notfallplanungen vornimmit, ist vielleicht am besten mit dem Begriff »Schutz«
(protection) zu bezeichnen — nicht zufillig findet sich dieser Begriff auch im
Titel des Strategiepapiers »Neue Strategie zum Schutz der Bevélkerung in
Deutschland«. »Schutz« verweist, gemif} der Definition im Worterbuch, auf
ein Grundprinzip der Vorsorge, Verteidigung oder der Gewihrung von Zu-
flucht. In Deutschland bringen der Staat und seine Organe als Antwort auf die
Wahrnehmung von Bedrohung, Risiko und Katastrophen ihre Verpflichtung
zum Ausdruck, die Bevolkerung unter eine Art Schirmherrschaft oder Patro-
nage zu stellen, die alle und jeden vor Gefahren und Leiden bewahren soll.

Grof3britannien

In Grofbritannien hingegen charakterisiert die Logik des Schutzes ei-
ne frithere Phase in der Geschichte der Zivilverteidigung. »Schiitzen und
iiberleben« lautet der Titel eines an die Offentlichkeit gerichteten Zivilver-
teidigungsprogramms in den 1970er Jahren, herausgegeben von der bri-
tischen Regierung. Ziel des Programms war die Aufklirung der Bevolke-
rung iber Selbstschutzmafnahmen im Falle eines nuklearen Angriffs.>

21 | Im Einzelnen lassen sich diese Programme nachlesen unter: www.cyber
trn.demon.co.uk/atomic vom 29. Oktober 2007, wo sich auch interessante Details
uiber die Geschichte der britischen Zivilverteidigung finden. Zum ersten Mal tauchte

das Konzept einer Zivilverteidigung in diesem Sinne unmittelbar vor Ausbruch des
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Das Programm wurde allgemein belichelt, nicht allein wegen der vélligen
Unangemessenheit der empfohlenen Mafnahmen, sondern auch wegen sei-
nes fatalistischen Untertons — der mit ungeheuren Opferzahlen verbundene
Ernstfall schien unvermeidlich bevorzustehen, und nichtsdestotrotz sollten
die Menschen innerhalb kiirzester Zeit wieder unbesorgt ihren alltiglichen
Pflichten nachgehen kénnen. Als Reaktion auf die Kritik wurde eine Uber-
prifung der »Zivilschutzmafnahmen zur Landesverteidigung« angekiin-
digt, doch die Resultate wurden nie veréffentlicht. Diesbeziigliche Aktivi-
titen beschrinkten sich offenbar auf die Zuweisung der Zustindigkeiten fiir
die Erstellung von Kriseneinsatzplinen an die lokalen Behérden — und auf
den Bau spezieller Bunker, die im Falle eines Nuklearangriffs als Sitz der Lo-
kalregierungen dienen sollten. Eine Reihe von Notfallitbungen wurde durch-
geftihrt, um die Wirksamkeit dieser Mafnahmen zu tiberpriifen, doch mit
dem Ende des Kalten Krieges in den 199oer Jahren schienen sie tiberfliissig
geworden zu sein. Wie also konstruiert man in Groflbritannien gegenwirtig
die neuen Risiken und Bedrohungen, und wie begegnet man ihnen?

Die Terroranschlige vom 11. September 2001 und die darauf folgenden
falschen Anthrax-Briefe, die auch in Grofbritannien zirkulierten, scheinen
nicht dieselben Effekte auf die nationale Politik der Biosicherheit wie in Frank-
reich oder Deutschland gehabt zu haben.?> Denn bereits einige Monate vor
den Anschligen vom 1. September war im britischen Kabinettsamt das dem
Premierminister direkt unterstellte Sekretariat fuir zivile Notfille (CCS) ein-
gerichtet worden. Das CCS ist zustindig fur Notfalleinsatzplanung und fur
die Beurteilung, Einschitzung und Privention zukinftiger Krisenereignisse.
Sein Ziel ist die Verbesserung der britischen »Resilienz« (im Deutschen auch
mit Belastbarkeit, Widerstandsfihigkeit zu {ibersetzen; Anm. der Ubersetze-
rin), womit die Fihigkeit gemeint ist, jedwede krisenrelevante Herausforde-
rung bewiltigen zu kénnen (dabei geht es nicht nur um Terrorismus, sondern
beispielsweise auch um Flutkatastrophen oder Treibstoffkrisen). Kernstiick
des CCS ist das Ressourcen-Planungsprogramm, dessen Aufgabe die Siche-
rung einer robusten Infrastruktur ist, die schnell, effektiv und flexibel auf kon-
ventionelle und nicht-konventionelle Stérfille reagieren kann. Das Programm
besteht aus 18 verschiedenen Teilprojekten, von denen eines der chemischen,
biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Resilienz gewidmet ist.

Das dem Innenministerium unterstellte Projekt zur CBRN-Resilienz
hat die Aufgabe, im Falle eines terroristischen Angriffs eine schnelle und
effektive Reaktion aller zustindigen Instanzen zu gewihrleisten und auf
diese Weise Leben zu retten und Schiden an Eigentum und Umwelt zu
minimieren. Zu diesem Zweck stellt das Innenministerium Folgendes zur

Zweiten Weltkrieges auf, als man beispielsweise Familien tiber SelbstschutzmaR-
nahmen bei Luftangriffen informierte.

22 | Fir genauere Informationen vgl. das britische Arbeitspapier tiber »Emer-
gency Preparedness and Responsex, vorgelegt beim BWU (Biowaffen-Ubereinkom-
men)-Expertentreffen am 1. September 2003, BWC/MSP.2003/MX/WP.64.
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Verfiigung: Mobile Dekontaminationsanlagen, die von Rettungsdiensten
und Notfallambulanzen eingesetzt werden konnen; Personenschutzanziige
fur Schliisselpersonen im Gesundheitssektor, Hochleistungs-Gasschutzan-
ziige fiir Feuerwehrleute, landesweit verteilt gelagerte und innerhalb von
24 Stunden zugingliche medizinische Notfall-Ausstattungen, Spezialaus-
bildungen im Umgang mit CBRN-Vorfillen fiir Polizeibeamte. Das Innen-
ministerium organisiert aulerdem ein umfangreiches Ubungsprogramm
speziell fir den Umgang mit terroristischen Ereignissen, bei dem pro Jahr
drei Typen terroristischer Anschlige »live« und in realistischem Maf3stab si-
muliert sowie 12-15 »Tischiibungen« und Workshops durchgefiihrt werden.
Die Ergebnisse dieser Ubungen erscheinen im britischen »Counter-Terro-
rism Contingency Manual« (Handbuch fiir Terror-Gefahrenabwehr), einem
nicht freigegebenen Dokument, auf das jedoch alle zugreifen kénnen, die
mit der Abwehr terroristischer Gefahren befasst sind.* Die bislang grofite
in Grofbritannien durchgefiihrte CBRN-Ubung fand in drei Etappen unter
dem Namen »Exercise Horizon« in den Jahren 2004 und 2003 statt.

Eine weitere Schliisselinstitution im Zusammenhang mit Bioabwehr in
GroRbritannien ist die Gesundheitsschutzbehérde (HPA), die lokale Behorden,
den Nationalen Gesundheitsdienst, Notfalldienste und das Gesundheitsminis-
terium berit und unterstiitzt und auf diese Weise einen integralen Schutz des
britischen Gesundheitssystems im Krisenfall ermdglichen soll. Die HPA bietet
umfassende Unterstiitzung im Bereich des Gesundheitsschutzes fiir alle Kri-
senfille an, unabhingig davon, ob es sich um Naturkatastrophen, Unfille oder
Anschldge handelt, sowohl bei konventionellen als auch bei CBRN-Storfillen.
Zu ihrem Aufgabenbereich gehort auch die Privention und Kontrolle von In-
fektionskrankheiten, die Reduktion der negativen Effekte bei der Freisetzung
von chemischen, mikrobiologischen oder radiologischen Substanzen und die
Vorbereitung auf mogliche zukiinftige Notlagen. Die HPA ist auflerdem zu-
stindig fiir die Durchfithrung von Bereitschafts- und Gefahrenabwehrtrai-
nings in Bezug auf maégliche bioterroristische Angriffe und fiir die Diagnose
und Erkennung von Symptomen, die durch seltene gefihrliche Mikroorganis-
men ausgeldst werden. Sie fithrt zusammen mit dem Nationalen Gesundheits-
dienst (NHS), lokalen Behérden und Notfalldiensten Ubungen auf lokaler und
nationaler Ebene durch, um die nationale Preparedness fiir den Fall eines grofie-
ren bioterroristischen Anschlags zu verbessern, und sie ist verantwortlich fiir
die Erkennung moglicher nationaler und internationaler Bedrohungslagen.
Die HPA ist auflerdem die alleinige Produzentin des in Groflbritannien ge-
nehmigten Anthrax-Gegenmittels und zustindig fiir die Bereitstellung von Le-
bensmittel-, Wasser- und mikrobiologischen Testapparaturen, und sie betreibt
die nationale Sammlung mikrobiologischer Kulturen. Die Institutionen, die
unter der Schirmherrschaft der HPA operieren, umfassen das Zentrum fiir
die Uberwachung ansteckender Krankheiten (CDCS), das Infektionszentrum
(CfI) sowie das Zentrum fiir Notfallgefahrenabwehr (CEPR).

23 | Vgl. ebd.
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Weitere mit Aspekten der Bioabwehr befasste Institutionen in Groflbritannien
sind:

das Gesundheitsministerium (DH), das fiir die Reaktion auf absichtliche
Freisetzung von biologischen Stoffen spezifische Leitlinien fiir den Natio-
nalen Gesundheitsdienst (NHS) erlassen hat und das durch die Aufstockung
des Vorrats an medizinischer Ausstattung, Gegenmitteln, Antibiotika und
Impfstoffen nun besser auf den Ernstfall vorbereitet ist; die Notfalleinsatzko-
ordination des Gesundheitsministeriums (EPCU), die fiir die Koordination
der Notfallplanung verantwortlich ist und die sofortige Reaktionsbereitschaft
des NHS bei gréfleren Vorfillen im Zusammenhang mit dem Ausbruch von
Infektionskrankheiten sicherstellen muss,

die mit Forschungs- und Standardisierungsprojekten zu Impfstoffen gegen
mogliche biologische Waffen befassten Abteilungen fiir Bakteriologie und Vi-
rologie im Nationalen Institut fiir biologische Standards und Kontrolle (NIB-
$Q),

der Forschungsrat fiir Biotechnologie und Biowissenschaften (BBSRC), der in
erheblichem Umfang grundlagen- und praxisbezogene Forschung im Zusam-
menhang mit Bioterrorismus-Privention in den Biowissenschaften fordert;
der Medizinische Forschungsrat (MRC), der Grundlagenforschung iiber die
Effekte biologischer Krankheitserreger beim Menschen und Méglichkeiten
ihrer Bekimpfung férdert; und der Umwelt-Forschungsrat (NERC), der sich
auf Mafinahmen gegen die Umweltverschmutzung durch biologische Stoffe
konzentriert,

die Behorde fiir Gesundheit und Sicherheit (HSE) und ihre CBRN-Experten,
die technische Beratung zur Unterstiitzung der Planung von Notfalleinsit-
zen und Rettungsmafnahmen anbieten (insbesondere, wenn auch nicht aus-
schlieflich, in Bezug auf Storfille, die groe industrielle Gefahrengelinde
betreffen); sowie die Beratungskommission fiir gefihrliche Krankheitserre-
ger (ACDP),

das Ministerium fiir Umwelt, Ernihrung und lindliche Angelegenheiten
(DEFRA), die Tropenkrankheits- und Notfallpriventionsprogramme, die Be-
horde fiir Veterindrforschung (VLA), der Staatliche Dekontaminations-Dienst
(GDS), die Umweltbehorde (EA) und die Behdrde fiir Lebensmittelstandards
(FSA),

die Behoérde fiir Exportkontrolle und Nonproliferation (XNP) und die ihr un-
terstellte Organisation fiir Exportkontrolle (ECO), welche Genehmigungs-
verfahren fiir den Export kontrollierter militirischer und zivil-militirischer
Giiter und Technologien aus Grofbritannien durchfiihrt,

die Behorde fir Brandschutz und Gefahrenabwehr (FRD), die Anleitungen
fiir Abwehrmafnahmen bei CBRN-Stérfillen in Gebiuden und Infrastruk-
tur verfasst,

die ortlichen Gefahrenabwehr-Einheiten und ihre ErsthelferInnen,

die Nationale Arbeitsgruppe zur Abwehr von Massennotfillen des Innenmi-
nisteriums,

die Interessengemeinschaft der CBRN-SpezialistInnen innerhalb der Gesell-
schaft fiir Notfalleinsatzplanung (EPS),
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. das Gemeinsame Geheimdienst-Komitee (JIC), der Auslandsgeheimdienst
(SIS oder MIG), und der Inlandsgeheimdienst (MIs). Dieser iiberwacht und
verhindert Versuche seitens problematischer Staaten, massenvernichtungs-
relevantes Material, Technologie oder Spezialwissen in Grofbritannien zu
erwerben, seine Anti-Terror-Abteilung beobachtet die Aktivititen internati-
onaler Extremistengruppen und beurteilt deren Moglichkeiten, Massenver-
nichtungswaffen zu erwerben,

. dasim Jahr 2003 eingerichtete Gemeinsame Zentrum fiir Terrorismus-Ana-
lyse (JTAC), das mit allen nachrichtendienstlichen Mitteln die Aktivititen,
Absichten und Kapazititen internationaler Terroristengruppen, die eine Be-
drohung fiir Groflbritannien und seine Verbiindeten darstellen kénnten, ana-
lysiert und Bedrohungslevel definiert,

. die Behorde fiir Terrorismus- und Spionageabwehr (CTID), die Richtlinien
und Anti-Terror-Sicherheitsmafnahmen entwickelt,

. das Nationale Biiro fiir Sicherheit und Terrorismusabwehr (NaCTSO), das ein
nationales Netzwerk aus spezialisierten polizeilichen Beratern koordiniert, die
unter dem Namen Sicherheit und Terrorismusabwehr (CTSAs) bekannt sind,
und das CBRN-Zentrum der Nationalpolizei, das CBRN-Trainings anbietet,

. das »Vereinigte CBRN-Regiment« der britischen Streitkrifte und das Zen-
trum fiir CBRN-Gefahrenabwehr, das CBRN-Notfalltrainings anbietet,

. das Labor fiir Forschung und Technologie zur Gefahrenabwehr (DSTL), das
eine Wissenschafts- und Technologie-Plattform zur Abschitzung, Uber-
wachung, Management und Kontrolle biologischer Gefahren betreibt, For-
schung und Entwicklung von Sensoren- und Fritherkennungssystemen fiir
biologische Stoffe betreibt, medizinische Gegenmafinahmen bei biologischen
Schiden entwickelt und Testapparaturen fiir verdichtiges biologisches Mate-
rial anbietet.

Auch in Groflbritannien findet sich also eine Vielzahl von Organen, die in
die neue Problematik der Biosicherheit involviert sind. Zusitzlich zum Res-
ilience Programme des Innenministeriums mit seinen verschiedenen Strin-
gen und zur Gesundheitsschutzbehérde (NHA) mit ihren verschiedenen
Unterabteilungen tragen mehr als dreiflig staatliche, quasi- und nichtstaat-
liche Korperschaften mit unterschiedlichen Zustindigkeiten in diesem Be-
reich die Verantwortung.

Es wire irrefithrend, eine zu scharfe Trennungslinie zwischen den Lo-
giken ziehen zu wollen, welche in Grofbritannien, Frankreich und Deutsch-
land die Biosicherheits-Strategien durchziehen. Doch will man die britische
Logik mit einem Wort charakterisieren, dann wire dies »Resilienz«. »UK
Resilience« ist auch der Name der Website, auf der die verschiedenen Re-
gierungsinitiativen zu finden sind, welche darauf abzielen, »das Risiko von
Storfillen zu reduzieren, so dass die Menschen weiterhin frei und vertrau-
ensvoll ihren alltiglichen Geschiften nachgehen kénnen«.2

24 | Vgl. www.ukresilience.info vom 29. Oktober 2007.
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Auf der Website finden sich Informationen tiber &ffentlich breit diskutier-
te Risiken wie die Vogelgrippe, iiber allgemeine Gefahrenabwehr, Erstmafi-
nahmen und Wiederherstellungsaktivititen, die Arbeit des Civil Contingen-
cies Secretariat (CCS) und vieles mehr. Dadurch werden Reaktionsabliufe auf
Klima-, Uberschwemmungs- und Diirrekatastrophen, Gesundheitskrisen,
terroristische Anschlige, Transportunfille, Tier- und Pflanzenkrankheiten,
offentliche Protestveranstaltungen und Arbeitskimpfe, internationale Ereig-
nisse, Industrieunfille, Infrastrukturausfille und Umweltverschmutzung
miteinander verbunden. Worin besteht somit die Logik der Resilienz? Be-
zeichnete der Begriff urspriinglich einen Riickstof8, Abprall oder eine Riick-
federung, so wurde er im 19. Jahrhundert auch fiir die Fahigkeit eines Objekts
oder einer Struktur verwendet, nach einer Kompression oder Deformation die
urspriingliche Gestalt zuriickzuerlangen. Spiter wurde damit aulerdem die
mentale Fihigkeit bezeichnet, Stress oder widrige Umstinde durchzustehen
und sich von negativen Auswirkungen rasch zu erholen. Noch spiter wurde
der Begriff eingesetzt, um die Fihigkeit von Systemen, Strukturen oder Or-
ganisationen zu beschreiben, Schock- oder Katastrophensituationen unbeein-
trachtigt zu tiberstehen bzw. sich von diesen schnell wieder zu erholen.

Bezeichnenderweise ist Resilienz heute zu etwas geworden, das in Sys-
teme, Organisationen, und vielleicht auch in Staaten und Personen eingear-
beitet werden kann. Das bedeutet, dass Resilienz hergestellt werden kann.
In den Worten des Resilience Engineering Network:

»Der Begriff Resilience Engineering steht fiir eine neue Form des Denkens {iber Si-
cherheit. Wihrend konventionelle Ansitze des Risikomanagements auf dem Prinzip
der nachtriglichen Einsicht basieren, die Bedeutung von Fehlertabellen und -kal-
kulationen betonen, sucht Resilience Engineering nach Wegen, die Fihigkeiten von
Organisationen zu verbessern, robuste und zugleich flexible Prozesse zu entwickeln,
um Risikomodelle zu beobachten und zu revidieren, um Ressourcen ungeachtet von
Krisenereignissen, laufender Produktion oder 6konomischem Druck proaktiv einzu-
setzen. Im Rahmen von Resilience Engineering bedeuten Fehler nicht einfach einen
Zusammenbruch oder eine Storung der normalen Systemfunktionen, sondern sind
umgekehrt ein Indiz fiir die zur Bewiltigung der komplexen Realitit unvermeid-
lichen Anpassungsprozesse. Individuen und Organisationen miissen ihre Leistung
stets den aktuellen Bedingungen anpassen, und weil Ressourcen und Zeitvorrite
endlich sind, ist es unvermeidlich, dass solche Anpassungsprozesse nur Annihe-
rungen sein kénnen. Erfolg wird der Fihigkeit von Gruppen, Individuen und Orga-
nisationen zugeschrieben, die verinderliche Gestalt des Risikos zu erkennen, bevor
der Schadensfall eingetreten ist; ein Fehler ist nichts anderes als das voriibergehende
oder dauerhafte Aussetzen dieser Fihigkeit.«?

Die Logik der Resilienz umfasst also mehr als die Haltung der Preparedness.
Resilient zu sein bedeutet auch nicht einfach, geschiitzt zu werden und Syste-

25 | Vgl. ebd.
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me fiir den Umgang mit Eventualititen zur Verfiigung zur haben. Resilienz
impliziert eine systematische, breit gestreute, organisatorische, strukturelle
und persénliche Stirkung subjektiver und materieller Gefiige, die deren Fi-
higkeit férdert, Stérungen innerhalb komplexer Welten zu antizipieren und
zu tolerieren, ohne zusammenzubrechen, Erschiitterungen standzuhalten
und zu regenerieren. In diesem Sinne zielt die Logik der Resilienz vielleicht
im Gegensatz zum »Big-Brother-Staat« darauf ab, einen subjektiven und sys-
tematischen Zustand herzustellen, der alle und jeden befihigt, auch in einer
Welt voller Risiken frei und vertrauensvoll zu leben.

Die Logiken der Biosicherheit

Die hier beschriebenen internen nationalen Arrangements fiir das Regieren
der Bio-Unsicherheit zeigen selbstverstindlich nur eine Dimension der sich
im Kontext des transnationalen Risiko- und Bedrohungsmanagements neu
abzeichnenden Strategien, wie Unsicherheit zu regieren sei.

Die europdischen Staaten zielen nicht nur auf die Verbesserung ihrer
nationalen Kapazititen ab, sondern entwickeln zugleich einen multilate-
ralen Ansatz. Sowohl Frankreich als auch Deutschland und Grofbritannien
haben das Genfer Protokoll von 1925 unterzeichnet, das den Einsatz che-
mischer und biologischer Waffen im Krieg verbietet (Depositarstaat des Ab-
kommens ist Frankreich), sowie das Biowaffen-Ubereinkommen von 1972.
Letzteres untersagt Waffen, Anlagen und Transportmittel, welche dazu
dienen kénnen, biologische Stoffe fiir kriegerische Zwecke oder in bewaft-
neten Konflikten zu verwenden, ebenso wie die Entwicklung, Produktion
und Lagerung von biologischen Stoffen, die fiir friedliche Zwecke nicht ein-
setzbar sind (Grof3britannien ist hier einer der Depositarstaaten). Die insbe-
sondere auf die Bedrohung durch nicht-staatliche Akteure bzw. Terroristen
ausgerichtete UN-Sicherheitsresolution 1540 unterstiitzen ebenfalls alle drei
Staaten. Sie sind auch Mitglieder der Australien-Gruppe und des Wassenaar
Arrangements. Dabei handelt es sich um Netzwerke von Staaten zur Ex-
portkontrolle, wodurch potenzielle Proliferateure davon abgehalten werden
sollen, sich Material u.a. fiir biologische Waffen zu verschaffen.

In den Logiken, die wir beschrieben haben, finden sich, neben den genann-
ten Differenzen, auch einige Ahnlichkeiten zwischen den europdischen Stra-
tegien. Erstens zeigt sich in den europdischen Staaten eine mehr oder weniger
einheitliche Form der Gefahrenabwehr bei biologischen Storfillen, seien diese
nun durch einen Unfall hervorgerufen, Effekte gezielter Anschlige oder na-
tlrlichen Ursprungs, wie im Falle des Ausbruchs ansteckender Krankheiten.
Die Bedrohung durch den Bioterrorismus nimmt darin keine Sonderstellung
ein: Das Risiko des Bioterrorismus ldsst sich am besten, so wird unterstellt,
durch den Riickgriff auf allgemeine, d.h. auf biologische Bedrohungen jeden
Typs anwendbare Strategien minimieren. Zweitens sollte man die blofle An-
zahl der in die verschiedenen Aspekte der Bioabwehr involvierten Institutionen
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berticksichtigen — das gilt iibrigens auch fiir die anderen Linder, die in dem
von uns zitierten Bericht untersucht werden.>® Auch erscheint in jedem der von
uns untersuchten Linder in letzter Instanz der Staat als Koordinator — bei aller
sichtbar werdenden Fragmentierung und Autonomisierung der verschiedenen
Organe und trotz der Vielfalt ihrer Zustindigkeiten, die sie in Abhingigkeit
von ihrer jeweiligen Aufgabe im Rahmen der Bioabwehr einnehmen.

Die Planung nimmt hier allerdings nicht die aus der Sowjetunion be-
kannte »staatliche« (statist) Form an. Weder in der Realitit noch in den
Triumen der Programmmacher existiert ein einziges, alles iiberblickendes
Auge, ein einzelner allmichtiger Kontrolleur. Auf der anderen Seite lisst
sich diese neue Konfiguration aber auch nicht einfach als Teil der Durch-
setzung von Marktlogiken und der Vermarktlichung des 6ffentlichen Sek-
tors verstehen, die am Ende des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat. In den neu
auftauchenden Logiken des Regierens der Unsicherheit erscheint der Staat
nicht als souveriner Manager, doch er spielt auch nicht, um einen Begriff
von Jacques Delors zu verwenden, blof die Rolle eines Animateurs.?” Viel-
mehr greift er auf vielfiltige und weit im Raum verteilte Fachkompetenzen,
Forschungen und Wissensproduktionen zuriick, die in einer Vielzahl von
semiautonomen Institutionen inkorporiert sind.

Doch bei aller Ahnlichkeit gibt es auch wesentliche Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen europiischen Staaten. Diese betreffen nicht nur
die jeweilige Einschitzung von Wesen, Wahrscheinlichkeit und Ausmaf
der Bedrohungen durch den Bioterrorismus, sondern auch die immanenten
Logiken, welche die beim Regieren der Unsicherheit anzuwendenden Maf-
nahmen strukturieren. Wir haben vorgeschlagen, von drei verschiedenen,
wenn auch zueinander in Beziehung stehenden Logiken auszugehen — der
Notfallplanung (Frankreich), des Schutzes (Deutschland) und der Resilienz
(Grofbritannien). Wihrend die Abwehrstrategie der USA in einer allge-
meinen Sicherung (securitisation) des nationalen Raums, des »homelands«
besteht, die verschiedenste politische, professionelle und wissenschaftliche
Krifte durch die Intensivierung von Angsten zu ihren jeweils eigenen Zwe-
cken vorantreiben, scheint der Fall in Europa anders zu liegen. Es briuchte
allerdings breitere Untersuchungen, um die spezifischen Formen der Unsi-
cherheiten, die durch die Gefahren des Bioterrorismus ausgeldst werden, in
einem umfassenderen gouvernementalen Rahmen zu verorten und auch die
von uns weiter oben beschriebenen anderen Dimensionen zu untersuchen.
Erstens wire es notwendig, die verschiedenen Techniken zu analysieren, die
in Anschlag gebracht werden, um die verschiedenen Bereiche der Bewegung
von Personen, Giitern, Wissen und Kommunikation zwischen und innerhalb

26 | Vgl. S. Bonin: International Biodefence. Bonin fiithrt in dem zitierten Be-
richt insgesamt 434 Institutionen in sieben Lindern und finf internationale Orga-
nisationen auf.

27 | Vgl. Helen Drake: Jacques Delors: Perspectives on a European Leader, Lon-
don: Routledge 2000.
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von Staaten zu regieren. Zweitens wiren die Formen der Montage genauer zu
untersuchen, mit denen die verschiedenen, in das Regieren der Unsicherheit
involvierten Akteure verbunden werden. Drittens wiren die neuen Normen
zu analysieren, die jetzt ins Spiel gebracht werden — die Entstehung und Ei-
genschaften der Algorithmen, die zur Identifizierung verdichtiger Personen
und Aktivititen eingesetzt werden. Viertens miissten wir die Instrumente
eines Regierens durch Unsicherheit genauer untersuchen — die Modi, durch
die der subjektive Zustand der Unsicherheit und Unruhe einerseits zentraler
Gegenstand der neu installierten Technologien ist und andererseits nutzbar
gemacht wird, um das Regieren zu legitimieren und auszuweiten. Nur so
werden wir in der Lage sein, die aktuellen Formen von Freiheit und Unfrei-
heit genauer zu identifizieren, die von den neuen Rationalititen des Regie-
rens der Unsicherheit sowohl vorausgesetzt als auch konstruiert werden.

Ubersetzt aus dem britischen Englisch von Stefanie Graefe.
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Zur Ent-Sicherung von Geschlechterverhaltnissen,
Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik.
Gouvernementalitat der Entgarantierung

und Prekarisierung*

KATHARINA PUHL

»Man kann die Genealogie des modernen Staates und seiner verschiedenen Apparate im
Ausgang von einer Geschichte der gouvernementalen Vernunft schreiben. Gesellschaft, Oko-
nomie, Bevélkerung, Sicherheit, Freiheit: Das sind die Bestandteile der neuen Gouvernemen-

talitit, deren Formen in ihren zeitgendssischen Modifikationen wir noch heute kennen.«

(Michel Foucault)

»Es ist nicht iibertrieben zu behaupten, dafS das Sicherheitsbediirfunis zur gesellschaft-
lichen >Natur< des modernen Menschen gehdort, ganz so als sei die Sicherheit zu einer zwei-
ten Natur, ja zum natiirlichen Zustand des Gesellschaftsmenschen geworden. Das ist das
genaue Gegenteil jener Position, fiir die Hobbes zu Anfang der Moderne stand. Diese Um-
kehrung ist jedoch erst moglich geworden, weil staatliche Sicherungssysteme sich nach und

nach durchgesetzt haben und schlieflich vom Individuum vollig verinnerlicht wurden«.
(Robert Castel)

Die gegenwirtigen De- und Re-Regulierungsprozesse im Rahmen des Um-
baus (west-)europiischer Sozial- und Wohlfahrtsstaaten lassen bei aller Un-
terschiedlichkeit der institutionellen, verfassungsméiRigen, politischen und
gesellschaftlichen Strukturen spitestens seit den frithen 19g9oer Jahren einen
Paradigmenwechsel erkennen, der in einem Teil der sozialwissenschaftlichen
Literatur unter der Headline »from welfare to work« zusammengefasst wird.!

* Mit Dank an Silvia Kontos und Volker Eick fiir kritische Lektiiren und Ratschlige.
1 | Diese Begrifflichkeitlehntsich in erster Linie an die angelsichsische Literatur
zu Wohlfahrtsstaatlichkeit an. Der Begriff workfare ist gleichwohl auch im deutsch-

sprachigen Kontext inzwischen selbsterklirend, wenn auch vor anderem institutio-
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Die als Fordismus bezeichnete Phase kapitalistischer Gesellschaftsorga-
nisation in Lindern des Nordens, die seit den 1930er Jahren neue Produk-
tionsweisen und darauf bezogene gesellschaftliche Arbeits-, Lebens- und
Organisationsformen hervorbrachte, war seit Mitte der 1970er Jahre vor
neue Herausforderungen und Krisenphinomene gestellt (sogenannte Olkri-
se, Aufgabe fester Wechselkurse, zunehmend globalisierte Finanzmirkte,
transnationale Konzerne, die nationalstaatliche Formen von Wirtschaftspo-
litik unterlaufen etc.). Sie forcierte die Herausbildung neuer Regulationswei-
sen globaler Okonomie zugunsten transnational agierenden Kapitals?, durch
die die nationalstaatlich gefiigten gesellschaftlichen Kompromisse (um mit
Antonio Gramsci zu sprechen) industriegesellschaftlich-kapitalistischer Or-
ganisations- und Produktionsweisen umgestellt wurden und werden. Dies
hat bis heute zur Folge, dass als grundlegend erachtete Solidarititsbezie-
hungen3 aufgehoben oder redefiniert werden. Entsprechend verindern sich
Definitionen von »Gemeinwohl« unter Druck des neoliberalen Diktums des
»Sachzwangs Weltmarkt« und einer globalisierten Okonomie.+

Ich mochte hier, lose an die foucaultsche Analyse neoliberaler Gouver-
nementalitit ankniipfend, der Frage nachgehen, inwieweit die vom neolibe-
ralen Denken geforderte Okonomisierung aller gesellschaftlichen Bereiche,
also auch des Sozialen, eben genau keinen Sachzwang darstellt. Eher ist von
einer mehr oder weniger geschickt und ausdriicklich implementierten Re-
gierungstechnologie auszugehen, die im Spannungsverhiltnis von Okono-
mie, Sozial- und Wirtschaftspolitik und Sicherheitstechnologien eine Neu-
definition sozialer Sicherheit propagiert. Sie fithrt zu einem individualisier-
ten, von gesellschaftlicher Solidaritit entkernten Verstindnis wettbewerbs-

nellem Hintergrund. Abgezielt ist auf den grundlegenden Paradigmenwechsel von
einem (Staatsbiirger-)Status, der Anspriiche gewihrt, zugunsten einer leistungsorien-
tierten Uberpriifung solcher Anspriiche mit der Gegenleistung work.

2 | Vgl. Bernd Réttger: Neoliberale Globalisierung und eurokapitalistische Regu-
lation. Die politische Konstitution des Marktes, Miinster: Westfilisches Dampfboot
1997, S. 32. Vgl. auch Brigitte Young: »Disciplinary Neoliberalism in the European
Union and Gender Politics«, in: New Political Economy 5/1 (2000), S. 77-97; sowie
Elmar Altvater/Birgit Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung: Okonomie, Okologie
und Politik in der Weltgesellschaft, Miinster: Westfilisches Dampfboot 1996; Chris-
toph Scherrer: »Global Governance: Vom fordistischen Trilateralismus zum neolibe-
ralen Konstitutionalismus«, in: PROKLA 118 (2000), S. 13-38.

3 | Gemeintsind Formen der aus sozialen Kimpfen hervorgegangenen Kompro-
misse zwischen Kapital und Arbeit in korporatistisch-/tripartistisch organisierten
Wohlfahrtsstaatsarrangements zwischen intermediiren Organisationen wie Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbinden und Staat.

4 | Vgl. Siegfried, BroR: Privatisierung 6ffentlicher Aufgaben — Gefahren fiir die
Steuerungsfihigkeit von Staaten und fiir das Gemeinwohl? Vortragsmanuskript vom
22. Januar 2007. www.rosalux.de/cmc/uploads/media/Privatisierung-Bro.pdf vom 1.
August 2007.
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miflig organisierter sozialer Beziehungen. Mein Fokus richtet sich auf die
Auswirkungen dieser institutionellen und diskursiven Strategien insbeson-
dere fiir Frauen, aber auch auf Verschiebungen in den Geschlechterverhilt-
nissen. Ich werde hierfiir in drei unterschiedlich ausfithrlichen Schritten
vorgehen. 1. hole ich begriffliche und konzeptuelle Versicherungen bei Fou-
cault ein. 2. diskutiere ich die Frage nach sozialer Absicherung im Kontext
der Verinderung von Sozial- und Wohlfahrtsstaaten von Lindern des Nor-
dens bzw. Europas, um 3. zu abschliefenden Einschitzungen zu kommen,
welche Bedeutung der Topos »Sicherheit« fiir zukiinftige feministische
und genderkritische (sozial-)politische und theoretische Interventionen ha-
ben konnte.

Leitende These meiner Uberlegungen ist, dass beim gegenwirtigen Um-
bau der hier zu betrachtenden Sozialsysteme Widerspriichlichkeiten und
Paradoxien im Hinblick auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten und
Diskriminierungen auftreten. Es sind diese Widerspriichlichkeiten und Pa-
radoxien, die in soziale und gesellschaftlich-institutionelle Arrangements in
verschiedene sozialpolitische Bereiche >kleingearbeitet< werden und dabei
eine Mischung aus intendierten und nicht-intendierten Wirkungen generie-
ren — zentral davon betroffen: das redefinierte Geschlechterverhiltnis. Zwei
Entwicklungen lassen sich dabei analytisch trennen: Einerseits entfalten
sich Formen von Geschlechterpolitiken und geschlechtsbezogenen Lebens-
formen (gezwungener- und teils gewiinschtermafien) auf neue Weise und
jenseits sozialstaatlicher Steuerung. Andererseits muss dies dialektisch ge-
fasst werden: Denn sie folgen zugleich den neu gesetzten sozialstaatlichen
Steuerungsweisen neoliberaler Regierungs-Rationalititen, die eine Neude-
finition des Sozialen unter radikal individualistisch-6konomistischen Vor-
zeichen mit sich bringen. Diese beiden Entwicklungsdynamiken verbinden
damit politische und soziale Momente gesellschaftlicher Transformation
einer postfordistischen Phase.

1. Versicherungen bei Foucault.
Die Gouvernementalisierung von Sozialpolitik
im Neoliberalismus

In Foucaults Vorlesungen zur Gouvernementalitit wird man mit recht un-
terschiedlichen begrifflichen Definitionen von Sicherheit konfrontiert (vgl.
auch die Einleitung in diesem Band). Anfangs formuliert er seine Absichten
in Frageform (GG I, 26). Im Verlauf der genaueren Ausarbeitung seines
Verstindnisses von Gouvernementalitit fasst er einige von deren zentralen
Charakteristika folgendermaflen zusammen:

»Ich verstehe unter »Gouvernementalitit< die aus den Institutionen, den Vorgingen,
Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken gebildete Gesamt-
heit, welche es erlauben, diese recht spezifische, wenn auch sehr komplexe Form
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der Macht auszuiiben, die als Hauptzielscheibe die Bevilkerung, als wichtigste Wis-
sensform die politische Okonomie und als wesentliches technisches Instrument die
Sicherheitsdispositive hat.« (GG I, 162)

Mit dieser Formulierung Foucaults lassen sich, iibersetzt gesprochen, Po-
litikfelder des Wandels moderner Sozialstaatlichkeit unter dem Aspekt von
Sicherheit thematisieren, nimlich Arbeitsmarkt-, Geschlechter- und Sozi-
alpolitik, wie ich im Laufe des Textes noch plausibel machen méchte.

In den Gouvernementalititsstudien im Anschluss an Foucault hat sich
die Einschitzung durchgesetzt, dass gouvernementales Regieren zunichst
von einer neuen Problemdefinition ausgeht, die anschliefRend als 16sungsbe-
diirftig im Raum stehts In meinem Zugang fasse ich den Neoliberalismus
demgemiss nicht als polit-6konomische Realitit oder als ideologische Rhe-
torik auf, sondern als politisches Projekt sozialer Transformation auf unter-
schiedlichen Feldern, »das darauf zielt, eine soziale Realitit herzustellen,
die es zugleich als bereits existierend voraussetzt«.°

Im Kontext eines weit gefassten Regierungsverstindnisses — jenseits ei-
ner eindeutig disziplinir einzugrenzenden Definition, wie sie Soziologie,
Okonomie, Politikwissenschaft oder Staatstheorie anbieten wiirden — geht
es Foucault um den Nachvollzug von Strategien des Plausibel-Machens be-
stimmter Regierungserfordernisse bzw. darauf ausgerichteter Regierungs-
Technologien. Sein Ansatzpunkt sind diskursive Prozesse der Veridiktion,
also der Wahrheitspolitiken, die sich hinter historisch-institutionellen Pro-
zessen verbergen, verborgen werden. »Es ist nicht die Geschichte des Wah-
ren und nicht die Geschichte des Falschen, sondern die Geschichte der Veri-
diktion, die politische Bedeutung hat.« (GG II, 62)

In diesem Sinne mdéchte ich hier die These vertreten, dass es gar kei-
nen Sinn macht, ein Sicherheitsverstindnis hinter multiplen Formen der
Thematisierung und Problematisierung von Sicherheit finden zu wollen
— sei es bezogen auf Fragen innerer Sicherheit im Staat, den Einsatz von
Militar auch fiir vormals polizeiliche Aufgaben oder Fragen nach Priven-
tion vor befiirchteten terroristischen Anschligen wie auch Fragen sozial-
politischer Sicherheit und Absicherung. Méglicherweise hilft hier fur das
Verstindnis des Zusammenhangs der Thematisierung von Sicherheit in
sehr unterschiedlichen politischen Kontexten der Begriff der Homologie:
Sicherheit taucht auf unterschiedlichen diskursiven Oberflichen auf und
wird im Kontext jeweils unterschiedlicher Legitimationsnotwendigkeiten
verhandelt, deren Sinnzusammenhang sich nicht intentional, sondern ef-

5 | Damitist nicht gemeint, dass willkiirliche Setzungen gemacht werden, son-
dern es sind komplexe diskursive Prozesse bezeichnet, die die Nahelegung einer Lo-
sung konturieren.

6 | Thomas Lemke: »Neoliberalismus, Staat und Selbsttechnologien. Ein kri-
tischer Uberblick iiber die Governmentality Studies«, in: Politische Vierteljahres-
schrift 41/1 (2000), S. 9.
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fektiv erst diskursiv herstellen bzw. performativ verketten lisst. Oder an-
ders formuliert: Die Rede tiber Sicherheit soll eine fiir einschneidendes
und verinderndes Handeln legitimatorische diskursive Basis schaffen, die
je nach institutionellem und politischem Rahmen wiederum eigene Ratio-
nalititskriterien einbezieht. Der Ausgang dieser diskursiven Zumutungen
und Verhandlungen ist genau genommen aber noch offen zu denken, im
Sinne einer »paradoxalen Konvergenz«, nach der zeitgleich in unterschied-
lichen Zusammenhingen Ahnliches thematisiert, problematisiert und po-
litisch behandelt wird” Diese Sicht legt es nahe, den Blick auf die unter-
schiedlichen umkimpften Momente gesellschaftlicher Selbstverstindigung
bezuiglich Sicherheit zu richten, die notwendig sind, um den neoliberalen
Sachzwang-Argumenten eine politische Alternative entgegenzuhalten. Es
geht nicht um die eine Logik von Wettbewerbsfihigkeit, Standortlogik und
Sicherheit vor terroristischen Angriffen, sondern darum, diesen diskursiven
Triggerpunkt im Rahmen gegenwirtiger Regierungstechnologien zu veror-
ten, unter deren Vorzeichen gesellschaftliche Krifteverhiltnisse feldspezi-
fisch und insgesamt neu ausgehandelt bzw. umkimpft werden. Insofern ist
auch nicht von geschlossenen Formen neoliberaler Programmatik auszuge-
hen, dem iiberwiltigenden Eindruck zum Trotz, dass sie als Regierungsi-
deologie in vielen unterschiedlichen politischen Regimes von konservativ-
liberal bis griin-sozialdemokratisch seit den 198cer Jahren mit dhnlichen
Argumenten vertreten wird. Vielmehr geht es um die Dekonstruktion eines
Projekts des Neoliberalismus in unterschiedlichen sozialen Feldern und Poli-
tikbereichen, an dessen expertengeleiteter Ausarbeitung als politisch-sozial-
dkonomischem Projekt viele unterschiedliche AkteurInnen beteiligt sind,?
zugunsten eines Verstindnisses von vielgestaltigen zeitgleich verlaufenden
Neoliberalisierungsprozessen.

Damit trete ich einem vereinfachenden Verstindnis entgegen, das die
gegenwirtigen Entwicklungen als geschlossene neue Epoche einer erfolg-
reichen politischen Ideologie versteht. Deshalb spreche ich lieber von der
neoliberalen hegemonialen Konstellation der gegenwirtigen sozialen Trans-

7 | Hans-Ulrich Gumbrecht: »Wenn sich zweinihern, freut sich die Katastrophe.
Paradoxale Konvergenz: Klirungen in Stanford zu einem Begriff und seinen zeitdi-
agnostischen Potenzialenc, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.4.2007.

8 | Vgl. Alex Demirovic: »Stroboskopischer Effekt und die Kontingenz der Ge-
schichte. Gesellschaftstheoretische Riickfragen an die Regulationstheorie«, in: Ul-
rich Brand/Werner Raza (Hg.), Fit fiir den Postfordismus? Theoretisch-politische
Perspektiven des Regulations-ansatzes, Miinster: Westfilisches Dampfboot 2003,
S. 43-57; Jamie Peck/Adam Tickell: »Conceptualizing Neoliberalism, Thinking That-
cherism, in: Helga Leitner/Jamie Peck/Eric Sheppard (Hg.), Contesting Neolibera-
lism. Urban Frontiers, New York: Guilford Press 2005, S. 26-50; Ralf Ptak: »Neolibe-
ralismus: Geschichte, Konzeption und Praxis«, in: Ulrich Miiller/Sven Giegold/Malte
Arhelger (Hg.), Wie neoliberale Eliten Politik und Offentlichkeit beeinflussen, Ham-
burg: VSA 2004, S. 13-27.
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formationsprozesse: Dem neoliberal geprigten Post-Fordismus sind — wenn
auch umkimpft — Momente fordistischer Gesellschaftsorganisation immer
noch, institutionell und normativ etwa in Form der Kernfamiliennorm in-
hirent. Sie werden allerdings vor einem stark gewandelten Prozess transna-
tionaler Regierungsstrukturen verhandelt. Kennzeichen heutigen Regierens
sind verschobene Regierungsaktivititen ehemals nationalstaatlicher Aufga-
ben entweder auf transnationale Ebenen (etwa die Europiische Union) oder
subnationale, also regionale und kommunale Ebenen politischen Handelns.
Mit diesen Verschiebungen sind gleichzeitig neu gestaltete Zustindigkeiten
verbunden wie etwa die Deregulierung bestimmter politischer Zustindig-
keiten aus einem Politikbereich hinaus. Dies trifft beispielsweise fir die
staatlich garantierte Rente zu, deren Regelsitze in den letzten Jahren durch-
schnittlich gesunken sind. Damit verbunden ist die Propagierung verstirk-
ter Privatisierungsanstrengungen von Individuen, im Alter mit privaten fi-
nanziellen Mitteln fiir ihre Sicherheit sorgen zu sollen.

Kennzeichnend fiir Sozialpolitik in der neoliberalen Konstellation, sei
es in den USA, in Frankreich oder Deutschland, deren politisch-historische
Entwicklungen Foucault als Folie fiir seine zeitdiagnostische Uberlegungen
heranzieht, ist die Einschreibung des Prinzips des Wettbewerbs? in den Be-
reich wohlfahrtsstaatlicher Politiken. Definitionen von Wohlfahrt griinden
—in der Terminologie der Regulationsschule gefasst — stets in einem markt-
basierten Akkumulationsregime gesellschaftlicher Organisation — sei es der
New Deal der 1930er Jahre in den USA; sei es der Einfluss des Beveridge-
Plans nach 1942 fiir die Entwicklung des britischen Sozialstaates — die mit
den Uberlegungen Thomas Marshalls gegen Ende der 1940er Jahre erstmals
zu weit reichenden Konzeptionalisierungen einer »sozialen Staatsbiirger-
schaft« zusitzlich zu buirgerlichen Rechten fithrten.® In diesem Geflecht
bleiben, nach Foucault, 6konomische und politische Rechte bzw. Pflichten
wechselseitig aufeinander verwiesen. Prigend fiir diese Entwicklung ist zu-
dem, dass Elemente des Marktes konstituierendes Merkmal auch von De-
kommodifizierungs-, also eigentlich >Entmarktlichungs<prozessen der dop-
pelt freien Lohnarbeit sind und bleiben.

Politiken der Umverteilung — gedacht im Rahmen kapitalistisch-sozial-
staatlicher Vergesellschaftung —, die fiir einen Ausgleich ungleich verteilter
Einkommens- und Konsumchancen bzw. -notwendigkeiten sorgen kénnten,
werden aus der neoliberalen Perspektive lediglich als Einschrinkung von
Investitionsmoglichkeiten betrachtet, die allein fiir marktgenerierend und

9 | Vgl. auch Joachim Hirsch: Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokra-
tie und Politik im globalen Kapitalismus, Hamburg: VSA 1995; Bob Jessop: »From
the Welfare State to the Competition State«, in: Patricia Bauer/Helmut Voelzkow
(Hg.), Die Europiische Union. Marionette oder Regisseur? Wiesbaden: VS 2004,
S. 335-359.

10 | Thomas H. Marshall: Biirgerrechte und soziale Klassen. Zur Soziologie des
Wohlfahrtsstaates, Frankfurt a.M., New York: Campus 1992.
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-férdernd gehalten werden. Erzielt werden sollen nicht (gerechte) Mittel-
werte, sondern Existenzminima fiir diejenigen, die sich nur voriibergehend
oder gar nicht selbst am Markt erhalten kénnen. Es geht nicht um die Erhal-
tung ihrer Kaufkraft im umfassenden Sinne (GG II, 187 und 204).

Sozialpolitik in diesem neoliberalen Sinne, so Foucault, wird deshalb
immer auf die Privatisierung von Risiken ausgerichtet sein. Der radikale
Skonomische Individualismus als Norm ldsst es als nicht vertretbar erschei-
nen, von der Gesellschaft eine kollektive Absicherung der Individuen zu ver-
langen. Der Gedanke der Universalisierung der Unternehmensform, derzu-
folge Individuen als kleinste produzierende Einheiten eines Wirtschaftsge-
schehens zu denken sind, folgt dem Prinzip, »dass die Sozialpolitik sich die
Gleichheit nicht zum Ziel setzen« kann (GG 1II, 203).* Okonomische Mecha-
nismen von Angebot und Nachfrage, Kosten und Nutzen sowie Konkurrenz
sollen dabei als Modell sozialer Beziehungen betrachtet werden.'

Zur praktischen Durchsetzung dieser Perspektive werden —anders als in
frithliberalen Konzeptionen getrennter Sphiren von Recht, Politik und Oko-
nomie — Redefinitionen des Rechts und der Kontraktualisierung sozialer Be-
ziehungen zentral wichtig, mit denen sich Unternehmensformen im Innern
der Gesellschaft durchsetzen lassen. In der so angelegten Unternehmens-
vorstellung bleiben jedoch Okonomie und Soziales weiterhin zwei diskrete
soziale Bereiche. Diese Sichtweise erlaubt nicht, sie als wechselseitig sich
artikulierende und bedingende soziale Felder von Praxis, Recht und Politik
zu sehen. Demgegeniiber versteht Denis Meuret die Verschiebungsbewe-
gung von Rationalititen aus dem dkonomischen in den Bereich des Sozialen
nicht einfach als Ubertragung von Praktiken in nicht-8konomische soziale
Bereiche, sondern als auf neue Weise artikuliertes Verhdltnis von Okonomie
zu Politik und Staat, als verinderte Reprisentation von Okonomie, die »et-
folgreich im Aufzwingen ihrer selbst war, weil sie, mittels einer Redefinition

11 | »Das bedeutet, dafl die Sozialpolitik eine Politik sein muss, die als Instru-
ment nicht die Ubertragung eines Teils der Einkommen auf andere einsetzt, sondern
die weitest mogliche Kapitalisierung fiir alle sozialen Klassen, die individuelle und
gegenseitige Versicherung und schliefllich das Privateigentum als Instrument ver-
wendet. [...] Es geht insgesamt nicht darum, den Individuen eine soziale Deckung
von Risiken zu gewihrleisten, sondern jedem eine Art von wirtschaftlichem Raum
zuzugestehen, innerhalb dessen sie Risiken annehmen und ihnen die Stirn bieten
kénnen.« (GG II, 204f.) — Vgl. dhnlich Robert Castel: Die Stirkung des Sozialen. Le-
ben im neuen Wohlfahrtsstaat, Hamburg: Hamburger Edition 2005, S. 46f.

12 | »SchlieRlich soll das Leben des Individuums selbst etwa mit seinem Ver-
hiltnis zu seinem Privateigentum, seinem Verhiltnis zu seiner Familie, zu seinem
Haushalt, seinem Verhiltnis zu seinen Versicherungen, zu seiner Rente aus ihm
[dem Individuum] und seinem Leben so etwas wie ein stindiges vielgestaltiges Un-
ternehmen machen.« (GG 11, 334)
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der Okonomie und des Staates, neue Regeln des Spiels fiir seine Mitspieler
— Staat, Kapitalismus und Offentlichkeit — anbot.«?

In der historisch-genealogischen Rekonstruktion der Herausbildung
einer neoliberalen Gouvernementalitit, bezogen auf Deutschland, macht
Foucault deutlich, dass der Staatsgriindungsprozess der Bundesrepublik
Deutschland im Grunde kein in erster Linie politisches, sondern ein 6ko-
nomisches Staats- und Demokratie-Projekt war.* Um der Verantwortung
des Erbes des Nationalsozialismus auszuweichen bzw. einen Bruch mit den
Maximen dieser Gesellschaft und deren Staatsverstindnis® markieren zu
konnen, legitimierte sich die Gesellschaft der neuen Bundesrepublik als ein
wirtschaftlich orientiertes Projekt, als soziale Marktwirtschaft.'® Was ich an
dieser Stelle weiterfithrend sagen méchte, ist, dass die gegenwirtigen De-
Regulierungen deutscher Sozialpolitik mithin nicht der Sprung ins ganz
Andere sind, sondern Linien und diskursive Orientierungen aufnehmen,
die schon seit Jahrzehnten eine Art Unterboden der Definition des Sozialen
abgeben.

Foucaults Perspektive auf die Gouvernementalitit bietet fiir die Analyse
der Geschlechterverhiltnisse im Neoliberalismus zunichst lediglich allge-
meine theoretische Ansatzpunkte. Gegentuiber funktionalistisch verkiirzten
bzw. neo-institutionalistischen Analysen von Staatlichkeit und deren Veran-
derung im neoliberalen Setting und deren oft geschlechtsblinden Perspek-
tive auf Staatlichkeit erlaubt seine Perspektive auf Regierungsweisen und
auf den Bereich des Sozialen immerhin wichtige Elemente einer Analyse:
sie thematisiert den Zusammenhang von unternehmerisch zu denkenden
Subjektivititen und neoliberalen Rationalititen, ohne doch aber selbst aus-
driicklich einen Ankniipfungspunkt fiir feministische Analysen zu for-

13 | Denis Meuret: »Eine politische Genealogie der Politischen Okonomiex, in:
Richard Schwartz (Hg.), Zur Genealogie der Regulation. Anschliisse an Michel Fou-
cault, Mainz: Decaton 1994, S. 13-53.

14 | Das Sozialstaatsgebot, von dem oft die Rede ist, ist im deutschen Grund-
gesetz auch entsprechend sehr vage formuliert. GG Art. 20,1: »Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat«; GG Art. 28,1: »Die
verfassungsmifige Ordnung in den Lindern mufl den Grundsitzen des republika-
nischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes
entsprechen.«

15 | Die Bundesrepublik Deutschland bezog sich bis zur Verfassungsdebatte
Anfang der 199oer Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung bekanntlich
lediglich auf das Grundgesetz als verfassungsihnliches Griindungsdokument, auf
dem auch das Selbstverstindnis des Sozialstaats beruhte, bevor es dann zu einer
nachholenden Legitimation von Staatlichkeit kam. Gleichwohl, auch in diesem hy-
briden Zustand, gestaltete die Bundesrepublik Deutschland staatsgleich Politik im
nationalen und internationalen Rahmen.

16 | Dies gilt trotz des Umstandes, dass die Bundesrepublik formal explizit die
Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches angetreten hatte.
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mulieren. Den in gingigen Analysen neutralisierten, d.h. nicht sichtbaren
geschlechtsspezifischen Anteil des Unternehmerischen und unternehme-
rischer Rationalititen und insbesondere deren Risiken muss eine feministi-
sche Kritik aus Foucaults Texten allererst herleiten bzw. weitergehend inter-
pretieren und mit anderen Frageperspektiven anreichern.

2. Vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat:
Geschlechterverhaltnisse und Sozialpolitik
by other means

Ein kritischer analytischer Rahmen fiir die Frage nach einem neuen Ver-
stindnis von sozialer Sicherheit und den Geschlechterverhiltnissen kann
ohne die Verbindung zu Prozessen der institutionellen und politischen Ver-
inderung von Wohlfahrtsstaaten nicht auskommen, wenn die Mikroebene
der individuellen Folgen und Handlungsoptionen iiberschritten werden
soll. Im neoliberalen Kontext der Re-Regulierung wohlfahrtsstaatlicher Ar-
rangements verschieben sich Problematisierungsweisen — und damit defi-
nierte Regierungsnotwendigkeiten — stirker aus dem Bereich der Sozial- zur
Arbeitsmarktpolitik und deren Organisation >verschlankter< Arbeitsmarkte,
die dem Wettbewerbsdruck einer globalisierten Okonomie stand(ort) zu hal-
ten hitten. In erster Linie bedeutet dies Druck auf die Arbeitskosten, also
auf das Lohngefille resp. die Lohnspreizung. Dies wirkt sich in der Flexibi-
lisierung von Arbeitsarrangements aus (zunehmend Teilzeitarbeit, prekir
abgesicherte und niedrig- oder gering entlohnte Arbeit; Leiharbeitsverhilt-
nisse; Splitting von Belegschaften in Kern- und Randzonen) sowie auch in
unter- oder auflertariflichen Beschiftigungsverhiltnissen.

Gleichwohl ist im europiischen Kontext nicht von Ab-, sondern Umbau-
prozessen des Sozialstaats zu sprechen. Noch immer geht es im Vergleich
zu anderen Lindern ohne Sozialstaatstradition um ein hohes Niveau sozi-
aler Sicherung, wie Robert Castel bemerkt.” Mit dem Aufbrechen kollek-
tiver Vertretungsformen (Tarifvertrige, gewerkschaftlich organisierte Inte-
ressensvertretung der Arbeitnehmerlnnen etc.) werden soziale Verletzlich-
keiten verstirkt sichtbar, die all diejenigen betreffen, die ihre Absicherung
ausschliefRlich iiber Lohnarbeit bestreiten. Prozesse der Individualisierung
werden bestirkt, die auf der Ver-Unsicherung und Prekarisierung sozialer
Lebenslagen im Rahmen eines verinderten Sicherheitskonstrukts von So-
zialstaatlichkeit beruhen.®® Gegenwirtig spielen langanhaltende Massenar-
beitslosigkeit sowie Entwicklungen beruflicher Entqualifizierung eine wich-
tige Rolle fuir die Gefihrdung sozialer Sicherheit. Dies betrifft insbesondere
Frauen, insofern als sozial gut abgesicherte, d.h. ausreichend entlohnte und
auf Dauer gestellte Erwerbsarbeit als Grundlage individueller sozialer Siche-

17 | R. Castel: Die Stirkung des Sozialen.
18 | Ebd., S.18.
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rung zunehmend fiir viele nicht realisierbar ist.® Robert Castel konstatiert
eine schrumpfende Zone der Normalitit und neue Zonen der Prekaritit°
und der Entkopplung.*

Kritische Sozialstaats- resp. Sozialpolitikforschungen sind sich bei aller
Unterschiedlichkeit der Ansitze in dem Punkt einig, dass in der Entwick-
lung von Wohlfahrts- bzw. Sozialstaaten in den letzten zwei Dekaden markt-
und wettbewerbsorientierte Steuerungsweisen eine zunehmend zentrale
Rolle spielen. Diese Verinderungen lassen sich als Paradigmenwechsel vom
ver- oder fuirsorgenden zum aktivierenden oder auch investiven Sozialstaat
beschreiben.>* Zentral war in Ersteren fur die Frage sozialer Sicherung, wel-
chen Grad an De-Kommodifizierung, also von Transferzahlungen sie fiir die
Freistellung aus dem Lohnarbeitszwang fiir die Familienarbeit von Frauen
garantierten. Grundlegend fiir dieses Paradigma war die Vorstellung, dass
der Staat, im Rahmen nachfrageorientierter keynesianischer Wirtschafts-
politik, steuernden Einfluss auf die Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
politik nimmt. Ziel war dabei ein gemeinwohldefinierter sozialer Ausgleich
fur die sozialen Kosten kapitalistischer Gesellschaftsorganisation.

Im aktivierenden Sozialstaatist dieses Ziel residual, d.h. bereits aufgrund
seiner Definition nicht auf umfassende soziale Absicherung von Staatsbiir-
gerlnnen orientiert. Im Gegensatz zum »iiberbordenden« Sozialstaat (eine
im politischen Diskurs in den 199oer Jahren oft gehdrte Formulierung)
wurden seit den 198oer Jahren zunehmend Staatsaufgaben in Bezug auf
soziale Aufgaben enger definiert und neue Steuerungsformen wie New Pub-
lic Management eingefihrt. Fir die Frage nach sozialer Sicherheit heifit
dies, dass nicht umfassende, auf Gleichheit ausgerichtete materielle Um-
verteilung als Norm fiir sozialpolitische Transfers angestrebt wird, sondern
Chancengerechtigkeit. Dies gilt als Aufforderung zur Eigenverantwortung

19 | Ebd,, S. 69. Dies betrifft zunehmend auch vormals iiber Lohnarbeit abgesi-
cherte Méglichkeiten wie etwa eine Riickkehrgarantie auf den Arbeitsplatz oder be-
rufliche Férderung bzw. die finanzielle Férderung von Wiedereinstiegsmassnahmen
nach der Betreuungsphase von Kindern.

20 | Vgl. auch Klaus Dérre: »Entsicherte Arbeitsgesellschaft. Politik der Entpre-
karisierungs, in: Widerspruch 49 (2005), S. 5-18; Klaus Kraemer/Frederic Speidel:
»Prekarisierung von Erwerbsarbeit. Zur Transformation eines arbeitsweltlichen In-
tegrationsmodus, in: Wilhelm Heitmeyer/Peter Imbusch (Hg.), Desintegration in
modernen Gesellschaften; hier zitiert nach Manuskriptversion, 2004. Vgl. auch Ro-
land Klautke/Brigitte Oehrlein (Hg.): Prekaritit — Neoliberalismus — Deregulierung,
Hamburg: VSA 2007.

21 | Robert Castel: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der
Lohnarbeit, Konstanz: UVK 2000.

22 | Vgl. Irene Dingeldey: »Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische
Steuerung«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Reformen des Sozialstaats 8-9
(2006), S. 3.
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und der Umverteilung von Méglichkeiten zur sozialen Eigensicherung.®
Als zentrale Aufgaben im Konzept des »aktivierenden Wohlfahrtsstaats«, als
der die Bundesrepublik gelten kann, werden Arbeitsmarktaktivierung und
die Forderung individueller Risikobereitschaft definiert.>4 Soziale Sicherung
unterliegt also zunehmend individualisierenden Tendenzen. Soziale Rechte
qua Status als StaatsbiirgerIn werden zu Teilhaberechten, die nur iiber ei-
nen zusitzlichen eigenen Leistungsbeitrag der StaatsbiirgerInnen erreicht
werden konnen.* Die Norm der Herstellung der Gleichheit materieller Le-
bensverhiltnisse wird verschoben bzw. entkernt hin zu einem Verstindnis
der leistungsbezogenen Teilhabeméglichkeit, die zumindest Arbeitsmarkt-
partizipation anstrebt, wenn schon nicht realisiert. Reaktive und kompensa-
torische Orientierungen der Sozialpolitik werden in priventive, tendenziell
»Befihigung« (im engeren Sinne employability) herstellende MaRnahmen
gegossen.2®

Die damit verbundenen Re-Definitionen des Sozialen resp. sozialer Si-
cherheit bedeuten mehrheitlich, dass Sozialpolitik sich vor der >Notwendig-
keit<>stabiler< Skonomischer Rahmenbedingungen >rechnen<lassen muss.*”
Unter den Bedingungen von workfare-Konzepten der Reorganisation staatli-
cher Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik verstirkt sich eine doppelte Dynamik.
Einerseits wird care-Arbeit kommodifiziert (Verwandlung nicht-bezahlter
in bezahlte care-Arbeit), insofern zunehmend vor allem besser ausgebildete
Frauen der Mittelklassen Familie und Beruf (und sei es in Teilzeitarbeit)
kombinieren, indem sie care-Arbeit an eine (zumeist niedrig entlohnte)

23 | Im Kontext der Debatte um den social investment state im GroRbritannien
unter Blair, vgl. ebd., S. 4.

24 | Vgl. fur viele andere 1. Dingeldey: Aktivierender Wohlfahrtsstaat.

25 | Genau besehen sind auch Leistungen der Arbeitslosenversicherung solche,
die auf einer vorhergehenden Leistung (nimlich Erwerbsarbeit) beruhen, die den
Anspruch zuallererst generieren. Jedoch ist dies in Form eines Rechtsanspruchs ge-
fasst, wihrend bspw. das neue Arbeitslosengeld IT (ALG II) in der Bundesrepublik
eine zu beantragende und zu gewihrende Fiirsorgeleistung ist — und damit wird ein
Systemwechsel in diesem sozialpolitischen Rechtskreis erkennbar, der »Leistung«
zur nachzuweisenden Bedingung von Geldtransfers macht.

26 | Ebd, S.8.

27 | Elmar Altvater: »Operationsfeld Weltmarkt oder: Die Transformation des
souverinen Nationalstaates in den nationalen Wettbewerbsstaat«, in: PROKLA 97
(1994), S. 517-547; Ders./B. Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung; B. Jessop: From
the Welfare State to the Competition State; Stephan Lessenich: »Sphiren sozialer
Sicherheit: Wohlfahrtsstaatliche Regimeforschung und gesellschaftliche Trans-
formation, in: Ders./Ilona Ostner (Hg.), Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der
Sozialstaat in vergleichender Perspektive, Frankfurt a.M., New York: Campus 1998,
S. 271-319; Christoph Butterwegge: Krise und Zukunft des Sozialstaats, Wiesbaden:
VS 2005.
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Haushaltshilfe delegieren.?® Andererseits werden staatliche Leistungen wie
Ganztageskindergartenplitze zogerlich aus- oder wieder abgebaut (in den
Neuen Bundeslindern); werden Hilfen zur beruflichen Wiedereingliede-
rung von Frauen nach der sogenannten Familienphase sowie staatliche
Unterstiitzung von Aus- und Weiterbildungsmoglichkeiten insbesondere
fur arbeitslose Frauen gestrichen. Auf diese Weise sind viele Optionen ei-
ner tatsichlichen Moglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
der Moglichkeit, iiber Lohnarbeit existenzsichernde Einkiinfte und Sozi-
alversicherungen erreichen zu kénnen, fiir sehr viele Frauen empfindlich
eingeschrinkt.? Sie werden angesichts von Arbeitsmarkterfordernissen als
problematische Sondergruppe behandelt. So bleiben neben der Neuorgani-
sation von Arbeitskraft, an der Frauen inzwischen wesentlich zahlreicher
beteiligt sind als in der frithen Bundesrepublik, weiterhin strukturelle ge-
schlechtsspezifische Differenzen von Chancen am Arbeitsmarkt bestehen,
wenn auch in verinderter Weise. Insbesondere schaffen sie neue Differenzen
zwischen Frauen und tragen damit zur Spaltung zwischen denjenigen bei,
die unter neoliberalen Bedingungen individualisierter Erwerbsarbeitsorien-
tierung beruflich erfolgreich sind und durchaus persénliche Vorteile aus
flexibilisierten Arbeits- und Karriereformen generieren kénnen, und jenen,
deren Handlungsspielriume eher verengt werden. IThr unternehmerisches
Talent dufdert sich entsprechend in der Kompetenz, Erwerbsarbeit, Karriere,
Berufstitigkeit und gegebenenfalls die Versorgung anderer durch finanzi-
ell gestiitzte Hilfe zu organisieren. Diejenigen, die diese Moglichkeit nicht

28 | Claudia Gather weist zu Recht darauf hin, dass empirisch noch sehr viele
Fragen offen sind, wie etwa Frauen in anderen sozialen Lagen ohne diese finanziel-
len Méglichkeiten die ebenfalls fiir sie anstehenden Fragen der Kombination von
Familie und Berufsleben organisieren kénnen. Claudia Gather: »Bezahlte und un-
bezahlte Hausarbeit und soziale Ungleichheit in Deutschland«, in: Waltraut Ernst
(Hg.), Leben und Wirtschaften — Geschlechterkonstruktionen durch Arbeit, Miins-
ter: Lit 2005, S. 94-109.

29 | Der Ausbau des Niedriglohnsektors haushaltsnaher Dienstleistungen ist
als expliziter Frauenarbeitsbereich gedacht, wie dies im Zuge der steuerlichen und
rechtlichen Bestimmungen etwa geringfiigiger Beschiftigungsverhiltnisse in Haus-
halten gefasst wurde. Deren Bezahlung ist fiir die arbeitgebenden Haushalte steuer-
lich abzugsfihig, fiir die lohnarbeitenden Haushaltshilfen aber mit eingeschrinkten
Beitragssitzen zur sozialen Absicherung verbunden. Ein sinnvoller Beitrag zur spi-
teren Rente kann hier nicht erworben werden. Vgl. Ulla Knapp: »Beschiftigungs-
und Arbeitsmarktpolitik«, in: Thorsten Niechoij/Marko Tullney (Hg.), Geschlechter-
verhiltnisse in der Okonomie, Marburg: Metropolis 2006, S.121-163; Linda McDo-
well: »Love, Money, and Gender Divisions of Labour: Some critical reflections on the
welfare-to-work policies in the UK, in: Journal of Economic Geography 5/3 (2005),
S. 365-379; Mascha Madérin: Postfordismus, Neoliberalismus und die Reorganisa-
tion der Care-Okonomie — eine Forschungsskizze. Manuskript 2007, erscheint in
www.denknetz-online.ch.
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haben, fallen im flexibilisierten Arbeitsmarkt mit schlecht- oder niedrig ent-
lohnten Arbeitsverhiltnissen auf deutlich unflexiblere Méglichkeiten der
Lebensgestaltung zuriick.

Der Ausbau eines Niedriglohnsektors in der Bundesrepublik folgt der
Logik, dass moglichst viele Menschen beschiftigt werden sollen, um sich
selbst durch Lohnarbeit iiber Wasser zu halten und sich aus der Abhingig-
keit des Staates und damit der Gesellschaft zu 16sen. John J. Rodger kenn-
zeichnet dies (im Kontext britischer Sozialpolitik) als den Wechsel vom
Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft, in der neben residualen staatli-
chen sozialen Garantien mehr Verantwortung an die Gesellschaft, die und
den Einzelnen, Familien und nachbarschaftliche Netzwerke delegiert wer-
den. Dabei spielt der politische Einsatz von Differenz, darunter ethnische
und Geschlechterdifferenzen, eine zentrale Rolle in der Neuanordnung
von Zugangsweisen zu Lohnarbeit und der Partizipationsmoglichkeiten
am Arbeitsmarkt und an Systemen sozialer Sicherungs°® Diese Neuanord-
nung bleibt in der Produktion von (neuen) sozialen Differenzen verankert
bzw. trigt zu deren Neuartikulation auch in den Geschlechterarrangements
bei’ Mit neuen Organisationen von Arbeitskraft gehen auch andere Formen
emotionaler Bindungen einher: Hiufigere und schnellere Scheidungen,
Beziehungskonzepte von Lebensabschnittspartnerschaften und insgesamt
stirker auf individuelle Wahl und Selbstverwirklichung gestellte Lebensper-
spektiven sind nicht nur Folge verinderter Geschlechterentwiirfe, sondern
auch der — sozialstaatlich allererst durch gewisse Sicherungsleistungen fiir
einige ermdglichten — Option, bspw. alleinerziehend mit einem Kind leben
zu kénnen.»

30 | »Welfare states condense, replicate and construct relations of difference —in
politics, practices and the forms of power embodied in their apparatuses and agents.
Welfare states manage or regulate the social in ways that cannot be reduced to class
interest or the balance of class power.« (John J. Rodger: From a Welfare State to a Wel-
fare Society. The Changing Context of Social Policy in a Postmodern Era, New York:
St. Martin’s Press 2000, S. 53); vgl. auch John Clarke: Changing Welfare Changing
States. New Directions in Social Policy, London: Sage 2004.

31 | Vgl fiir viele andere Birgit Pfau-Effinger: »Changing Welfare States and La-
bour Markets in the Context of European Gender Arrangementsc, in: Joergen Goul
Andersen/Per Jensen (Hg.), Changing Welfare States, Labour Markets, and Citizen-
ship, Bristol: The Policy Press 2001.

32 | Hier liee sich u.a. nochmals im positiven Sinn an Castels Bemerkung er-
innern, dass Sozialstaaten zur Individualisierung von Lebensoptionen bei(ge)tragen
(haben), ein Umstand, der auf die widerspriichlichen Dynamiken im gegenwirtigen
Geschlechterverhiltnis verweist.
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Diese Entwicklung greift zunehmend in Mitgliedsstaaten der Euro-
pidischen Union wie auch bei den Beitrittskandidaten. Der Ausbau einer
EU-Marktgemeinschaft folgt Prinzipien einer negativen Integration, die so-
zusagen den kleinsten Nenner wirtschafts- und (Arbeits-ymarktbezogener
Zustimmungsfihigkeiten politisch verdichtet. Aufgrund der zu hohen Ab-
stimmungsnotwendigkeiten bzw. politischen und nationalstaatlichen Dif-
ferenzen wurde aber eine positive, will heiflen, weitergehende Integration
auch sozialpolitischer Fragestellungen bislang politisch nicht verfolgt.+
Ein einheitliches Sozialprojekt ist in der wirtschafts- und arbeitsmarktpo-
litischen Orientierung nicht prioritir und wird es, angesichts globalisierter
Finanz- und Kapitalmairkte, in absehbarer Zeit auch nicht sein.¥ Insofern
im europidischen und globalisierten Rahmen von Politik wettbewerbs- und
standortbezogene Orientierungen iberwiegen, geraten die bislang weiter-
hin hauptsichlich nur auf nationalstaatlicher Ebene wirksamen Formen von
Sozialpolitik unter Druck.® In der Verflechtung von Sozial- und Arbeits-
marktpolitik, die mit transnationalen Regulierungen konfrontiert ist, erge-
ben sich hier die Konflikt- und Spannungspunkte als interner Widerspruch
von Sozialpolitik, allerdings nicht lediglich als funktionales >Faktums, son-

33 | Helmut Voelzkow: »Governing Social Europe? Die Rolle der Sozialpoli-
tik bei der Transformation der Wohlfahrtsstaaten in West- und in Osteuropac, in:
Alexandra Baum-Ceisig/Anne Faber (Hg.), Soziales Europa? Perspektiven des Wohl-
fahrtsstaates im Kontext von Europiisierung und Globalisierung, Wiesbaden: VS
2005, S. 115-135.

34 | Diesistdie funktionalistische Deutung der Ereignisse im Sinne einer Logik
europiischer Integrationspolitik und lisst den expliziten Willen, das sozialpolitische
Projekt der EU zu diskutieren, aufler Acht. Fritz Scharpf: »Negative and Positive In-
tegration in the Political Economy of European Welfare States«, in: Gary Marks u.a.
(Hg.), Governance in the European Union, London, New York: Sage 1996, S. 15-39;
Ders.: »The Viability of Advanced Welfare States in the International Economy: Vul-
nerabilities and Options, in: Journal of European Public Policy 7/2 (2000), S. 190-
228.

35 | Vgl. Voelzkow: Governing Social Europe?; Peter Pierson/Stefan Leibfried
(Hg.): Standort Europa. Europiische Sozialpolitik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998.
Frank Deppe spricht von neuen Formen des Wohlfahrtskorporatismus, in denen ent-
sprechend flexibilisierte Konzepte sozialer Sicherung gestaltet werden. Vgl. Frank
Deppe: »Vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat zum neoliberalen Wettbewerbsre-
gime. Zur Entwicklung der Sozialpolitik in der Europdischen Union, in: Erna Ap-
pelt/Alexandra Weiss (Hg.), Globalisierung und der Angriff auf die europdischen
Wohlfahrtsstaaten, Hamburg: Argument 2001, S. 21-45.

36 | Vgl.H. Voelzkow: Governing Social Europe? — Sicher haben EU-Richtlinien
auch aus feministischer Perspektive arbeitsrechtliche Verbesserungen gebracht (et-
wa im Bereich der Lohngleichheit). Das Verharren der Richtlinien im engen Fokus
auf Arbeitsmarkt und Erwerbsarbeit bleibt aber ihr strukturelles Merkmal.
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dern als bewusst gestaltete Regulierung der Nachordnung von Sozial- ge-
gentiber Arbeitsmarktpolitik.

Die durch die sogenannte Lissabon-Strategie’” im Jahr 2000 festgeschrie-
benen Ziele stehen im Zeichen der Férderung europiischer Wettbewerbsfi-
higkeit, des Ausbaus der Wissensgesellschaft, aktiver Beschiftigungspolitik
und Forderung des Humankapitals. Insbesondere ist auch die Férderung
der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen als Ziel genannt, wie insgesamt
auch der Ausbau des Sozialschutzes. Aller Ambitioniertheit zum Trotz und
nach bisheriger Evaluation der faktisch eingeleiteten Prozesse bleibt die Po-
litik auf Markt und Wettbewerb orientiert, und sie vertieft den Kurs des Aus-
baus der Europdischen Union als Marktgemeinschaft, die sich gegen andere
Wirtschaftszonen global behaupten soll. Sie strahlt auch auf die Linder aus,
die im rechtlichen, politischen und 6konomischen Sinne nicht Mitglied der
EU sind, wie beispielsweise die Schweiz.

In diesem Kontext ist die ausreichende soziale Sicherung von Frauen
tiber Erwerbsarbeit oder anderweitige Mechanismen bislang trotz Gender-
Mainstreaming auf der EU-Ebene nicht durchgesetzt worden. Dies liegt
daran, dass steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen iiberwiegend den
Ausbau von Beschiftigung im Niedriglohnsegment bedeutet. Wenn auch
Genderaspekte heute auf der Ebene der EU-Politik stets mitgenannt werden,
unterliegen doch die konkreten sozial- und arbeitsmarktpolitischen Regulie-
rungen einem Prozess der Liberalisierung und orientieren sich an Kriterien
von employability. Dieser neoliberale Systemwechsel fithrt dazu, wie Brigitte
Young?® zeigt, dass im Zuge der Entwicklung der EU in Richtung eines
»disciplining neoliberalism«-Projekts’® bestimmte erreichte soziale Stan-
dards im Sinne einer Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt+° so-
wie Anerkennung von care-Arbeiten bereits wieder zuriickgenommen wor-
den sind.# Die Neuanordnung bzw. Regulierung der Sphiren des Privaten
und Offentlichen stehen im Zentrum dieses politischen Projekts. Deren Fol-
ge zeigt sich in der Verschiebung gegenwirtiger Geschlechterverhiltnisse,

37 | Hans-Peter Bieling: »Die Lissabon-Strategie und das Europdische Sozialmo-
dell«, in: A. Baum-Ceisig/A. Faber (Hg.), Soziales Europa?, S. 136-149.

38 | B. Young: Disciplinary Neoliberalism.

39 | Der Begriff wird von etlichen AutorInnen, z.B. von Stephen Gill, verwendet
und bezieht sich auf die repressiven Elemente neoliberaler gesellschaftlicher Umge-
staltungsprozesse.

40 | Dies betrifft bspw. Bestimmungen zu Lohngleichheit etc.

41 | »From an economic standpoint, reproductive activities are made >invisible«.
Demands for child care or other social services are reprivatised. Women are thus in
the process of finally reaching the long awaited abstract equality with men — not in
terms of wages, but in respect of an abstract notion of individualism that is free at
last from reproductive activities.|...] Now, with the flexibilization and informalisation
of the labour markets, child rearing has, once again, become an economic and social
externality.« (B. Young: Disciplinary Neoliberalism, S. 95).
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weg von einem Modell der Abhingigkeit und hin zur >Individualisierung«
sowohl fiir Mdnner als auch Frauen.4* Die besonderen sozialen Verletzlich-
keiten, die darin gleichwohl eingelassen sind, bleiben oft unerkannt.4

Nun ist die Individualisierung sozialer Rechte in Bezug auf soziale Si-
cherung schon lange eine feministische Forderung, um die eigenstindige
soziale Absicherung von Frauen zu garantieren. Im Rahmen neoliberaler
Arbeitsmarktpolitiken bedeutet dies jedoch erstens fiir viele Frauen ein er-
hohtes Risiko, durch prekire Beschiftigung von einem stirker individuali-
sierten Status in der Erwerbsarbeit sozialversicherungsbezogene Einbuflen
zu erleiden. Zweitens sind sozial-, familien- und arbeitsmarktpolitische Re-
gulierungen in nationale Geschlechterregimes und hierdurch in konkrete
Sozialstaatskonstrukte und damit verbundene Geschlechterordnungen ein-
gelassen und tragen gewissermaflen deren geschlechterbezogene Impri-
gnierungen.+ Bezogen auf die Bundesrepublik sind seit Mitte der 198oer
Jahre bedeutende Fortschritte in der sozialen Sicherung erreicht worden,
wie die Anerkennung von Erziehungszeiten als rentenrelevant,% die Ein-
richtung von Erziehungsurlaub bzw. heute Elternzeit u.a.m. Im Rahmen
von Umbauprozessen des Sozialstaats wurde entsprechend die Norm des
Familienernihrermodells tendenziell geschwicht.

Familienpolitisch lisst sich unter neoliberalen Vorzeichen sowohl im
Zuge christdemokratisch-konservativer wie griin-sozialdemokratischer po-
litischer Orientierungen ein Mix aus Entfamiliarisierungs- sowie Re-Fa-
miliarisierungstendenzen nachvollziehen.#® Sie tragen zu den gegenwir-

42 | Vgl.auchJanine Brodie: »Die Reformierung des Geschlechterverhiltnisses.
Neoliberalismus und die Regulierung des Sozialen, in: Widerspruch 46 (2004),
S.19-32.

43 | Ausfiihrlich und differenziert beschreibt diese widerspriichlichen Dyna-
miken Stefanie Wohl: Mainstreaming Gender? Widerspriiche europiischer und nati-
onalstaatlicher Geschlechterpolitik. Kénigstein/Ts.: Ulrike Helmer 2007.

44 | B. Pfau-Effinger: Changing Welfare States,; vgl. auch Birgit Sauer: Die
Asche des Souverins. Staat und Demokratie in der Geschlechterdebatte, Frankfurt
a.M., New York: Campus 2001.

45 | Kirsten Scheiwe: »Soziale Sicherungsmodelle zwischen Individualisierung
und Abhingigkeiten — Verliert das traditionelle >Erndhrermodell« im Sozialversiche-
rungsrecht an Bedeutung?«, in: W. Ernst (Hg.), Leben und Wirtschaften, S. 35-52,
hier S. 42.

46 | Und sie bewirken unterschiedliche Méglichkeiten je nach Einkommenssta-
tus. Danach behilt beim Anfang 2007 eingefiihrten sogenannten Elterngeld die sor-
gende (nicht erwerbstitige) Elternperson bis zu 677 % ihres/seines durchschnittlichen
Einkommens der letzten 12 Monate, hochstens jedoch 1800 Euro pro Monat, fiir 12
Monate, zuziiglich 2 Monaten, wenn der/die PartnerIn ebenfalls Betreuungszeiten
iibernimmt. ALGII-EmpfingerInnen werden bei 300 Euro pro Monat begrenzt. Die-
se Mafnahme ist klar als biopolitische Regulierung zu verstehen, die die Elternzeit

von Eltern »erwiinschter< Kinder aus dem besser verdienenden Mittelstand bevorzugt
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tigen paradoxen Effekten der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik bei, wie Ilona
Ostner nachzuzeichnen versucht.# In ihrer historischen Rekonstruktion
bundesrepublikanischer Familienpolitik konstatiert sie fiir die Gegenwart
eine »Wiederentdeckung der Familienmutter« im Kontext von gestiegener
Arbeitslosigkeit und dem Geburtenriickgang.® Ent-familiarisierend wirken
negative MaRnahmen wie z.B. die Senkung der Sitze fiir Witwenrenten
und der verschirfte Arbeitszwang unter den Regeln neuer Zumutbarkeit
im Rahmen von Hartz IV/Arbeitslosengeld 11, die auch Alleinerziehende ab
dem 3. Lebensjahr eines Kindes erfassen.+* Manahmen der Refamiliarisie-
rung dagegen sind zumeist eine Kehrseite der Einschrinkung staatlicher
Leistungen und Dienste (fiir Altere, chronisch Kranke und Pflegebediirf-
tige sowie von fortlaufenden Rentenkiirzungen oder auch dem Ausbau von
Strukturen der Kinderbetreuung durch Tagesmiitter auf Basis prekirer Be-
schiftigung, die die Abhingigkeit von einem Hauptverdiener verstirkt). Po-
sitiv re-familiarisierend wirken auch die rentenrechtliche Anerkennung von
Erziehungszeiten und das Elterngeld.

Das Ergebnis ist jedoch nicht die Moglichkeit eigenstindiger sozialer
Sicherung fur Frauen, die auf einen gerechten Ausgleich geleisteter care-
Arbeiten bauen kénnten. Die aktive Arbeitsmarktbiirgerin hat immer noch
empfindliche Benachteiligungen in der sozialen Absicherung zu gewirti-
gen, die sich aus der Nicht- bzw. nicht ausreichenden Beriicksichtigung von
Sorgearbeiten in ihrer Erwerbsarbeitsbiografie und damit auch in der davon
abgeleiteten Moglichkeit sozialer Eigensicherung niederschligt.s° Von einer
eigenstindigen sozialen Sicherung fiir Frauen aulerhalb von Ehe oder auch
jenseits einer wenn auch revidierten Familienernihrernorm kann bislang

behandelt. Vgl. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG 2006, www.juris.de
vom 15. August 2007.

47 | IlonaOstner:»Paradigmenwechselinder (west)deutschen Familienpolitike,
in: Peter A. Berger/Heike Kahlert (Hg.), Der demographische Wandel. Chancen fiir
die Neuordnung der Geschlechterverhiltnisse, Frankfurt a.M., New York: Campus
2006, S.167-199.

48 | Ebd., S.183.

49 | Ebd,,S.189f.—Zuretwas suggestiven Rede von Re-Familiarisierung mochte
ich hier nur kurz anmerken, dass ich dabei nicht von einem Zuriick zur Familie des
Fordismus ausgehe, sondern von politischen Prozessen, die bestimmte soziale Auf-
gaben und Zustindigkeiten in den privaten Bereich delegieren wollen. Um dem Bild
vom verlorenen goldenen Zeitalter entgegenzutreten, fiir das auch der Sozialstaat
des Fordismus gehalten wird: Soziale Sicherungsinstrumente waren auch in dieser
Phase weder allumfassend absichernd noch fiir alle zuginglich. Hinzu kommt fir
eine Analyse, dass heute von neuen anderen Modellen von Familienzusammenhang
(Patchworkfamilie etc.) ausgegangen werden muss, die das >Re-< von Familiarisie-
rung zur erklirungsbediirftigen bis irrefithrenden Formulierung machen.

50 | K. Scheiwe: Soziale Sicherungsmodelle.
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keine Rede sein; eher von einem Hauptverdiener-Zuverdiener Modell oder
einem 1¥2 Einkommenshaushalt.s

3. Soziale Sicherheit -
sozial, neoliberal, geschlechtsneutral?
Vorldufige Schlussfolgerungen

Soziale Sicherheit ist ein gesellschaftlich umkimpftes Gut, das seit dem 19.
Jahrhundert anhand der sozialen Frage verhandelt wird. Zunichst auf den
minnlichen Lohnarbeiter und die Erhaltung seiner Arbeitskraft ausgelegt,
hatten Frauen in Lindern des Nordens erst spit, mit der Entwicklung mo-
derner Wohlfahrtsstaatssysteme nach dem Zweiten Weltkrieg eine Chance,
sukzessiv in soziale Sicherung eingebunden zu werden. Dies in zweifacher
Hinsicht: abgeleitet von den sozialen Rechten ihrer Eheminner als Famili-
enangehorige oder zunehmend auch als Arbeitnehmerinnen mit eigenem
Einkommen.

Im bundesrepublikanisch-konservativen Sozialstaatsmodell ist die so-
ziale Sicherung also vorwiegend iiber Erwerbsarbeit und daraus abgeleitet
einem (mehr oder weniger) heimlichen Familienernidhrermodell als Basis
der sozialen Sicherung fiir Frauen organisiert. So schreiben sich auch in den
neuen Bewegungen der Privatisierung sozialer Sicherung und Sozialversi-
cherungen geschlechtsspezifische Unterschiede sozialer Unsicherheit fort.
Die implizite Norm des Familienerndhrermodells ist trotz der anerkannten
Notwendigkeit, andere Haushaltsorganisationsformen wahrzunehmen und
mitzudenken, in vielen sozialen Deregulierungsmafnahmen weiterhin
wirksam. In Hinsicht auf den Bereich sozialer Sicherheit bedeutet dies ei-
ne zunehmend verletzliche 6konomische Situation von Frauen etwa betref-
fend das Risiko der Altersarmut. Aber auch die zunehmend schwierigere
Absicherung in Ubergangsphasen der Berufsbiographie (Kinder, Arbeits-
losigkeit, Teilzeitbeschiftigung, zunehmend prekire Beschiftigungsver-
hiltnisse, Niedriglohnbereich), die auch auf Riicknahmen sozialstaatlicher
Leistungen zuriickzufiihren ist, riickt in den Fokus. Sie wird im Rahmen
der Regulierungen der Gesetze zur Reform der Verwaltung von Arbeitslo-
sigkeit (Hartz-Gesetze) erkennbar.5

51 | Ebd., S. 43.

52 | Vgl. dazu Gabriele Winker: »Traditionelle Geschlechterordnung unter neo-
liberalem Druck. Veranderte Verwertungs- und Reproduktionsbedingungen der Ar-
beitskraft«, in: Melanie Grof3/Dies. (Hg.), Queer/Feministische Kritiken neoliberaler
Verhiltnisse, Muinster: Unrast 2007, S.15-49; Anne Allex: Zwangsemanzipation.
Frauenarmut trotz Frauenarbeit. www.laburnet.de/diskussion/arbeitsalltag/lohn/
ungl_allex.htm vom 1. August 2007; Marion Mohle: »Die »aktivierte< Frau: Hartz
und >neue« Subjektkonstituierungen, in: W. Ernst (Hg.), Leben und Wirtschaften,

S. 65-77; Gisela Notz: »Mehr Familienernihrer, Zuverdienerinnen und Dienstméid-
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Die Struktur der damit verbundenen sozialen Sicherungssysteme hat
bis heute ihren geschlechtsspezifisch-asymmetrischen Charakter in einem
doppelten Sinne nicht verloren: Niedriglohnbeschiftigung ist eine weit ver-
breitete Frauenangelegenheit, und sie wird im Kontext von Sozialversiche-
rungen fiir care-Arbeitszeiten nicht angemessen kompensiert. Im Rahmen
weiterer diskriminierender Faktoren, wie etwa direkter und indirekter Loh-
nungleichheit, kumulieren und verstirken sich diese Effekte noch. Bezogen
auf ethnische Differenzen bewirken sie schlieflich auch eine rassistische
Gliederung und Neu-Ordnung von Sicherheitsoptionen auch zwischen
Frauen entlang der Linien legal/illegal; Staatsbuirgerin/Nichtstaatsbiirgerin
etc.

Auch wenn die soziale Ent-Sicherung bzw. zunehmende Privatisierung
der Sorge um die soziale Sicherung nicht nur Frauen betrifft, Prekarisie-
rungsprozesse also geschlechteriibergreifend wirksam werden, so ldsst sich
doch erkennen, dass die spit gewihrte soziale Sicherung von Frauen im
Wohlfahrtsstaat insbesondere fiir diejenigen mit wenig Einkommen immer
noch deutlich prekirer ist als die von Mdnnern. Den neoliberalen eben nicht
geschlechtsneutralen Politiken bzw. politischen Rationalititen entsprechen
Geschlechterverhiltnisse, die mit individualisierenden Momenten aktivie-
render Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik konfrontiert sind. Soziale Siche-
rung bleibt erstens ein prekires, widerrufbares soziales Gut, das im Zuge
neoliberaler gesellschaftlicher Verinderungen stets zur Disposition gestellt
werden kann. Zweitens haben sich mit dem Wandel eines sozial- bzw. wohl-
fahrtsstaatlichen Paradigmas vom sogenannten ver-/fiirsorgenden zum ak-
tivierenden Sozialstaat auch die Strategien sozialer Absicherung verdndert:
Statt Unterstiitzung in Hirtelagen oder der gesellschaftlichen sozialen Ver-
antwortung fiir soziale Sicherung wird zunehmend auf die Pravention des
Eintretens solcher Situationen abgezielt. Thomas Lembke spricht deshalb von
»Dispositiven der Unsicherheit«s, welche die politische Rationalitit sowohl
von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wie auch der Politiken der Militarisie-
rung und Inneren Sicherheit ausmachen und entsprechendes individuelles
Reagieren provozieren sollen. Drittens verschirfen sich Spaltungen zwi-
schen verschiedenen sozialen Gruppen, die letztlich nicht einfach entlang
der Geschlechtergrenze organisiert sind. Die Ent-Sicherungen sozialer Vor-
kehrung werden in der gegenwirtigen neoliberalen gesellschaftlichen Ent-
wicklung im Rahmen von Kostensenkungsstrategien »plausibel« gemacht,
des Abbaus und der Privatisierung staatlicher Leistungen fiir Reprodukti-

chen. Geschlechtsspezifische Auswirkungen der Arbeitsmarktreformenc, in: Wi-
derspruch 46 (2004), S. 33-42; Clarissa Rudolph: »Gleichstellungspolitik als Luxus
— Wandel und Persistenz von Geschlechterverhiltnissen bei der Hartz IV-Umset-
zungx, in: Dies./Renate Niekant (Hg.), Hartz IV. Zwischenbilanz und Perspektiven,
Miinster: Westfilisches Dampfboot 2007, S. 110-134.

53 | Thomas Lemke: »Dispositive der Unsicherheitim Neoliberalismus«, in: Wi-
derspruch 46, (2004), S. 95.
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onsarbeiten, deren Form paradoxe Prozesse der Re- und Entfamiliarisierung
hervorbringen.s* Gleichzeitig geht es aber auch um die Okonomisierung von
Binnenverhiltnissen in Lebensgemeinschaften, seien sie nun durch Ehe ge-
fasst oder nicht, die zu neuen Familienstrukturen und auf den Arbeitsmarkt
ausgerichteten Subjektivierungsweisen fithren. Nicht viel besser sieht es fiir
Alleinerziehende oder alleinstehende Frauen aus.

Die gegenwirtigen Regulierungen sozialpolitischer Ent-Sicherung fiih-
ren zu neuen sozialen Spaltungslinien zwischen denjenigen, die am (Ar-
beits-)Markt bestehen kénnen, und jenen, die aussortiert oder nur zu be-
nachteiligenden Bedingungen partizipieren kénnen. Dieser Umstand lisst
Fragen nach der Art und Weise von Neuarrangements der Geschlechter-
verhiltnisse und (neoliberalen?) Definitionen des Sozialen sowie sozialer
Sicherheit dringlich erscheinen.

Theoretisch® muss es zukiinftig auch darum gehen, geschlechtsspezi-
fische Subjektivierungsweisen im Rahmen 6konomisch definierter Gemein-
wohlaufgaben zu analysieren und den vermeintlich geschlechtsneutralen
Charakter 6konomischer Re-Regulierungen als eine Regierungsrationalitit
zu verstehen, die strukturierende soziale Kimpfe und soziale Differenzen
unsichtbar macht und desartikuliert. Demgegeniiber steht eine eingreifende
kritische Politik vor der Herausforderung, eben jene privatisierenden, ohne
Schutz individualisierenden, zu mehr Armut fithrenden und ent-sichernden
Effekte gegenwirtiger Sozial- und Arbeitsmarktpolitik anzugreifen, die
nicht nur, aber insbesondere sehr viele Frauen auf unterschiedlichste Art
vor die Notwendigkeit stellen, auf neue Weise fiir ihre soziale Sicherheit im
privaten und staatlichen Rahmen zu kimpfen.

54 | Eva Kreisky: »Ver- und Neuformungen des politischen und kulturellen
Systems. Zur maskulinen Ethik des Neoliberalismus«, in: Kurswechsel 4 (2003),
S. 38-50; Katharina Piihl: »Neoliberale Paradoxien? Geschlechtsspezifische Verinde-
rungen durch sozialpolitische Reregulierungen als Herausforderung feministischer
Theorie«, in: Zeitschrift fiir Frauenforschung und Geschlechterstudien, 22/2+3
(2004), S. 40-50.

55 | Auch im Rahmen feministischer bzw. gendersensibler Gesellschaftstheo-
rien. Vgl. Andrea Maihofer: »Gender in motion. Gesellschaftliche Transformations-
prozesse — Umbriiche in den Geschlechterverhiltnissen? Eine Problemskizze«, in:
Dominique Grisard u.a. (Hg.), Gender in Motion. Die Konstruktion von Geschlecht
in Raum und Erzihlung, Frankfurt a.M., New York: Campus 2007, S. 284-317.
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Gouvernementalitat, Religion und soziale

Sicherheit im postkolonialen Indien

KATHERINE LEMONS

Foucaults Auffassung des gouvernementalen Staates legt nahe, Religion
werde in neoliberalen Regimes von individuellen 6konomischen Interessen
als Ebene der Subjektbildung und Angelpunkt staatlicher Einflussnahme
tiberlagert. Das Beispiel Indien zeigt jedoch, wie Religion — in diesem post-
kolonialen Kontext — als Mechanismus fungiert, der Sicherheit als soziales
Gemeingut vermittelt. Unter Gouvernementalitit verstehe ich nach Fou-
cault die Gesamtheit der Institutionen, Techniken und Abliufe, die auf die
Bevilkerung ausgerichtet sind und deren Instrumentarium hauptsichlich
aus Sicherheitsdispositiven besteht (GG I, 162). Gouvernementalitit ist nicht
nur eine Theorie des Regierens im Allgemeinen, sondern eine Theorie des
modernen Staates — mit wertvollen Ansitzen zur Betrachtung sowohl des
indischen Staates als auch der europiischen Staaten, auf deren Historie Fou-
caults Analysen beruhen.

Von den drei Arten der Gouvernementalitit, die Foucault in seinen
Vorlesungen umreifdt — Raison d’Etat, liberale und neoliberale Regierung
— befasse ich mich hier mit der neoliberalen und bei ihm finalen Form der
Gouvernementalitit. Hauptmerkmal dieser neoliberalen Gouvernementa-
litat ist, dass ihre Subjekte als UnternehmerInnen und >Selbst-Unterneh-
merInnenc verstanden werden, die in Ruhe gelassen werden miuissen, damit
sie eigenstindig ihre Interessen verfolgen.' Erginzend weist Foucault darauf
hin, dass neoliberale Subjekte diese Interessen mit einer bestimmten Prag-
matik verfolgen, ihr Handeln nicht an utopischen Idealen, sondern an der
Wirklichkeit orientieren. Der Staat, der nicht in erster Linie durch diszipli-
nierende Regeln eingreift, sondern durch die Beeinflussung ckonomischer
Milieus, individueller Interessen und Begehren in einer Welt von auf sich

1 | Zum deutschen Neoliberalismus vgl. GG II, 112-224; zum amerikanischen
Neoliberalismus vgl. GG II, 300-366 und zum Kernthema des amerikanischen Neo-

liberalismus, dem homo oeconomicus, vgl. GG 11, 367-434.
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selbst bezogenen und sich selbst regierenden Subjekten, bedient sich dabei
indirekter Lenkungen (GG II, 367-398).

Gouvernementalitit und Neoliberalismus bieten hilfreiche konzeptuelle
Ansitze fiir die Betrachtung des modernen indischen Staates und seines
Umgangs mit sozialer Sicherheit. In den letzten zehn Jahren hat Indien
damit begonnen, soziale Aufgaben auszulagern und Nichtregierungsorga-
nisationen mit Geldern auszustatten, um auf der Basis eines Selbsthilfe-
oder Befihigungsmodells, Menschen darin zu schulen, ihre Interessen zu
erkennen und zu verfolgen: Die BiirgerInnen sollen selbst fiir ihre soziale
Absicherung sorgen. Im Mittelpunkt steht die Verfiigbarkeit von ausrei-
chend Nahrung, Wasser und Geld, zudem Gewaltfreiheit und Schutz. Diese
soziale Sicherheit ist nicht urspriinglich religiés, und doch spielt Religion
als Praxis der Absicherung in Indien eine grof3e Rolle und bleibt damit von
zentraler Bedeutung, auch wenn Foucault auf die Kategorie Religion in sei-
ner Analyse neoliberaler Gouvernementalitit verzichtet.

Grundlage fir die staatsbildende Rolle von Religion in Indien ist das
System des Personalstatuts (personal law).3 Indien ist ein sikularer Staat mit
universell giiltigen Gesetzen fiir alle Biirgerinnen und Biirger, unabhingig
von ihrer religiésen Ausrichtung. Das vom Personalstatut abhingige Fami-
lienrecht bildet dazu die Ausnahme; es regelt Heirat, Scheidung, Nachlass
und Erbfolge religionsbezogen. Fiir diese familiiren Angelegenheiten hat
jede religiose Gemeinschaft, ob hinduistisch, muslimisch, christlich oder
judisch, ihre eigenen Vorschriften.+ Diese rechtliche Struktur setzt voraus,

2 | Zum Stellenwert der Religion bei Foucault gibt es mittlerweile einige Ansatz-
punkte in der Literatur. Nancy Holland argumentiert, dass Foucaults Genealogie der
modernen Macht nur auf dem Hintergrund der pastoralen Macht verstanden werden
kann. Vgl. Nancy Holland: »Truth as Force. Michel Foucault on Religion, State Power,
and the Law, in: Journal of Law and Religion 18, 1 (2002-2003), S. 79-97. Jeremy
Carrette zeigt, dass sich die Religionskritik wie ein roter Faden durch Foucaults Werk
zieht. Laut Carrette artikuliert Foucault eine Kritik des Christentums und des ihm
zugrunde liegenden Begriffs des theologischen Subjekts. Meine These stiitzt sich auf
Carettes Erkenntnis, dass Foucault, trotz seines ausdriicklichen Dementi, eine Dar-
stellung der Religiositit des modernen politischen Subjekts prisentiert. Vgl. Jeremy
Carrette: Foucault and Religion. Spiritual Corporality and Political Spirituality, New
York: Routledge 2000.

3 | Anm. der Ubersetzerin: In der indischen Jurisprudenz bezeichnet der hier
als »Personalstatut« tibersetzte Begriff »personal law« das religiése Familienrecht,
welches nicht nach dem Territorialitits-, sondern nach dem Personalititsprinzip or-
ganisiert ist.

4 | InIndien werden religise Gemeinschaften durch Zugehorigkeit via Geburt
oder Konversion definiert. Oft bezieht man sich so auf sie, dass die daraus resultie-
renden Unterschiede als naturgegeben betrachtet werden, und ihre Konstruiertheit
vergessen geht. Dieses Vergessen wird durch das System des Personalstatuts sowohl

produziert als auch widergespiegelt, da es die Mitglieder verschiedener religiGser
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dass jede Biirgerin und jeder Biirger religios markiertist. Das Personalstatut
ist keine Frage des Glaubens — dieser ist laut indischer Verfassung privat und
frei praktizierbar —, sondern eine Frage rechtlicher Zuschreibungs Demzu-
folge bildet Religion als staatlicher Mechanismus eine Ebene der Identifika-
tion und Differenzierung, die verschiedene Ordnungen von Patriarchat und
Gemeinwohl im Bereich der Familie sowohl widerspiegelt als auch hervor-
bringt.

Wie im Folgenden zu sehen ist, kommen im indischen System des Per-
sonalstatuts zwei grundsitzliche Formen der Teilung und Vermittlung von
Sicherheit zum Tragen, Formen, die den beiden >Ebenenc des Systems ent-
sprechen: seiner Struktur und seinen lokalen Institutionen. Ein Grofteil der

Gemeinschaften rechtlich unterteilt. Vgl. dazu die umfassenden Forschungen zum
Thema Gemeinschaft und Kommunalismus, welche die Rolle des Kolonialismus
und die Regierungspraxis hervorheben: z.B. Gyanendra Pandey: The Construction of
Communalism in North India, Delhi: Oxford University Press 2000, eine Studie zur
Geschichtschreibung der Subaltern Studies (Anm. der Ubersetzerin: Gruppe siid-
asiatischer Historiker, die Subalternitit als Ergebnis von hegemonialen Diskursen,
als gesellschaftlich konstruiert beschreibt). Zum Hinduismus merkt Nicholas Dirks
in Castes of Mind an, dass das Kastensystem durch Kolonialpolitik zementiert und
gestirkt wurde (Princeton: Princeton University Press 2001).

5 | Historisch beruht die durch das Personalstatut geschmiedete Verbindung
zwischen der Organisation der Familie durch Heirats-, Scheidungs-, Unterhalts- und
Erbfolgepraktiken und der Religion auf einem Verstindnis der privaten Natur von
Religion und auf der Annahme in der Orientalistik, dass die Religion der wichtigste
Belang der Einheimischen sei. Obwohl das System urspriinglich den Staat vom lis-
tigen Einfluss der Religion befreien wollte, hat es vielmehr zur Folge, dass Religion
fiir das Funktionieren des Staates unverzichtbar wird.

6 | Umfassende Literatur befasst sich mit dem System des Personalstatuts im
Gegensatz zum »Uniform Civil Code« oder UCC (Anm. der Ubersetzerin: die deut-
sche Entsprechung wire das »Biirgerliche Gesetzbuch«, BGB), bei dem die derzeit
religios verhandelten Fille auch unter ein einziges Gesetz fiir alle BlirgerInnen fallen
wiirden, unabhingig von ihrer Religion. Diese Debatte kreist um die Frage, ob die
Situation von Frauen durch einen solchen UCC verbessert werden wiirde und ob
das Personalstatut ein Anzeichen dafiir sei, dass Indien nur vorgeblich ein sikularer
Staat ist. Ich untersuche diese Literatur hier nicht, sondern befasse mich damit, wie
die Funktion von Religion eine bestimmte Art von BiirgerInnen hervorbringt, deren
Regierbarkeit, als ein Ergebnis des Personalstatuts, immer schon durch die Religion
beeinflusst ist, und nicht durch die politische Frage danach, welches Rechtssystem
hohergestellt wire. Zur Debatte um UCC und Personalstatut vgl. Tahir Mahmood:
Personal Laws in Crisis, Neu Delhi: Metropolitan 1983; fiir eine prignante Ubersicht
zu Schwerpunkten der Debatte vgl. Rina Verma Williams: Postcolonial Politics and
Personal Laws. Colonial Legal Legacies and the Indian State, Delhi: Oxford Universi-
ty Press 2000, S. 54-56; Rajeswari Sunder Rajan: The Scandal of the State. Women,
Law, and Citizenship in Postcolonial India, Delhi: Permanent Black 2003.
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juristischen, legislativen und institutionellen Debatten um das Personalsta-
tut befasst sich mit Fragen geschlechterspezifischer Ungleichheiten und der
Rechte von Frauen. Die explizite Zielsetzung dieser Interventionen ist das
scheinbare Erfordernis, Frauen zu schiitzen. Deshalb setze ich auch hier,
mit Bezug auf die Distribution von Sicherheit durch das System des Perso-
nalstatuts, den Akzent auf die Rolle von Frauen.

Um Foucaults Texte zu Gouvernementalitit und Neoliberalismus auf
den hier skizzierten postkolonialen indischen Kontext sinnvoll anzuwen-
den, muss, so meine These, die Funktion von Religion in die Analyse mit
einbezogen werden, auch wenn Foucault selbst dies ausschlief3t”

Residuen des Religiosen

In Foucaults Vorlesungen zu liberaler und neoliberaler Gouvernementalitit
wird Religion als eine Art Restbestand behandelt, als eine — mit dem Her-
vortreten des Volkes als Subjekt des Regierens in der heutigen Zeit — obsolet
gewordene Kategorie. Foucault schreibt: »Abgesehen von einer bestimmten
Anzahl von Restthemen, die moralische oder religitse Themen sein kén-
nen, verschwindet die Familie als Modell der Regierung.« (GG I, 157) Die
Rolle der Familie verschiebt sich hier von einem Modell der Regierung zu
einem »privilegierte[n] Segment« der Bevolkerung (GG I, 157). Und doch,
selbst wenn die Familie vom Regierungsmodell zu einem Ort der Interventi-
on wird, fuihrt sie als >Restbestand«< gewisse »moralische oder religiése The-
men« mit sich. Weder geht Foucault auf diese moralischen und religiésen
Themen noch aufihre genaue Beziehung zum Staat ndher ein. Behauptet er,
dass, wihrend sich die Rolle der Familie veridndert, bestimmte moralische
und religiose Belange in der Rhetorik des Staates erhalten bleiben? Geht
er davon aus, dass diese Belange nicht linger unmittelbar Teile der Macht-
struktur sind, sondern nur indirekte Rechtfertigungsquellen? Ist dies der
Fall, und ist die Beschreibung von moralischen oder religiésen Themen als
Residualkategorie auf den Verlust ihres Ortes in der Rationalitit von Macht
und Regierung zuriickzufithren, dann miissen Religion, Moral und die Fa-
milie als nur beildufig, als unwichtig in ihrer spezifischen Eigenheit ver-
standen werden.

Foucault bezeichnet die Familie auch als privilegiertes Segment der Be-
volkerung, ohne jedoch auszufiihren, worin dieses Privileg besteht. Er fragt
nicht nach der Relation zwischen der Familie als vorrangigem Ort der Re-

7 | Zu den Moglichkeiten und Grenzen von Foucaults Begrifflichkeit in post-
kolonialen Kontexten, vgl. David Scott: »Colonial Governmentality« in: Social Text
43 (1995), S.191-220; Ann Laura Stoler: Race and the Education of Desire. Foucault’s
History of Sexuality and the Colonial Order of Things, Durham: Duke University
Press 1995; dies.: Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in

Colonial Rule, Berkeley: University of California Press 2002.
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produktion von Geschlecht und Macht einerseits und ihrer Rolle als privile-
gierter sozialer Einheit andererseits. Hat Familie als besagte Reproduktions-
stitte auch eine privilegierte Beziehung zum Gemeingut soziale Sicherheit?
Ist die Familie eingebunden in andere nicht-6konomische Strukturen, wie
die der Religion? Wenn dem so ist, wie stehen diese Strukturen zueinander
in Beziehung und welche Rolle spielt dann Religion fiir die soziale Sicher-
heit? Konnte Religion ein staatliches Mittel sein, um die Bevilkerung in
verschiedene (religiése) Gruppen zu unterteilen und soziale Sicherheit zu
gewihrleisten?

Das Subjekt der neoliberalen Gouvernementalitit wird im Verlauf der
foucaultschen Argumentation zunehmend auf seine rein ckonomischen
Aspekte verkiirzt. Diese Entwicklung endet mit dem homo oeconomicus als
paradigmatischer Schnittstelle zwischen Staat und Individuum im Neolibe-
ralismus des zwanzigsten Jahrhunderts.® Das selbst-unternehmerische Sub-
jekt der foucaultschen Analyse bietet analytische Ansitze fiir das zeitgen6s-
sische urbane Indien, auch wenn es in Frage gestellt werden muss. Denn das
Konzept des homo oeconomicus bietet weder die Moglichkeit, im indischen
Kontext neoliberale Prozesse der Subjektbildung zu denken, die parallel zu
Skonomischen Subjektivierungsformen bestehen und diese gleichzeitig
mitproduzieren, noch erlaubt es, die Rolle der Religion in der indischen
Gouvernementalitit zu erfassen. Der vorliegende Aufsatz wirft deshalb die
Frage nach der Relation von Religion und neoliberaler Gouvernementalitit
in Indien neu auf und will gleichzeitig die Grenzen von Foucaults mangeln-
der Auseinandersetzung mit Religion ausloten.

Shah Bano und die Sicherheitsgesetzgebung

In der Vermittlung und Distribution von Sicherheit kommt das indische
Prinzip des Personalstatuts in unterschiedlicher Weise zum Tragen: im
Rahmen der religiosen Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie in Prak-
tiken der Mediation. Erstere hat eine lingere Geschichte und meint die An-
wendung der religiosen Gesetze, die unter der Bezeichnung »personal law«
das Familienleben steuern. In dieser strukturellen Funktion arbeitet das
Personalstatut {iberwiegend mit einer Rhetorik des Schutzes. Es legt fest,
welcher Teil der Familie oder der Gesellschaft fiir eine Frau zu sorgen hat,
die finanziell oder in anderer Hinsicht dazu nicht in der Lage ist.

Der Shah Bano Fall, der 1985 vor dem Obersten Gericht (Supreme Court)
verhandelt wurde, war einer der wenigen hochrangigen Eingriffe des Staa-

8 | Vgl. GG I, 331-398. In diesen Vorlesungen umreifit Foucault den homo oeco-
nomicus als logische Folge der Gouvernementalitit, die mit systematischen Verschie-
bungen der Variablen arbeitet, die das Milieu oder Umfeld der Bevolkerung bestim-
men.
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tes in das muslimische Personalstatut.® In der Geschichte der islamischen
Rechtsprechung in Indien stellt dieser kontroverse Gerichtsfall einen Mei-
lenstein dar; er illustriert, wie Schutz als Sicherheitsbegriff fungiert und die
Mechanismen der Religion beeinflusst. Shah Bano, eine verarmte musli-
mische Frau mit Unterhaltsforderungen an ihren wohlhabenden Ehemann,
der sich nach 43 Jahren Ehe von ihr getrennt hatte, wurde zum Prizedenz-
fall durch die Frage, wie ein Eingriff der sikularen Rechtsprechung in das
religiose Personalstatut zu begriinden sei. Zudem ist der Fall in unserem
Zusammenhang wichtig, weil es explizit um die Sicherheit der Kligerin
ging, und weil er in einer Rhetorik des Schutzes abgefasst war. Im Urteil
fr Shah Bano schrieb C.]J. Chandrachud »it would be wrong to hold that the
Muslim husband, according to his personal law, is not under an obligation to
provide maintenance, beyond the period of iddat®, to his divorced wife who
is unable to maintain herself.«" Diese Aussage verweist auf die Kernfrage
des Gerichtfalls nach der Verantwortung fiir die materielle Sicherheit einer
geschiedenen Frau. Das Gericht begriindete seine Entscheidung damit, die
Unterhaltsverpflichtung eines muslimischen Ehemannes fiir seine mittel-
lose Frau, auch iiber die von der Scharia ausdriicklich verlangte dreimonati-
ge Zeitspanne hinaus, stehe immer noch im Einklang mit diesem Gesetz."
Das Urteil zugunsten der Frau wies somit die Argumentation des All India
Muslim Personal Law Board (einer regierungsunabhingigen Organisation
muslimischer Geistlicher zum Schutze des islamischen Personalstatuts)
zuriick. Der muslimische Klerus hatte erklirt, das Mahr, also das Geld, das

9 | Der Fall wurde zum Untersuchungsgegenstand feministischer Theoretike-
rInnen, islamischer Rechtsgelehrter, sikularer RechtswissenschaftlerInnen, Sikula-
rismus-ForscherInnen und zahlreicher anderen AutorInnen. Zur wichtigen Literatur
iiber den Fall gehért: a) Feministische Forschung: Zakia Pathak/Rajeswari Sunder
Rajan: »Shah Bano, in: Judith Butler/Joan Scott (Hg.), Feminists Theorize the Poli-
tical, New York: Routledge 1992, S. 257-280; Flavia Agnes: Law and Gender Inequa-
lity, Delhi: Oxford University Press 1999; R. S. Rajan: The Scandal of the State; R. V.
Williams: Postcolonial Politics and Personal Laws. b) Islamische Rechtstheorie: Syed
Khalid Rashid: Muslim Law, Lucknow: Eastern Book Company 2006.

10 | Iddat ist die Zeitspanne nach einer Scheidung oder dem Tod des Ehe-
mannes, wihrend der die Ehefrau nach islamischem Gesetz Anspruch auf eine be-
stimmte Geldsumme von ihm oder aus seiner Hinterlassenschaft hat. Im Fall einer
Scheidung umfasst diese Zeitspanne drei Menstruationszyklen oder wihrt, wenn die
Frau schwanger ist, bis zur Entbindung. Fiir weitere Informationen zum Iddat vgl. S.
K. Rashid, Muslim Law, S. 126-128.

11 | Mohammad Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, AIR 1985 Supreme Court.

12 | Das Urteil zitiert zahlreiche Koranpassagen mit Bezug auf Unterhaltszah-
lungen und den Verpflichtungen eines Ehemannes gegeniiber seiner Frau im Fall
der Scheidung. So zeigt das Urteil auf, dass die Verpflichtung des Ehemannes, fiir
die materiellen Belange seiner Frau zu sorgen, nicht nur dem Koran nicht entgegen-
steht, sondern eine ausdriickliche Vorschrift des Korans ist. Vgl. ebd.
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eine muslimische Frau von ihrem Ehemann zur Hochzeit erhilt, sei dazu
da, im Falle einer Scheidung Sicherheit zu gewihrleisten und der Ehemann
habe keine weiteren Unterhaltspflichten. Die Richter riigten das All India
Muslim Personal Law Board fiir die Aufforderung, die Frau solle Hilfe bei
ihrer Stammfamilie suchen.B

Der Entscheidung folgte eine intensive Debatte iiber die Problematik des
Eingreifens; als Reaktion auf den 6ffentlichen Protest verabschiedete die Re-
gierung das »Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Bill« (MWB,
uibersetzt: Gesetz zum Schutz der Rechte geschiedener muslimischer Frau-
en). Danach sollten die Forderungen einer muslimischen Frau nur nach
dem muslimischen Personalstatut beurteilt werden und ihr Ehemann nur
fur die dreimonatige Iddat-Periode zu Unterhaltszahlungen verpflichtet
bleiben.

Zwei Dinge fallen an dieser zweiten Entscheidung auf. Zum einen ent-
stand sie unter dem 6ffentlichen Druck der muslimischen Gemeinde, die
darauf beharrte, hier liege eine unberechtigte staatliche Intervention vor.
Zum andern stand sie nicht im Widerspruch zur Tatsache, dass das Perso-
nalstatut weitgehend die Frage betrifft, wer den Frauen in der Gemeinschaft
Wohlergehen und Sicherheit bietet — obwohl diese zweite Entscheidung
eindeutig eine Aufhebung des Shah-Bano-Urteils war. Das MWB verlagert
diese Verantwortlichkeit lediglich vom Ehemann zur Stammfamilie und in
die Gemeinschaft, ohne zu hinterfragen, ob es tatsichlich der Funktion des
Personalstatuts entspricht, diese Sicherheit zu gewihrleisten.’ Insofern ist
hier unbeachtet geblieben, dass Religion als Grenze zwischen privat und
Offentlich fungiert, und dass religiése Gesetze die Zuweisung sozialer Si-
cherheit organisieren. Religion als Quelle der Rechtsprechung dient somit
als Teilungsdispositiv sozialer Sicherheit und gleichzeitig als Schnittstelle
zwischen Regierung und Individuen.

Aber wie genau funktioniert Religion als ein solcher Mechanismus?
Im System des Personalstatuts bildet Religion die strukturelle Grenze zwi-
schen >privat« und >6ffentlich« sie wird vom Staat als identititsstiftend und
somit als determinierender Faktor fiir das rechtliche Regelwerk anerkannt
und reguliert damit auf gesetzlicher Ebene das Privatleben einer Person.
Einerseits ist Religion politisch nicht irrelevant, andererseits hat sie aufRer-

13 | Ebd.

14 | R.V. Williams: Personal Law, S. 125-155.

15 | Williams beschreibt dies als weiteres Beispiel dafiir, dass die Regierung bei
Muslimen der lauten Stimme der konservativen Mehrheit folgt, anstatt auf die leisere
Stimme der fortschrittlichen Minderheit zu héren, die das Shah Bano-Urteil beftir-
wortete. Indem sie ihre Intervention riickgingig machte, habe die Regierung den
Mythos vom konservativen Islam reproduziert sowie konservative Haltungen in der
Gemeinschaft gestirkt. Zudem beschrieb das MWB diese Gemeinschaft als ausge-
sprochen reformunwillig, besonders gegen Einfliisse von »auflen«, und als intolerant
im Inneren. Ebd., S. 133.
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halb der Privatsphire keinen Rechtsstatus.’® Da das Personalstatut entlang
einer Achse funktioniert, die das Private als hiuslich und weiblich versteht
und das Offentliche als extern, als nicht von geschlechtsspezifischen Macht-
verhiltnissen durchdrungen, bildet Religion in diesem Kontext die Begren-
zung der Privatsphire.” Religion fungiert mit anderen Worten — in ihrer

16 | Die Wendungim Liberalismus von Locke und Mill verortet Religion auf der
privaten Seite der Grenze zwischen 6ffentlich und privat, doch mit dem scheinbaren
Ziel den Staat und die Offentlichkeit von Religion zu befreien. Vgl. John Locke: Se-
cond Treatise of Government, Indianapolis: Hackett 1980 und ders.: A Letter Con-
cerning Toleration, Amherst: Prometheus 1990; John Stuart Mill: On Liberty and
Utilitarianism, New York: Bantham Books 1993; fiir eine zweite Ubersicht vgl. John
Gray: Liberalism, Minneapolis: University of Minnesota Press 1995. Zum britischen
Liberalismus und Indien, vgl. Uday Singh Mehta: Liberalism and Empire. A Study in
Nineteenth Century Liberal British Thought, Chicago: University of Chicago Press
1999. Hier wird Religion in den Bereich des Privaten verlagert und als rechtlicher Me-
chanismus festgeschrieben, mit dem das Private organisiert wird. So stellt sie auf der
einen Seite eine Verschlimmerung der klassischen liberalen Trennung von 6ffentlich
und privat dar: Das Private wird als so weit auflerhalb der Universalismen des Rechts
verstanden, dass es nach Prinzipien regiert wird, die von Gemeinschaft zu Gemein-
schaft variieren. Auf der anderen Seite gewihrleistet das sikulare Recht der Religion
einen fest umrissenen Raum, in dem sie Rechtskraft besitzt. Somit hat Religion in
dieser sikularen Demokratie eine explizitere Funktion als in anderen. Weder gibt es
hier eine vollstindige Verbannung der Religion auf eine auflerstaatliche Funktion
noch eine volle Akzeptanz der Religion als Teil des Regierungsapparates. Zu Perso-
nalstatut und der Sikularisierung der Religion in Agypten, einer weiteren fritheren
britischen Kolonie, vgl. Talal Asad: »Reconfigurations of Law and Ethics in Colonial
Egypt, in: ders.: Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford:
Stanford University Press 2003. Zu den Abldufen an Familiengerichten vgl. Hussein
Ali Agrama: Law Courts und Fatwa Councils in Modern Egypt: An Ethnography of
Islamic Legal Practice, unv. Diss.: Johns Hopkins University 2005.

17 | Ich hoffe, mit diesem Aufsatz neue Denkanstofle zur Betrachtung der fe-
ministischen Literatur iiber nahe Verwandtschafts- und geschlechtsspezifische
Herrschaftsverhiltnisse zu geben, und ebenso zur differenzierteren Bewertung ge-
schlechtsspezifischer Arbeitsformen, welche die Trennung von 6ffentlich und privat
konstituieren, anzuregen. Die von mir vorgeschlagene Betrachtung des Personalsta-
tuts bezieht sich auf diese Debatten — auch wenn ich hier die Ausprigung der Tren-
nung nicht analysieren kann. Eine der wichtigen Stimmen in diesen Diskussionen ist
Karen Sacks mit ihrer Feststellung, der Aufstieg des Kapitalismus resultiere in einer
Trennung von 6ffentlich und privat, die die miannliche Vorherrschaft verstirke. Vgl.
Karen Sacks: »Engels Revisited: Women, the Organization of Production, and Private
Property«, in: Michelle Zimbalist Rosaldo/Louise Lamphere (Hg.), Women, Culture
and Society, Stanford: Stanford University Press 1974, S. 207-23. Ebenso Jane Fisher
Collier/Sylvia Junko Yanagisako (Hg.), Gender and Kinship. Essays Toward a Unified
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Eigenschaft, die Organisation der Familie zu bestimmen - als vorrangiges
Mittel des privaten Regierens, macht unmittelbar die politische Natur der
Familie deutlich und suggeriert, dass diese nicht gemif der offenkundigen
Allgemeingiiltigkeit anderer Gesetze regiert werden kann und muss, son-
dern nur in Ubereinstimmung mit der jeweiligen religiésen Identifikation.
Im folgenden Abschnitt befasse ich mich mit der Anwendung von Religion
auf Familienorganisation und Sicherheitsfragen.

Der Mahila Panchayat: Sicherheit verhandeln

Im ersten Teil dieses Aufsatzes habe ich aufgezeigt, dass die Struktur des
Personalstatuts in Indien Religion als eine Praxis des Regierens produziert,
indem sie den Schutz von Frauen reguliert und Religion als politischen Mar-
ker tibersetzt. Damit wird deutlich, dass das Personalstatut auf einer fiktiven
Grenze zwischen 6ffentlich und privat beruht und Religion auf dieser Grenz-
linie platziert: als Mechanismus, durch den die private Sphire reguliert und
organisiert wird. Im Folgenden betrachte ich eine Organisation, die Famili-
enstreitigkeiten in der muslimischen Gemeinschaft regelt, und untersuche,
wie religiose und neoliberale Rhetoriken bei Fragen der Sicherheit zu einem
neuen Moment von Gouvernementalitit zusammenfliefen.® Dieses neue

Analysis, Stanford: Stanford University Press 1987, die vorschlagen, Verwandtschaft
und Geschlecht zusammenzudenken und nicht als getrennte Problemstellungen zu
betrachten. Zu Okonomie und Verwandtschaft vgl. Sarah Franklin/Susan McKin-
non: »Economies of Kinship« in: Dies. (Hg.), Relative Values Durham: Duke Uni-
versity Press 2001, S.1-29. Gayle Rubin betrachtet Verwandtschaft als eine Okono-
mie. Vgl. »Traffic in Women« in: Joan W. Scott (Hg.), Feminism and History, Oxford:
Oxford University Press, 1996, S. 105-152. Die Erwiderung dazu findet sich in Carol
MacCormacks »Nature, Culture, Gender. A Critique«, in: Dies./Marilyn Strathern
(Hg.), Nature, Culture and Gender, Cambridge: Cambridge University Press 1980.
Schlieflich untersucht Joan W. Scott/Debra Keates (Hg.), Going Public: Feminism
and the Shifting Boundaries of the Private Sphere, Urbana and Champagne: Univer-
sity of Illinois Press 2004, die Trennung von 6ffentlich und privat, ihre Konstruktion
und Aufrechterhaltung sowie das Potential fiir ihre Auflésung.

18 | Die neoliberalen Muster der Gouvernementalitit in Indien lassen sich auf
vielfiltige Art verfolgen. Viele Texte weisen auf die Rede zum Staatshaushalt des
Finanzministers Manmohan Singh 1991 im Parlament hin und stellen fest, dass die
Liberalisierung der indischen Wirtschaft entscheidend zur weiteren Entwicklung
und zur Uberwindung der dramatischen wirtschaftlichen Krise beitrug. Als Teil
des Haushaltsplanes erbat Singh hohe Unterstiitzungsgelder vom Internationalen
Wihrungsfonds und von der Weltbank und verringerte die staatlichen Anteile an
indischen Unternehmen, so die New York Times. Die Reformen erlaubten »foreign
companies to hold as much as a 51 percent interest in Indian companies, up from
the current maximum of 40 percent [...] [and] direct investment [in ...] important in-
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Moment ist zum Teil Ergebnis der Verinderungen in der Wirtschaftspolitik
und in den 6konomischen Leitlinien, doch beziehe ich mich hier auf die
neuen Subjektpositionen und Prozesse der Sicherheitsverteilung.'® Dabei
untersuche ich einen Mabhila Panchayat, eine von Frauen geleitete Schlich-
tungsstelle fiir Familienstreitigkeiten. Diese Institution eignet sich — wegen
ihres Bezugs zum Personalstatut bei gleichzeitigem Selbstanspruch, nicht
religios zu handeln — bestens, um die Produktion von sozialer Sicherheit
durch Religion im zeitgendssischen indischen Staat aufzuzeigen.

dustries, including transportation, food processing, hotels, tourism and electrical
equipment.« (»India Retreats from Socialist Past«, in: New York Times vom 25. Juli
1991). Wissenschaftlerlnnen wie Aradhana Sharma (»Crossbreeding Institutions,
Breeding Struggle. Women’s Empowerment, Neoliberal Governmentality, and State
(Re)Formation in India, in: Cultural Anthropology 21/1 (20006), S. 64-95) und Ak-
hil Gupta/Aradhana Sharma (»Globalization and Postcolonial States«, in: Current
Anthropology 47/2 (2000) S. 277-307) erdrtern, dass Indien einerseits neoliberal ist
und auch wieder nicht, da neoliberale Freiheiten des Marktes und staatliche Sozial-
einrichtungen koexistieren.

19 | Um die Verinderungen der Regierungspraxis, die ich hier untersuche, in
einen Gesamtkontext zu stellen, sind die insgesamt signifikanten Verschiebungen
in der indischen Wirtschaftspolitik seit der Unabhingigkeit 1947 und insbesondere
die Liberalisierung der Wirtschaft in den frithen 199oer Jahren zu betrachten. Wirt-
schaftspolitische Verschiebungen korrespondieren bereits in einem frithen Entwick-
lungsstadium mit Verinderungen der politischen Vernunft und von Herrschaftsstra-
tegien: Obwohl erste Ansitze eines >gouvernementalen< Staates sich bereits in der
kolonialen Periode zeigen, speziell im Laissez faire im Bereich der Religion als Ins-
trument der Absicherung 6konomischer Uberlegenheit fiir die Herrschenden, kann
der Staat erst spiter >gouvernemental< genannt werden, und die Bezeichnung neo-
liberale Gouvernementalitit scheint erst mit der Liberalisierung angemessen. Das
unabhingige Indien wihrend der Nehru-Jahre war nicht nur von 6konomischen Ver-
dnderungen charakterisiert — insbesondere durch die Einfiihrung zentral gesteuer-
ter Funfjahrespline, die Indiens Entwicklung vorantreiben und seinen Eintritt in die
>moderne<« Welt erméglichen sollten —, sondern auch durch ein gewisses Bemiihen,
Indien als sikulare Demokratie aufzubauen. Jawaharlal Nehru, Indiens erster Mi-
nisterprisident, fiihrte das Land von der Unabhingigkeit 1947 bis zu seinem Tod im
Jahr 1964 und leitete durch seine zentral gesteuerte Wirtschaftspolitik umfassende
Skonomische Verinderungen ein. Gleichzeitig behielt er Indiens Festigung als si-
kulare Demokratie im Blick. Zur Einfithrung vgl. Barbara Metcalf/Thomas Metcalf:
A Concise History of India, Cambridge: Cambridge University Press 2002, S. 227-
260. Zu Verinderungen in der Wirtschaft und in der indischen Wirtschaftspolitik
vgl. Lloyd Rudolph/Susanne Hoeber: In Pursuit of Lakshmi. The Political Economy
of the Indian State, Delhi: Orient Longman 1987; Pranab Bhardan: The Political Eco-
nomy of Development in India, Delhi: Oxford University Press 2006 und Francine
Frankel: India’s Political Economy 1947-2004, Delhi: Oxford University Press 2005.
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1994 griindete eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Delhi, die
sich mit Gewalt gegen Frauen befasst, mehrere Mediationszentren oder Ma-
hila Panchayats in den drmsten Vierteln der Stadt, um Streitigkeiten inner-
halb der Gemeinschaft zu schlichten und arme Frauen in ihren Rechten zu
stirken. Diese lokalen Einrichtungen wurden ohne religiése Anbindung ge-
grindet und beanspruchen fir sich, »sikular« und »atheistisch« zu sein.>°
Und dennoch erfiillte z.B. der Mahila Panchayat, den ich im Rahmen mei-
ner Forschung untersuchte, seine Aufgaben weitgehend mittels religioser
Leitlinien. Dies beruht auf der Position der Mahila Panchayats als aufler-
rechtliche Institutionen des (religitsen) Personalstatuts: Gerade weil diese
Institutionen als »sikular« gegriindet wurden und sich dennoch in ein lo-
kales religioses Rechtssystem einbinden miissen, veranschaulichen sie die
Bedeutung der Religion im indischen Neoliberalismus.

Im Februar 2001 griindete die Frauenkommission Delhi (Delhi Commis-
sion of Women, DCW), ein Zweig des Amits fiir Soziale Sicherheit der Regie-
rung in Delhi, die ersten Mahila Panchayats. Die behordliche Beteiligung an
den Panchayats machte diese zu >GONGOs« (government-organized NGOs),
von der Regierung organisierte Nichtregierungsorganisationen. Heute sind
44 Mahila Panchayats im Groflraum Delhi aktiv.>’ Kaum hatte die DCW die
Einrichtung der Mahila Panchayats beschlossen — so deren Selbstdarstellung
im Internet — begannen NGOs an der Basis, Grundlagen dafiir zu schaf-
fen: Sie identifizierten »natuirliche« Fithrungskrifte unter den Frauen der
jeweiligen Gemeinschaft, »motivierten« sie und bildeten sie zu Panchayat-
Mitgliedern aus. Der Internet-Auftritt berichtet weiter, die Panchayat-Fille
»pertain to bigamy, maintenance, domestic violence, alcoholism and other
issues.«*?

Die als Panchayat-Mitglieder ausgewihlten Frauen werden von den
NGO-MitarbeiterInnen in Mediationstechniken und in der (vom Ablauf
her festgelegten) Durchfithrung von Mediationstreffen geschult; auferdem
macht eine Handvoll Juristinnen sie mit den Gesetzen zu Frauenrechten
und Gewalt vertraut. Die Grundidee der NGOs besteht darin, durch lokal
gefithrte Mediationszentren, Frauen in ihren Gemeinschaften zu stirken
und ihnen zu ermoglichen, alltiglichen Gefahren anders zu begegnen. Als
Sicherheitsbedrohungen haben die Mahila Panchayats insbesondere hiusli-
che Gewalt, unzureichende materielle Ressourcen sowie die Einschrinkung

20 | Nach einem unverdffentlichten ersten Quartalsbericht fiir 2006 in einem
Mahila Panchayat »members are very bold, active and atheistic about their work.«
(»Action India Mahila Panchayat Network« Report, September 2006—-November
20006, S. 3).

21 | So die offizielle Angabe auf der Internet-Seite der Delhi Commission of
Women. Nach meiner Zihlung und der anderer WissenschaftlerInnen vor Ort liegt
die Zahl aktuell bei iber fiinfzig im Gebiet von Delhi. Jedenfalls ist nur ein Mahila
Panchayat tiberwiegend muslimisch.

22 | Vgl.http://dcw.delhigovt.nic.in/MPs.htm vom 23. Januar 2007.
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der Bewegungsfreiheit von Frauen durch minnliche Familienmitglieder im
Blick. Ich werde, weil sie die Nachhaltigkeit und Produktivitit der involvier-
ten Menschenleben betreffen, diese als Aspekte der sozialen Sicherheit be-
handeln. Die Direktorin der fiir das Mahila-Panchayat-Netzwerk verantwort-
lichen NGO nennt als Griindungsgedanken: »as long as our [women’s] lives
are not in our [own] hands, as long as our life decisions are not in our own
hands, we cannot do anything.«* Die Mahila Panchayats sollen Frauen die
Kontrolle iiber ihre Lebensgestaltung und iiber ihre Lebensentscheidungen
geben, die weitgehend innerhalb der Familie und des Haushalts angesiedelt
sind. Diese Selbstermichtigung von Frauen ist ein wichtiger Aspekt neoli-
beralen Regierens in Indien und Teil der Entwicklung, Regierungsverant-
wortung fiir das Gemeinwohl auszulagern und so scheinbar den Staat zu
verschlanken.>+

Obwohl die Mahila Panchayats beanspruchen, religiés unabhingig und
neutral zu sein, wird der von mir untersuchte Panchayat muslimisch geleitet
und von muslimischen Frauen besucht; in ihren Diskussionen ringen die
Mitglieder mit Interpretationen des Korans und des Hadiths.> Dieser Mahi-
la Panchayat jedenfalls ist eine Institution, die unter dem Sicherheitsaspekt
hiusliche Geschlechter- und Machtverhiltnisse mit Hilfe der Religion ver-
handelt.

Wie die vorhergehende Analyse zeigt, ist die Struktur des Personalstatuts
eine Moglichkeitsbedingung der Mahila Panchayats. Diese Struktur bietet
religiose Rechtsprechung fiir die Privatsphire und generiert so Subjekte, die
sich in ihrer Beziehung zum Gesetz in erster Linie als religiose Identititen
verstehen. Die Mahila Panchayats existieren in diesem Raum: als lokale Orga-
nisationen mit einer, wenn auch unintendiert, religiés homogenen Klientel.
Sie unterstiitzen Familien in ihrer Selbstorganisation; sie sind aufler-recht-
liche Institutionen des Personalstatuts. Doch wie reflektieren die Aktivititen

23 | Interview mit Naseem Khan von Action India, 26. Mirz 2007. Ich habe alle
Namen gedndert aufler dem von Naseem Khan und von Action India, der NGO, die
das Panchayat leitet. Da meine anderen GesprichspartnerInnen sich nur mit Vorna-
men vorstellten, benenne ich sie auch nur mit Vornamen.

24 | Dieses Verstindnis von Ermichtigung und seine Funktion im neolibera-
len Staat bespreche ich im weiteren Verlauf des Essays. Entscheidende Beitriage zur
Diskussion um Ermichtigung im zeitgendssischen Indien kommen von A. Sharma
(»Crossbreeding Institutions, Breeding Struggle«) sowie A. Gupta/A. Sharma (»Glo-
balization and Postcolonial States«). Wenn auch mit einem sehr anderen Ansatz, leis-
tet Arjun Appadurai zur Debatte um Gouvernementalitit und indischen Neolibera-
lismus einen wichtigen Beitrag mit »Deep Democracy. Urban Governmentality and
the Horizon of Politics«, in: Public Culture, 14:1 (2002), S. 21-47.

25 | Der Koran istder Text, der Mohammed offenbart wurde; der Begriff Hadith
(Anm. der Ubersetzerin: arabisch fiir Mitteilung, Bericht, Erzihlung) steht im Islam
fur die uiberlieferten Aussagen und Handlungen des Propheten, die im Koran als
solche nicht enthalten sind.
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und internen Abliufe der Mahila Panchayats die spezifische Rolle, die nach
meiner Argumentation Religion im zeitgendssischen Indien innehat? Was
genau an diesem Prozess ist neoliberal? Um solchen Fragen nachgehen zu
konnen untersuche ich im folgenden Teil ein spezifisches Fallbeispiel mit
Blick auf die Argumentationslogik und die Rolle der Religion.

Es gibt klassische Musterfille beim Mahila Panchayat im muslimischen
Arbeiterbezirk von Jaffrapur, dem Ort meiner Feldstudien. Am hiufigsten
sind Fille, in denen die Ehefrau geschlagen wird. Daneben gibt es ande-
re Formen hiuslicher Gewalt etwa derjenigen zwischen Schwiegermutter
und Schwiegertochter.?® In anderen Fillen beklagen Frauen ihre mangelnde
finanzielle Ausstattung oder Bewegungsfreiheit. Sehr selten bringen auch
Minner ihre Familienprobleme vor. Manchmal miissen die Beziehungen
zwischen mehreren Frauen geklirt werden, die mit demselben Mann ver-
heiratet sind. Einen solchen Fall betrachte ich hier niher, da die Art seiner
Verhandlung die von mir zu untersuchende Matrix aus Religion, Geschlecht,
Wirtschaft und neoliberaler Mentalitit illustriert.?”

Der Fall Saida

Der betreffende Fall wurde vorgebracht von einer jungen Frau, die ich hier
Saida nenne, der zweiten und jiingeren Frau eines Arbeiters im ersten Ehe-
jahr. Saidas Klage bestand darin, dass ihr Mann sie geheiratet habe, weil
seine erste Frau keine Kinder bekommen kénne, und dass sie sich in ihrer
ehelichen Lebenssituation ungliicklich und gefihrdet fithle. Auf Wunsch
lebte sie getrennt von der ersten Ehefrau ihres Mannes, aber sie fiihlte sich
an dem Ort ihrer Unterbringung nicht sicher. Zudem gab der Mann ihr
selten das vereinbarte Unterhaltsgeld und verbrachte weiterhin die meiste
Zeit im Haus der ersten Frau. Der Fall wurde zwei Monate lang beim Pan-
chayat behandelt. Obwohl es wihrend dieser Zeit nur zwei oder drei Treffen

26 | Traditionellerweise zieht eine Frau mit der Heirat in das Haus ihres Man-
nes und seiner Familie. Die dadurch entstehenden Spannungen zwischen Schwie-
germutter und Schwiegertochter sind legendir. Obwohl das Verhiltnis nicht immer
angespannt oder gewaltvoll ist, bezogen viele der jungen Frauen (alle aus der Arbei-
terschicht oder sehr arm), die mit hiuslichen Problemen in den Panchayat kamen,
ihre Beziehungsthematiken auf ihre Schwiegermiitter.

27 | Interessanterweise beschrinkt sich die Frage, wie Beziehungen zwischen
einem Mann und mehreren Frauen zu regeln sind, nicht auf die muslimischen Pan-
chayats, obwohl die Vielehe nur im MPL rechtlich sanktioniert ist. Das Thema ist in
Hindu-dominierten Mahila Panchayats ebenso geldufig, wenn auch ohne die mus-
limischen Leitlinien zur Identifizierung von Rechten und Pflichten der beteiligten
Parteien. Mit anderen Worten: Die gleiche Konstellation unter Hindus wird als Affa-
re behandelt, unter Muslimen aber als Angelegenheit zweier rechtlich sanktionierter

Beziehungen mit entsprechenden Vorgaben.
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mit beiden Parteien gab, kam Saida jede Woche. Durch ihre formellen und
informellen Gespriche mit den Panchayat-Mitgliedern verinderte sich ihre
Haltung zu ihren eigenen Wiinschen und dazu, wie sie die ersehnte Sicher-
heit erlangen kénnte, erheblich.

Dieser Problemfall ist bezeichnend fiir das Muslimische Personalstatut
(Muslim Personal Law, MPL). Nach dem MPL diirfen muslimische Minner
rechtmifig bis zu funf Ehefrauen haben, obwohl dies laut Koran nur gilt,
wenn bestimmte Kriterien erfiillt sind.?® Im vorliegenden Fall war die zweite
Ehe legal und in Ubereinstimmung mit dem islamischen Gesetz, da die
erste Frau keine Kinder bekommen konnte. Die zweite Ehe war zusitzlich
legitimiert durch die Zustimmung der ersten Ehefrau (was nach dem MPL
gesetzlich nicht erforderlich ist). Zur Debatte stand also nicht die Rechtmi-
Rigkeit der Ehe, sondern die Verteilung von Zeit und Raum innerhalb der
beiden ehelichen Beziehungen. Das Problem wurde durch den Panchayat
von verschiedenen Seiten beleuchtet: Religiése Vorschriften zu ehelichen
Rechten und Pflichten steckten das Feld ab, in dem Fragen des Begehrens
und deren Verhandlung in der Realitit sich als zentrale Diskussionspunkte
abzeichneten.

Der Fall zeigt die Komplexitit der vermeintlich klaren RechtmifRigkeit
der Vielehe nach dem MPL.?9 Denn der Koranvers, »Zwei, drei oder hchs-
tens vier kénnt ihr zugleich heiraten unter der Bedingung, sie alle gleich
mit Gerechtigkeit zu behandeln« ist alles andere als rechtlich eindeutig.®
Und doch ist diese Vorgabe die religiose Basis des Falles und gleichzeitig die
Grenze seiner neoliberalen Argumentationsketten. Die Leiterin der kleinen
NGO, die diesen Panchayat verwaltet, deutete die Vorschrift, alle Frauen ge-
recht zu behandeln so, dass alle beteiligten Frauen um ihr Einverstindnis
zur Vielehe gebeten und gleichmifig versorgt werden miissten. Bei dieser
Fursorge, so argumentierte sie, geht es nicht nur um die materiellen Not-

28 | Rashids anerkanntes Werk iiber das muslimische Recht in Indien bietet
einen guten Uberblick zur Vielehe im islamischen Recht. Er zitiert die folgende Ko-
ranpassage, die nach Meinung vieler die legitimierte Vielehe sowohl stiitzt als auch
streng begrenzt: »Marry such women as seem good to you, two three or four; but if
you fear that you cannot do justice (between them) then marry only one, — this is
better so that you may not deviate from the right path«. (Koran, 4:3, zitiert nach S.
K. Rashid, Muslim Law, S. 75). Dieser Abschnitt, interpretiert nach Rashid und an-
deren, sieht Polygamie nur fiir den Fall vor, dass die erste Frau nicht zur Erfullung
ihrer ehelichen Pflichten in der Lage ist: wenn sie unfruchtbar oder krank ist oder
keinen Geschlechtsverkehr haben kann oder will. Dennoch bleibt die Frage nach der
Gleichbehandlung mehrerer Ehefrauen eine schwierige.

29 | Ich unterscheide hier islamisches Recht und MPL, weil das islamische
Recht insgesamt mit seinen verschiedenen Interpretationsméglichkeiten ein brei-
teres und uneinheitlicheres Feld darstellt als das MPL, das vom indischen Staat in-
terpretierte und in Indien angewendete islamische Recht.

30 | Koran, 4:3, Ubersetzung al-Azhar Universitit, Kairo.
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wendigkeiten wie Nahrung, Schutz, Kleidung und Unterhalt fur die Kinder.
Der Ehemann miisse auch emotional fiir alle seine Frauen sorgen und diirfe
keine vernachlissigen. Threr Auffassung nach bezeichnet Fiirsorge im Ko-
ran diejenige Sicherheit, die ich in diesem Text beschreibe: die Regulierung
und Verwaltung des Gemeinwohls.

Obwohl ihre Auslegung sich nur allgemein auf den Koran bezog, und
Sufiya, so ihr Name, es nicht fiir notwendig erachtete, den betreffenden
Koranvers zu benennen, argumentierte sie sowohl juristisch als auch the-
ologisch.' Sie definierte Saidas Klage indem sie sich auf den Koran bezog.
Saidas Rechte leiteten sich aus dem Koran ab, und sie habe Anspruch auf
gleiche Behandlung wie die erste Ehefrau. Die Wiederholung dieser Rechte
und die mehrfache Betonung von barabri, Gleichheit, bereitete die Bithne
fur die weitere Diskussion. Und doch boten der Koran und barabri keine
echte Grundlage fiir die vorgeschriebene Analyse. Religion wird hier zum
Regierungsinstrument insofern, als sie die Grundlage bildet fur die Ver-
handlung einer Losung, die selbst nach einer anderen, nicht-religiésen Lo-
gik funktioniert.

Die Panchayat-Mitglieder fragten Saida zu Beginn der Gespriche: Was
mochtest du? Und was ist fiir dich innerhalb der gegebenen Bedingungen
moglich? Eingewebt in diese beiden Fragen ist die Leitfrage nach der Si-
cherheit, hier die Anforderungen fiir ein finanziell stabiles und relativ ange-
nehmes Leben. Diese Fragen folgen keiner rechtlichen Logik. Sie zielen auf
eine bestmogliche Losung innerhalb der gegebenen Situation ab, liegen im
Rahmen realisierbarer Interessen des Subjekts, richten sich nicht nach ex-
ternen Idealen, sondern orientieren sich an den Beschriankungen der Wirk-
lichkeit. Hier bestimmt religioses Recht die Grenzen des Verhandelbaren,
ohne juristische Normen zu liefern, mit denen eine Lésung fiir das Problem
gefunden werden konnte.

Die Verhandlung

Anfinglich verlangte Saida die Scheidung, um ihre Wiinsche in Einklang
zu bringen: Sie wollte mehr Bewegungsfreiheit, ohne die Erlaubnis ihres
Mannes das Haus verlassen, und wiinschte sich ein Umfeld, wo Nachbarn
sie nicht verwundert ansehen, wenn sie Besuch hat oder ausgeht; aufler-
dem wollte sie genug Geld. Sie wolle nicht verheiratet sein, nur um ihre
Zeit alleine zu verbringen, und sie wolle nicht »die zweite Geige spielen«

31 | Wie Wael B. Hallaq in seiner wegweisenden Darstellung der Geschichte des
islamischen Rechts illustriert, ist diese Passage immer wieder neu interpretiert wor-
den, insbesondere in modernen muslimischen Staaten, um die Scharia verschliisselt
der staatlichen Gesetzgebung zugrunde zu legen. Vgl. Wael B. Hallaq: A History of
Islamic Legal Theories. An Introduction to Sunni usul al-figh, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997.
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gegeniiber der ersten Frau ihres Mannes. Durch eine Reihe von Fragen
verinderten sich diese Wiinsche. Zuerst wurde sie (rhetorisch) gefragt,
ob sie glaube, als unverheiratete Frau mehr Bewegungsfreiheit zu haben.
Der Panchayat konstatierte, dass sie sich als verheiratete Frau weniger dem
Verdacht aussetze, sich unanstindig oder unmoralisch zu verhalten, als
wenn sie geschieden wire. Zudem, so sagte man ihr, wiirde sie bei einer
Scheidung mit Sicherheit weit weniger Geld von ihrem Mann erhalten, als
wenn sie mit ihm verheiratet bliebe; man einigte sich auf eine bestimm-
te Summe Taschengeld. Nach muslimischem Gesetz wird bei der Heirat
ein bestimmter Geldbetrag oder Besitz, genannt Mahr, entweder direkt der
Frau gegeben oder fiir sie beiseite gelegt.3> Wenn sich das Paar spiter auf
Initiative des Ehemannes trennt, hat die Ehefrau Anspruch auf das Mahr.3
Wenn allerdings die Frau die Scheidung einleitet, muss sie mitihrem Mann
verhandeln, um das Mahr oder einen Teil davon zu erhalten. Nicht selten
biuflen Frauen ihr Mahr ein, um ihren Mann von der Scheidung zu tiber-
zeugen. Eine Ehefrau hat allerdings Anspruch auf Fiirsorge und Schutz:
Deshalb empfahl der Panchayat Saida, verheiratet zu bleiben, um so mehr
finanziellen Unterhalt aushandeln zu kénnen. Statt der Scheidung wurde
ihr vorgeschlagen, sich mit ihrem Mann darauf zu verstindigen, dass sie
in ihrer Stammfamilie bliebe. Um Geld zu verdienen, konnte sie sich eine
Tatigkeit aneignen, die sie im Haus ausfithren kann, beispielsweise Ni-
hen. So wiirde sie grofere Unabhingigkeit von ihren Eltern erlangen, und
diese von ihr.

Wie lisst sich Saidas Umorientierung nachvollziehen — von ihrem
Wunsch, aus ihrer Ehe auszubrechen, hin zu der Entscheidung, eine funk-
tionierende Situation innerhalb der Ehe auszuhandeln? Ich vermute, dass
das, was die >~Mutter-NGO« des Mahila Panchayat als notwendige Einigung
mit einer konservativen und patriarchalischen Gemeinschaft ansieht, zu-
mindest zum Teil die eigene neoliberale Haltung der NGO widerspiegelt
und eingebunden ist in den Ermichtigungsdiskurs, auf den sie sich, unter
anderem, berufen.

32 | Mahr wird in Hidayatullah und Hidayatullahs Text zum muslimischen
Recht in Indien folgendermaflen definiert: »Mahr or dower is a sum of money or
other property which the wife is entitled to receive from the husband in considerati-
on of the marriage.« Die Autoren prizisieren: »Under Mahomedan law dower is an
obligation imposed upon the husband as a mark of respect to the wife«. (M. Hidaya-
tullah/Arshad Hidayatullah: Mulla’s Principles of Mahomedan Law. 19. Auflage, Neu
Delhi: Lexis Nexis 2006, S. 245). Einen guten Uberblick zum Mahr-System bietet
S. K. Rashid: Muslim Law, S. 83-98.

33 | Wie Rashid aufzeigt, gibt es eine lange Rechtsgeschichte zur Bedeutung des
Mahr und seiner Verbindung zur Abfindung in Scheidungsfillen. In Folge des Mus-
terfalles Shah Bano 1985 stellten die Zivilgerichte in Indien klar, dass das Mahr als
Betrag, den die Ehefrau zur Hochzeit erhilt, mit Scheidungsvereinbarungen nichts
zu tun hat.
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Die Strategie, mit der die Mahila Panchayats innerhalb der gegebenen
Grenzen verhandeln, wird in den Handbtichern der Mutter-NGO und von
ihren Vertreterinnen in den Schulungen dargelegt. Von der NGO-Leitung
werden die gegebenen Grenzen als ckonomische ausgelegt, bezogen auf
Bildungsniveaus und >Tradition<«. Zudem sind diese Begrenzungen, wie
ich versucht habe zu zeigen, beim muslimischen Panchayat vor allem
durch den Einfluss des Personalstatuts mit seiner Struktur und Geschich-
te deutlich religios geprigt. Die Schulungen zielen mit ihren Rollenspie-
len, Gruppendiskussionen und Vortrigen darauf ab, der Zielgruppe neue
Denkansitze und neue Moglichkeiten zu vermitteln, auf Dynamiken in
ihren Familien zu reagieren, damit sie mit realistischen Maflnahmen ihr
hiusliches Umfeld modifizieren und ihre Lebensumstinde verbessern
kénnen.

Das Ziel sei, so erklirte mir die junge Leiterin des Jaffrapur Panchayat,
die Frauen so zu schulen, dass sie die Panchayats schliefRlich nicht mehr
fur ihre hiuslichen Probleme brauchen, sondern ihre Verhandlungen, ggf.
mit Hilfe anderer geschulter Frauen der Gemeinschaft, selbst fithren kén-
nen. Dieses Ziel bringt Aradhana Sharma mit einer neoliberalen Wende in
Indien in Verbindung. In einem Bericht {iber ein lindliches indisches Frau-
enschulungsprogramm argumentiert Sharma, dass die Kombination aus
Strukturanpassungsprogrammen, schlankem Staat und Arbeit an der Basis
zusammenwirken »to the extent that empowerment programs facilitated the
neoliberal goals of small and good government in their allowing Third World
developmentalist states to downsize by farming out their welfare responsibi-
lities to other entities and by capacitating individuals and communities to be
responsible for their own development.«3* Der Mahila Panchayat entspricht
in gewisser Weise dieser Feststellung: als Raum, wo Frauen sich gegensei-
tig (bzw. meist iltere die jlingeren) darin unterstiitzen, ihr Zuhause zu Or-
ten mit mehr Gleichberechtigung zu entwickeln und ihre Lebensumstinde
durch Erweiterung ihrer Kompetenzen sowie Verhandlungen innerhalb ih-
rer Familien zu verbessern.

Foucault, der homo oeconomicus
und die Verhandlung mit der Realitat

Mit Foucault lisst sich ein weiterer neoliberaler Zug der Mahila Panchayats
aufzeigen. Sie betonen den Ermichtigungsaspekt, so meine Beobachtung,
und halten die Frauen dazu an, ihre Probleme pragmatisch anzugehen: eher
mit dem Blick auf das real Mégliche als auf das Ideale. In dieser Hinsicht ist
das Konzept der indischen neoliberalen Gouvernementalitit dem Foucault-
schen homo oeconomicus — als dem entscheidenden Akteur des Neoliberalis-

34 | A.Sharma: »Crossbreeding Institutions«, S. 64.
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mus und selbst-unternehmerischen Subjekt des neoliberalen Staates — nicht
ganz fern.

Der homo oeconomicus, so Foucault, »ist ein Unternehmer, und zwar ein
Unternehmer seiner selbst« (GG II, 314). Zum Abschluss seiner Auseinan-
dersetzung mit dem Neoliberalismus untersucht Foucault, wie neoliberale
okonomische Betrachtungsweisen auf Lebensbereiche iibergehen, die nicht
okonomisch sind. Als Beispiele nennt er Heirat, Kriminalitit und Bildung.
Der Kern der Frage, wie diese Aspekte des Lebens ckonomisiert werden,
liegt in der Wesensart des homo oeconomicus: Bis zu welchem Grad lisst
sich ein gesellschaftlicher Akteur tiberhaupt als 6konomisch Handelnder
beschreiben? Hier wendet sich Foucault unter anderem Gary Becker zu,
einem der »radikalsten [...] amerikanischen Neoliberalen [...]: Jedes Verhal-
ten, das auf systematische Weise den Verinderungen in den Variablen der
Umgebung entspricht, soll der Zustindigkeit einer 6konomischen Analyse
unterliegen kénnen, mit anderen Worten, jedes Verhalten, wie Becker sagt,
»das die Wirklichkeit akzeptiert.«« (GG II, 369f.) Foucault umschreibt Be-
ckers Position mit »Der Homo oeconomicus ist der Mensch, der die Wirklich-
keit akzeptiert« (ebd.). In unserem Fall lernt Saida, in ihrem Interesse zu
handeln, und zwar nicht, indem sie eine Norm anlegt oder sich einem Ideal
anndhert, sondern im Umgang mit den realen Gegebenheiten ihres Lebens.
In einer interessanten Wendung triumphiert hier ein religionsbasierter Neo-
liberalismus tiber das Ideal des liberalen Feminismus: Saidas erster Wunsch
nach Verwirklichung eines Autonomie-Ideals durch die Scheidung von ih-
rem Ehemann miindet schliefllich in einem Abkommen, das die Realitdt ak-
zeptiert und die Moglichkeit ihrer Verhandlung innerhalb des Patriarchats
beinhaltet.s

Schlussfolgerung

Anhand der Rolle der Religion in der indischen neoliberalen Gouvernemen-
talitdt auf den Ebenen der rechtlichen Struktur und der Familienverhand-
lungen habe ich aufgezeigt, wie auf verschiedene Weisen soziale Sicherheit
durch religiése Mechanismen reguliert wird. Mit Foucault konnte ich das
Personalstatut in Indien als einen Regierungsmechanismus betrachten und
die Mahila Panchayats als neoliberale Institutionen des Staates, die eigen-
stindige Subjekte produzieren, die selbst fiir ihre soziale Sicherheit sorgen.
Obwohl die Mahila Panchayats sich zum Sikularismus bekennen, ist Reli-
gion ein entscheidendes Motiv ihrer Verhandlungen. Wie also arbeiten Re-

35 | Eineinteressante Analyse der Hindu-Mahila Panchayatsals Rdume des »bar-
gaining with patriarchy« eher als die radikal-feministischen Orte, als die sie zum Teil
beschrieben wurden, bietet Shalini Grover: Poor Women’s Experiences of Marriage
and Love in New Delhi. Everyday Stories of Sukh aur Dukh, Unv. Diss., University

of Sussex, 2000.
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ligion und Neoliberalismus in diesem Kontext zusammen? Tatsichlich ist
eine der Komponenten dieses Verhandlungsprozesses, der sich mit Foucault
nicht angemessen verstehen lisst, die Funktion der Religion, die hier, wie
ich aufzeigen konnte, als Steuerungsmechanismus funktioniert. Deshalb
mochte ich Religion nicht als Residualkategorie behandelt wissen, sondern
die Grenzen von Foucaults sikularen Vorstellungen hinterfragen und die
mogliche Funktion der Religion innerhalb des neoliberalen Staates in Be-
tracht ziehen.

Auch wenn dieser Aufsatz auf Forschungen in Indien beruht, betrifft
das Problem der Abwesenheit von Religion in Foucaults Werk und in der
kritischen Auseinandersetzung mit ihm, die Analysen des Neoliberalismus
auf grundsitzliche Weise. Am Beispiel von Indien kommen Fragen auf, die
in der Auseinandersetzung mit Foucault bislang fehlen: Wie wirkt sich die
Abwesenheit von Religion auf Foucaults Analysen von Neoliberalismus aus?
Bis zu welchem Grad ist die Auseinandersetzung mit Religion in anderen
Kontexten wichtig? Wie konnte eine Neoliberalismus-Analyse unter Einbe-
ziehung der Religion aussehen? Solche Fragestellungen mochte dieser Auf-
satz er6ffnen und — statt eine Antwort anzubieten — dazu auffordern, sie
einzubeziehen in die Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Texten zu
Gouvernementalitit und Neoliberalismus.3®

Ubersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Sonja Knecht.
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Migrationsmanagement und die Sicherheit

der Bevolkerung

KATRIN MEYER, PATRICIA PURTSCHERT

»Die Abwanderung ist eine Investition,

die abwandernde Person ist ein Investor.

Sie ist ein Unternehmer ihrer selbst, der eine bestimmte
Zahlvon Investitionen titigt, um eine bestimmte
Verbesserung zu erreichen.«

(Michel Foucault)

In jiingster Zeit hat die Migration nach Europa zunehmend an medialer und
politischer Aufmerksambkeit gewonnen. Mit zuweilen spektakuliren Bildern
und Artikeln wird von Bootsfliichtlingen aus Afrika berichtet, von illegal
Einreisenden aus Osteuropa oder papierlosen Hausangestellten aus Latein-
amerika. Insbesondere rechtspopulistische Parteien greifen das Thema auf
und stellen die Migration als Ursache zunehmender Kriminalitit und wach-
sender nationaler Unsicherheit dar. Dieses 6ffentliche Interesse an der soge-
nannten »irreguliren« oder »illegalen« Migration ist nicht zuletzt vielen Or-
ganisationen, die sich mit Migration beschiftigen, suspekt. Sie kritisieren,
dass solche Darstellungen von Sanspapiers und Asylsuchenden rassistische
Angste schiiren und politisch instrumentalisiert werden. Sie seien eurozent-
risch, weil sie die globalen Dimensionen der Migration unsichtbar machten.!
Ausserdem reduzierten sie Migration auf ihre problematischen Aspekte wie
Flucht und Asyl und klammerten auf diese Weise die fiir die Entwicklung
von westlichen Gesellschaften nachweislich positiven Dimensionen aus.>

1 | Zuden Wirkungen der binnenstaatlichen Migration in Lindern des Stidens
vgl. die Darstellung von Mike Davis: Planet der Slums, Berlin: Assoziation A 2007.

2 | Indiesem Sinnkritisiertetwa Jiirg Krummenacher, Direktor Caritas Schweiz,
dass die Diskussion {iber Migration in Deutschland und der Schweiz »einseitig, pole-
misch und polarisiert sei«; vgl. dazu www.staedteinitiative.ch/de/pdf/AP_Krumme
macher_d.pdf vom 9. September 2007.
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Trotz der Stichhaltigkeit dieser Einwinde scheint uns der aktuelle Um-
gang mit der irreguldren Migration fiir das Verstindnis gegenwirtiger poli-
tischer Regierungsformen zentral zu sein. Die Migration markiert jenen Be-
reich, in dem traditionelle territoriale Grenzen der staatlichen Souverinitit
verteidigt und biopolitische Definitionen des Volkskorpers ausdifferenziert
werden. Durch Migration wird, mit anderen Worten, die Frage der Bevolke-
rung kontinuierlich neu gestellt. Dies erfordert die Entwicklung und den
Einsatz von Techniken, welche nicht nur die Regierung der Bevilkerung
gewihrleisten, sondern auch ihre stindige Bestimmung im Gegensatz zu
dem, was als ihr Aussen erscheint, als nicht-integrierbare, unerwiinschte
oder gefihrliche Eindringlinge. Als Kulminationspunkt dieses Prozesses, in
dem der Rekurs auf Sicherheit eine wichtige Rolle spielt, stellt der Umgang
mit der irreguliren Migration keinen Nebenschauplatz gegenwirtiger Mi-
grationspolitik dar. Sie ist vielmehr, so unsere These, exemplarisch fiir die
aktuelle Form »gouvernementaler« Sicherheitsregimes — eine Annahme, die
im Folgenden am Beispiel der schweizerischen und europiischen Migrati-
onspolitik ausgefithrt werden soll.

1. Zauberwort »Regulierung«

Im Dezember 2004 wird von der »Berner Initiative« ein Dokument mit
dem Titel »International Agenda for Migration Management« (IAMM)3
verabschiedet, das auf einen Vorstoss des Schweizerischen Bundesamtes
fur Fliichtlinge, des heutigen Bundesamtes fiir Migration, zuriickgeht.4
Erklirtes Ziel des Papiers ist die wirkungsvollere und bessere Koordinati-
on der Migration zwischen den betroffenen Staaten. Auf der Website des
Bundesamtes fiir Migration heisst es dazu: »Trotz hiufig unterschiedlicher
Interessen, erkennen Herkunfts-, Transit- und Zielstaaten immer mehr den
gemeinsamen Nutzen einer globalen zwischenstaatlichen Koordination. [...]
[Die Berner Initiative] stellt einen von Regierungen getragenen Konsulta-
tionsprozess dar, welcher zu einer besseren Steuerung und Regelung der

3 | Im Folgenden zitiert als International Agenda, abgekiirzt IAMM.

4 | Die Berner Initiative wird von der in Genf ansissigen International Organi-
zation for Migration (IOM) unterstiitzt, einer 1951 gegriindeten Organisation mit120
Mitgliedsstaaten. Das Ziel der IOM besteht darin, durch die Zusammenarbeit mit
staatlichen, zwischenstaatlichen und nicht-staatlichen Organisationen ein ordent-
liches und menschliches Migrationsmanagement sicherzustellen (»to help ensure
the orderly and humane management of migration«; www.iom.int vom 2. Januar
2007). Antirassistische Organisationen werfen der IOM vor, ein Migrationsregime
durchzusetzen, das sich ginzlich nach den Bediirfnissen westlicher Staaten richtet.
Problematisiert wird auch, dass die IOM nicht auf internationalem Recht oder inter-
nationalen Vertrigen griindet und von keinem anerkannten Gremium beaufsichtigt

wird. Fur diese Kritik vgl. http://no-racism.net und www.noborder.org.
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Migration auf regionaler und globaler Ebene durch zwischenstaatliche Zu-
sammenarbeit fithren soll.«5 Die Initiative geht somit auf die Einsicht zu-
riick, dass der staatliche Umgang mit Migration durch eine internationale
Perspektive erginzt werden muss. Migration wird als Phinomen bestimmt,
dessen Reichweite immer tiber staatliche Grenzen hinausgeht. Dieser Ge-
danke ist nicht neu;® neu hingegen ist, dass er in der politischen Praxis um-
gesetzt wird und sich in bi- und multilateralen Absprachen und Regelungen
niederschligt. Die Berner Initiative fiigt sich in diesen Trend, der seit ei-
nigen Jahren die europiische Migrationspolitik bestimmt,” ein, wobei die
multilateralen Absprachen um eine globale Plattform erginzt werden. So
stellt die International Agenda das Ergebnis von regionalen Konsultationen
in Afrika, Amerika, Asien und Europa dar. Diese bildeten die Grundlage fiir
ein Treffen im Jahr 2004, an dem das Dokument von ReprisentantInnen
internationaler Organisationen und von Regierungsvertretenden aus iiber
hundert Staaten verabschiedet wurde.

Im Konzept des Migrationsmanagements verdichten sich Gedanken und
Praktiken, welche fiir die europiische Migrationspolitik seit einigen Jahren
bestimmend sind. Im Zentrum dieser Uberlegungen steht die Einsicht, dass
Migration weder verhindert, gestoppt noch totgeschwiegen werden kann.
Statt fiir oder gegen Migration Stellung zu beziehen, wird verlangt, diese als
integralen Bestandteil gegenwirtiger Gesellschaften zu verstehen (IAMM,
34). Sie soll nicht bekdmpft, sondern so koordiniert werden, dass Sicherheit
und Ordnung gewihrleistet und das Wohlergehen der betroffenen Migran-
tInnen und Gesellschaften sichergestellt werden kann (IAMM, 17).2

5 | www.bfm.admin.ch vom 2. Januar 2007.

6 | Schon Hannah Arendt hat die Fliichtlingsbewegungen in der ersten Hilfte
des 20. Jahrhunderts als neues Phinomen reflektiert und deren grundsitzliche Di-
lemmata fiir den klassischen Nationalstaat herausgearbeitet; vgl. Hannah Arendt:
Elemente und Urspriinge totaler Herrschaft, Miinchen, Ziirich: Piper 1986, S. 422-
470.

7 | Vgl. dazu allgemein Gerald Hodl u.a.: »Internationale Migration. Die globa-
le Herausforderung des 21. Jahrhunderts?«, in: Karl Husa/Christof Parnreiter/Ire-
ne Stacher (Hg.), Historische Sozialkunde, Bd. 17, Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel
2000, S. 9-23. Zu einem linderspezifischen Uberblick iiber die europiische Mig-
rationspolitik vgl. Klaus F. Zimmermann (Hg.): European Migration. What Do We
Know?, Oxford: Oxford University Press 2005. Die Darstellung folgt allerdings dem
heute in der Migrationsforschung vielfach kritisierten »methodologischen Nationa-
lismus« (Nina Glick Schiller).

8 | Fir die Schweiz macht Hans-Rudolf Wicker diesen Umbruch in den 199oer
Jahren fest; vgl. Hans-Rudolf Wicker: »Einleitung: Migration, Migrationspolitik und
Migrationsforschung, in: Ders./Rosita Fibbi/Werner Haug (Hg.), Migration und die
Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms >Migration und inter-
kulturelle Beziehungens, Ziirich: Seismo 2003, S. 12-62, hier S. 48.
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Obwohl anerkannt wird, dass Herkunfts-, Transit- und Zielstaaten unter-
schiedliche Ausgangslagen haben, ist in der International Agenda nie expli-
zit von Interessenskonflikten die Rede. Selbst der politisch rechtsaussen ste-
hende damalige Schweizer Bundesrat Christoph Blocher, dessen politische
Karriere zu grossen Teilen auf seiner ablehnenden Haltung gegentiber der
Zuwanderung basiert, betonte in seiner Ansprache anlisslich der Lancie-
rung der International Agenda, dass die gelenkte Migration »sowohl zum
Wohlstand der Zielstaaten als auch der Herkunftsstaaten beitragen [kann].
In den Zielstaaten sind die Migranten als Arbeitskrifte willkommen und
ein Teil des erarbeiteten Vermdogens fliesst in die Herkunftslinder zuriick.«?
Neben diesen positiven Effekten der »gelenkten Migration« betont Blocher
die Gefahren einer »unkontrollierten Migration«. Sie stellten die betrof-
fenen Staaten vor grosse Herausforderungen, indem sie Fragen der Integra-
tion, der nationalen Sicherheit, der Riickitbernahme von Personen durch
ihre Heimatstaaten sowie nach dem Schutz von Migranten vor krimineller
Ausbeutung aufwerfen wiirden.*

sLenkung< oder >Regulierung« sind demnach die Zauberworte des Mi-
grationsmanagements: >Regularitit« erscheint als eine dynamische, flexible,
vielfiltig einsetzbare Kategorie, die nicht primir Effekt eines starren Ge-
setzes, sondern einer politisch-sozialen Steuerung ist." Gemiss dieser Lo-

9 | Rede vom damaligen Bundesrat Blocher an der Bern II Konferenz vom 16.
Dezember 2004, S.5; www.bfm.admin.ch vom 2. Januar 2007. — Dabei wird die
souveridne Macht des Staates, dariiber zu entscheiden, wer sein Territorium betritt
und wer darin bleiben darf, sowie seine Verantwortung, die eigene Bevilkerung und
sein Territorium zu schiitzen, nicht in Frage gestellt (IAMM, 16). Vgl. dazu auch die
Bemerkung vom damaligen Bundesrat Blocher: »Bei der Agenda fiir Migrationsma-
nagement handelt es sich um ein unverbindliches Dokument, welches nicht in einem
Verhandlungs- sondern in einem Konsultationsprozess erstellt wurde. Die Berner
Initiative anerkennt explizit die Souverinitit der Staaten im Bereich der Migrations-
kontrolle. Sie macht aber auch deutlich, wie wichtig eine verstirkte Zusammenarbeit
zur Lésung der Migrationsprobleme ist.« (Ebd., S. 5)

10 | Ebd., S. 4.

11 | Der Begriff der Regularisierung wurde deshalb auch von jenen migrati-
onspolitisch titigen Organisationen favorisiert, die hofften, die Ersetzung des Vo-
kabulars der Legalitit/Illegalitit durch Regularitit/Irregularitit wirke sich fur die
betroffenen MigrantInnen positiv aus. Damit sollten Anklinge an die mit der >Il-
legalitit< assoziierte >Kriminalitit« verhindert werden. Tatsichlich gibt es Beispiele
dafiir, dass die Regularisierung ein Vehikel sein kann, um den Aufenthaltsstatus
einzelner Sans-Papiers zu dndern. Dennoch bleibt, wie wir spiter zeigen werden,
auch die Regularisierung eng mit Legalititskategorien verkniipft. Um implizite (Ab-)
Wertungen zu vermeiden, wird in Migrationstheorien darum auch der Begriff der
»undokumentierten Migration« verwendet. Allerdings bleibt in dieser wertneutralen
Formulierung die aktive Rolle des Staates, der iiber den Status der Regularitit oder
Irregularitit von MigrantInnen entscheidet, unterbelichtet. Zu einer kritischen Ana-
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gik geht es nicht um ein Migrationsge- oder verbot, sondern um das flexible
Management aller Interessen. Dies bedeutet, dass die Losungsansitze im
Rahmen von Verhandlungen mit staatlichen und privaten Akteuren, NGOs
und volkerrechtlichen Institutionen zustande kommen. Das Migrationsma-
nagement formuliert dementsprechend keine nationalstaatliche Migrations-
politik, sondern eine inter- und transnationale »Agenda« der Migration.'>

2. Das Unternehmen Migration

Gemiss Michel Foucault sind die Begriffe der »Agenda« und »Non-Agen-
da« — des zu Tuenden und zu Lassenden — im 18. Jahrhundert als Ausdruck
eines Verstindnisses von Politik entstanden, das sich danach richtet, Dinge
und Menschen nicht unnétig zu manipulieren, sondern ihnen ihren >na-
turlichen< Freiraum zu bewahren, also das Nétige zu tun und das Unné-
tige zu unterlassen (GG II, 28). Diese Selbstbescheidung der Politik, die
in der International Agenda als »non-binding and practical character of the
document« (IAMM, 18) zum Ausdruck kommt, ist nach Foucault eines der
zentralen Kennzeichen der »modernen« oder »liberalen« »Gouvernementa-
litdt«s und ist eng mit der Vorstellung einer selbst-regulierten Natiirlichkeit
sozialer Phinomene verkniipft. Die gouvernementale Regierung versteht
sich somit als Kunst, derart in einen natiirlichen Prozess einzugreifen, dass
dieser auf eine ihm bereits inhirente Weise gelenkt wird. Auch im Text
der International Agenda findet sich die Vorstellung der Naturwiichsigkeit
gouvernementaler Titigkeitsfelder, beispielsweise in der Metapher des flies-

lyse der unterschiedlichen »Figuren der Migration« (Gastarbeiter, Fliichtling, Sans-
Papiers) vgl. Serhat Karakayali/Vassilis Tsianos: »Mapping the Order of New Mi-
gration. Undokumentierte Arbeit und die Autonomie der Migration, in: Peripherie
97/98 (2005), S. 35-64.

12 | Das Format der International Agenda ist entsprechend unklar: die Initian-
tInnen haben gemiss Selbstdarstellung die Meinungen zahlreicher staatlicher Re-
gierungen konsultiert, diese aber nicht zur formalen Unterzeichnung gebeten. Die
Agenda prisentiert sich als umfassendes Ergebnis von Konsultationsprozessen mit
StaatsvertreterInnen, NGOs und MigrationsexpertInnen, weist diese aber nicht na-
mentlich aus.

13 | Das Ziel der »modernen gouvernementalen Vernunft« (GG II, 29), so Fou-
cault, liege »in der Einrichtung eines Prinzips zur Begrenzung der Regierungskunst,
das dieser nicht mehr duferlich sein soll« (GG II, 25); vgl. auch GG II, 29: »Das ganze
Problem der kritischen gouvernementalen Vernunft wird sich um die Frage drehen,
wie man es anstellt, nicht zu viel zu regieren.«

14 | Die »Natiirlichkeit« der Gouvernementalitit wird von Foucault der »Kiinst-
lichkeit« der traditionellen Souveranitit gegentiber gestellt. »Die Natur ist etwas, das
unter, in und durch die Ausiibung der Gouvernementalitit hindurch liuft« (GG I,

33)-
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senden Wassers: Alle Staaten, so heisst es, seien heute von Migrationsstro-
men (»migratory flows«) betroffen und herausgefordert (IAMM, 34). Es gehe
nicht darum, diese zu stoppen, sondern sie richtig zu lenken und die so-
genannten irreguliren Migrationsstrome, die »irregular flows of migrants«
(IAMM, 43), zu verhindern.

Die Pointe dieser gouvernementalen Natiirlichkeitsvorstellungen liegt
gemiss Foucault darin, dass als »natiirlich« gilt, was einer 6konomischen
Logik folgt. In der »Geschichte der Gouvernementalitit« rekonstruiert er
das Menschenbild des homo oeconomicus als Modell des Individuums, das
sein Handeln von seinen >natiirlichen< Interessen leiten lisst und dessen Ra-
tionalitit die »Agenda« liberaler Politik und Okonomie bestimmt. Gemaiss
Foucault manifestiert sich dieses liberale Modell des homo oeconomicus seit
Mitte des 20. Jahrhunderts in der neoliberalen Figur des »Unternehmers«
und dessen »Humankapital« (G II, 314). Mit dem Prinzip des Selbst-Unter-
nehmers, »der fiir sich selbst sein eigenes Kapital ist, sein eigener Produ-
zent, seine eigene Einkommensquelle« (GG 11, 314), gelinge es, so Foucault,
eine spezifische 6konomische Rationalitit mikrophysisch zu verbreiten und
politisch zu vervielfiltigen.5 Die Verallgemeinerung des Unternehmertums
wird zu einem Haupteinsatz der neoliberalen Regierung.

Der Text der International Agenda folgt auf weiten Strecken dieser >na-
turlichen< Logik des Unternehmertums, die es zu globalisieren gilt. Ein
zentrales Prinzip des Textes ist die Konzeptionalisierung von MigrantInnen
als wirtschaftliche Akteure. Nicht der traditionelle Fliichtlingsbegriff und
die ihn fundierende politische Gedankenwelt steht im Zentrum des Mi-
grationsmanagements, sondern das Konzept des Migranten und der Mi-
grantin als SelbstunternehmerInnen, die ihr Humankapital im Rahmen
des Moglichen effizient einsetzen und optimieren. Als Ordnungsprinzip
dient die ckonomische Logik von Angebot und Nachfrage (IAMM, 43). In
diesem Rahmen sollen MigrantInnen ihre Wettbewerbsfihigkeit beweisen.
So wird etwa vorgeschlagen, dass die Kosten fiir Integrationsprogramme,
dank denen die MigrantInnen die jeweilige Sprache und Kultur kennen ler-
nen und sich erfolgreich im Gastland einfiigen kénnen, entweder von den
ArbeitgeberInnen, von Familienmitgliedern oder von den Migrantlnnen
selbst tibernommen werden (IAMM, 39). MigrantInnen erscheinen somit
als UnternehmerInnen, die in ihr Geschift, nimlich in die eigene Migra-
tion, zu investieren haben.'® Dies gilt auch fiir diejenigen Personen, deren

15 | Vgl. GG 11,187 und 334. — Zur Nihe dieser Analysen zur frithen Kritischen
Theorie; vgl. Katrin Meyer: »Rational Regieren. Michel Foucault, die Frankfurter
Schule und die Dialektik der Gouvernementalitit«, in: Richard Faber/Eva-Maria Zie-
ge (Hg.), Das Feld der Frankfurter Sozialwissenschaften, Wiirzburg: Konigshausen
& Neumann 2008, S. 87-102.

16 | Wie der Rekurs auf die Familie (IAMM, 39) zeigt, funktioniert diese Logik
auch dann, wenn als >unternehmerisch« kalkulierende Akteure nicht Individuen,

sondern Familien oder Haushaltgemeinschaften zugrunde gelegt werden, wie es
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Aufenthalt nicht mehr erwiinscht ist. Durch obligatorische Riickkehrpro-
zeduren soll fiir sie ein Anreiz geschaffen werden, freiwillig auszureisen
(IAMM, 55). Schliesslich sind sogar Personen, die gegen ihren Willen in ihr
Herkunftsland ausgeliefert werden, aufgefordert, sich an der Planung und
dem Management ihrer Riickkehr und an ihrer Wiedereingliederung zu be-
teiligen (IAMM, 54).

Mit der Delegierung von Entscheidungen an die MigrantInnen »ratio-
nalisiert« sich das Migrationsmanagement als Regierungsform und folgt
damit der von Foucault als typisch beschriebenen Logik der Gouvernemen-
talitdt.” Sie entspricht nicht mehr dem Machttypus des »Souverins«, der
aus einer zentralistischen Machtposition heraus mit einem »kostspieligen
Machtaufwand« (US, 131) offen repressiv agiert und die Untertanen dem Ge-
setz »unterwirft« (SW I, 161ff.; GG I, 149). Das Regieren in Form des Migra-
tionsmanagements muss lediglich im Sinne von >Anreizsystemenc die rich-
tigen Rahmenbedingungen festlegen und international koordinieren, damit
die gewiinschte Steuerung der Migration erfolgreich ist.

Gemiss der International Agenda werden diese Rahmenbedingungen
im Gesprich mit den »wichtigsten InteressenvertreterInnen« (IAMM, 43)
eruiert. Dieses Vorgehen ist effizient, weil es einen bedeutsamen Anteil der
Regierungskosten an die Regierten iibertrigt. So kénnen sich, unter ent-
sprechend medialer Aufbereitung, Staaten im Norden von Finanzierungs-
leistungen im Rahmen einer Entwicklungszusammenarbeit dadurch ent-
lasten, dass sie Arbeitsmigrantlnnen aus dem Siiden aufnehmen.® Mass-

neuere Wirtschaftstheorien der Migration favorisieren; vgl. dazu den Uberblick bei
Petrus Han: Theorien zur internationalen Migration. Ausgewihlte interdisziplinire
Migrationstheorien und deren zentralen Aussagen, Stuttgart: Lucius & Lucius 2000,
S.175.

17 | Inderzweiten Gouvernementalitits-Vorlesung Die Geburt der Biopolitik von
1979 (GG II) definiert Foucault Gouvernementalitit als »Rationalisierung der Regie-
rungspraxis bei der Ausiibung der politischen Souverinitit.« (GG 1II, 14). Rationali-
sierung ist nach Foucault ein Prozess, der den Regeln »maximaler Okonomie« (GG
11, 4306) folgt. Weil sich die Natiirlichkeit der Bediirfnisse in wirtschaftliche Interes-
sen iibersetzen lassen, wird die politische Okonomie nach Foucault zum wichtigsten
Medium der Rationalisierung staatlicher Regierung (GG II, 30). Foucault bezieht
sich des Ofteren positiv auf Max Webers Rationalisierungsbegriff, allerdings eher
pauschal; vgl. etwa Michel Foucault: Was ist Kritik?, Berlin: Merve, 1992, S. 25.

18 | Sowurde der1992 auf dem UN-Gipfel fiir Umwelt und Entwicklung verab-
schiedete Beschluss der Industrienationen, 0,8 Prozent des Bruttosozialprodukts fiir
Entwicklungszusammenarbeit bereit zu stellen, bisher nicht realisiert. Infolgedes-
sen Ubertreffen heute die Geldtransfers afrikanischer MigrantInnen in ihre Heimat-
linder den Betrag der offiziellen Entwicklungshilfe; vgl. Schweizerische Fliichtlings-
hilfe: Fluchtpunkt 32, Januar 2006, S.13. Zu der unter OkonomInnen kontrovers
diskutierten Frage nach der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit solcher Geldtransfers

(»Remittances«) fiir die Empfingerlinder vgl. Edward J. Taylor: Remittances, Sa-
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nahmen des Migrationsmanagements ermdglichen es auch, unter Vorgabe
einer »gegenseitigen Unterstiitzungs, die Zahlung von Entwicklungsgeldern
an die Durchfiihrung von Ruckschaffungen abgewiesener Asylsuchender
zu koppeln.”

Die Migrationssteuerung gilt als effektiv, wenn es ihr gelingt, das Feld
der Handlungsméoglichkeiten >proaktiv< zu strukturieren, und Interessen,
Handlungen und Mirkte zu generieren, die sich selbsttitig reproduzieren.
Damit entfillt zugleich die aufwindige Aufgabe der Legitimation von Herr-
schaftseinsitzen. Die >Natiirlichkeit« der gesteuerten 6konomischen Interes-
sen spricht fiir sich selbst. Die Aufnahme oder Ablehnung von MigrantInnen
erscheint so nicht in erster Linie als politische Entscheidung, sondern als
bestmogliche Regulierung, welche es erlaubt, die ckonomischen Prozesse in
ihrer Natuirlichkeit zu belassen. Ausgeblendet werden damit die historischen
und politischen Bedingungen der globalen kapitalistischen Okonomie.>

3. Die Unterscheidung zwischen
regularer und irregularer Migration

Die Hoffnung auf eine >natiirliche< Regulierung der Migration folgt einer
sanften Rhetorik. IThre harten Effekte werden allerdings mit der Unterschei-
dung zwischen reguliren und nichtreguliren Migrantlnnen gezeitigt,
welche sich fiir die Logik des Migrationsmanagements als zentral erweist.
Irregulire Migration, welche gemiss der International Agenda sowohl auf
eigene Entscheidung als auch auf Zwang zurtickgehen kann, liegt dann vor,
wenn Einreisekontrollen vermieden, falsche Dokumente verwendet oder die
erlaubte Aufenthaltsdauer iiberschritten werden (IAMM, 42f.). Um geregel-
te Ein- und Ausreisen gewdhrleisten zu konnen, sollen passende Strukturen

vings, and Development in Migrant-Sending Areas, in: Douglas S. Massey/]. Edward
Taylor (Hg.), International Migration. Prospects and Policies in a Global Market, Ox-
ford: Oxford University Press 2004, S. 157-173.

19 | Die Schweizer NGO »Solidarité sans frontiéres« hilt dazu fest: »Was Orga-
nisationen wie die IOM und die Initiative von Bern als >globales Migrationsmanage-
ment im Dienste aller« darstellen, ist in der praktischen Umsetzung reduziert auf die
optimierte Bekimpfung und Lenkung illegalisierter Migration. Dies geschieht durch
Riickfithrungsabkommen, Anreize und Schulung der Polizei und Grenzbeamten der
Herkunftslinder, die Schaffung sogenannter >save harbours<, Koppelung der Ent-
wicklungszusammenarbeit an die Kooperation bei der Migrationsverhinderung und
Aufklirungskampagnen von potentiell Fliichtenden.« (»Migrationsmanagement«
— Thesen und Forderungenc, in: Dossier Solidarité sans frontiéres vom Mirz 2005,
S.8)

20 | Vgl. zu diesem Zusammenhang Lydia Potts: Weltmarkt fiir Arbeitskraft.
Von der Kolonisation Amerikas bis zu den Migrationen der Gegenwart, Oldenburg:
Junius 1988.
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aufgebaut und sichere Grenzkontrollen eingesetzt werden. Zu den empfohle-
nen Verfahren gehéren die vorgingige Uberpriifung von MigrantInnen, die
Bereitstellung von Informationen tiber die ankommenden Passagiere durch
die Transportunternehmen und der Gebrauch moderner Technologien wie
der Biometrik (IAMM, 33). Zudem wird die systematische Erfassung, die
Analyse und der Austausch von aktuellen, genauen und vergleichbaren Da-
ten in Bezug auf alle Aspekte der Migration gefordert (IAMM, 25).

Jene Migrantlnnen, die im Zuge dieser Uberwachungskontrollen als
»irregulir« identifiziert werden, fallen im Migrationsmanagement unter
ein hartes Regime, welches nicht bloss »sanfi« reguliert und indirekt lenkt,
sondern Handlungen direkt und gewaltsam unterbindet. Das Migrations-
management sagt, in den Worten Foucaults, nicht nur Ja, sondern auch ve-
hement Nein.> In der International Agenda werden die repressiven Massnah-
men gegen irregulire MigrantInnen bloss umschrieben (IAMM, 50), in den
nationalstaatlichen Gesetzgebungen hingegen werden sie konkretisiert.>
Beispielhaft dafiir sind die in der Schweiz geltenden »Zwangsmassnahmen
im Auslinderrecht«, die 1995 in Kraft gesetzt und 2006 im Rahmen der
Revision des Asyl- und Auslinderrechts massiv ausgebaut worden sind.

Diese Zwangsmassnahmen sehen fiir Asylsuchende unterschiedlichste
Formen des Freiheitsentzuges vor, mit dem ihre zwangsweise Ausschaffung
vorbereitet, ausgefiihrt und durchgesetzt werden kann: Die Ausschaffungs-
haft kann fur Erwachsene bis zu zwei Jahre und fiir Minderjihrige bis zu
neun Monate dauern. Gefingnis droht, wenn »das bisherige Verhalten dar-
auf schliessen ldsst, dass die Person sich behérdlichen Anordnungen wider-
setzen wird« (Art. 76 AuG). Neu kann auch die »Weigerung, bei der Papier-
beschaffung zu kooperieren« (Art. 13i ANAG) mit Gefingnis sanktioniert
werden, was de facto einer Beugehaft gleichkommt. Die schon linger gegen-
iiber einzelnen Individuen oder Gruppen praktizierte Ein- und Ausgrenzung
der Mobilitit auf bestimmte Stadtgebiete oder Kantone kann generell auf al-
le abgewiesenen Asylsuchenden angewendet werden, die eine Ausreisefrist
nicht beachtet haben. Es entstehen damit »Zonenx, zu denen Asylsuchende
grundsitzlich keinen Zutritt haben, oder lagerihnliche »Zentren, in die
sie eingeschlossen werden. Neu wird auch der Sozialhilfestopp auf alle ab-
gewiesenen Asylsuchende ausgedehnt, was bei gleichzeitigem Arbeitsverbot
und der Unméglichkeit vieler papierloser Fliichtlinge, das Land zu verlassen,

21 | Vgl. zu Foucaults Unterscheidung eines »souverinen« Nein von einem
»gouvernementalen« Ja: »Der Souverin ist derjenige, der fihig ist, nein zur Begierde
eines jeden Individuums zu sagen [...]. Das Problem derjenigen, die regieren, [...] ist,
zu wissen, wie ja sagen, wie ja sagen zu dieser Begierde.« (GGI, 112)

22 | Auf die internationale Tendenz, MigrantInnen mittels Kriminalisierung
und Repression an ihrer Mobilitit zu hindern, verweist auch Nandita Sharma; vgl.
Nandita Sharma: »White Nationalism, Illegality and Imperialism: Border Controls as
Ideology«, in: Krista Hunt/Kim Rygiel (Hg.), (En)Gendering the War on Terror. War
Stories and Camouflaged Politics, Aldershot: Ashgate 2006, S. 125.
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Perspektivenlosigkeit und Verelendung bedeutet und die Moglichkeit, Opfer
von Ausbeutung und Missbrauch zu werden, gravierend erhsht.»

Die in der Schweiz zu beobachtende doppelte Strategie, welche die uner-
wiinschte Migration direkt bekdmpft und die erwiinschte Migration indirekt
stimuliert, entspricht einer internationalen Tendenz. Wihrend der Arbeits-
markt vieler reicher Linder fiir sogenannt »qualifizierte Arbeitskrifte« gezielt
gedffnet wird, werden parallel Kontroll- und Uberwachungssysteme ausge-
baut, um die >unerwiinschte< Migration zu verhindern.>4 So haben die EU-
Staaten und die Stidanrainer des Mittelmeeres an ihrem Gipfeltreffen in Bar-
celona im November 2005 eine Strategie ausgemacht, welche »die Forderung
der legalen Migration, die beiden Seiten zugute kommt, mit gemeinsamen
Bemithungen zur Unterbindung der illegalen Migration und des Menschen-
schmuggels«* verbindet. Im April 2007 wird von den EU-Innenministern
beschlossen, Frontex, die multinationale Agentur fiir den Schutz der EU-
Aussengrenzen, zu verstirken und einen »Werkzeugkasten« zu bilden, zu
dem unter anderem 100 Schiffe und 50 Flugzeuge gehéren.?® Frankreich
beschliesst im Sommer 2006 gleichzeitig eine Verschirfung des Einwan-
derungsrechts, die vor allem unqualifizierte EinwanderInnen aus Afrika be-
trifft, und eine erleichterte Einreiseregelung fiir ExpertInnen und Fachkrif-
te.” Der damalige Innenminister Sarkozy plante zudem die zwangsweise
Ausschaffung von 24.000 »illegal Eingewanderten, die sich in Frankreich
aufhalten.?® Auch der US-Kongress behandelt Vorlagen zur erleichterten Ein-
buirgerung und fiir héhere Einwanderungsquoten, wihrend er gleichzeitig
die Planung eines Grenzzaunes entlang der Grenze zu Mexiko vorantreibt.
Solche Ziune finden sich auch an der Grenze der auf marokkanischem Ge-
biet gelegenen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Zur Verteidigung
dieser Grenze machen die Behorden auch vor Massakern nicht Halt, wie die
Erschiessung mehrerer Fliichtlinge im Herbst 2005 gezeigt hat.2®

Die ungelenkte oder »irregulire< Migration haftet also wie ein Schatten

23 | Vgl. zur Synopse der Gesetzesinderungen die Angaben der Schweizerischen
Fliichtlingshilfe unter www.osar.ch/asylum-politics/laws vom 18. Mai 2007.

24 | DerAusbauder Grenzkontrollen istein gemeinsames Merkmal der Migrati-
onsregimes der europidischen Staaten; vgl. zu den Massnahmen in den 199oer Jahren
den Uberblick von Catherine Withol de Wenden: »Admissions Policies in Furopex,
in: D.S. Massey/].E. Taylor (Hg.), International Migration, S. 286-294. Zum Aufbau
eines europiischen »Grenzregimes« vgl. auch Sabine Hess/Vassilis Tsianos: Euro-
peanizing transnationalism! Konturen des »europiischen Grenzregimes«, www.
transitmigration.org/homearchiv.html vom 29. Mirz 2007.

25 | Neue Ziircher Zeitung vom 29.11.2005, S. 1.

26 | Vgl. Neue Ziircher Zeitung vom 21./22.4.2007, S. 3.

27 | Vgl. Neue Ziircher Zeitung vom 1./2.7.2006, S. 3.

28 | Vgl. Neue Ziircher Zeitung vom 13.4.2007, S. 7.

29 | Vgl. zur desolaten Situation der Fliichtlinge, die an der marokkanischen
Grenze zu Europa gestrandet sind und in Auffanglagern leben, Sophie Boukhari:
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an der reguliren, gewinnbringenden und »guten< Migration und legitimiert
den Einsatz von staatlichen Zwangs- und Gewaltmassnahmen, die in den
letzten Jahren in vielen Lindern kontinuierlich ausgebaut wurden. Paradox
an dieser Entwicklung erscheint auf den ersten Blick der Umstand, dass
sich die Regulierung der Migration scheinbar flexibel an (wirtschaftlichen)
Interessen orientiert, wihrend die Repression der irreguliren Migration
streng legalistisch argumentiert. Das Beispiel der Schweizer Migrationspo-
litik zeigt, wie sich dieser Primat des Gesetzes konkret auswirken kann. Das
Schweizer Asylgesetz macht die Prifung von Asylgesuchen neuerdings da-
von abhingig, ob sich die Fliichtenden mit einem Pass ausweisen konnen;
andere Identititspapiere wie Geburtsurkunden oder Fiihrerscheine werden
nicht mehr anerkannt. Mit diesem Zwang zur formell korrekten Identifika-
tion wird ein legalistisches Kriterium verabsolutiert, und der traditionelle
Begriff eines Fliichtlings, der sich gerade deshalb keine Papiere beschaffen
kann, weil er in seinem Herkunftsland von staatlicher Seite einer Verfol-
gung ausgesetzt ist, wird unter der Hand abgeschafft.° Ungeklirt bleibt zu-
dem nicht nur, ob die Person aus vilkerrechtlichen Griinden Asyl verdient,
sondern auch, ob ihr Aufenthalt im Gastland bestimmten wirtschaftlichen,
kulturellen, personlich-privaten oder politischen Interessen dienen und dar-
um >erwiinscht« sein konnte.

Somit folgt die Unterscheidung zwischen regulirer und irregulirer Mi-
gration rechtlichen Normen, welche der Prifung von Asylgesuchen vorgelagert
sind. Der Anspruch des Migrationsmanagements, das >natiirliche Spiel von In-
teressen«< zu regulieren, wird paradoxerweise von starr legalistischen Kriterien
begrenzt. Damit fillt die gouvernementale Regierung scheinbar hinter sich
zurlick und wird, in Foucaults Terminologie, zur »souverinen« Herrschaft.
Sie setzt feste Grenzen und unterwirft Menschen dem Gesetz, statt Interessen
gemiss unternehmerischer Logik flexibel zu managen. Diese Spannung oder
der interne Widerspruch des Migrationsmanagements zeigt sich auch in poli-
tischen Auseinandersetzungen, in denen zum Beispiel der Bedarf an billigen
Landarbeiterlnnen gegen strenge auslinderrechtliche Auflagen eingefordert
wird, oder in dem btirgerlich-liberale Familiennormen durch Zwangsausschaf-
fungen von Elternteilen oder Heiratsverbote verletzt werden. In diesem Sinn
hat etwa die italienische Regierung im April 2007 einer Entschirfung des Ein-

»Das lange Warten in Marokko. Afrikanische Migranten dringen sich am Grenz-
zaun Europas«, in: Le monde diplomatique vom Mai 2007, S. 8f.

30 | Vgl. dazu auch die ausfiihrliche Kritik des UNHCR, in der es u.a. heisst:
»Eine Begrenzung auf Reise- oder Identititspapiere lduft auf eine tiberhéhte Hiirde
hinaus, die manche Schutzsuchende auch bei bestem Willen nicht erfiillen kénnen.
Die 48 Stunden Frist fiir das Finreichen der erforderten Dokumente stellt de facto
eine zeitliche Begrenzung fiir das Einreichen des Gesuches dar und widerspricht
anerkannten Schutzprinzipien.« (The UN Refugee Agency: Stellungnahme zur
Teilrevision des Asylgesetzes, Genf: UNHCR Verbindungsbiiro fiir die Schweiz und
Liechtenstein 2007, S. 21)
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wanderungsgesetzes zugestimmt, welches vor einigen Jahren vom damaligen
Ministerprisidenten Berlusconi in Kraft gesetzt worden war. Dies wird unter
anderem damit begriindet, dass das alte restriktive Gesetz »den Bediirfnissen
der einheimischen Wirtschaft zu wenig Rechnung triige«

4. Migration und die Logik des »Agonismus«

Die oben genannten Beispiele zeigen, dass die Rhetorik des Migrationsma-
nagements tduscht. Sie beschreibt nicht nur eine Agenda, anhand deren
>natiirliche« 6konomische Prozesse indirekt zu lenken und zu stimulieren
sind, sondern sie regelt auch politische Einsitze, die sich auf das Gesetz als
Zwangsgewalt abstiitzen. Dabei bleibt die Ausrichtung an 6konomischen In-
teressen zentral. Das heisst, dass wirtschaftlich interessante MigrantInnen
sich in reichen Industrienationen legal aufhalten diirfen, wihrend Migran-
tInnen, die dem Staat Kosten aufbiirden, keinen Zugang zu einem legalen
Aufenthaltsstatus erhalten.* Thnen werden Einreise-, Arbeits- und Aufent-
haltserlaubnisse grundsitzlich verwehrt oder nachtriglich entzogen. Sie
werden also zu illegalen MigrantInnen >gemachtx.

Tatsichlich gibt es in dieser Logik aber, wie oben angedeutet, immer
wieder Paradoxien. Mit Verweis auf die Illegalitit einer Situation werden
keine Kosten gescheut, um irregulire MigrantInnen zu kontrollieren und
auszuschaffen. Trotz Bedarf der Wirtschaft nach billigen und ausbeutba-
ren Migrantlnnen und rechtlosen Sanspapiers werden Migrationswillige
an der Einreise gehindert oder mit allen Mitteln zuriickgeschafft.3 Diese
Widerspriiche sind allerdings nicht per se irrational. Es kann sich dabei - in
der Terminologie Foucaults — um »agonistische« Gegensitze handeln, die
das Spiel der Interessen nicht lihmen, sondern im Gegenteil antreiben.3+

31 | Vgl. Neue Ziircher Zeitung vom 25.4.2007, S. 5.

32 | Vgl. dazu auch das im Juni 2007 verabschiedete Gesetz fiir »geduldete«
Auslinder in Deutschland, gemiss welchem Auslinder das Bleiberecht erwerben
kénnen, sofern sie bis 2009 den Nachweis fiir einen reguliren Arbeitsvertrag er-
bringen.

33 | Beispielhaft dafiir ist etwa die Zwangsausschaffung von 23 Maliern aus
einem kleinen Dorf in der Bretagne vom 28. Februar 2007; die Ausschaffung bei
Nacht und Nebel erfolgte sowohl gegen den Widerstand des Arbeitgebers wie auch
gegen denjenigen der Lebenspartnerinnen der Betroffenen. Vgl. dazu Neue Ziircher
Zeitung vom 13. April 2007, S. 7.

34 | Zur Unterscheidung von agonistischen und antagonistischen Konflikten
vgl. Michel Foucault: »Das Subjekt und die Macht«, in: Hubert L. Dreyfus/Paul Ra-
binow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt
a.M.: Athendum 1987, S. 240-261, hier S. 256: »Statt von einem wesentlichen >Anta-
gonismusc« sollte man besser von einem >Agonismus< sprechen, von einem Verhilt-

nis, das gegenseitige Anstachelung und Kampf ist, weniger von einer Opposition
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Agonistisch sind die Interessen dann, wenn sie sich wechselseitig steigern
und erginzen. So sind es gerade die Massnahmen der Irregularisierung,
welche die MigrantInnen ausbeutbar und darum wirtschaftlich interessant
machen. Der Bedarf an Hausangestellten in Europa und den USA wird
zunehmend durch Sanspapiers abgedeckt, gerade weil sie als Illegalisier-
te keine Arbeitsrechte haben und zu Niedriglohnen arbeiten. Und auch die
Organisation und Durchfithrung der irreguliren Migration selber wird zu
einem 6konomischen Markt mit hohem Gewinnpotenzial 3¢

Zugleich sind solche Phinomene der Irregularisierung nicht ausschliess-
lich gezielte Strategien eines globalen Kapitals, und die betroffenen Mi-
grantInnen sind nicht nur die passive Manévriermasse westlicher Industrie-
nationen.”” Die irreguldre Migration ist insofern »agonistisch, als sie auch
Ausdruck von widerstindigen und »eigensinnigen« Handlungsformen von
MigrantInnen ist, die ihr konomisches und soziales Potenzial im Rahmen
nationalstaatlicher Gesetze taktisch zu ihren Gunsten einsetzen

Gleichwohl wirft die in Europa, Nordamerika und in Australien zu be-
obachtende zunehmende Gewalttitigkeit im Umgang mit der irregulari-
sierten Migration Fragen auf, die durch das Konzept eines agonistischen
Spiels 6konomischer Interessen allein nicht zu beantworten sind. Warum
provoziert auslinderrechtliche >Illegalitit< eine — im Vergleich zu anderen
Rechtsverletzungen — exzessive Sanktionswut, die damit legitimiert wird,
dass sie nationalstaatliche Souverinitit in ihrem Kern verletze? Sind der-
artige Gewaltsamkeiten tatsidchlich noch mit der Logik der (neo-)liberalen
Gouvernementalitit vereinbar, das heisst mit einer Gouvernementalitit, in

Kopf an Kopf, die sie einander gegeniiber blockiert, als von einer fortwihrenden Pro-
vokation.«

35 | Vgl. zur »Okonomie der Illegalitit« Tobias Pieper: »Das dezentrale Lager-
system der Fluchtlinge — Scharnier zwischen reguliren und irreguliren Arbeits-
marktsegmenten, in: PROKLA 136 (2004), S. 435-453.

36 | So schitzt etwa die italienische Regierung, dass mit der Organisation der
irreguldren Migration iiber das Mittelmeer jdhrlich 300 Millionen Euro verdient wer-
den; vgl. Neue Ziircher Zeitung vom 5./6. 8. 2006, S. 5.

37 | Zur aktuellen Diskussion der von Jann Moulier Boutang geprigten These
der »Autonomie der Migration«, welche Migration als Ausdruck eines Widerstandes
und Kampfes gegen das Kapital versteht, vgl. die Darstellung von Manuela BojadZzijev/
Serhat Karakayali/Vassilis Tsianos: »Das Gespenst der Migration. Krise des National-
staats und Autonomie der Migration«,in: Fantdmas 5 (2004), S. 24-27; vgl. in diesem
Sinn auch Michael Hardt/Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt
a.M.: Campus 2003, S. 369ff. Zur feministischen Kritik an den Verkiirzungen der
Debatte vgl. Martina Benz/Helen Schwenken: »Jenseits von Autonomie und Kontrol-
le. Migration als eigensinnige Praxis«, in: PROKLA 140 (2005), S. 363-377.

38 | Vgl. Rachel Nellen-Stucky: »Notre point commun, c’est le papier<. Die
Schweizer >Sans-Papiers«-Bewegung zwischen Gesetz und Vision, in: traverse 3
(2004), S. 111-128.
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welcher Nationalstaatlichkeit zunehmend aufgeweicht und delegiert wird?
Handelt es sich dabei nicht vielmehr um einen Riickfall in eine — wie Fou-
cault es nennt — vormoderne »unmittelbare Gouvernementalitit des Souve-
rins als Souverin« (GG I, 488), das heisst einer Gouvernementalitit nicht
der Okonomie, sondern der Politik und der Staatsrison?® Handelt es sich,
wie Judith Butler mit Bezug auf Guantanamo vermutet, um das Wiederer-
starken einer anachronistischen Souverinitit unter den Bedingungen einer
gouvernementalen Verwaltung° Oder gehort solche unverhiltnismissige
Gewalt, wie Giorgio Agamben vorschligt, zum Prinzip der Moderne selber,
in der das Recht immer an die Gewalt als seine souverine Quelle gebunden
ist und den Ausnahmezustand in sich tragt

Wir halten keine dieser Beschreibungen fiir addquat. Aus unserer Sicht
ist die Beobachtung, dass sich im zeitgendssischen Migrationsmanagement
sanfte Regulierung und souverine Gewalt kombinieren, kein Zeichen der
Krise und auch kein Anachronismus. Die Gewalt ist vielmehr insofern Teil
des gouvernementalen Migrationsmanagements, als es diesem nicht nur
darum geht, im >Innern<des 6konomischen Spiels Interessen auszugleichen,
sondern auch darum, ein >Aussen< der Gouvernementalitit zu etablieren.
Diese Grenzziehung entspricht, wie noch zu zeigen ist, einer biopolitischen
Ausdeutung und antagonistischen Aufladung des gouvernementalen Sicher-
heitsverstindnisses, das wir fir die gegenwirtige Transformation des gou-
vernementalen Staates als entscheidend erachten.

Das gouvernementale Migrationsmanagement ist also nicht nur in den
liberalen Kategorien 6konomischer Interessen zu analysieren, sondern auch
in den biopolitischen Kategorien der Bevilkerung und deren Sicherheit.
Weil biopolitische Sicherheit, wie Foucault zeigt, immer schon Bestandteil
der modernen Gouvernementalitit und liberalen politischen Okonomie war,
handelt es sich dabei um keinen Anachronismus. Es handelt sich auch nicht
um eine logische Notwendigkeit, welche durch >die« Gewalt >des< Rechts-
staats immer schon gegeben ist, sondern um die zeitgendssische Variante
einer historisch entstandenen Regierungsform, die im Namen von Sicher-
heit produziert und eingesetzt wird.+

39 | Foucault unterscheidet primir zwei Typen der Gouvernementalitit — jene
der Polizei und jene der Okonomie. »Die Gouvernementalitit der Politiker wird uns
die Polizei bescheren; die Gouvernementalitit der Okonomen wird uns, glaube ich,
in einige der grundlegenden Linien der modernen und zeitgendssischen Gouverne-
mentalitit einfithren« (GG I, 500).

40 | Judith Butler: Gefihrdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp 2003, S. 81.

41 | Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souverine Macht und das nackte Leben,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002, besonders S. 25-40 und 175-198.

42 | Vgl. dazu die Einleitung von Patricia Purtschert/Katrin Meyer/Yves Winter
in diesem Band.
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5. Biopolitische Sicherheit und die Nicht-Bevélkerung

Fiir die Agenda des Migrationsmanagements stellt Sicherheit ein wichtiges
Kriterium dar. Wie aktuelle Anschlige und neue Formen des Terrorismus
bewiesen hitten, so heisst es in der International Agenda, seien Sicherheits-
bedenken von grosser Bedeutung fiir den Umgang mit Migration.® Die Her-
ausforderung fiir diejenigen, welche die politischen Richtlinien bestimmen,
bestehe darin, »to serve the needs of dynamic economies and communities
while ensuring the safety of the host community, and without stigmatising
migrants« (IAMM, 65). Wie das Zitat deutlich macht, erscheint im Kontext
des Migrationsmanagements Sicherheit in erster Linie als Schutz der einhei-
mischen Bevilkerung vor migrationsbedingten Verinderungen, die deren
Wohlergehen beeintrichtigen konnten. Die Gefahr geht von den Migran-
tInnen aus, welche das wirtschaftliche System oder die politische Ordnung
scheinbar von Aussen durch Terrorismus und Kriminalitit bedrohen. Ob-
wohl vordergriindig auch die Migrierenden vor Xenophobie und Rassismus
geschiitzt werden sollen (IAMM, G6s), geht es doch in erster Linie um die
Sicherheit des Einwanderungslandes und seiner Bevilkerung. Die Folgen
einer solchen, an der eigenen Bevolkerung orientierten Sicherheitspolitik
zeigt sich zum Beispiel, wie Stella Jegher schreibt, im Umgang mit Men-
schenhandel, dessen Opfer vor allem Frauen sind. Handlungsweisend ist
fuir die meisten Lander nicht der Schutz der betroffenen Menschen, sondern
die Bekdmpfung der Kriminalitit im eigenen Land.**

Grundlegend fiir dieses Verstindnis von Sicherheit ist somit die Frage,
wer zur Bevolkerung gehort und wer nicht. Auf diesen Punkt weist auch
Loic Wacquant hin, der die aktuelle europiische Einwanderungspolitik als
»Rituale der Abgrenzung« beschreibt: »Solche Operationen [die gewaltsa-
men Ausschaffungen] fithren die Einwanderungspolitik ad absurdum, sie
wird auf eine Zeremonie des Strafens und einen brutalen biirokratischen
Mythos reduziert. Es handelt sich dabei um Rituale der Abgrenzung, es
wird eine Grenze gezogen zwischen denen, die diesen Ritualen unterworfen
sind — Fremde, die nicht gewollt werden, Illegale oder straffillig Geworde-
ne — und denen, die diesen Ritualen unterliegen — Biirger der EU, die sich
damit als etwas Eigenes und Besonderes konsolidieren.«# Solche Sicher-
heitsregimes wenden sich, wie Alex Demirovi¢ und Manuela BojadZijev fest-

43 | Vgl. dazu auch Didier Bigo: »Security and Immigration: Toward a Critique
of the Governmentality of Uneasec, in: Alternatives 27 (2002).

44 | Jegher hilt fest: »Solange das Interesse an der >Bekdmpfung illegaler Mi-
gration« iiber das Interesse gestellt wird, die Menschenrechte von Migrantinnen
und Migranten zu schiitzen, solange kann Menschenhandel nicht im Sinne eines
effektiven Opferschutzes bekdmpft werden.« (Stella Jegher: »Menschenhandel, Men-
schenrechte und Migration von Fraueng, in: Widerspruch 51 (2000), S. 53-63, hier
S. 56)

45 | Loic Wacquant: »Bestrafung, Entpolitisierung, rassistische Einordnung.
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stellen, tendenziell auch gegen >Einheimische, die sich mit den irreguliren
MigrantInnen solidarisch zeigen und dadurch zur Bedrohung werden: »Das
europiische Migrations- und Citizenshipregime wird durch Druck rechtspo-
pulistischer Parteien und rassistischer Tendenzen auf eine rigide Kontroll-,
Ausgrenzungs- und Diskriminierungspolitik umgestellt, die nun nicht al-
lein auf die Einwanderer zielt, sondern verstirkt auch auf diejenigen Indivi-
duen, die mit ihnen partnerschaftlich oder sozial verbunden sind«.4¢
Sicherheitsiiberlegungen sind somit konstitutiv fiir die Bevolkerungspo-
litik, weil sie einen begrenzten Bevilkerungskérper herstellen: Nur dank
der >dusseren< Gefahr kann die Bevolkerung als innere Einheit erscheinen.
So hat die sicherheitspolitische Unterscheidung zwischen regulirer und ir-
regulirer Migration zur Folge, dass Sicherheit in eine selektive und konfron-
tative Konstellation eingeschrieben wird, die zwischen jenen Subjekten, die
Sicherheit beanspruchen und einfordern diirfen, und den »anderens, welche
diese Sicherheit bedrohen, unterscheidet. Aufgabe der Regierung ist es, die
Sicherheit des eigenen Landes vor diesen unwigbaren Gefahren in Gestalt
des irreguliren Migranten oder der irreguliren Migrantin zu schiitzen.
Diese Logik einer selektiven, auf den Bevolkerungskorper konzentrier-
ten Sicherheitspolitik kann Foucault zufolge als »biopolitisch« bezeichnet
werden. Die Bevilkerung wird dabei als quasi-organische >Einheit< konsti-
tuiert; ein Prozess, der gemiss Foucault weitgehend vermittels rassistischer
Praktiken durchgesetzt wird. Die Erzeugung eines zu verteidigenden Be-
volkerungskorpers ist durchsetzt von der Logik der Selektion, die Leben in
wertvolles und wertloses unterscheidet (VG, 300ff.).# Unterbestimmt bleibt
bei Foucault allerdings, wie sich rassistische und sexistische Logiken ver-
binden und mit den neoliberalen Subjektivierungsformen verschrinken.

Die Inhaftierung von Immigranten in der Europdischen Union«, in: PROKLA 143
(2000), S. 203-222, hier S. 214.

46 | Alex Demirovi¢/Manuela BojadZijev: »Vorwortk, in: Dies. (Hg.), Konjunk-
turen des Rassismus, Miinster: Westfilisches Dampfboot 2002, S. 7-27, hier S.18.
Das neue Schweizer Auslindergesetz (AuG) kriminalisiert in diesem Sinne Men-
schen und Organisationen, die AuslinderInnen ohne Aufenthaltsbewilligung aus
humanitiren Griinden helfen. Wer solchen Menschen medizinisch, finanziell und
moralisch hilft, hat mit Strafen bis zu fiinf Jahren Zuchthaus und 500.000 Franken
Busse zu rechnen. Ausserdem kann die Polizei verdeckt gegen sie ermitteln und ih-
ren Post- und Telekommunikationsverkehr iiberwachen. Vgl. AuG Art. 16 und Art.
125, Punkte 6 und 7.

47 | Vgl. dazu auch Philipp Sarasin: »Zweierlei Rassismus? Die Selektion des
Fremden als Problem in Michel Foucaults Verbindung von Biopolitik und Rassis-
mus, in: Martin Stingelin (Hg.), Biopolitik und Rassismus, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp 2003, S. 55-79.

48 | Fiir eine Kritik dazu vgl. Patricia Purtschert/Katrin Meyer: »Différences,
pouvoir, capital. Réflexions critiques sur l'intersectionnalité«, in: Elsa Dorlin (Hg.),
Sexe, race, classe: pour une épistemologie de la domination, Paris: Presses Univer-
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Zu den aktuellen Spielarten eines biopolitischen Rassismus gehort, wie
Etienne Balibar zeigt, der zunehmende Rekurs nicht nur auf biologische,
sondern auch auf kulturalistische Argumentationen.4> Parallel dazu wer-
den staatliche Vorstellungen von Schutz und Verteidigung, wie Iris Marion
Young deutlich gemacht hat, durch Geschlechtervorstellungen artikuliert
und durchgesetzt. Kennzeichnend dafiir ist, wie Young betont, nicht nur
das Verhiltnis zwischen den bedrohten feminisierten und den die Drohung
abwehrenden, minnlich kodierten Subjekten, sondern auch dasjenige zwi-
schen einer »guten« und einer »gefihrlichen« Minnlichkeit.s® Diese Unter-
scheidung wird wiederum entlang der Unterscheidung von Eigenem und
Fremdem generiert, so dass sich in Sicherheitsdiskursen rassistische und
sexistische Bilder wechselseitig verstirken.s

Wihrend Foucault in seinen biopolitischen Analysen vor allem die Her-
stellung und Regulierung der Bevélkerung beschreibt, wollen wir den Blick
zusitzlich auf einen anderen Vorgang lenken: Wenn der Sicherheitsdiskurs
die Bevolkerung, um deren Sicherheit es geht, gleichzeitig regiert und her-
vorbringt, dann operiert er mit einer entscheidenden Differenz zwischen
der Bevolkerung und ihrem Aussen. Indem sich die Biopolitik ihr eigenes
Regierungsobjekt schafft, produziert sie auch den Bereich dessen, was da-
von ausgeschlossen wird, die Gruppe jener Menschen, die man als »Nicht-
Bevolkerung« bezeichnen kénnte.

Die doppelte Logik des Migrationsmanagements zeichnet sich somit da-
durch aus, dass sie die indirekte Regulierung der Bevolkerung mit der direk-
ten Repression der Nicht-Bevolkerung kombiniert. Was fiir erwiinschte Mi-
grantInnen zentral ist: ihre nachhaltige Eingliederung in eine regierbare Be-
volkerung, muss bei den unerwiinschten MigrantInnen verhindert werden.

sitaires de France 2008 (im Erscheinen). Vgl. zur Verschrinkung von Rassismus
und Sexismus Elsa Dorlin: La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de
la nation francaise, Paris: Editions la Découverte 2006; Patricia Purtschert: Grenz-
figuren. Kultur, Geschlecht und Subjekt bei Hegel und Nietzsche, Frankfurt a.M.:
Campus 2006.

49 | Etienne Balibar: »Y a-t-il un >néo-racisme<?«, in: Ders./Immanuel Waller-
stein: Race, nation, classe. Les identités ambigués, Paris: Edition la Découverte 1997,
S. 27-41, hier S. 34f.

50 | »[TThe logic of masculinist protection constitutes the >good< men who pro-
tect their women and children by relation to other >bad< men liable to attack. In this
logic, virtuous masculinity depends on its constitutive relation to the presumption of
evil others.« (Iris Marion Young: »The Logic of Masculinist Protection: Reflections on
the Current Security State«, in: Signs 29/1 (2003), S. 1-25, hier S. 13)

51 | Fir die rassisierten Frauen bedeutet dies, wie Ghaiss Jasser in Bezug auf
Musliminnen festhilt, dass sie zum Schauplatz einer Auseinandersetzung gemacht
werden, ohne selbst als Agentinnen in Erscheinung treten zu kénnen. (Ghaiss Jasser:
»Voile qui dévoile intégrisme, sexisme et racismec, in: Nouvelles Questions Féminis-
tes 3 (2000), S. 76-93, hier S. 76)
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In der Schweizer Asylpolitik und -verwaltung werden zum Beispiel familiire
und andere Netzwerke, auf die Asylsuchende zuriickgreifen konnten, syste-
matisch unterbunden und geschwicht, um die Einzelnen zu isolieren und
zu atomisieren.s* Ansitze von Regierbarkeit kommen bei denjenigen, die zur
Nicht-Bevolkerung gehéren, nur ins Spiel, wenn sie vom Versuch abgehalten
werden sollen, Teil der Bevilkerung zu werden. Praktiken der Kooperation
bei der eigenen Ausschaffung stehen beispielhaft fiir den Einsatz von gou-
vernementalen Verfahren, durch die Menschen dazu gebracht werden sollen,
sich aktiv und kooperativ zur Nicht-Bevilkerung zu machen.

Das paradoxe Phinomen, dass ein strenges Migrationsgesetz der flexiblen
Migrationsregulierung >Grenzenc setzt, hat demnach System, denn die Grenz-
ziehung selber ist Teil der gouvernementalen biopolitischen Logik. Das starre
und gewaltsame Gesetz setzt nicht nur der Regierung >Grenzens, sondern for-
miert und konstituiert auch die Grenzen ihres Objekts: der Bevolkerung.

6. Die Grenzen des Migrationsmanagements

Ein mit Gewalt durchsetztes Migrationsgesetz ist also weder Ausdruck eines
Ausnahmezustandes im Sinne Agambens noch ein Anachronismus gemiss
Butler, sondern es ist konstitutiver Teil des Migrationsmanagements, in-
sofern dieses einem biopolitischen, selektiven Begriff von Sicherheit ver-
pflichtet ist. Die Gewalt eines auf Repression ausgerichteten Gesetzes ist
der Grenzfall der Regierung und als Grenzfall sowohl Gegensatz als auch
Teil derselben.s Biopolitische Sicherheitstechniken sind in dem Mass auf
die Gewalt auslinderrechtlicher Gesetze angewiesen, als sie eine fur die
Regierung notwendige Grenze zwischen der Bevolkerung und der Nicht-
Bevilkerung herstellt. Dabei ist wichtig, dass Ort und Einsatz dieser Grenz-
ziehung im Sinne einer gouvernementalen Taktik flexibel gehalten werden;
entscheidend ist jedoch auch, dass der taktische Einsatz seine selektive und
repressive Funktion nie verliert.

Die Gewalt gegeniiber MigrantInnen ist also Teil und nicht Gegenteil der
gouvernementalen Logik, insofern es in deren taktischem Vermégen liegt,

52 | Zur Isolierung gehort z.B. in der Schweiz die Praxis, Asylsuchende in den
Bergen unterzubringen; vgl. etwa das »Minimalzentrum« auf der Stafelalp. Der letz-
te offentliche Bus zur Stafelalp fihrt um 17.30 Uhr. Wer ihn verpasst, muss zwei
Stunden zu Fuss gehen. Die Asylsuchenden diirfen sich ohne Genehmigung nicht
weiter als zwei Kilometer vom Minimalzentrum entfernen; vgl. augenauf-Bulletin
47 (2005), S. 4.

53 | Zumgleichzeitigen Ein-und Ausschluss der Gewaltin Foucaults Machtkon-
zepten vgl. auch Katrin Meyer: »Uber Macht sprechen und Gewalt meinen. Michel
Foucault iiber die Widerldufigkeit von Strategienc, in: Elke Huwiler/Nicole Wachter
(Hg.), Integrationen des Widerldufigen. Ein Streifzug durch geistes- und kulturwis-
senschaftliche Forschungsfelder, Miinster: LIT 2004, S. 95-105.
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repressive Gesetze flexibel einzusetzen. Dies kreiert ein gewisses Mass an
Willkiir im Umgang mit dem Gesetz, zugleich ist diese Willkiir Teil seiner
selektiven Wirkung. Zur Taktik der gouvernementalen Willkiir gehort die
stindige Verinderung der Gesetzeslage, die zum Beispiel in der Schweiz da-
zu gefiithrt hat, dass das Asylgesetz innerhalb von sieben Jahren siebenmal
revidiert wurdes4 Die Flexibilisierung der Repression zeigt sich aber auch
an jenen Gesetzen, die Ausnahmen und Kann-Formulierungen enthalten,
welche den Vollzugsbeamten in den Migrationsverfahren grossere Entschei-
dungsgewalt geben.> Zudem werden pauschale und systematische Lésun-
gen im Umgang mit (ir-)reguliren MigrantInnen vermehrt zugunsten von
>Einzelfalllésungen«< vermieden.s®

Demnach gehort es zum staatlichen Sicherheitsmanagement, vermehrt
auf Gewaltmittel zuriickzugreifen, die im Sinne der Regierungslogik flexibel
gehandhabt werden konnen. Nicht zufillig sind es die Polizei- und Geheim-
dienste, die zurzeit ausgebaut und mit Befugnissen ausgestattet werden, die
tiber buirokratische und nicht tiber demokratische Instanzen vergeben und
kontrolliert werden.”” Diese produktive Verschrinkung von Souverinitit und
Regierung war der modernen Gouvernementalitit immer schon inhirent.
Was neu ist, sind die aktuellen Formen gegenseitiger Verstirkung: Starre
Rechtsmittel werden mit Managementansitzen aufgeweicht, wihrend sanf-
te Regierungstechniken an den Rindern ihres Einsatzfeldes in repressive
Praktiken umschlagen.

54 | Das Schweizer Bundesgesetz vom 26. Mirz 1931 iiber Aufenthalt und Nie-
derlassung der Auslinder (ANAG) wurde in den 65 Jahren seines Inkrafttretens (bis
1996) neunmal geidndert; in den letzten zehn Jahren wurde das Gesetz siebzehnmal
(') gedndert; vgl. www.admin.ch/ch/d/gg/cr/1931/19310017.htm vom 18. Mai 2007.
Das Schweizer Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) wurde seit Inkrafttreten am
1. Oktober 1999 bis ins Jahr 2006 siebenmal geidndert; vgl. www.admin.ch/ch/d/gg/
€r/1999/19995092.htm vom 18. Mai 2007.

55 | Vgl. zum Beispiel die Ankiindigung der franzosischen Regierung vom No-
vember 2005, wonach im Ausland geschlossene Ehen mit einem franzdsischen Part-
ner »kiinftig nicht mehr automatisch anerkannt werden.« (Neue Ziircher Zeitung
vom 30.11.2005, S. 2)

56 | ImJahr2ooswurdenvonderspanischenRegierungpauschalyoo.000 Sans-
Papiers regularisiert, indem sie eine Aufenthaltsbewilligung erhielten. Diese Mass-
nahme Spaniens hatte die harsche Kritik der Aussen- und Innenminister der acht
EU-Mittelmeeranrainer-Staaten zur Folge (Neue Ziircher Zeitung, 30.9./1.10.2000,
S. 2). — In der Schweiz ist eine behérdlich eingesetzte Arbeitsgruppe »Sans-Papiers«
seit 2005 mandatiert, einzelne Gesuche fiir die Legalisierung des Aufenthaltes zu
prifen. Es liegen 67 Dossiers von insgesamt 110 Personen vor. Gemiss Schitzung
der Arbeitsgruppe befinden sich in der Schweiz ca. 9o.0oo Menschen ohne Aufent-
haltsbewilligung; vgl. dazu Neue Ziircher Zeitung vom 1./2.7.2006, S. 16.

57 | Vgl. dazu die Artikel von Susanne Krasmann und Yves Winter in diesem
Band.
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In diesem scheinbar paradoxen Umschlagen zeigt sich zugleich die
Grenze der gouvernementalen Regierungslogik. Gewaltakte sind nicht nur
Teil, sondern auch Gegenteil von Regierungspraktiken, weil sie bestimmte
Menschen — die Nicht-Bevolkerung — nicht mehr indirekt lenken, sondern
direkt unterwerfen. Ziel ist nicht, irregulire Migrantlnnen lingerfristig
biopolitisch verwalten zu konnen, sondern sie als potenzielle Bevolkerung,
als Menschen, die zur Bevolkerung werden kénnten, zum Verschwinden zu
bringen. An ihnen lassen sich Handlungen vollziehen, die nicht den Ansprii-
chen liberaler Grund- und Freiheitsrechte folgen, sondern den Bedingungen
effizienter und effektiver Bevolkerungssicherheit. Sie sind nicht Subjekte von
Rechtsanspriichen, sondern Objekte der Verwaltung. Dies erklirt auch den
Prozess, den Anni Lanz als »fatale Banalisierung von Entmenschlichung«
bezeichnet: »Den Illegalisierten werden bewusst persénliche Bediirfnisse
und Individualitit sowie jede sinnstiftende Betitigung abgesprochen.«

Diese Praxis beruht auf einer Selektion zwischen jenen, die Subjekt von
Sicherheit sein kénnen und alle damit verkniipften Freiheitsrechte beer-
ben,” und den anderen, welche die Sicherheit bedrohen und damit nicht
als Subjekte von Sicherheit in den Blick genommen werden, sondern nur als
solche, welche die Sicherheit gefihrden. Wie die Entwicklung der europi-
ischen Migrationspolitik demonstriert, sind unter diesem exklusiven Sche-
ma von Sicherheit den Zwangsmassnahmen gegeniiber Menschen, die nicht
Teil der Bevolkerung sein sollen, wenig Grenzen gesetzt. Alain Brossat sieht
in diesen scheinbar peripheren und experimentellen Formen der Gewalt ei-
ne exemplarische Entwicklung, welche die zeitgendssischen europiischen
Staaten tendenziell bestimmt: sie werden zu Regierungen, unter denen »al-
les moglich wird«.6°

Wie aber ist diese konstitutive Gewalt in die sanfte Rhetorik des Migrati-
onsmanagements eingelassen? In der International Agenda erscheinen Mass-
nahmen von Zwang und Unterwerfung scheinbar nur am Rande. Das hat
damit zu tun, dass die mit Selektion und Ausschluss verbundene Gewalt die
Grenze des Managementansatzes markiert und an der Schwelle zwischen
Bevilkerung und Nicht-Bevolkerung angesiedelt ist. Nur in den Passagen
zur Nicht-Bevolkerung, das heisst im Umgang mit irreguliren MigrantIn-

58 | AnniLanz: »Arbeit mit illegalisierten Asylsuchenden, in: Widerspruch 51
(2000), S. 31-35, hier S. 32. Zu den spezifisch problematischen Bedingungen fiir Ju-
gendliche, die ohne soziale Perspektive, Anerkennung und Rechtssicherheit leben,
vgl. Pierre-Alain Niklaus/Hans Schippi (Hg.): Zukunft Schwarzarbeit? Jugendliche
Sans-Papiers in der Schweiz, Ziirich: Edition 8 2007.

59 | Die Subjekte der Sicherheit sind natiirlich nicht unabhingig von Kontroll-
und Normierungstechniken. Tatsichlich hingen die Freiheitsrechte von Subjekten
heute zu grossen Teilen davon ab, dass sie sich kontinuierlichen Kontrollproze-
duren unterwerfen; vgl. dazu Nikolas Rose: Powers of Freedom. Reframing Political
Thought, Cambridge: Cambridge University Press 1999, bes. S. 233-273.

60 | Alain Brossat: La résistance infinie, Paris: Léo Scheer 2006, S. 25.
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nen, kommt die repressive Sicherheitslogik ins Spiel, als konstruktives Ver-
fahren allerdings, welches die Sicherheit der Bevolkerung erméglicht und
legitimiert. Erst die Umkehrung der Perspektive, der Blick aus der Sicht
derjenigen, welche kontinuierlich zur Nicht-Bevolkerung gemacht werden,
macht die versteckte Gewalt sichtbar, die der vordergriindig sanften Manage-
mentlogik inhirent ist und die, weil sie zu grossen Teilen tiber rechtsstaat-
liche Mechanismen erfolgt, nicht oder nur schwerlich in diesen Begriffen
darstellbar und anfechtbar ist.

Die konstitutive Gewalt des Migrationsmanagements liegt demnach in
der Unterscheidung von regulirer und irregulirer Migration selber begriin-
det. Es ist diese Unterscheidung, welche die Regierung der Bevolkerung er-
moglicht, wobei die scheinbare >Nattirlichkeit« dieser Regierungsform den
ihr zugrundeliegenden Ausschluss unsichtbar macht.

Dies gilt nicht nur fiir die Rhetorik und Praxis des Migrationsmanage-
ments: Nachhaltig unsichtbar ist die Nicht-Bevolkerung auch in der libe-
ralen Philosophie, die sich kritisch mit der aktuellen Migrationspolitik be-
schiftigt. Sie dussert sich vorrangig dazu, welche Anspriiche auf eine eigene
Sprache, eine eigene Kultur, politische Partizipation und Staatszugehorigkeit
MigrantInnengruppen im Kontext einer staatlichen Bevolkerungspolitik zu-
zugestehen sind. Jene aber, die daran gehindert werden, tiberhaupt Teil der
Bevolkerung zu werden — sei es, weil ihre physische Existenz >undokumen-
tiert« bleibt oder weil sie physisch aus dem Land deportiert werden —, fallen
aus dem Feld moglicher Anspruchsgruppen heraus. Damit wird die stirkste
Form von Gewalt — der Ausschluss aus der Bevolkerung als Bedingung der
Unmoglichkeit, (Rechts-)Subjekt zu werden — vorweg schon ausgeblendet.®

7. Wie sprechen?

Wie oben gezeigt, dussert sich die repressive Gewalt des Migrationsmanage-
ments nicht darin, dass sie Gesetze verletzt oder ausser Kraft setzt, sondern
dass sie diese flexibel und taktisch einsetzt. Dazu bedient sich die gouverne-
mentale Regierung einer doppelten Rhetorik — hier die flexible, auf indivi-

61 | Vgl. paradigmatisch dafiir Will Kymlicka: »Staatsgrenzen. Eine liberal-ega-
litire Perspektive«, in: Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie 54 (20060), S. 549-575.
Obwohl Kymlicka sehr klar erkennt, dass Staatsgrenzen liberale Egalitaristen in »er-
hebliche Verlegenheit« (552) bringen, weil sie sich nicht mit dem Grundsatz der glei-
chen Rechte aller Personen verbinden lassen, befiirwortet er selber in der Folge einen
gemissigten »diinnen« Nationalismus, der jene AuslinderInnen willkommen heisst,
die legal einreisen und sich in die »nationale Gemeinschaft« integrieren (564). Die
Rechtfertigung dieser Position gelingt ihm nur unter der Bedingung, dass er »Fra-
gen der wirtschaftlichen Ungleichheit beiseite« (565) lisst und konsequent aus der
Sicht der Nation argumentiert, die sich vor zu vielen Einwanderern soll schiitzen

diirfen.
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duelle (6konomische) Interessen ausgerichtete Sprache liberaler Grund- und
Freiheitsrechte; dort die starre, legalistische Sprache des Nationalstaates im
Dienst der Bevolkerungssicherheit. Je nach Situation dient die eine oder
andere Logik dazu, eine konkrete Praxis als >legal< und >rechtsformig« zu
verteidigen.

Wie lisst sich vor diesem Hintergrund die Gewalt des Migrationsma-
nagements thematisieren, wenn jeder Appell an den Rechtsstaat diesem die
Moglichkeit gibt, seine taktischen Einsitze zu aktualisieren? Gibt es eine
kritische Sprache fiir die Rechtlosigkeit derjenigen, die zur Nicht-Bevélke-
rung gemacht werden, wenn diese Individuen nie als Subjekte von Rechts-
anspriichen, sondern nur als deren Bedrohung in den Blick kommen? Wie
kann tiber die gouvernemental erzeugte Situation der Nicht-Bevolkerung
gesprochen werden, wenn sowohl 6konomische Interessen als auch Grund-
rechtsdiskurse immer schon Teil des Migrationsmanagements sind und da-
zu dienen, die Rechte der einen auf Kosten von anderen zu verteidigen?

Diese Fragen bleiben vorerst offen. Die Analyse liberaler Migrationspo-
litik kommt aber nicht umbhin, die vielfiltigen Figuren des Rechts nicht nur
als Bedingungen der Moglichkeit von Subjektivitit, sondern auch als Ein-
satz von Gewalt und Verstirkung von Ungleichheit kritisch zu reflektieren.
Ein erster Schritt, die gegenwirtige Praxis zu dndern, lige deshalb darin,
Migrationsmanagement durch eine Politik zu ersetzen, welche die Frage der
Ungleichheit, der Macht und der Gewalt in all ihren Spielarten ins Zentrum
der Diskussion stellt.
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Mit Sicherheit gegen Terrorismus.
Schweizer Sicherheitsdiskurse

der spaten 1970er Jahre

DoOMINIQUE GRISARD

»Wir miissen den Punkt aufzeigen,
an dem die Menschen dennoch auf Distanz
zu diesem Sicherheitssystem gehen, weil sie

dessen Preis nicht zahlen wollen.«
(Michel Foucault)

Nach den Ereignissen vom 11. September 2001 erklirte die US Regierung
dem internationalen Terrorismus den Krieg. Repression, Gewalt, priventive
Uberwachung und Kontrolle wurden zu legitimen Massnahmen des Staates,
mit dem Ziel, die »innere Sicherheit« der USA zu wahren. Dies jedenfalls
behaupten einschligige Publikationen und verzeichnen damit Verkaufs-
rekorde.! Einige gehen gar soweit, die Attentate auf das New Yorker World
Trade Center als Komplott der Administration George W. Bushs zu betrach-
ten.> Die Bush Regierung habe absichtlich ein Klima der Verunsicherung
geschaffen, um freie Bahn fiir den Ausbau priventiver Uberwachungs-
massnahmen und fiir die Einschrinkung der Biirgerrechte zu haben. Doch
konnen wir wirklich davon ausgehen, dass der aktuelle »Krieg gegen den
Terror« ausschliesslich vom Staat ausgeht und auf eine gewaltsame Erméch-
tigung des staatlichen Gewaltmonopols abzielt? Ein Blick zuriick auf die
europiische Bekimpfung linksterroristischer Gruppierungen in den 1970er
Jahren soll zeigen, dass die staatliche Inszenierung einer terroristischen Be-

1 | Z.B.derin mehrere Sprachen iibersetzte Bestseller: Webster Griffin Tarpley:
9/u Synthetic Terror: Made in USA, 3. Aufl., Joshua Tree CA: Tree of Life Publications
20006.

2 | Vgl. Dossier »Verschworungstheorien iiber den 11. Septembers, http://cor
rupt-usa.com/images/Verschwoerungen.pdf. vom 14. Oktober 2002, S. 1-79.
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drohung zur Demonstration von Herrschaft nur die halbe >Wahrheit< ist.
Die andere Hilfte liegt in der zivilgesellschaftlichen Bereitschaft, sich fiir
die >innere Sicherheit« einzusetzen und Mitbiirgerlnnen dazu anzuhalten,
priventive Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen.

In diesem Beitrag wird die Frage nach der zivilgesellschaftlichen Betei-
ligung an staatlichen Sicherheitspolitiken gestellt. Als Untersuchungsfeld
dient der antiterroristische Sicherheitsdiskurs der Schweiz der 19770er Jahre.
Zentrales Augenmerk liegt auf der Zusammenarbeit von staatlichen Behor-
den und StaatsbiirgerInnen sowie auf den Subjekten und Verhaltenswei-
sen, die von der Schweizer Zivilbevolkerung, aber auch von der Presse, von
Politikern und Wirtschaftsunternehmern mit Terrorismus in Verbindung
gebracht wurden. Mit den Werkzeugen einer foucaultschen Machtanalyse
soll die Motivation derjenigen BiirgerInnen analysiert werden, die aus freien
Stiicken das Gehor der Behorden und der Regierung suchten und Initia-
tiven starteten, die auf keine staatliche Anweisung zuriickgefithrt werden
kénnen. Was kann eine solche Analyse des Verhiltnisses von Staat und Zi-
vilbevélkerung in den 1970er Jahren zu einer kritischen Einordnung aktu-
eller antiterroristischer Sicherheitsdiskurse beitragen® Sind in den 1970er
Jahren verfasste Denunziantenbriefe mit aktuellen Internetforen zu verglei-
chen, in denen BuirgerInnen ihre MitbiirgerInnen anleiten, wie man sich als
»good citizens« fiir die Sicherheit der Nation einsetzen kann» Meine Ab-
sicht ist es nicht, eine prizise vergleichende Analyse vorzulegen. Vielmehr
wird die zeitliche Distanz zu den Ereignissen fruchtbar gemacht, um mit
dem begrifflichen Instrumentarium Foucaults die Produktion von >innerer
Sicherheit« als gouvernementale Subjektivierungs-, Normalisierungs- und
Ausschliessungspraktiken zu lesen.

Entscheidendes Kriterium einer foucaultschen Machtanalyse ist es, die
Sicherheitspraktiken einzelner BiirgerInnen in diskursiven Ereignissen
zu verorten. Der Erkenntnisgewinn liegt nicht im Verstehen der Einzigar-
tigkeit der Motivation der BiirgerInnen, sondern in der Verschiebung des
Blicks auf die Bedingungen der Thematisierung von Sicherheit und Ter-

3 | Foucaultspricht von »conduite« oder »Fithrung« als Spezifitit dieser Artvon
Machtbeziehung. Vgl. Michel Foucault: »Subjekt und Machtx, in: S IV, 269-294, hier
286f.

4 | Vgl. Einleitung von Patricia Purtschert/Katrin Meyer/Yves Winter in diesem
Band. Vgl. auch Regina Brunnett/Stefanie Grife: »Gouvernementalitit und Anti-Ter-
ror-Gesetze. Kritische Fragen an ein analytisches Konzept, in: Marianne Pieper/En-
carnacién Gutiérrez Rodriguez (Hg.), Gouvernementalitit: ein sozialwissenschaft-
liches Konzept im Anschluss an Foucault, Frankfurt a.M., New York: Campus 20053,
S. 50-67, hier S. 61.

5 | Vgl. »Recognizing and reporting terrorist activity«, Corporation for National
and Community Service, The Rescource Center, http://nationalserviceresources.org/
epicenter/practices/index.php?ep_action=view&ep_id=949 vom 1. Mai 2007; Vgl
auch www.werenotafraid.com vom 1. Mai 2007.
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rorismus in ihrer Verbindung zu anderen Aussagen. Um sich der spezi-
fischen Machtkonstellation des antiterroristischen Sicherheitsdiskurses der
1970er Jahre zu nihern, gilt es, die Biirgerinitiativen in ihrem Verhiltnis
zu medialen, politischen und wirtschaftlichen Aussagen zu Terrorismus
und Sicherheit zu betrachten. Dies erfolgt aus der Uberzeugung, dass die
Medienberichterstattung, politischen Debatten, staatlichen Massnahmen,
wirtschaftlichen Rationalititen und Biuirgerinitiativen fiir den damaligen
antiterroristischen Sicherheitsdiskurs genauso konstitutiv waren wie der
Terrorakt selbst.®

1. Gouvernementale Regierungstechniken

In den 1970er Jahren kamen in Europa staatliche Repression und Disziplin
zunehmend unter Beschuss — unter anderem beférdert durch das von der
Antigefingnisbewegung und anderen sozialen Bewegungen in Umlauf ge-
brachte Wissen tiber die Auswirkungen von Isolationshaft auf die Gesund-
heit? Zur selben Zeit wurde den Massenmedien und ihrer Wirkungsweise auf
die Menschen immer grossere gesellschaftliche Bedeutung zugeschrieben.?
So auch Foucault, der sich aus einer machttheoretischen Sicht nun vermehrt
mit massenmedialer Bedeutungskonstruktion auseinandersetzte. Mit der tra-
ditionellen Vorstellung von Macht als Repression und Manipulation konnte
die Wirkungsweise der Medien nur unzulinglich analysiert werden. Foucault
zufolge gilt es nun, massenmediale Machteffekte als gouvernementale Regie-
rungsform zu begreifen. Mediale Normalisierungstechniken, beispielsweise
die der Stereotypisierung von Personen und der Personalisierung von Ereig-
nissen, sind >lenkender«< Natur: Sie legen gewisse Lesarten nahe und machen
Identifikationsangebote, die zwar vordergriindig an alle LeserInnen adressiert
sind, aber nicht von allen genutzt werden (kénnen) (vgl. US, 277). Dies lisst
sich besonders deutlich an der Berichterstattung tiber Terrorismus zeigen. In
der Regel wurde dieser in stereotypisierten Figuren personifiziert und einem
kollektiven >Wir« entgegengesetzt. Diesen Prozess werde ich im Anschluss an
Stuart Hall als >Othering< bezeichnen. Hall legt mit Bezug auf Jacques Derrida

6 | Einzentrales Merkmal antiterroristischer Sicherheitsdiskurse ist die antago-
nistische und kausale Beziehung, die zwischen terroristischer Bedrohung und inne-
rer Sicherheit konstruiert wird.

7 | Neben den Informationen des Komitees gegen Isolationshaft und der Aktion
Strafvollzug war es vor allem das psychiatrisch-medizinische Wissen des Ziircher
Arztes Ralf Binswanger, das den schweizerischen Antigefingnisdiskurs prigte. Vgl.
Ralf Binswanger: Zum Problem langdauernder Untersuchungshaft, in: Schweize-
rische Zeitschrift fiir Strafrecht 91 (1975), S. 406-420.

8 | Vgl. Stuart Hall: »Kodieren/Dekodieren, in: Juha Koivisto/Andreas Merkens
(Hg.), Stuart Hall. Ideologie, Identitit, Reprisentation. Ausgewihlte Schriften 4,
Hamburg: Argument 2004, S. 66-8o.
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dar, wie sich kollektive Identititen, insbesondere nationale Identititen, aus Dif-
ferenzen, beispielsweise aus >WirIhr«-Konstruktionen herstellen.> Terroris-
mus wurde in den Medien zum vermeintlich ginzlich >Anderenc stilisiert, in-
dem die >Andersartigkeit< wissenschaftlich untermauert, das Risiko quantifi-
ziert und einer Kosten-Nutzen Rechnung unterzogen wurde. Damit waren die
Massenmedien massgeblich daran beteiligt, elementare Differenzen zwischen
TerroristInnen und einer kollektiven nationalen Identitit zu konstruieren, die
Grenzen zwischen den zwei Gruppierungen jedoch nie ginzlich zu fixieren.*

Auch das zivilgesellschaftliche Engagement fiir innere Sicherheit ldsst
sich nicht mit der herkémmlichen Vorstellung repressiver Machtausiibung
eines einheitlichen, zentralisierten Staats erkldren, mit einem foucaultschen
Staats- und Machtverstindnis hingegen sehr wohl: Macht befindet sich laut
Foucault nicht im Besitz der >Michtigens, sondern ist jeglichen Beziehun-
gen intrinsisch (vgl. GG [, 14)." Macht kann somit nicht auf die Ausiibung
und Beglaubigung von staatlicher Herrschaft reduziert werden.” Gleichsam
ist davon auszugehen, dass sich Macht in staatlichen Institutionen zu Herr-
schaft sedimentiert und sich Machtbeziehungen in staatlichen Institutionen
biindeln.® So erlaubt es der rechtliche Rahmen eines Nationalstaates, mit
Gesetzen, internationalen Abkommen und, wenn nétig, Polizeirepression
gegen vermeintlich staatsfeindliche Bestrebungen vorzugehen. Er ist die Be-
dingung fiir ein ganzes Ensemble an Uberwachungs-, Diagnose-, Prognose-
und Klassifizierungstechniken. Foucault spricht in diesem Zusammenhang
auch von einer Regierungsrationalitit der Sicherheit."# Damit verschiebt sich

9 | Vgl. Stuart Hall: »Introduction: Who needs >Identity<«, in: Stuart Hall/Paul
Du Gay (Hg.), Questions of Cultural Identity, London: Sage Publications 1996, S. 4ff.;
vgl. auch Dominique Grisard: »Ein Terroristenprozess als Medienereignis. Die Kons-
truktion von Nation in der Schweizer Presse in den spiten 1970er Jahren, in: Traver-
se 3 (2000), S. 137-152, hier S. 138f.

10 | Foucaultverweistauf Rechte der Regierten, die man den TerroristInnen der
RAF zu entziehen drohte, wihrend die Behérden »mit den Medien als zweite Bithne«
ihre Position stirkten; vgl. Michel Foucault: »Wird Klaus Croissant ausgeliefert?, in:
S II1, 468-474, hier 473; vgl. auch Michel Foucault: »Von nun an steht die Sicherheit
iiber den Gesetzenc, in: S 1111, 474-477.

11 | Indiesem Sinneistauch Widerstand zu denken, den man sich laut Foucault
weniger als »Ort der Grossen Weigerung« vorzustellen hat, sondern als zahlreiche
einzelne Widerstandspunkte, die »nur im strategischen Feld der Machtbeziehungen
existieren kénnen« (SW I, 16f)).

12 | Dass sich Macht von »unten« konstituiert, erklirt Foucault u.a. in SW 1,
115.

13 | Foucault definiert Herrschaft als institutionalisierte Macht. Vgl. Michel
Foucault: »Subjekt und Machtx, S. 293f; ders.: Dispositive der Macht. Uber Sexuali-
tat, Wissen und Wahrheit, Berlin: Merve 1978, S. 79; SW I, 113.

14 | DenBegriff»Regierung«umschreibt Foucaultmit»Lenkungdes Verhaltens
von Individuen und Gruppen«: vgl. Michel Foucault: »Subjekt und Machtx, S. 287.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

SCHWEIZER SICHERHEITSDISKURSE DER SPATEN 1970ER JAHRE | 177

auch das Erkenntnisinteresse einer Machtanalyse, ist nun doch davon aus-
zugehen, dass es nicht einzig um die staatliche Repression von kriminell
handelnden und politisch andersdenkenden Menschen geht, sondern um
subtiler agierende Machtformen der Regierung.

Ausgehend von Michel Foucaults Vorlesungen zu Gouvernementalitit
und Sicherheit (GG [ und II) geht es in diesem Beitrag darum, eine Regie-
rungsrationalitit zu denken, die mit Sicherheit argumentiert und mittels
Subjektivierung bzw. Normalisierung operiert. Das Augenmerk liegt nun
auf Techniken, die Zivilgesellschaft als Sicherheitsgesellschaft und ihre
BewohnerInnen als »sicherheitsverantwortliche« StaatsbiirgerInnen bzw.
ArbeitnehmerInnen hervorbringen. Um es in die Worte Foucaults zu
fassen: Von Bedeutung ist die Wechselbeziehung »zwischen Sicherheits-
technik und der Bevélkerunge, die »zugleich als Objekt und Subjekt die-
ser Sicherheitsmechanismen« fungiert (vgl. GG I, 27). BiirgerInnen sind
einerseits ProduzentInnen von Sicherheit, andererseits aber auch deren
Zielgruppe.s Statt also die Trennung von Zivilgesellschaft und Staat in
den Vordergrund der Analyse zu stellen und Zivilgesellschaft als Gegen-
pol staatlicher Herrschaft oder ckonomischer Ausbeutungsverhiltnisse
zu begreifen, gilt es vielmehr, nach den Machtverhiltnissen zwischen ih-
nen zu fragen, Machtbeziehungen, die gewisse Menschen ermichtigen,
das »Recht< auf das Leben, auf den Kérper, auf die Gesundheit« (SW I,
173f.) — und man koénnte hier anfiigen, das Recht auf Sicherheit - einzu-
fordern.

2. Die Kosten der Sicherheit - Die Medien

»Hindelbank wegen einer Terroristin fiir 1 Mio. umbauen? Gesucht wird
sichere Unterkunft fiir Gabriele Krocher nach Prozess«, so der Titel eines
Leitartikels des Berner Tagblatts im Mai 1978.® Zur Debatte stand der Bau
eines Hochsicherheitsgefingnisses fiir Gabriele Krocher-Tiedemann und
ihren Komplizen Christian Moller, beides Mitglieder der westdeutschen
Bewegung 2. Juni. Bei Gabriele Krécher-Tiedemann handelte es sich um
eine der meist gesuchten Terroristinnen des Jahres 1977. Nachdem sie 1975
im Austausch mit dem Politiker Peter Lorenz aus dem Gefingnis >freige-
presst« und nach Jemen ausgeflogen wurde, war Krocher-Tiedemann unter-

15 | In der schweizerischen direkten Demokratie wurden Sicherheitsmassnah-
men oft mittels Volksinitiativen lanciert und in Volksabstimmungen gutgeheissen
bzw. abgelehnt. Das Regieren mittels Sicherheitstechniken, so kénnte man argumen-
tieren, ist im schweizerischen Kontext also grundlegend mit soziopolitischen Prak-
tiken wahlberechtigter Bevilkerungsgruppen verwoben.

16 | HeinzW. Miiller: »Hindelbank wegen einer Terroristin fiir 1 Mio. umbauen?
Gesucht wird sichere Unterkunft fiir Gabriele Krocher nach Prozess«, in: Berner
Tagblatt vom 6.5.1978.
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getaucht. Sie wurde erst wieder im Dezember 1977 gesichtet, als sie und
ihr noch weitgehend unbekannter Kollege Christian Méller iiber die >grii-
ne Grenze«< in die Schweiz einzureisen versuchten. Nach ihren Papieren
gefragt, zlickte Krocher-Tiedemann stattdessen ihre Pistole. Thre Schiisse
verletzten zwei Schweizer Grenzwichter schwer. In der Folge wurden Kro-
cherTiedemann und Christian Moéller des versuchten Mordes angeklagt.
Noch bevor ein Schweizer Gericht die beiden rechtmissig verurteilt hatte,
wurde in den Medien tiber den Vollzugsort der beiden verhandelt. Dabei
stellten JournalistInnen die Verhiltnismassigkeit eines teuren Neu- oder
Umbaus fiir die Unterbringung einer einzigen deutschen Terroristin zur
Diskussion. Am liebsten hitte man die beiden Mitglieder der Bewegung 2.
Juni an die Bundesrepublik ausgeliefert. Doch dafiir waren die rechtlichen
Bedingungen nicht gegeben.” »Niemand will sie. In der Schweiz fehlt ein
Terroristen-Gefingnisx, titelte die Weltwoche im August 1978.% Dies stellte
insbesondere fiir die Inhaftierung Gabriele Krocher-Tiedemanns ein Pro-
blem dar. Fiir Frauen fehlten zeitgemisse Hochsicherheitszellen ginzlich,
wihrend gesetzliche Regelungen die Inhaftierung Krécher-Tiedemanns in
einem Méinnergefingnis nicht erlaubten.”® Die Presse mutmasste, Mitglie-
der terroristischer Organisationen kénnten Befreiungsaktionen planen, soll-
te herauskommen, dass Méllers und Krdcher-Tiedemanns Vollzug nicht den
Sicherheitsstandards fiir internationale TerroristInnen entspreche. Vor die-
sem Hintergrund appellierte sie an die Schweizer SteuerzahlerInnen, das
Ausmass der Gefihrdung ihrer Sicherheit mit den Kosten fiir eine sichere
Strafanstalt abzuwigen.

Ahnlich verlief die Diskussion iiber den Gerichtsprozess der beiden
mutmasslichen Terroristinnen: »Morgen Vormittag um 9.30 Uhr beginnt
in Pruntrut einer der teuersten Prozesse, der jemals in der Schweiz geftihrt
wurde: Mit rund einer Million Franken stehen die beiden mutmasslichen

17 | Die Medien stilisierten Gabriele Krécher-Tiedemann sowohl als Midchen
von nebenan als auch als unberechenbare Unbekannte. Damit konstruierten sie die
terroristische Gefahr als fremd und allgegenwirtig zugleich. Dies entspricht der
Logik der Kriminalberichterstattung, wie sie Foucault in Uberwachen und Strafen
beschreibt (US, 370). Die Presseberichterstattung im Fall Krécher-Tiedemann sug-
gerierte, dass sich auch brave Nachbarsmidchen jederzeit als gefahrliche Terroris-
tinnen entpuppen kénnten und bestitigte ein bereits bestehendes Misstrauen der
Bevolkerung gegeniiber Neuem und Fremdem.

18 | »Niemand will sie. In der Schweiz fehlt ein Terroristen-Gefingnis«, in: Die
Weltwoche vom 12. 7.1978.

19 | »Die offene Konzeption des einzigen Frauengefingnisses der Schweiz, die
Anstalten in Hindelbank (BE), bietet den Vollzugsbehérden Kopfzerbrechen: Wohin
mit der mutmasslichen Terroristin Gabriele Krécher-Tiedemann nach dem Prozess?«
(H. W. Miiller: »Gesucht wird sichere Unterkunft fiir Gabriele Krocher nach Prozess.
Hindelbank wegen einer Terroristin fiir 1 Mio. Umbauen?«, in: Berner Tagblatt vom

6.5.1978).
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Terroristen Gabriele Krocher-Tiedemann (277) und Christian Méller (29)
dem bernischen Staatssickel zu Buche, Prozesskosten und Untersuchungs-
haft zusammengerechnet!«*° Die Medien wurden nicht miide, iiber die ho-
hen Gerichts- und Vollzugskosten zu schreiben: »Bauliche Massnahmen,
zusitzliches Personal und weiterer Aufwand zusammengerechnet, besche-
ren Terroristen der Allgemeinheit einen weitaus massiveren Klacks.«* Sie
rechneten den LeserInnen vor, wie teuer Gabriele Krocher-Tiedemanns und
Christian Méllers Zuchthausstrafe von 15 bzw. zwolf Jahren »der Allgemein-
heit« zu stehen kime.>?

Die1gyoer Jahre waren durch eine hochst polarisierte politische Kultur in
Westeuropa gekennzeichnet, als BiirgerInnen sich in sozialen Bewegungen
mobilisierten, sich in urbanen Zentren terroristische Zellen formierten und
in den Medien wie in der Politik mit einer ausgeprigten Kalten-Krieg-Rhe-
torik vor Terrorismus gewarnt wurde.? Auch die Schweiz war keine terror-
freie Insel, obwohl sie sich mit Vorliebe als solche prisentierte.?4 Zwischen
1968 und 1978 wurden 251 Bombenattentate von Menschen mit extremis-
tischem Hintergrund veriibt.* Im September 1970 entfithrten Mitglieder
der People’s Front to Liberate Palestine (PFLP) eine Swissair Maschine mit
143 Flugpassagieren und zwolf Besatzungsmitgliedern an Bord. Im selben
Jahr explodierte eine Bombe in einer Swissair Maschine mit Destination
Tel Aviv. Die 47 Passagiere und Besatzungsmitglieder waren sofort tot.¢ In
den 1970er und 198cer Jahren nahm die Schweizer Polizei eine Handvoll
kleinerer Terroristenzellen mit internationalen Beziehungen fest, Gruppie-
rungen, die der Offentlichkeit selten als eigenstindige Zellen prisentiert,
sondern entweder als jugendliche NachahmungstiterInnen belichelt oder

20 | Rolf Widmer: »Eine Million! So viel kostet uns der Terroristen-Prozess«, in:
Sonntagsblick vom 11.6.78, S. 6f.

21 | »Niemand will sie. In der Schweiz fehlt ein Terroristen-Gefingnis«, in: Die
Weltwoche vom 12.7.1978.

22 | Im Bericht der Boulevardzeitung Sonntagsblick wurde der Eindruck er-
weckt, als seien bereits Fernsehkameras und Scheinwerfer installiert sowie die im
Schlossturm untergebrachten Gefingniszellen in den letzten Wochen fiir 68.000
Franken renoviert worden. Vgl. auch »RAF-Leute im Schloss Wimmis? Haftanstalt
fiir Terroristen noch nicht bestimmt, in: Der Bund vom 25.8.1978.

23 | Inder Schweiz setzte ein nicht zu unterschitzender gesellschaftlicher Wan-
del ein, nicht zuletzt aufgrund des 1971 eingefiithrten allgemeinen Wahl- und Stimm-
rechts fiir Frauen.

24 | Vgl. »Transitland fiir Terroristen, in: Basler Zeitung vom 6.5.1977; »Terro-
rist, mach mal Urlaub in der Schweiz«, in: Frankfurter Rundschau vom 22.11.1977;
»Schweizer sind in erster Linie >Lieferanten«, in: Tages-Anzeiger vom 20.4.1977.

25 | Meinrad Suter: Kantonspolizei Ziirich 1804-2004, hg. von Kantonspolizei
Ziirich und Staatsarchiv des Kantons Ziirich, Ziirich: Sihl-Druck AG 2004, S. 298.

26 | Die Attentiter wurden im Kreis der Volksfront zur Befreiung Palistinas ver-
mutet. M. Suter: Kantonspolizei, S. 286.
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als Marionetten internationaler Terroristennetzwerke stilisiert wurden.
Nicht zuletzt waren da noch >internationale Terroristinnen< wie Gabriele
Krocher-Tiedemann, die in der Schweiz verhaftet werden konnten.

Im Jahre 1978, nur wenige Monate nachdem der von der RAF entfiithrte
deutsche Arbeitgeberprisident Hanns-Martin Schleyer in Miilhausen tot
aufgefunden wurde, diskutierte man in der Schweiz also erhitzt tiber den
Vollzugsort Gabriele Krocher-Tiedemanns und Christian Méllers.>” Das Me-
dienereignis um die Unterbringung der TerroristInnen kénnte als ein Relikt
dessen betrachtet werden, was Foucault in Uberwachen und Strafen »thea-
tralische Wiedergabe« (US, 60) nannte, ein effizienter Weg, den Feind in
einem o6ffentlichen Spektakel zu bezwingen.

So lohnt es sich, zwei Aspekte dieser Debatte genauer zu betrachten,
niamlich mit welcher Selbstverstindlichkeit die Schweizer Presse den Terro-
rismus als etwas Fremdes stilisierte, und mit welcher Deutlichkeit und Kon-
sequenz sie an die steuerzahlenden BiirgerInnen appellierte. Die Medien
stellten wiederholt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Wahrung
der Sicherheit vor dem internationalen Terrorismus und den Kosten her, die
den SteuerzahlerInnen daraus erwachsen wiirden. Statt ihren Fokus auf den
Grossrat und Regierungsrat des Kantons Bern zu legen, die iiber den Voll-
zugsort und iiber neue Sicherheitsbestimmungen entscheiden wiirden, mo-
bilisierte die Presse die steuerzahlenden BiirgerInnen, diese Entscheide zu
beeinflussen. In Althusserschen Termini gesprochen, kann diese Mediende-
batte uiber die >sichere< Unterbringung zweier auslindischer TerroristInnen
als Anrufung des staatsbiirgerlichen Subjekts gelesen werden. Indem einer-
seits suggeriert wurde, dass »alle< vom Terrorismus bedroht wiirden, wurde
auf eine Strategie der Totalisierung zuriickgegriffen, die das Individuum als
Teil eines Gesellschaftskorpers interpelliert. Von den Medien konnte diese
Strategie dazu genutzt werden, eine Gesamtbevolkerung iiber die Abgren-
zung zum Terrorismus zu konstruieren. Indem die Medien den LeserIn-
nen die Sicherheitskosten vorrechneten, verliehen sie der terroristischen
Bedrohung materielle Konturen, die sie kausal mit dem sicheren Leben der
Schweizer Bevolkerung verkniipften.

Doch die Medien richteten sich nicht gleichermassen an alle. Adressiert
wurden diejenigen ZeitungleserInnen, die in der Schweiz auch Steuern
entrichteten, waren es doch ihre Steuergelder, welche die Schweizer Be-
volkerung vor den zwei auslindischen >TerroristInnen«< beschiitzen sollten.
Erwihnenswert ist hier, dass sich zu dieser Zeit die Gruppe der Steuerzah-
lerInnen vornehmlich aus erwerbstitigen Schweizer Minnern zusammen-
gesetzt haben duirfte.?® Diese Steuerzahler wurden explizit in ihrer individu-
ellen Verantwortung gegeniiber dem Nationalstaat angerufen. Somit stellte

27 | Ausserdem wurde in dieser Zeit auch die Einfithrung einer Bundessicher-
heitspolizei kontrovers diskutiert. 1978 kam die Vorlage vor das Volk und wurde ab-
gelehnt.

28 | Gemiss dem bis Ende 1987 giiltigen schweizerischen Ehegesetz hatte der
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die Presse eine ganz spezifische Subjektposition zur Verfiigung, indem sie
diejenigen unter den LeserInnen ermichtigte am Sicherheitsdiskurs teilzu-
nehmen, die ihre Pflicht als Steuerzahler erfiillten. Diesen Diskursteilneh-
merInnen wurde aber auch auferlegt, mit ihrer Entscheidungsmacht verant-
wortungsvoll umzugehen und die potentielle Bedrohungssituation richtig
einzuschitzen (vgl. US, 395). Als steuerzahlende StaatsbiirgerInnen hatten
sie das Recht und die Pflicht, sich am Sicherheitsdiskurs zu beteiligen. Da-
ran zeigt sich, dass die medialen Subjektivierungs- und Normalisierungs-
techniken konstitutiv mit Sicherheitsrationalititen, der »Sicherung des Le-
bens, verschaltet waren, ohne dass die rechtliche Macht ihre Bedeutung
verloren hitte. Schliesslich ging es nach wie vor darum, die >TerroristInnenc<
sicher hinter Gittern zu wissen.

3. Biirgerinitiativen

Der Appell der Presse an die Biirgerpflicht der Schweizer Zivilgesellschaft
mag insofern erstaunen, als SchweizerInnen sich bereits aktiv fir die in-
nere Sicherheit ihrer Nation einsetzten. In dieser Zeit verzeichnete die Po-
lizei eine zunehmende Anzahl Telefonate und Briefe. Gemeldet wurden
Beobachtungen tiber verdichtige Aktivititen und Personen. So erhéhten
sich beispielsweise die Notrufe an die Ziircher Kantonspolizei von 22.000
Anrufen im Jahre 1976 innerhalb von fiinf Jahren auf 29.000.29 In zahl-
reichen Briefen wurden die eigenen Beobachtungen und Uberlegungen
zum Terrorismus den Behorden mitgeteilt, seien dies Informationen iiber
Verhaltensweisen und Personen, die sich in der Nachbarschaft ereigneten,
Kritik an der staatlichen Terrorbekimpfung oder Vorschlige, wie potentielle
Entfithrungsopfer zu schiitzen seien. Was ermichtigte BlirgerInnen, sich in
dieser Art an lokale Polizeikrifte, die Bundespolizei und das Eidgendossische
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) zu wenden, oder ihr Anliegen direkt
an den Bundesrat zu richten? Welche Machteffekte generierte das Beobach-
ten und Anzeigeerstatten?

R.W., ein Rechtsanwalt aus einer reputablen Berner Familie, schrieb im
April1978 an Bundesrat Kurt Furgler, den damaligen Vorsteher des EJPD und
stellte fest: »Mit politischen Terrorakten werden nicht nur Einzelpersonen,
sondern auch unser demokratischer Staat, unsere christliche Kultur und
freie Gesellschaft direkt und in ernstzunehmender Weise angegriffen«.° In

Ehemann als Oberhaupt der Familie das eheliche Vermégen zu verwalten. Das wih-
rend der Ehe erarbeitete Vermogen gehorte ihm allein.

29 | M. Suter: Kantonspolizei, S. 298f.

30 | BARE 4320 C, Briefvon R.W., Fiirsprecher in Bern, an BR Dr. Kurt Furgler,
Vorsteher des EJPD, 24.4.1978, S. 1-4, hier S. 1: »Auch in der Schweiz steht die Bevol-
kerung unter dem tiefen Eindruck der Anschlige des politischen Terrors, darunter

besonders der Entfithrungen. [...] Schon das nichste Mal kann ein Schweizer Opfer
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seinem mehrseitigen Brief vertrat R.W. die Meinung, dass der Grossteil der
Schweizer Bevilkerung gesetzliche und polizeiliche Einschrinkungen in
Kauf nehmen wiirde, damit erfolgreich gegen den Terrorismus vorgegangen
werden kénne. Es war ihm ein grosses Anliegen, die Regierung darin zu be-
raten, wie potentielle Entfithrungsopfer am besten beschiitzt werden kénn-
ten. R.W. brachte Vorschlige fiir die Losung von Rechtsfragen und empfahl
den Einsatz von Alarmanlagen bei der Fahndung nach Gewaltverbrechern
und von Sirenen bei Entfithrungen’ In seiner Antwort unterstrich das
EJPD, dass es seine Ratschlige ernsthaft priifen wiirde, um den bestmogli-
chen Schutz vor terroristischen Anschligen gewihrleisten zu kénnen.3? Das
Antwortschreiben wurde von Bundesrat Furgler unterzeichnet.

Im selben Jahr meldete eine Frau, die anonym bleiben wollte und mit
»Ehefrau« unterzeichnete, ein mogliches terroristisches Versteck. Beunru-
higt sei sie aufgrund des Vorfalls im Jura, als Gabriele Krécher-Tiedemann
und Christian Moller zwei Grenzwichter verletzten. Sie sah sich veranlasst,
einen Verdacht zu melden, war sie doch der Uberzeugung, dass ein spi-
ritueller indischer Meister, der in der Umgebung von Winterthur wirke,
»Terroristen in Not« aufnehmen wiirde: »Leute hier zu verstecken, ist sehr
einfach, ganz besonders auch deshalb, da immer viele Auslinder als Giste
darin verkehren, schrieb sie der Bundespolizei in Bern.34 Sie wolle der an-
gezeigten Person nicht schaden, betonte die Verfasserin mehrfach, rechtfer-
tigte ihr Vorgehen jedoch mit der »Sicherheit des Schweizer Volkes«.35 Diese
Sorge veranlasse sie auch, die unsorgfiltige Grenzkontrolle am Schweizer
Zoll zu monieren, die im Unterschied zur deutschen Passkontrolle nachlis-
sig anmute 3¢ Thre Kritik unterstrich sie mit einer Anekdote: Neulich habe

einer Entfithrung sein. Mein Vorschlag — er erfolgt fiir den Fall, dass er nicht schon
erwogen wurde — betrifft vor allem die Bekimpfung der Entfithrungen, ist aber auch
auf andere Uberfille, z.B. Kernkraftwerke usw. anwendbar. [...] Die grosse Mehrheit
des Schweizervolks ist motiviert, im Interesse der Terrorbekimpfung auch gewisse
Unannehmlichkeiten und Umtriebe in Kauf zu nehmen.«

31 | Ebd, S.2f.

32 | »Mit Ihnen teilen wir die Sorge dariiber, dass die Erfahrungen im benach-
barten Ausland eine recht diistere Prognose aufscheinen lassen und die Maglich-
keiten zum Schutz gefihrdeter Objekte und vorab Personen in einem freiheitlichen
Rechtsstaat von vornherein beschrinkt sind. Sie konnen indes versichert sein, dass
die verantwortlichen Stellen in Bund und Kantonen die Zeichen der Zeit erkannt ha-
ben und laufend priifen, in welcher Weise sich die Abwehr terroristischer Gewaltakte
verbessern lisst.« BAR E 4320 C, Antwortschreiben von BR Dr. Kurt Furgler, EJPD,
an Flrsprecher RW.,, Bern, undatiert, S. 1-2.

33 | BARE 4320 C, Brief von Ehefrau (anonym) an Bundespolizei, Bern, betrifft
Terroristenverstecke, 25.4.1978, S. 1-3, hier S. 2.

34 | Ebd, S.1.

35 | Ebd, S.3.

36 | Ebd.,S.3.
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sie an einem Nachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann von einem Res-
taurant an einem Grenzposten beim Bodensee aus beobachtet, wie nachlis-
sig Schweizer Zéllner bei der Uberpriifung der einreisenden Personen am
Grenziibergang vorgingen. Schliesslich plidierte sie dafiir, die BiirgerInnen
zur Bekdmpfung des Terrorismus zu mobilisieren: »Wie wire es, wenn die
Polizei immer wieder Aufrufe iiber die Zeitung machen wiirde, dass sich
Menschen melden mogen, die vielleicht von Verstecken fiir Terroristen et-
was wissen. Wenn die Terroristen keine Verstecke finden und kein Geld
bekommen — kénnen sie auch weniger Schaden anrichten.«’” Ahnlich argu-
mentierte ein minnlicher Anrufer, der seinen Namen der Kantonspolizei
Ziirich nicht nennen wollte, weil er Racheakte befiirchtete3® Er zeigte eine
Frau an, die er verdichtigte, an einer Bombendrohung beteiligt gewesen zu
sein. Der Anzeigeerstatter nannte der Polizei nicht nur ihren Namen, ihre
Adresse und die Tatsache, dass sie eine schwere Raucherin war. Der Anru-
fer betonte ausserdem, dass es sich um eine radikale Feministin und Lesbe
handle3? Auch 1978 meldete ein Insasse des Berner Bezirksgefingnisses
seine Beobachtungen iiber verdichtige Aktivititen, die er von seinem Zel-
lenfenster aus mitverfolgen konnte.4° In den Akten der Bundespolizei finden
sich ausserdem einige Hinweise auf Schweizer BiirgerInnen, die Personen
aus ihrer Nachbarschaft als potentielle sTerroristinnen< denunzierten. Meist
handelte es sich dabei um auslindische Personen.#

Die Durchsicht der zahlreich eingegangenen Briefe und der Telefonauf-
zeichnungen macht deutlich, dass der Zeigefinger auf AuslinderInnen, Ju-
gendliche, Linke, Lesben und Schwule, Kommunarden und auf all diejenigen

37 | Ebd, S.3.

38 | BAR E 4320 C, Brief der Stadtpolizei Ziirich an die Schweizerische Bun-
desanwaltschaft, betrifft Sprengstoffanschlag auf das Amtshaus Bern vom 14.7.1978,
Uberpriifung der D.R.-M., 21.7.1978, S.1-3.

39 | Die Kantonspolizei iiberpriifte die verdichtigte Frau, konnte jedoch keine
Verbindungen zu Terroristennetzwerken feststellen. Die Ergebnisse der Uberprii-
fung — auch wenn sie mit dem Bombenanschlag nichts zu tun hatten — wurden do-
kumentiert und archiviert: »Mit den Arbeitsleistungen waren die Arbeitgeber zufrie-
den, doch soll es immer wieder zu Spannungen mit der sMédnnerwelt< und normal
veranlagten Frauen gekommen sein.« Vgl. BAR E 4320 C, Brief der Stadtpolizei Zii-
rich an die Schweizerische Bundesanwaltschaft, betrifft Sprengstoffanschlag auf das
Amtshaus Bern vom 14.7.1978, Uberpriifung der D.R.-M., 21.7.1978, S. 1-3, hier S. 2.

40 | BARE4320C, Briefvon H.B., inhaftiertim Bezirksgefingnis Bern, an Bun-
desanwaltschaft, Bern, betrifft Sprengstoffanschlag gegen das Amtshaus, 18.9.1978,
S.1-4.

41 | Vgl. BAR E 4320 C, Erhebungsbericht Kantonspolizei Ziirich zu Handen
Kantonspolizei Ziirich, Spezialabteilung 2, betreffend Feststellung der Bewohner in
der Liegenschaft xxx, Ziirich, Kontrolle aufgrund von Blatt mit folgendem Vermerk
adressiert an Kriminalpolizei: »Sympathisant von RAF, Japanerin und Franzésin,

Liegenschaft xxx«, 1.11.1977, S. 1-3.
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gerichtet wurde, die einen alternativen Lebensstil pflegten oder einen nicht-
christlichen Glauben praktizierten. Offensichtlich war es im Rahmen dieser
Briefe moglich, fremdenfeindliche, sexistische, homophobe oder anderweitig
diffamierende Aussagen zu machen. Hervorzuheben ist hierbei, dass es sich
bei den VerfasserInnen dieser Briefe um keine homogene Gruppe handelte:
die Briefe wurden von Frauen und Minnern, Hiftlingen, ArbeiterInnen und
Grossbuirgern geschrieben, wenn auch Briefe von Schweizer Minnern der
Mittel- und Oberschicht weit iitberwogen. Diese setzten sich aus unterschied-
lichen Interessen fiir einen »besseren Schutz fiir die Sicherheit der Biirger
angesichts ruchloserer und raffinierterer Terrormethoden«#* ein. Gemein-
sam war ihnen jedoch, dass sie ihre denunziatorische Titigkeit in der Re-
gel rechtfertigten und sich in diesem Zusammenhang als Schweizer auf das
Gemeinwohl ihrer Nation beriefen. Denunzieren wurde also in den Dienst
der Nation gestellt. Der Umstand, dass die denunziatorische Praxis in den
Briefen oder Telefonaten eigens gerechtfertigt wurde, legt den Schluss na-
he, dass sie keine Selbstverstindlichkeit darstellte und moglicherweise auch
umstritten war. Erst der nationale Zusammenhang, in den die Verfasser das
Denunzieren stellten, verlieh dieser Praxis die nétige Legitimitit.

So zeigt sich, dass verschiedenste Schweizerlnnen sich das Recht nah-
men, im Namen der Nation fiir die eigene Sicherheit und die anderer Biir-
gerInnen zu sorgen. Als StaatsbiirgerInnen konnten sie auf den nationali-
sierenden Mediendiskurs zuriickgreifen, der zwischen Schweizer Staatsbiir-
gerInnen und den >Anderenc eine klare Differenz markierte. Die Legitimitit
des Denunzierens schien demnach vor allem vom Besitz der Schweizer
StaatsbiirgerInnenschaft abzuhingen, wobei es gerade in diesem Zusam-
menhang interessant ist, dass Frauen weit seltener von diesem >Beschwerde-
recht< Gebrauch zu machen schienen.

Die Tatsache, dass die VerfasserInnen der Briefe derart unterschiedliche
Verhaltensweisen und Personen des Terrorismus verdichtigten, deutet aus-
serdem auf die Macht bestehender Wissenskategorien hin. Die Klassifizie-
rung als Terrorismus hatte einen vereinheitlichenden und diffamierenden
Effekt auf die damit in Verbindung gebrachten Individuen und Praktiken.
Das Klassifizieren verdidchtiger Personen und Verhaltensweisen war aber
nur denjenigen moglich, die sich in die Position des Staatsbiirgers begeben
konnten, und auch da wurde einigen mehr Gehor geschenkt als anderen. Je
nach Absender reagierten die Behorden unterschiedlich auf die Briefe. So
erhielt der angesehene Anwalt R.W. eine ausfiihrliche Antwort des Justizmi-
nisters, wihrend andere Schreiben lediglich archiviert wurden.4

42 | K.M.: »Referendum aus Ressentiments?«, in: Neue Ziircher Zeitung vom
20.6.1978.

43 | Der sich in Untersuchungshaft befindende H.B. wurde beispielsweise als
»nicht beschwerdeberechtigt« erachtet. »Ich finde es reichlich anmassend, wenn ein
Biirger wie B. die Arbeit der Polizei kritisieren will«, so der Kommentar des zustin-
digen Kantonspolizisten. BAR E 4320 C, Notiz der Kantonspolizei Bern, Nachrich-
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Dies erklirt ein Stiickweit, weshalb sich derart viele Biirgerlnnen oh-
ne rechtlichen Druck »von oben« vorbildlich fiir die innere Sicherheit ein-
setzten.+4 BiirgerInnen, die sich in Briefen an die Behtrden wandten, erhiel-
ten (Be-)Deutungsmacht im antiterroristischen Sicherheitsdiskurs. Dartiber
hinaus: Sich und seine Angste zu Erkennen zu geben, das Bezeichnen an-
derer Personen und das Hervorheben und Anzeigen auffilliger Verhaltens-
weisen waren ermichtigende Subjektivierungsweisen und als solche mass-
geblich daran beteiligt, die Schreibenden als StaatsbiirgerInnen hervorzu-
bringen und zu bestitigen. Beispielsweise zeichnete das Verfassen eines
Briefs den Biirger in seiner Individualitit aus: Als einzelnes >Ich< benannte
er oder sie andere Personen und Lebensweisen als potentielle Bedrohung
einer sicheren Schweiz. In diesem Akt des Identifizierens und Bezichtigens
unterwarf sich das Subjekt aber auch der Verantwortung des Staates, dem es
ermoglichte, Wissen tiber >Anderes, aber auch tiber sich und seine Mitbiir-
gerlnnen zu sammeln und zu verwalten. Wie Michel Foucault darlegt, ist
diese Verbindung von Individualisierung und Totalisierung konstitutiv fiir
das moderne Konzept des (staatsbiirgerlichen) Subjekts.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die beschriebenen
Biirgerinitiativen auf keine staatliche Strategie zurtickzuftihren sind. Trotz-
dem kann man davon ausgehen, dass sie den Staat ermichtigten: Indem sich
die BiirgerInnen an staatliche Behérden wandten, die ihre Befiirchtungen
aufnahmen, bearbeiteten oder auch nur verwalteten, liefen individuelle
Initiativen unweigerlich in staatlichen Hinden, priziser: bei den (Sicher-
heits-)Polizeibehorden zusammen. So besehen erklirt sich die machtvolle
Position des Staates damit, dass er von beunruhigten BiirgerInnen als zen-
trale Anlaufstelle anerkannt wurde und ihm damit Informationen iiber die
individuellen (Un-)Sicherheitsbediirfnisse zugetragen wurden. Es ist diese
Anerkennung und dieses Wissen des Einzelnen, die dem Staat das Regie-
ren ermoglichte. Denn wie Foucault darlegt, ist Machtausiibung und Regie-
ren nur moglich, wenn »man das Bewusstsein des Einzelnen kennt und zu
lenken vermag«.# Dank dem Wissen der BiirgerInnen wurde es staatlichen
Instanzen mdoglich, den Terrorismus ins »Innere einer Reihe wahrschein-

tendienst, betrifft: Beschwerdebrief H.B. vom 18.9.19778, im Bezirksgefingnis Bern,
an das EJPD, 11.10.1978.

44 | Militante Gruppierungen der 19770er Jahre zeichneten ein anderes Bild des
Schweizer Staats: Beispielsweise bezichtigte eine Westschweizer Gruppe die Schweiz
des Staatsterrorismus. Die Bevolkerung werde dazu aufgerufen, bei der Terroristen-
fahndung Polizist zu spielen: »Faire appel a la collaboration de la population pour
leur identification, c’est mettre un flic dans la téte de chacun, c’est inciter chacun a re-
garder les autres comme des suspects«. BAR E 4320 C, Renseignements et Sécurité,
rapportde V., inspecteur, 3 Monsieur le chef de service, Corps de Police, Département
de Justice et Police, Genf, 23.10.1977, S. 1-3, hier S. 3.

45 | Vgl. M. Foucault: »Subjekt und Machtx, S. 277.
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licher Ereignisse« (GG [, 19) einzugliedern, um seine Kosten in einem sozial
und 6konomisch hinnehmbaren Rahmen zu halten.

Die Subjektposition des Staatsbiirgers ermdglichte gewissen Schweize-
rlnnen, den bestehenden nationalisierenden Mediendiskurs aufzugreifen
sowie sich selbst mit den Aufgaben zu betrauen, die in einem Rechtstaat
in der Regel in den Bereich der Polizei und des Sicherheitsdiensts fallen.
Wie ich an der Mediendebatte und den Briefen gezeigt habe, fiihrte dies zu
einer Konzentration von Machtverhiltnissen in den Hinden eines dezentra-
len Staates. In einem nichsten Schritt gilt es zu beleuchten, wie sich wirt-
schaftliche und politische Interessen in dieses Zusammenspiel von Staat,
Medien und Zivilbevilkerung einfiigten. Zeigen werde ich dies an der Affi-
re um Ernst Cincera, dem wohl bekanntesten besorgten Schweizer Biirger
der 1970er Jahre.

4. Der»Preis«der Sicherheit -
Cincera und die Informationsgruppe Schweiz

Ernst Cincera, Mitglied der Freisinnig Demokratischen Partei (FDP)*® und
des Ziircher Kantonsrats, des Ziircher Gewerbeverbands und Prisident der
Informationsgruppe Schweiz, wurde am 19. November 1976 schlagartig als
»McCarthy im Schachtelkiseformat« und »Subversivenjiger« bekannt.+” An
diesem Tag verschaffte sich die linke Gruppierung »Demokratisches Man-
fest« Zugang zu Cinceras Biirordumlichkeiten.#® Was sie vorfand, war ein

46 | DieFreisinnigen (FDP), Griinderpartei des Schweizer Bundesstaats, besetz-
ten bis in die zweite Hilfte des 20. Jahrhunderts die Mehrzahl wichtiger Funktionen
in Wirtschaft, Staat, Wissenschaft, Militir und Presse. Aufgrund des Wirtschaftsauf-
schwungs und der damit verbundenen Verbesserung der schweizerischen Lebens-
verhiltnisse sowie des weit verbreiteten Antikommunismus hielt sich die Dominanz
der biirgerlichen Parteien auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei fungierte der Ge-
gensatz zwischen den biirgerlichen Parteien und der Linken bis in die zweite Hilfte
des 20. Jahrhunderts als wichtigste Trenn- und Konfliktlinie der Schweizer Politik.
Wichtigste Prinzipien der biirgerlichen Parteien lassen sich am FDP-Slogan fiir die
Nationalratswahlen von 1979 »Mehr Freiheit und Selbstverantwortung — weniger
Staat« zeigen. Dieser sollte nicht als Abkehr von ihrer Eigenschaft als staatstragende
Partei verstanden werden, sondern vielmehr die zentrale Bedeutung des Individu-
ums betonen sowie die Staatstitigkeit in spezifischen Bereichen einschrinken.

47 | Vor allem seine Spitzeltitigkeit und Diffamierung politisch linker Per-
sonen handelten Cincera den Vergleich mit dem Republikaner McCarthy ein, der
Anfang der 1950er Jahre in den USA eine gross angelegte Hetzjagd gegen Kommu-
nisten fithrte. Willy Wenk/Walter Renschler: »Affire Cincera. Ein CH-McCarthy im
Schachtelkiseformat, in: Basler AZ vom 3.12.1976.

48 | Einer der Aktivisten war Jiirg Frischknecht. Er wurde 1979 Mitherausge-
ber des Buches »Die unheimlichen Patrioten«, in dem Cincera eine zentrale Rolle
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umfangreiches Privatarchiv iiber die angeblich gefihrlichen und umstiirz-
lerischen Machenschaften der »Linken Szene«: Cincera hatte mit Hilfe von
Spitzeln eine Personenkartei von 3.500 Eintrigen angelegt und Personen aus
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Militir mit den Personendokumenten
beliefert. Mit dieser Fichierung sollten mdoglichst viele linksstehende bzw.
>gefihrliche« StellenbewerberInnen und Mitarbeiterlnnen aussortiert wer-
den.# Die berufliche Laufbahn von vielen Menschen wurde auf diese Weise
beeintrichtigt.

Die Schweiz sei eine logistische Basis des Terrorismus, waren sich
rechtsbiirgerliche Kreise um den FDP-Lokalpolitiker einig. Die schleichende
Ausbreitung des Terrorismus und die zunehmende Beeinflussung junger
Leute verlangten nach privaten Schutzvorkehrungen, denn das offene Ge-
sellschaftssystem der Schweiz biete der Verbreitung des Terrorismus gera-
dezu Hand, waren die Cinceristen tiberzeugt.s® »Vom K-Gruppen-Aktivisten
tiber die Frauenbewegte bis zum Trdumer, Schwulen oder den Punks sei
jedes Alter vertreten«s Leider wiirden die schweizerischen Behorden die
Gefihrlichkeit dieses »Jedermann Terrorismus« verkennen und zu wenig
gegen diese »breite [...] Schicht verschiedenster Unzufriedener« unterneh-
men.5> Angesichts der Untitigkeit des Staats begriissten diese rechten Kreise
private Sicherheitsvorkehrungen.

Bereits im April 1972 griindete Ernst Cincera gemeinsam mit Hans
Scharpf die Gruppe fiir zeitkritische Analysen (GzA). Im November 1974
folgte die Griindung der Informationsgruppe Schweiz. Diese zwei Orga-
nisationen erginzten sich hervorragend: Wihrend sich die GzA der Nach-
richtenbeschaffung und -archivierung widmete, diente die Informations-
gruppe Schweiz dazu, die gesammelten Informationen zu verbreiten.> Ab

spielt. Jurg Frischknecht u.a.: Die unheimlichen Patrioten. Politische Reaktion in
der Schweiz, Ein aktuelles Handbuch, Ziirich: Limmat Verlag 1979, 2. Auflage; Jiirg
Frischknecht/Ueli Haldimann/Peter Niggli: Die unheimlichen Patrioten. Ergin-
zungsband 1979-1984. Politische Reaktion in der Schweiz, Ein aktuelles Handbuch,
Zirich: Limmat Verlag 1984.

49 | Die Cincera-Affire wird oft als Vorbote der sogenannten »Fichen-Affire«
von 1989 bezeichnet. Vgl. Brigitte Studer: »Antikommunismus, in: Historisches
Lexikon der Schweiz (HLS), 1.2.2005, www.lexhist.ch/externe/protect/textes/d/
D27836.html vom 1.5.2007.

50 | Der Begriff »Cincerismus« wurde bereits 19772 von Pfarrer Kurt Marti ge-
braucht. Nach dem Skandal im November 1976 wurde »Cincerist« zum Synonym
eines »Denunziantenc. J. Frischknecht u.a.: Patrioten, S. 241.

51 | Jugendliche fiihlten sich von der spontanen und utopischen ausserparla-
mentarischen Oppositionspolitik angezogen und wiirden von alternativen Lebens-
formen verfiihrt. Vgl. »Jedermann-Terrorismus« fiir den Alltag«, Info+CH 44 (Okt.
1982), S. 4.

52 | Vgl.ebd., S.1.

53 | Vgl.J. Frischknecht u.a.: Patrioten, S. 256.
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1974 verdffentlichte sie zu diesem Zweck etwa 12mal jihrlich ein vier- bis
achtseitiges Bulletin namens WasWerWieWannWo (WWWWW), das bis
September 1975 den Untertitel »Information iber Agitation und Subversion
des politischen Extremismus in der Schweiz« trug.s+ Ein 22- bis 23-kopfiges
Patronatskomitee — darunter auch namhafte Personen aus dem Umbkreis der
Zircher FDP, bekannt als Ziircher Wirtschaftsfreisinn, — zeichnete fir das
Bulletin verantwortlich.ss

In der ersten Ausgabe des WWWWW im Jahre 1975 erlduterte die Infor-
mationsgruppe Schweiz, welche Absicht sie mit diesem Bulletin verfolgte:
»Der politische Extremismus von links und von rechts beschiftigt und bela-
stet die Gegenwart.«*® Mit regelmissig erscheinenden Informationen wolle
sie deshalb die Entwicklung des politischen Extremismus in der Schweiz
verfolgen, damit sich endlich »jeder Biirger eines demokratischen Staates«
selber ein Bild machen konne, so Cincera in einem Bulletin im Jahre 197857
Bisher fehle es an einer sachlichen Diskussion iiber den Extremismus:®
»Die auch in unserem Lande gefithrte Diskussion tiber den Terror ist mei-
stens durch personliche und emotionelle Meinungen geprigt und selten
Analyse eines Tatbestandes. Mit den folgenden Darstellungen soll durch
die Publikation von Quellen und der Definition von Begriffen zur Versachli-
chung der Diskussion beigetragen werden.«* Dass der Anspruch der Infor-
mationsgruppe Schweiz, wissenschaftlich und wertfrei zu informieren, im
Widerspruch zur ausgeprigten Militir- und Kriegsrhetorik des WWWWW
stand, tat ihrer Glaubwiirdigkeit in biirgerlichen Kreisen keinen Abbruch.
Aufgrund ihrer Einbettung in verschiedene politische und unternehme-
rische Netzwerke verfiigten sie iber einen grossen Handlungsspielraum.
Thr Ziel war es, ihren Aussagen iiber Extremismus und Terrorismus mit ex-
pliziten Beziigen auf Wissen und Wissenschaftlichkeit Glaubwiirdigkeit zu
verleihen.® Dadurch, dass sie vorgaben, sich gegen Extremismus von rechts

54 | Abder zwolften Ausgabe im Jahre 1977 erschien das >Informationsbulletin<
WWWWW unter dem Namen »Info+CHx.

55 | Das Patronatskomitee zihlte bis 1981 22 Mitglieder, nimlich M. Arnold,
Dr. J.A. Baumann, P. Blattmann, Dr. E. Brauchli, R. Burger-Nefflen, E. Cincera (Lei-
ter des Redaktionsausschusses), H.P. Egger, E. Fabel, R.R. Faes, H. Hellmiiller, A.
Huber, R. Kinzig, M. Kunz, U. Lenzlinger, J. Meier, Frau L. Salathé, H. Scharpf, J.
Schelbert, H. Setz, J. Teuscher, K. Woodtli, Dr. E. Zehnder. Im Juli 1981 stiess noch
Dr. W. Kolb zum Komitee.

56 | WWWWW 1 (Februar 197s), S. 1.

57 | »BI Biirgerinitiative: Legaler oder illegaler Widerstand?«, Info+CH 16 (Mai
1978).

58 | WWWWW 1 (Februar 197s), S. 1.

59 | »Terror, Info+CH 13 (Okt. 1977), S. 1.

60 | Laut Foucault sind Wissenschaft und Forschung integraler Bestandteil von
Sicherheitstechnologien, vgl. GG I, 25.
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wie von links und fiir positiv konnotierte Ziele wie Demokratie einzusetzen,
sicherten sie sich die Sympathie grosser Teile der Bevilkerung.

Ernst Cincera trat als Politiker, Autor, Redaktor des Bulletins der Infor-
mationsgruppe Schweiz und gefragter Redner im In- und Ausland an die Of-
fentlichkeit.* »Wann immer Ernst Cincera gerufen wurde — er kam, sprach
und agitierte: vor Krankenschwestern, Offizieren, Rotary Clubs, Mittelschii-
lern, Migros-Kadern, deutschen Offizieren, CDU-Mitgliedern, Industriel-
len, Lehrern — und selbstverstindlich in der Schweizer Armee«.®* In seinen
Offentlichen Auftritten gelang es ihm, seine gesammelten Informationen
und die in seinen Organen ver6ffentlichten Kommentare und Thesen fiir
die politische Mobilmachung gegen Staatsfeinde einem breiten Publikum
zuginglich zu machen. »Ernst Cincera hat sich seit vielen Jahren mit den
Methoden und Techniken und mit den strategischen und taktischen Ziele
dieser Konfliktformen auseinandergesetzt. Er zeigt in seinem Referat auf,
welche Rolle dabei Spionage, Subversion und Agitation sowie der internatio-
nale Terrorismus spielen«® lautete die Ankiindigung einer seiner Vortrige.
In populistischer Manier inszenierte er sich als pflichtbewussten Staatsbiir-
ger, der seinem Land nicht nur mit seiner soldatischen Wehrbereitschaft
diene, sondern auch damit, dass er seine MitbiirgerInnen auf die Bedrohung
durch >Jedermann-Terrorismus< aufmerksam mache. Der Biirger miisse sel-
ber initiativ werden, auch wenn dies die eigenmichtige Beschaffung von
Informationen bedeute, so die Botschaft der Informationsgruppe Schweiz.

Die Aufdeckung der Fichensammlung, Spitzeltitigkeiten und Informan-
tendienste der >Cinceristen« 16ste eine 6ffentliche Debatte tiber Terrorismus
in der Schweiz, tiber zivilgesellschaftlichen und staatlichen Staatsschutz,
das Gewaltmonopol des Rechtsstaats, demokratische Wege politischer Par-
tizipation und subversive und revolutionire Ideologie aus.®* Fiir die Medien

61 | Cincera erhielt 1983 den Athenium-Preis, »in Anerkennung seiner Ver-
dienste im unerschrockenen Kampf fiir die Bewahrung der demokratischen Frei-
heit in Verantwortung und seiner mutigen Informationstitigkeit zur Forderung des
Wehrwillens«. Der Athdneum-Club richtete sich an verunsicherte Blirgerinnen und
Biirger, die sich gegen die zunehmende Verstaatlichung und kulturelle und poli-
tische Einflussnahme der Linken einsetzen wollten. Vgl. J. Frischknecht/U. Haldi-
mann/P. Niggli: Patrioten, S. 645-652.

62 | Cincera war Oberstleutnant und hatte gute Verbindungen zum Militir, so
beispielsweise zum Anti-Terror Strategen Gustav Diniker. Vgl. ebd., S. 256.

63 | Archiv fiir Zeitgeschichte (AfZ), Vorlass Cincera. Vortrige, Manuskripte.
Zum Referat von Nationalrat Ernst Cincera: Die nichtmilitirischen Bedrohungs-
formen, undatiert.

64 | Juristen wurden aufgeboten, um eine Einschitzung iiber den privaten
Nachrichtendienst auf der einen und Personlichkeitsschutz auf der anderen Seite
abzugeben. Vgl. Giinter Stratenwerth: »Beschrinkter Personlichkeitsschutz, in: Die
Weltwoche vom 1.12.1978; Walter Haller: »Kein Raum fiir private Nachrichtendiens-
te«, in: Die Weltwoche vom 8.12.1976.
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war dies der Anfang einer Kampagne, die sich sowohl fiir als auch gegen
den >Subversiven-Jiger« richtete. Fiir die moderate Weltwoche handelte es
sich um einen »Schlagabtausch im Untergrund« zwischen privaten Staats-
schiitzern und linksautonomen Organisationen, die nun »Schutz vor den
Schiitzern« verlangten.% Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommen-
tierte »des Ziirchers kleines Watergate« und machte sich lustig, iiber die
»allzu grosse [...] Wachsamkeit des Schweizer Biirgers«.°® Nur zdgerlich di-
stanzierte sich die Neue Ziircher Zeitung von Ernst Cincera. Sie hatte der
Informationsgruppe Schweiz anfinglich noch eine Plattform geboten, um
die Griinde fiir ihre illegale Staatsschutztitigkeit darzulegen.®” Anders die
konservative Luzerner Zeitung Vaterland: Fuir sie deckten Cinceras »Spitzel-
dienste« wertvolle Informationen tber die agitatorischen und subversiven
Machenschaften demokratiefeindlicher Organisationen auf und waren ein
Grund, Ausziige aus Cinceras Archivmaterial tiber den Kommunistischen
Jugendverband der Schweiz (KJVS), die Aktion Strafvollzug Ziirich (AS-
TRA), das Kollektivzentrum (KOZ), den Kleinen Journalismuskurs der PdA
sowie die Mediengewerkschaft und die Schweizerische Journalisten-Uni-
on (SJU) abzudrucken.®® Die linke Presse war sich hingegen einig, dass in
der Schweiz Schniiffler am Werk seien, die unschuldige Biirger als »Extre-
misten« registrierten.®® Sie iibte grundsitzliche Kritik an einem Staat, der
Privatinitiativen gewihren liesse, die der Biirgerwehr dhnlich waren. Fir
sie war die Affire um Cincera und seine Spitzel ein Beweis dafiir, dass sich
die Schweiz zu einer ausgewachsenen »Denunziokratie« entwickelt habe.”®
So handle es sich bei den Aktivititen der Informationsgruppe Schweiz um

65 | HansO. Staub:»Schutzvorden Schiitzern, in: Die Weltwochevom1.12.1978;
Marcel H. Keiser: »Schlagabtausch im Untergrund. Die Seelenlage des Subversiven-
jagers Ernst Cincerag, in: Die Weltwoche vom 1.12.19778; Heinrich Billeter: »Wie in
der Schweiz bespitzelt wird. Ein ehemaliger Mitarbeiter entlarvt Organisation des
>Subversiven-Jigers«< Ernst Cincera, in: National Zeitung vom 24. Nov. 1976.

66 | Wolfram van den Wyenbergh: »Des Ziirchers kleines Watergate. Wohin eine
allzu grosse Wachsamkeit des Schweizer Biirgers fithren kann, in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung vom 27.11.1976.

67 | »Affire>Demokratisches Manifest</Cincera. Selbstdarstellung der Informa-
tionsgruppe Schweiz«, in: Neue Ziircher Zeitung vom 8.12.1976.

68 | »Getarnte Extremisten in der Schweiz: Agitation und Subversion als poli-
tische Kampfmittel. Demokratiefeindliche Organisationen am Werk. Ein kleiner
Streifzug durch Vereinigungen extremer politischer Gruppen, in: Liechtensteiner
Vaterland vom 27. Nov. 1976.

69 | »Ein Schweizer Watergate? Schniiffler am Werkl«, in: Basler AZ vom
24.11.1976; »4000 Biirger als >Extremistenc registriert: Cincera entlarvtls, in: AZ
Freier Aargauer vom 24.11.1976.

70 | Vgl. »DM-Grossveranstaltung in Ziirich: 2000 Personen fordern Entlar-
vung der >Denunziokratie«, in: AZ Freier Aargauer vom 29.11.1976; »Fall Cincera

— Gretchenfrage nach den Freiheitsrechten, in: Das Konzept vom 10.1.1977.
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kein Einzelphinomen, betonten linke Medien und zihlten weitere »Dienst-
leistungsbetriebe der Herrschenden« auf, beispielsweise die Aktion fur freie
Demokratie (AfD) und ihr Institut fiir politologische Zeitfragen (IPZ).”

Nach diesem Staatsschutzskandal prophezeite die Linke Cincera den
gesellschaftlichen Tod.”> Das Gegenteil war der Fall: Cincera leitete weiter-
hin FDP-Schulungskurse, zeichnete nach wie vor als Inhaber eines kleinen
Werbebiiros fiir FDP-Werbekampagnen verantwortlich und wurde 1979 ein
drittes Mal von der Ziircher FDP als Nationalratskandidat portiert.”s Bei sei-
ner vierten Wahlkandidatur, im Jahre 1983, schaffte er den Sprung in den
Nationalrat, dem er bis 1995 angehérte. Von 1986 bis 1995 prisidierte er den
Ziircher Gewerbeverband.

Dank ihrer staatschiitzerischen Téatigkeit verfigten die >Cinceristen<
tiber umfassendes Wissen dariiber, was die Schweizer Bevolkerung bewegte.
Sie positionierten sich damit als Sicherheits- und Regierungsexperten an
zentraler Stelle des antiterroristischen Diskurses. Kennzeichnend fiir ihren
Regierungsstil war, dass sie ihre Botschaften an den Bevolkerungskorper
als Ganzes richteten und wiederholt betonten, dass »>Alle< von der Bedro-
hungssituation betroffen seien. Trotzdem wire das 6ffentliche und geheime
Wirken Cinceras vor und nach dem Skandal von 1976 nicht denkbar gewe-
sen, hitte er nicht die Subjektposition des hegemonial-minnlichen Staats-
biirgers optimal zu besetzen gewusst. Diese Position war es, welche die ver-
schiedenen Einflussfelder zusammendkittete. So sicherte er sich davor ab,
durch die Maschen des Netzwerks aus Vertretern der Wirtschaft, der Politik,
des Militir und der Medien zu fallen. Das Wirken einflussreicher Mdnner in
der Offentlichkeit ging meist Hand in Hand mit informellen, unsichtbaren
minnerbiindischen Strukturen. Informelle wie formelle Mannernetzwerke
erwiesen sich dabei als enorm tragfihig, weil sich die Loyalitit nicht nur
tiber berufliche Interessen generierte. Vielmehr war es die miannlich konno-
tierte Vorstellung des Staatsbiirgers als heroischer Einzelkimpfer mit Wehr-
und Biirgerpflichten, der hier amalgamierend wirkte.’+

71 | »Ein Zacken aus der Krone. Herr Cincera und seine Spitzel«, in: Vorwirts
vom 2.12.1976.

72 | »Inder Schweiz kénnten Terroristen der einen Art nur Sympathisanten fin-
den, solange es legale, vom Staat tolerierte Terroristenzentren der anderen Art gibt,
wie zum Beispiel Cincera & Co. Denn was ist es anderes als Terrorismus, wenn man
versucht, gewissen Berufs- und Bevolkerungsgruppen mit Geheimdossier und Da-
tenbanken die Existenzgrundlage zu entziehen und kritisch denkende Politiker zu
verketzern?« (Doris Morf: »Der eine Terror ist der Vater des nichstens, in: Die Tat
vom 13.9.1977).

73 | J. Frischknecht u.a.: Patrioten, S. 252.

74 | Minnerbundtheorien gehen von einer engen Verbindung zwischen Staat
als Miannerbund und Militir als Midnnerbund aus. Gemeinsam konstruieren sie den
Biirger als minnlich, soldatisch und heroisch. Vgl. Eva Kreisky: Politische Instituti-

onalisierung von Minnlichkeit. Konstruierte Minnlichkeiten und ihr Einschluss in
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5. Sicherheit als Managementaufgabe -
Sicherheitsverantwortung der Arbeitnehmenden

Weniger Aufsehen als die Cincera-Affire erregte der Beitrag, den das Insti-
tut fur politologische Zeitfragen (IPZ) an die Konsolidierung des antiterro-
ristischen Sicherheitsdiskurses leistete. Ahnlich wie die Informationsgrup-
pe Schweiz integrierte das IPZ wirtschaftliche, staatliche und rechtsbiirger-
liche Interessen, nutzte aber weniger die Medientffentlichkeit zu dessen
Erreichung. Aus einer antikommunistischen Gesinnung, die in der Zeit des
Kalten Kriegs zu mobilisieren vermochte, wurde 1966 die Aktion fiir freie
Demokratie (AfD) gegriindet.” Ziel des neuen Vereins war der Aufbau eines
Instituts, das sich der Dokumentation und der Bekimpfung der Subversion
in der Schweiz widmete.”® Dies gelang jedoch erst nach den Studentenrevol-
ten, dem Ziircher >Globuskrawall« von 1968. »Die Aktion fiir freie Demokra-
tie steht unter dem Patronat der >Jungen Wirtschaftskammer Ziirich< und
geniesst die Unterstiitzung hoher Offiziere, zahlreicher Unternehmungen
und anderer Instanzen«, bewarb die AfD 1969 ihr neu gegriindetes Institut
fur politologische Zeitfragen.”” Prisident des Tragervereins war von 19772 bis
1977 der Ziircher Bankier, Oberst und FDP-Politiker Ernst Bieri. 19778 iber-
nahm der Berner Soziologieprofessor Walter Rilegg dieses Amt.”® Zu den
sieben Vorstandsmitgliedern zihlten sich Bankiers, Versicherungsvertreter,
Konzernchefs und Wissenschaftler.

Ein Jahr nach der Grindung des IPZ wurde erstmals das »IPZ-Infor-
mation. Dokumente, Zitate, Analysen, Kommentare«, ein durchschnittlich
25-seitiges, achtmal jahrlich erscheinendes Themenheft herausgegeben, um
Einfluss auf die 6ffentliche Meinungsbildung zu nehmen.” Der langjidhrige
Leiter des IPZ, Robert Vogeli, berichtete stolz, dass immer mehr Journalis-
ten, Politiker und Referenten auf das IPZ zuriickgriffen, wenn sie entspre-
chende Probleme zu behandeln hitten.*> Neben der Publikation der TPZ-

politische Metaphern und politische Institutionen, Vorlesungsskript, Teil II, Wien:
Universitit Wien 19906, S. 1-102, hier S. 23ff.

75 | Sie fithrte somit auch die Arbeit der Ende 1965 aufgelosten »Aktion freier
Staatsbiirger« weiter. Vgl. AfZ, Bestand IPZ Information, 31.1.2007.

76 | Auch Cincerazihlte zu den Griindungsmitgliedern. Vgl. Ernst Cincera: Un-
ser Widerstand gegen die Subversion in der Schweiz, 2. Aufl.,, Lugano: Athendum
1977-

77 | Im Jahre 1982 nannte sich die AfD in »Verein fiir das IPZ« (VIPZ) um.

78 | Walter Rilegg war Rektor der Universitit Frankfurt von 1965 bis 1970 wih-
rend der Studentenrevolte und wurde 1972 zum Leiter des Instituts fiir Soziologie der
Universitit Bern gewihlt. Vgl. J. Frischknecht u.a.: Patrioten, S. 247.

79 | Vgl. Robert Vogeli: »Schlagworter«, IPZ (PP/6), Dez. 1979, S. 28.

80 | Dassessichvorallem um biirgerliche Politiker handelte, zeigt auch die Aus-
wahl der Themen und Beitrige des IPZ. So wurde das Vortragsmanuskript einer Re-
de, die FDP Nationalrat Rudolf Friedrich an der traditionellen Toggenburger-Tagung
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Information veranstaltete der Verein zahlreiche Vortrige und Informations-
und Arbeitstagungen fiir Beauftragte der unterstiitzenden Firmen und Ver-
binde.* Gemiss eigenen Angaben fanden dreimal jihrlich Tagungen zum
Themenkomplex »Bedrohungsformen« statt, die sich sowohl an Sicherheits-
beauftragte von Unternehmungen und Verwaltungen, Vertreter der Polizei
und anderer Amtsstellen von Bund, Kantonen und Gemeinden, als auch an
die Minner »der obersten Geschiftsleitung und entsprechender Funktio-
nen der Politik« richteten.® Es handelte sich durchschnittlich um sechzig
bis siebzig Minner, die im »geschlossenen und kontrollierten Rahmen«
tagten.” Das IPZ richtete jeweils vertrauliche Schreiben an einen »homo-
genen Teilnehmerkreis von Spitzenvertretern« aus Schweizer Politik und
Wirtschaft.’ Wie ihre Tagungsorganisation deutlich macht, setzten Riiegg
und Vogeli bewusst minnerbiindische Formen des Regierens ein, um diese
Minner und die Institutionen, die sie vertraten, fiir ihre Interessen zu ge-
winnen.

In ihren Rundschreiben nahm das IPZ Bezug auf aktuelle Terroratten-
tate wie die Schleyer-Entfithrung im Jahre 1977, um ihren Tagungen Ge-
wicht und Dringlichkeit zu verleihen: »Die Abwehr des Terrorismus ist von
einer Ressortaufgabe zu einem Problem von Staatsfithrungen und Unter-
nehmensleitungen geworden«.% Der sachlich argumentierende Problemau-
friss schilderte die Verschirfung der Sicherheitsrisiken und forderte zum
dringlichen Engagement der Privatwirtschaft auf. Probleme der Staatsfiih-
rung und Unternehmensleitung wurden strategisch nebeneinander gestellt,
um auch Private in die Verantwortung zu nehmen und der Privatwirtschaft
priventive Schritte zur Bekimpfung des Terrorismus nahe zu legen.®¢ Denn
sie seien es, die vom Terrorismus an erster Stelle bedroht wiirden.®” Die IPZ
Autoren artikulierten in diesem Brief an Unternehmer antiterroristische

der FDP des Kantons St. Gallen vom 29./30. Oktober 1977 hielt, im Informationsbul-
letin des IPZ abgedruckt. Der Vortrag war dem Problem der »inneren Sicherheit« ge-
widmet und stellte die Frage: »Was muss der Staat, Was der Private tun?« Vgl. Rudolf
Friedrich: »Staatsschutz: Was muss der Staat, Was der Private tun?«, Institut fiir poli-
tische Zeitfragen (IPZ) Information: Zitate, Analysen, Kommentare D/6, Okt. 1977.

81 | AfZ,IPZ-Archiv, Schachtel »IPZ Symposium Terrorismus und Massenme-
dien«; Schachtel »IPZ-Informationstagung »Terrorismus«.

82 | AfZ, IPZ-Archiv, Schreiben an »personlich und vertraulich«, Ziirich,
6.9.1978.

83 | AfZ, IPZ-Archiv, Schreiben an C.B., Kantonspolizei Ziirich, 1.9.1977.

84 | AfZ,IPZ-Archiv, Vorankiindigungen, Vororientierung iiber IPZ-Informati-
onstagung »Terrorismus« vom 16. Nov. 1978, Ziirich, 6.9.1978.

85 | AfZ,IPZ-Archiv, IPZ-Informationstagungen 1975-1978, Rundschreiben an
»personlich und vertraulich«, 6.9.1978.

86 | AfZ, IPZ-Archiv, Entwurf personlicher Brief an Firmenchefs, Vororientie-
rung IPZ-Informationstagung »Terrorismus« vom 16. Nov. 1978, undatiert.

87 | Ebd.
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Sicherheitsrationalititen mit Begriffen wie »Risikominimierung«. Den Fir-
men sollte in >ihren< Begrifflichkeiten verstindlich gemacht werden, wes-
halb sich die priventive Sicherung vor terroristischen Anschligen lohnen
wiirde. Zweck dieser Schreiben war natiirlich, die Beratungsdienste des IPZ
zu verkaufen. Dank ihrem Dienstleistungsangebot kénnten Unternehmen
vom Wissen des IPZ tiber moderne Bedrohungslagen profitieren, so die Au-
toren. Sie versprachen keine >absolute< Lésung, aber doch die Verkleinerung
des Risikos innerhalb einer niitzlichen Frist.® Dessen ungeachtet liege es in
der Verantwortung der Manager, das Sicherheitswissen an ihre Arbeitneh-
merInnen weiterzugeben.

Neben dem Leiter und den Mitgliedern des IPZ referierten regelmais-
sig Terrorismusexperten aus der Bundesrepublik Deutschland an den Ta-
gungen und Seminaren des IPZ. So auch Hans Josef Horchem, von 1969 bis
1981 Leiter des Amtes fiir Verfassungsschutz in Hamburg.®® Horchem wurde
als internationale Kapazitit in Fragen der Bekdmpfung des Terrorismus ge-
priesen. Das Beiziehen deutscher Experten ermoglichte es dem IPZ, an die
bundesrepublikanische Debatte iiber innere Sicherheit als Unternehmens-
aufgabe anzukniipfen.®° Auch die Schweizer Wirtschaft sei von der »zu-
nehmenden Agitation und Subversion« von »Freizeitterroristen« betroffen,
so das IPZ in seinem Bulletin Ende 1984.9" Gefihrlich sei, dass staatliche
Sicherheitsvorkehrungen dieser »Eskalation der Gewalt« hinterherhinken
wiirden.

Mitte der 1980er Jahre tauchte im Informationsbulletin erstmals der
Begriff »Risikomanagement« auf.9> Das IPZ wandte sich stirker den Privat-
unternehmen zu, um sie tiber effiziente Vorgehensweisen gegen die terroris-
tische Bedrohung zu beraten. Es miisse eine »innerbetriebliche Sicherheit«
angestrebt werden, wusste Hans-Peter Preisig, Autor der IPZ-Ausgabe »Si-
cherheit als Unternehmensaufgabe« von November 1984.9 Der Autor befiir-
wortete eine Dezentralisierung der »Sicherheitsverantwortung«: Bislang sei
die Wirtschaft zu wenig in ein iibergreifendes Sicherheitskonzept miteinbe-
zogen worden. Auch miisse die reine Gefahrenbekimpfung um die Dimen-

88 | Ebd.

89 | Horchem veréffentlichte 1975 die Studie »Extremisten in einer selbstbe-
wussten Demokratie«, die dem Verhiltnis von Emanzipation und Linksterrorismus
ein Unterkapitel widmet. In einer Passage iiber die »explosive Emanzipation der
Frau« erklirt er, dass der Linksterrorismus das Resultat einer Politikform sei, in der
Minner keine Vormachtstellung hitten. Vgl. Hans Josef Horchem: Extremisten in
einer selbstbewussten Demokratie, Freiburg: Herderbiicherei 1975, S. 26f.

90 | Hans-Peter Preisig: »Sicherheit als Unternehmensaufgabe«, IPZ M/s5, Nov.
1984, S. 3.

91 | Ebd., S. 4.

92 | Hans-Peter Preisig: »Sicherheit als Managementaufgabe«, IPZ M/3, Juli
1979; ders.: Sicherheit als Unternehmensaufgabe.

93 | Ebd, S.1.
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sion der Privention und Priventionsforschung erweitert werden, riet Preisig.
Er forderte »gesamtheitlichere« Analysen der Bedrohungsformen sowie sta-
tistisches Material tiber Risiken und deren Ursachen.%4 Schliesslich miisse
der Wirtschaft in diesen Analysen eine aktivere Rolle eingerdumt werden.
Nur so kénnten Gefahren frithzeitig erkannt und kontrolliert werden.

Mit diesem Appell an die Wirtschaft verschoben die IPZ-Autoren den
Fokus vom Staat, der die essentiellen Schutzaufgaben nicht alleine bewailti-
gen konne, auf andere Akteure. Sie riumten der Wissenschaft eine grund-
legende Rolle ein, die Bedrohungslage richtig einzuschitzen. Auch die Zivil-
bevolkerung hatte laut Preisig seinen Beitrag zu leisten. Es gehe darum, das
Sicherheitsbewusstsein moglichst vieler Mitarbeiterlnnen zu entwickeln
und dafiir miisse jeder einzelne in das Sicherheitskonzept miteinbezogen
werden, schrieb der IPZ-Autor. »Schon jetzt lisst sich erkennen, dass auch
der einzelne Mitarbeiter zukiinftig mehr Sicherheitsverantwortung iiber-
nehmen muss.«% Nicht zuletzt setzte sich Preisig fiir systematisch einge-
setzte innerbetriebliche Risikoanalysen ein.®

Diese Entwicklung kénnte man als Ausweitung des antiterroristischen
Sicherheitsdiskurses lesen. Erstens wurden Begrifflichkeiten und Konzepte,
die vormals von staatlichen Behérden, in der Politik und den Medien ver-
wendet wurden, nun auch Teil der Unternehmersprache. Zweitens wurde
die Wahrung der Sicherheit nicht mehr ausschliesslich als staatlich-recht-
liche Aufgabe betrachtet. Nun wurde die Zusammenarbeit von Zivilgesell-
schaft, Staat und Wirtschaft gefordert. Drittens machte sich eine 6kono-
mische Rationalitit von Sicherheit bemerkbar. So wurden wissenschaftliche
Analysen gefordert, damit das Sicherheitsrisiko kalkuliert und abgeschitzt
werden konnte.

Die Initiative des IPZ konnte als Strategie betrachtet werden, wirtschafts-
liberale Interessen fiir rechtsbiirgerliche Ziele einzubinden. Die Sicherheits-
verantwortung, die vormals eine nicht hinterfragte Aufgabe des Staats war,
wurde nun auch privaten Unternehmen auferlegt. Neue Zielgruppe waren
Arbeitgeber und Arbeitnehmende, die man nun mit der Verantwortung fiir
ihre eigene Sicherheit betraute. Es handelt sich also, mit Foucault gespro-
chen, um eine Regierungsform, die einerseits eine Dezentralisierung von
Herrschaft begiinstigte und andererseits stirker mit 6konomischen Ratio-
nalititen argumentierte. Zu beobachten ist, dass Wirtschaftsunternehmen,
BiirgerInnen und Arbeitnehmende tatsichlich auch jeweils >eigene« Interes-
sen entwickelten, um sicherheitstechnisch vorzusorgen.

94 | Ebd., S.11.

95 | Ebd, S.12.

96 | Die LeserInnen wurden beispielsweise mit einer Checkliste im Anhang des
IPZ Bulletins ermutigt, eine »Standortbestimmung« tiber die »innere Sicherheit im

eigenen Unternehmen« vorzunehmen. Ebd., S. 23ff.
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6. Die fremde Gefahr des Terrorismus -
eine Verschrankung nationalisierender,
subjektivierender und 6konomischer Rationalitaten

Der Terrorismus wurde in der Schweiz in den spiten 1970er und frithen
1980er Jahre als fremdes Problem konstruiert. In der Deutschschweiz wurde
hauptsichlich ein Eindringen des westdeutschen Linksterrorismus gefiirchtet.
Daraus ging — wie ich dargelegt habe — ein spezifischer, im Schweizer Kontext
geformter antiterroristischer Sicherheitsdiskurs hervor. Terroristinnen wur-
den als fremde Eindringlinge stilisiert, die dank der engen Zusammenarbeit
der Schweizer Behorden mit der Bundesrepublik, aber auch der Wachsambkeit
der Schweizer BiirgerInnen unter Kontrolle gebracht werden sollten.

1978 entschied sich die Schweizer Bevilkerung gegen die Schaffung
einer Bundessicherheitspolizei und lehnte damit gesetzliche Einschrinkun-
gen der Freiheitsrechte ab. Ein Zeichen, dass neue staatliche Zwinge im Na-
men des Terrorismus fiir einen Grossteil der Bevolkerung trotz rechtsbiir-
gerlicher Mobilmachung unerwiinscht blieben? Die zivilgesellschaftliche
Zuriickweisung eines rigiden Staates? Die zahlreichen Biirgerinitiativen
deuten tatsichlich darauf hin, dass kein repressiver Staat notwendig war,
tubernahmen doch zahlreiche BiirgerInnen auch ohne staatliche Weisung
»Sicherheitsverantwortung«. Und wie die damalige zivilgesellschaftliche
Informationspraxis oder die enge Zusammenarbeit von Unternehmen und
Behorden zeigt, liefen auch weiterhin entscheidende Informationskanile bei
staatlichen Beh6rden zusammen.

Dass sich diese selbstauferlegte Biirgerpflicht fiir einige mehr auszahlte
als fiir andere, wurde am Beispiel der >Cinceristen< deutlich. Sie konnten
das Zusammenspiel von Staat, Wirtschaft, Medien und minnlicher Staats-
buirgerschaft optimal fiir das Einholen, Dokumentieren und Vermitteln von
Wissen nutzen. Hier zeigt sich, dass Macht und Herrschaft erst in Bezie-
hungen, ein Beispiel wiren die mannerbiindischen Netzwerke des IPZ, ent-
standen. Und sich Herrschaft in einer antiterroristischen Sicherheitsmatrix
sedimentierte, die bestimmte Beziehungen zwischen einem dezentralen
Staat und selbstregierenden erwerbstitigen Biirgerlnnen zur Verfiigung
stellte. Der Gebrauch des Worts >zwischen« mag hier irrefiihren, suggeriert
er doch, dass der Staat den BiirgerInnen dusserlich bleibe. Vielmehr miiss-
te von dezentralen Praktiken der Subjektivierung und Normalisierung die
Rede sein, die bestimmte Subjektpositionen — minnliche, staatsbiirgerliche,
erwerbstitige — tiber andere privilegierten.

Von Bedeutung ist hierbei, dass die fiir den antiterroristischen Sicher-
heitsdiskurs konstitutiven Machttechnologien mit negativ konnotierten
Fremdbildern respektive positiv konnotierten Bildern der Schweizer Nation
operierten.”” Diese Feindbildkonstruktion verweist auf die Bemithungen,

97 | Vgl. dazu auch den Beitrag von Katrin Meyer/Patricia Purtschert: »Migrati-

onsmanagement und die Sicherheit der Bevolkerung« in diesem Band.
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den Schweizer als »sicherheitsverantwortliches« biirgerliches minnliches
Subjekt zu konstruieren. Sicherheitsimperative, wie sie rechtsbiirgerliche
Kreise oder die Medien formulierten, sind integrale Bestandteile der Regie-
rungsrationalitit des >Otherings<. Die Tatsache, dass so viele SchweizerInnen
ihre MitbiirgerInnen denunzierten, verweist wiederum darauf, wie akzep-
tiert diese Form des Regierens gewesen sein musste.

In den in diesem Beitrag diskutierten Diskursereignissen wurde re-
gelmissig auf das Narrativ der verwundbaren Nation rekurriert, einer
schwachen Schweiz, die je nach Bedrohungssituation eines starken Staats,
einer gut funktionierende Staatengemeinschaft, eines wachsamen Staats-
buirgers oder verantwortungsvoller Unternehmen bedurfte. Die »>sichere
Nation< wurde explizit zum Thema, gerade weil man ihre Unantastbarkeit
durch das terroristische Netzwerk in Frage gestellt sah.

Auch heute artikulieren sich unterschiedlichste Interessen im Namen
des Terrorismus. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass sich die
Regierungsrationalitit mittels Subjektivierungs- und Normalisierungstech-
niken des Sicherheitsdiskurses der 1970er und 198cerJahre von denjenigen
des aktuellen, in globalisierten Gesellschaften gefiirchteten Terrorismus un-
terscheiden. »Heute, wo als Alternative zum (westlichen) Staat nur Warlords,
Fundamentalisten und die Diktatur des neoliberalen Marktes zur Auswahl
zu stehen scheinen, haben sich alle derart in den Staat verliebt, dass die alte
Gegnerschaft und ihre antiautoritiren Motive vollig unverstindlich gewor-
den sind«, schreibt Diedrich Diederichsen Anfang 2007 in einem Artikel
der Tageszeitung TAZ und betont damit die Kontextgebundenheit von Regie-
rungsrationalititen und deren Kritik.2® In den 1970er Jahren habe es mit den
sozialen Bewegungen gewaltfreie Alternativen zum »bewaffneten Kampf«
gegen staatliche Herrschaft gegeben, die heute nicht mehr existierten. Die-
ser Einschitzung stimme ich zu: Zwar kann beobachtet werden, dass die
Kritik an Herrschaftspraktiken des Staats und der engen Verflechtung von
wirtschaftlichen und staatlichen Interessen wieder laut wird. Doch wihrend
in den1gyoer Jahren die BiirgerInnen — auch widerstindige Akteure sozialer
Bewegungen — im antiterroristischen Sicherheitsdiskurs auf grundlegende
Art und Weise impliziert waren, scheint die aktuelle Machtkonstellation
stirker mit Grenzziehungen zu operieren. Auch wenn sich viele Menschen
mangels Alternativen als StaatsbiirgerInnen und ArbeitnehmerInnen sub-
jektivieren (mussen), werden zunehmend Menschen von dieser Regierungs-
form ginzlich ausgeschlossen. Ein zu hohes Sicherheitsrisiko?

98 | Diedrich Diederichsen: »Von solchen und solchen Feindenc, in: Die Tages-
zeitung (TAZ) vom 7.2.2007.
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Zwischen Sicherheitsdispositiven und
Securitization: Zur Analytik illiberaler

Gouvernementalitat

SveN OpriTZ

Im Zuge seiner Geschichte der Gouvernementalitit weist Michel Foucault
darauf hin, dass die liberale Regierungsrationalitit jenes Terrain formiert
hat, auf dem noch die politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart
stattfinden. Selbst wenn seit dem 18. Jahrhundert kleinere Umbauarbeiten
vorgenommen wurden: Die Grundsteinlegung der heutigen Ordnung des
Politischen sei exakt in jener Geburtsstunde der Regierungsmacht erfolgt.
Diesen diagnostischen Kontakt zur Aktualitit haben die Governmentality
Studies seither genutzt. Im Anschluss an Foucaults Vorlesungen werden von
ihnen seit gut 20 Jahren die vielfiltigen Schattierungen liberaler Rationa-
litat mit groRerer Tiefenschirfe und sozialwissenschaftlichem Problembe-
wusstsein nachgezeichnet. Auch der folgende Text mochte zu diesem karto-
graphischen Projekt einen Beitrag leisten. Statt jedoch die von Foucault so
prominent identifizierte freiheitliche Logik der »Fiihrung der Fithrungen«
in einem weiteren gesellschaftlichen Bereich aufzuspiiren, soll vielmehr un-
tersucht werden, wie die liberale Rationalitit die Grenzen der freiheitlichen
Regierungspraxis organisiert. Zu diesem Zweck kreisen die folgenden Aus-
fuhrungen um jenen Begriff, der sowohl in Foucaults Vorlesungen als auch
in der gesamten politischen Theorie der Moderne eine zentrale Stellung
einnimmt, der von den Governmentality Studies bisher jedoch nicht systema-
tisch behandelt wurde: den Begriff der Sicherheit.

Geht man von der derzeitigen diskursiven Konjunktur rund um den Si-
gnifikanten >Sicherheit< in der o6ffentlichen Debatte aus, soll zunichst ge-
priift werden, unter welchen Bedingungen dessen Anrufung im Rahmen
einer Analytik der Gouvernementalitit {iberhaupt behandelbar ist (I). Um
dazu die Besonderheit jener Sicherheitsdispositive hervorzuheben, auf die
Foucault prominent zu sprechen kommt, gilt es, einen Schritt zuriickzu-
treten. Aus historischer Perspektive kann nimlich gezeigt werden, dass
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Sicherheit einen Finsatz bildet, der im transzendentalen Kalkiil moderner
Souverinitit (II) eine vollig andere Position einnimmt als im immanenten
Kalkiil der Gouvernementalitit (I1I). Wihrend der Bezug auf Sicherheit im
einen Fall eine jeglichem Zugriff entzogene, absolute Macht begriindet, ist
der Rekurs auf Sicherheit zwar auch fir die liberale Gouvernementalitit
konstitutiv, implementiert Foucault zufolge jedoch eine Logik der Begren-
zung der direkten Regierungsaktivitit. Die Moglichkeit, dass die Problema-
tisierung der Sicherheit die Machtausiibung im liberalen Dispositiv eben-
falls zu entgrenzen vermag und zu einem Exzess der Regierung fithrt, wird
von Foucault zwar angedeutet, bleibt aber konzeptuell unterbestimmt. Fiir
eine Spezifizierung soll die Theorie der Securitization konsultiert werden,
wie sie von der Copenhagen School vorgelegt wurde (IV). Im Rahmen dieses
Manovers dringt sich die Frage nach der Beschaffenheit souveriner Macht
im Zeitalter der Gouvernementalitit auf: Dient die souverdne Macht bei Fou-
cault lediglich als Kontrastfolie fiir aktuelle Prozesse der Machtaustibung,
soll ihre gouvernementale Reartikulation durch dezentrale Akte der Securi-
tization >positiv< beschrieben werden. Das erdffnet die Aussicht auf eine Re-
gierungsrationalitit, die man als illiberale Gouvernementalitit bezeichnen
kann (V).

1. Aktuelle Anrufungen der Sicherheit

Es ist kaum zu tbersehen, dass die politische Debatte aktuell den Sicher-
heitsbegriff ansteuert, um unterschiedlichste soziale Bereiche fiir eine Rei-
he von Interventionen zu formieren. Dabei sind die Fille gleichermaflen
disparat wie mannigfaltig. So bringt der deutsche Innenminister Wolfgang
Schiuble Ende 2006 erneut ein Gesetzesvorhaben ins Gesprich, das den
Abschuss von Passagierflugzeugen und damit die Tétung unbeteiligter
Insassen im Namen der Sicherheit erlaubt, falls »elementare Angriffe auf
Gemeinschaftsgiiter« drohen.' Das Gesetzesvorhaben ist Teil des umfas-
senderen Ziels der Regierung, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen. Als
rechtlichen Ansatzpunkt favorisiert das Ministerium den Grundgesetzarti-
kel 87a, der Militireinsitze im Verteidigungsfall regelt, so dass gegen zivile
Luftfahrzeuge eine Art Quasi-Verteidigungsfall ausgerufen wiirde.

Nahezu zeitgleich legt das US-Innenministerium dem Kongress ein
Handbuch mit Regeln fiir Prozesse vor Sondertribunalen vor, das es Rich-
tern uberlisst, erzwungene Aussagen und Aussagen vom Horensagen als
Beweise anzuerkennen.? Bereits ein halbes Jahr zuvor sieht es die Volker-

1 | Vgl. Associated Press Worldstream-Meldung vom 26.12.2006.

2 | Vgl. »Neue Regeln fiir US-Terrorprozesse, in: Siiddeutsche Zeitung vom
20.1.2007%, S. 8. Vorangegangen waren Versuche, Folterpraktiken als »auflergewéhn-
liche Verhérmethoden« umzudefinieren. Hierunter fillt etwa das sogenannte »Wa-
terboarding«, bei dem Gefangenen das Gefiihl vermittelt werde, zu ertrinken.
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rechtlerin und Leiterin des Center on Law and Security an der New York Uni-
versity, Karen Greenberg, als erwiesen an, dass unter Berufung auf Sicher-
heitserfordernisse von der US-Regierung eine systematische »Politik der
Folter etabliert wurde«. Sie belegt diese Einschitzung mit Material, das sie
gemeinsam mit Joshua Dratel auf rund 1200 Seiten unter dem Titel »The
Torture Papers« entfaltet. Die Studie dokumentiert unter anderem, wie sich
die Politik der Folter auf die Praxis der auRRerordentlichen Uberstellungen
von Gefangenen an Linder stiitzt, in denen gefoltert wird.s Auch der Lei-
ter des deutschen Verfassungsschutzes — also eines Inlandsgeheimdienstes
— hat unlingst erklirt, dass man Informationen nutzen misse, die unter
Folter gewonnen wurden.® Dariiber hinaus deutet seit den Fillen von Khaled
El-Masri und Murat Kurnaz vieles darauf hin, dass deutsche Behorden Ver-
schleppungen, Misshandlungen und unbegrenzte Internierungen zumin-
dest in Kauf genommen haben. Und wieder erfolgt bei Bekanntwerden der
Vorfille der Verweis auf Sicherheitserfordernisse, um die Handlungen zu
begriinden.”

Nicht zuletzt sickern die Anrufungen der Sicherheit in die Ritzen des
Sozialen. Sie transformieren Bahnhofe, FufRballstadien und innerstidtische
Zonen. Sicherheit fungiert hier als sich selbst erklirendes Programm, das
Kontrolltechniken mit moralisch legierten Normen kurzschlieRt. Vor allem
sollen Einzelne im Namen der Sicherheit nicht linger passive Zuschaue-
rinnen, sondern Teil einer proaktiven Offentlichkeit sein, die wachsam
Informationen sammelt und gegen potenzielle Gefahren Vorkehrungen
trifft. Wie man etwa am Internetportal ready.gov symptomatisch ablesen
kann, nimmt selbst der »Krieg gegen den Terror« interaktive Formen an;
die Biirger werden als Soldaten am eigenen Schreibtisch stationiert.® Dass
der Schreibtisch jedoch kein ungefihrlicher Ort ist, muss Ende 2006 ein
Student der University of California in Los Angeles erfahren. Als dieser an
einem Computer der Bibliothek ohne Studentenausweis angetroffen wird
und sich weigert, das Gebdude zu verlassen, befeuern ihn Sicherheitskraf-

3 | Adrian Kreye: »Europa ist ein Komplize Amerikas — Ein Gesprich mit der
amerikanischen Juristin Karen Greenberg iiber die Politik der Folter«, in: Siiddeut-
sche Zeitung vom 25.2.2007, S. 14.

4 | Vgl. Karen J. Greenberg/Joshua L. Dratel: The Torture Papers. The Road to
Abu Ghraib, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

5 | Vgl. dazu den Beitrag von Susanne Krasmann in diesem Band.

6 | Vgl. »Neue Mittel gegen Terroristen — Fromm will durch Folter erpresste In-
formationen nutzen, in: Stiddeutsche Zeitung vom 2.7.2006, S. 5.

7 | SoetwaThomasOppermann,der Obmannder SPD im BND-Untersuchungs-
ausschuss, vgl. »Einreisesperre gegen Kurnaz trotz entlastender Berichte verhingtc,
DPA/AFX-Meldung vom 8. Mirz 2007.

8 | Vgl. Mark Andrejevic: »Interactive (In)Security. The Participatory Promise of
Ready.Gov, in: Cultural Studies 20 (2000), S. 441-458.
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te mehrfach mit einem sogenannten Taser.® Der Taser gehort zur Gruppe
der vermeintlich nicht-tédlichen Waffen und macht seine Opfer mit einem
Stromstof} von 50.000 Volt kampfunfihig, ohne an den beschossenen Kor-
pern nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Damit schliefit er ebenso wie
neuartige Hitzewellenkanonen die Liicke zwischen Warnruf und Schuss.*
Die Aufzihlung der Topoi, an denen eine Rhetorik der Sicherheit gegen-
wirtig Wirkungen entfaltet, liefe sich nahezu beliebig fortsetzen. Doch die
Ausbreitung einer solchen Rhetorik ist nicht alleine ein quantitatives Phino-
men. Die vorgestellten Fille zeigen vielmehr eine qualitative Verinderung
eines Bedeutungs- und Praxiszusammenhangs an. Die Konturen dieser
Verinderung treten insbesondere an den Schwierigkeiten hervor, die ent-
stehen, sobald man zur Behandlung der skizzierten Fille die traditionellen
Reflexionsstitten fiir Sicherheitsfragen ansteuert. Denn einerseits betrifft
Sicherheit nicht linger ausschlieflich Fragen des Bedrohungspotenzials,
des Gebrauchs und der Kontrolle staatlich eingefasster militirischer Krifte,
wie der neorealistische Strang der International Relations meint." Weil die
politisch-administrativen Organe der Nationalstaaten weiterhin eine zentra-
le Rolle spielen, kann man andererseits auch nicht einfach von der krimino-
logischen Behandlung der Delinquenz aus auf die aktuellen Anrufungen
der Sicherheit durchgreifen — obwohl Kategorien des Verbrechers, Schurken
oder anderer illegitimer Subjekte nun verstirkt als Zuschreibungen auf der
internationalen Biithne zur Hand sind.* Die Logik der angefithrten Fille
sperrt sich offenbar gegen die durch hergebrachte disziplinire Grenzen kon-
figurierten Konzepte der Sicherheit. Sie verweisen auf die Durchkreuzung
von Unterscheidungen wie zivil/militirisch, legal/illegal, innerstaatlich/in-
ternational, privat/6ffentlich und vor allem derjenigen von innerer/duflerer
Sicherheit, wobei derzeit nicht absehbar ist, ob diese Unterscheidungen
komplett erodieren oder eher neu gezogen werden. In eine dhnliche Rich-

9 | Vgl.www.heise.de/newsticker/meldung/83913vom 28.Mirz2007. Einversts-
rendes Videodieses Vorfallsfindetsichunterwww.youtube.com/watch?v=AyvrqcxNIFs
vom 18. Mirz 2007.

10 | Mittlerweile werden Gerite wie der Taser auch von der deutschen Polizei
eingesetzt, vgl. www.gdp.de/gdp/gdpsacms.nsf/id/dpouizoo_DE vom 28. Mirz 2007.
KritikerInnen warnen, die »nicht-tédlichen Waffen« kénnten dennoch letale Konse-
quenzen haben sowie die Schwelle zur Gewaltanwendung senken.

11 | Zur Gegenstandsbestimmung der International Relationsvgl. Stephen Walt:
»The Renaissance of Security Studies, in: International Studies Quarterly 35 (1991),
S. 211-239.

12 | Jacques Derrida zufolge hat sich die Ubertragung einer Semantik des
Schurken auf die internationale Biithne in den 199oer Jahren abgespielt, vgl. Jacques
Derrida: Schurken. Zwei Essays iiber die Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2003,
S. 134f. Auch wenn die Rede vom Schurken zuletzt aus der Mode gekommen zu sein
scheint, sind an seine Stelle Figuren getreten, die ebenfalls Konnotationen unmora-

lischer Delinquenz heraufbeschworen.
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tung deuten begriffsgeschichtliche Untersuchungen: War Sicherheit seit
den 4oer Jahren des letzten Jahrhunderts im Kontext (neo-)realistischer
Theorie der internationalen Beziehungen gleichbedeutend mit nationaler
Sicherheit, scheint sich diese semantische Kopplung seit den 199oer Jahren
zu 16sen.’ Die gegenwirtigen Anrufungen der Sicherheit zeugen von einer
gleichzeitigen Dezentrierung, Entgrenzung und Multiplikation der Sicher-
heitserwigungen unter substaatlichen, staatlichen und suprastaatlichen Ak-
teuren. Politik im Namen der Sicherheit streut rhizomorph aus, bedient sich
neuartiger Technologien und verbreitet so ihre gewaltsame Dynamik.

Vor diesem Hintergrund scheint eine Hinwendung zu Michel Foucaults
Analytik der Macht im Allgemeinen und zu seiner Analytik der Regierungs-
macht im Besonderen aus zwei Griinden viel versprechend. Erstens entwi-
ckelt Foucault eine Konzeption des Politischen, die eine Staatszentrierung
dezidiert vermeidet, ohne die Wirkungsmacht von Staaten zu unterschla-
gen.* Wie schon bei der Behandlung der Disziplinarmacht vollzieht Fou-
cault auch in Bezug auf die Analytik der Regierung einen »Ubergang in das
Auflen der Institution«, d.h. er unternimmt den Versuch, »sich hinsichtlich
der Problematik der Institution [zu] dezentrieren« (GG I, 175). Statt die Regie-
rungsmacht in einer staatlichen Institution zu lokalisieren, studiert er deren
Wirkungen ausgehend von symbolisch-materiellen Technologien, die sozi-
ale Bereiche gemif einer spezifischen Rationalitit als regierbar herstellen,
indem sie zu bestimmten Praktiken anreizen und andere unwahrscheinlich
machen. Der Staat ist somit kein natiirlicher Ausgangspunkt der Analyse,
vielmehr werden Prozesse der Staatsformierung in Abhingigkeit von Re-
gierungsrationalititen beobachtbar. Der Staat ist, anders ausgedriickt, »der
bewegliche Effekt eines Systems von mehreren Gouvernementalititen« (GG
II, 115). Ein solcher Ansatz vermag deshalb am ehesten zu kliren, welches
Verhiltnis die neuen Anrufungen der Sicherheit zwischen Regierenden
und Regierten etablieren, welche Formen der Verstaatlichung mit einer ent-
grenzten Rhetorik der Sicherheit einhergehen und wie dabei die im Zuge
vergangener Verstaatlichungsprozesse etablierten Unterscheidungen — von
Inlindern und Auslindern, Freunden und Feinden, Polizei und Militir
— readjustiert werden. Das gilt umso mehr, als Foucault bereits in der Ge-
burtstunde der liberalen Regierungsmacht auf Kalkiile der Sicherheit stof3t,
die den nationalstaatlichen Ordnungsrahmen zugleich tiberschreiten und
unterlaufen.’s

13 | Vgl. Ole Waever: »Security — A Conceptual History for International Rela-
tions«, Working Paper fiir CHALLENGE, The Changing Landscape of Liberty and
Security in Europe, Manuskript 2006.

14 | Vgl. Thomas Lemke: »Eine unverdauliche Mahlzeit? Staatlichkeit, Wissen
und die Analytik der Regierungs, in: Susanne Krasmann/Michael Volkmer (Hg.),
Michel Foucaults »Geschichte der Gouvernementalitit« als Paradigma in den Sozial-
wissenschaften. Internationale Beitrige, Bielefeld: transcript 2007, S. 47-73.

15 | Die Historikerin Emma Rothschild fiihrt vor, dass sich nach dem Ende
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Das verweist auf ein zweites, methodisches Argument fiir die Ubernah-
me einer an Foucaults Machtanalytik geschulten Perspektive. Sein »nomi-
nalistisches« Vorgehen bewahrt prinzipiell davor, Sicherheit als eine a-histo-
rische Universalie evident zu setzen. Der foucaultsche Nominalist zerstort
die Evidenzen, indem er ihr Evident-Werden genealogisch, im Durchgang
durch die Positivitit des Archivs rekonstruiert.'® Eine solche Perspektive
sensibilisiert fiir eine mogliche Umarbeitung der politischen Grammatik
der Sicherheit. Obgleich die vorliegenden Uberlegungen also davon aus-
gehen, dass wir uns gegenwirtig noch im Zeitalter der Gouvernementali-
tit befinden, bewahrt die hier umschriebene Perspektive ebenso vor dem
Kurzschluss, in den aktuellen Anrufungen der Sicherheit automatisch jene
Sicherheitsmechanismen zu erkennen, deren Herausbildung fir Foucault
die Geburtsstunde der liberaler Regierungsrationalitit im spiten 18. Jahr-
hundert markiert.

2. Sicherheit im transzendentalen Apparat

Michael Dillon zufolge kommt kein Denken des Politischen in der Moder-
ne am Begriff der Sicherheit vorbei: »Security [...] saturates the language of
modern politics. Our political vocabularies reek of it and our political imagi-
nation is confined by it.«7 So kreist die politische Debatte um die Frage, wie
man fir Sicherheit sorgt; radikal ausgeschlossen ist hingegen die Diskus-
sion dariiber, ob man fiir Sicherheit sorgt. Sicherheit bestimmt somit das
politische Imaginire, indem sie in der Moderne den Rang einer Begriin-
dungsfigur einnimmt, aber sie tut es auf unterschiedliche Weise. Um die
Besonderheit des gouvernementalen Kalkiils der Sicherheit herauszuarbei-
ten, bietet es sich deshalb an, zu kliren, mit welcher Logik der Sicherheit es
im spiten 18. Jahrhundert bricht. Im Folgenden soll vorgefiithrt werden, dass
die Reflexion auf Fragen der Sicherheit eine ebenso zentrale wie sich wan-
delnde Funktion bei der Rationalisierung des Politischen ausiibt. Nur wenn
deutlich ist, welchen wechselnden Einsatz Sicherheit an der Schwelle zur
Gouvernementalitit bildet, kann gepriift werden, inwiefern die aktuellen
Anrufungen der Sicherheit Indizien fiir eine weitere Mutation der Regie-
rungsmacht sind.

des Kalten Krieges Sicherheitsprinzipien herausgebildet haben, die denjenigen des
spiten 18. Jahrhunderts dhneln, vgl. Emma Rothschild: »What is Security?«, in: Dae-
dalus 124 (1995), S. 53-98. Wenn es aber tatsichlich gegenwirtig Uberschneidungen
zu jener Rationalisierung der Sicherheit gibt, die zugleich das Entstehungsmoment
moderner Gouvernementalitit markieren, dann spricht auch das fiir eine Hinwen-
dung zu den Untersuchungen Foucaults.

16 | Vgl. etwa Michel Foucault: Was ist Kritik? Berlin: Merve 1992, S. 34ff.

17 | Michael Dillon: Politics of Security. Towards a Political Philosophy of Conti-
nental Thought, London, New York: Routledge 1996, S. 12.
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Zwar ist Sicherheit sowohl im politischen Denken der Antike als auch
im christlichen Denken prisent, bezeichnet hier jedoch vor allem einen
individuellen Zustand der Abwesenheit von Kummer, des gliicklichen Le-
bens oder — zumeist mit negativen Konnotationen versehen — der Sorglo-
sigkeit.® Die Art und Weise, wie sich der positive Bezug auf Sicherheit zu
Beginn der Moderne ins Zentrum der Begriindung politischer Ordnung
und Herrschaft schiebt, kann paradigmatisch an Thomas Hobbes’ Levia-
than demonstriert werden. Das Kalkiil von Hobbes ist insofern modern, als
es eine Antwort auf den Wegfall der Kosmologie des Mittelalters darstellt. Es
reagiert auf den Erosionsprozess der gottlichen Ordnung, indem es aus den
Beziehungen der Menschen die Notwendigkeit eines souverinen Staates ab-
leitet, der die weltlichen Krifte als »transzendentaler Apparat« iiberformt
und unterwirft.® Sicherheit riickt bei dieser Operation in den Rang eines
das Souverinititskalkiil organisierenden Kriteriums, das zugleich Ursache,
Ziel und Legitimation des modernen Staates ist.

Ausgangspunkt der Argumentation ist die Gleichheit der Menschen im
Naturzustand. Gleich sind die Menschen vor allem in ihrem egoistischen
Streben nach Genuss, Gewinn und Ansehen, allesamt Attribute, die den
Krieg aller gegen alle nach sich ziehen. Unter diesen Bedingungen ist je-
der in erster Linie damit beschiftigt, »sich selbst zu sichern«, weshalb sich
»das menschliche Leben [...] einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz«
gestaltet.° Die Losung bietet die Erzeugung einer »allgemeine[n], alle im
Zaum haltende[n] Macht«, deren »Zweck und Mittel« die »Sicherheit der
Person« ist.> Diese Macht entsteht durch Rechtsverzicht und Rechtsiibertra-
gung in Form eines wechselseitigen Vertragsschlusses; als »Sicherheitsga-
rantie« muss sie die Qualitit einer »sichtbaren Gewalt« sowie einer absolut
sanktionsfihigen »Zwangsgewalt« besitzen.?* Die gegenseitige Abtretung
des Rechts, sich selbst zu regieren, vereinigt die vorstaatliche Menge zu ei-
ner Person, nimlich zur Staatsperson des Leviathan. Der Leviathan verkor-
pert »die Person aller«, die das Recht hat, »alles, was ihrer Meinung nach

18 | Vgl. Michael Makropoulos: »Sicherheit, in: Historisches Wérterbuch der
Philosophie, Band 9, Basel: Schwabe 1995, S. 745-750.

19 | Vgl. Michael Hardt/Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frank-
furt a.M., New York: Campus 2002, S. 92ff. Zu einer systematischen Diskussion
dieser Lesart von Souverinitit als »transzendentalem Apparat« im Kontext aktueller
Theorien der Souverinitit vgl. Sven Opitz/Robert Matthies: »Interferenzen der Sou-
verinitit«, in: Marianne Pieper u.a. (Hg.), Empire und die biopolitische Wende. Die
internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri, Frankfurt a.M., New
York: Campus, 2007, S. 195-211.

20 | Thomas Hobbes: Leviathan —oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen
und biirgerlichen Staates. Herausgegeben und eingeleitet von Iring Fetscher, Frank-
furt a.M.: Suhrkamp 1966, S. 95f.

21 | Ebd,, S. 96 und S. 101f.

22 | Ebd, S.102und S. 131.
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zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit nétig ist, vorbeugend zu tun«.>
Die Souverinitit leitet sich folglich aus dem Auftrag ab, zu Gunsten der all-
gemeinen Sicherheit ungebunden zu walten. In dieser Funktion belegt der
Souverdn die Position eines »sterblichen Gottes, iiber dem als »Statthalter
Gottes« und Inhaber der héchsten Gewalt kein weltlicher Richter steht.>+

In Hobbes’ Sicherheitskalkill ist die den Naturzustand kennzeichnende
Unsicherheit einerseits Ausloser fur die Konstitution der politischen Ge-
meinschaft, andererseits erscheint sie als Drohung des Riickfalls in einen
auferpolitischen Zustand und damit als etwas in der Sphire des Politischen
immer schon iiberwundenes. Wihrend Unsicherheit das unvermeidbare Er-
gebnis der immanenten menschlichen Beziehungen darstellt, kann Sicher-
heit nur auf dem Weg der Externalisierung einer diesen Beziehungen entho-
benen souveridnen Instanz gewihrleistet werden: »Die Souverinitit beginnt
mit der Selbstexemtion des Souverins«.> Sicherheit ist also weder in den
pra-politischen, »wirren Zustinden einer ungeeinten Menge« zu gewinnen,
noch kann ein Vertragsschluss mit der Menge erfolgen.>® Der Sicherheit ga-
rantierende Souverin agiert selbst iberhaupt nicht als Vertragspartner, er
entsteht vielmehr, wie Foucault schreibt, als Einheitseffekt einer wechselsei-
tigen Autorisierung »verschreckter Untertanen« (VG, 119).

Die Problematisierung der Sicherheit fithrt im Kalkiil von Hobbes zu ei-
ner spezifischen Ausrichtung der politischen Topographie, deren Merkmale
es sich gerade im Hinblick auf die gouvernementale Transformation dieser
Topographie zu vergegenwirtigen lohnt. Zunichst erweist sich der Akt der
Aufgabe von Rechten und Freiheiten als konstitutiv. Der Verzichtsakt trans-
formiert die heterogene »Existenz der Vielen als Vieler« in die Willensein-
heit des Leviathans, die in der Folge erlaubt, eine Grenze zwischen innen
und auflen zu ziehen.?” Die Feststellung, Artikulation und Ausiibung dieses
Willens erfolgt von der herausgehobenen Position des Souverins aus, in der
die Einzelnen aufgehen. Der Souverin befindet sich damit nicht einfach auf
einer héheren Hierarchieebene. Er ist »unzuginglich fiir einen Aufstieg«.?
Die Erhebung situiert den Souverin in der Erkenntnisposition desjenigen,
der eine Horizontalitit vollstindig Giberblickt. Er sieht und weif, Adler und
Sonne sind klassische Insignien der Souverinitit. Derart erhoben ist er auch

23 | Ebd, S.139.

24 | Ebd, S.134f. und S.137.

25 | Niklas Luhmann: »Metamorphosen des Staates«, in: Niklas Luhmann, Ge-
sellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Ge-
sellschaft Band 4, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1999, S. 101-137, hier S. 108.

26 | T. Hobbes: Leviathan, S.132.

27 | Paolo Virno: Grammatik der Multitude. Mit einem Anhang: Die Engel und
der General Intellect, Wien: Turia + Kant 2005, S. 26f.

28 | Jean-Luc Nancy: »Ex nihilo summum (Uber die Souverinitit)«, in: Ders:
Die Erschaffung der Welt oder Die Globalisierung, Ziirich, Berlin: Diaphanes 2003,
S. 123-146, hier S. 125.
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der Zeit enthoben. Aufgrund der Unwiderrufbarkeit der Abtretung verkor-
pert er eine Unendlichkeit gegeniiber den endlichen Existenzen und viel-
filtigen Gefahren. Nur so kann er nicht nur Sicherheit vor einer konkreten
empirischen Bedrohung, sondern Sicherheit schlechthin gewihren.
Hobbes’ Kalkiil entwirft ein dualistisches Modell totaler An- und Abwe-
senheit: Entweder Unsicherheit, Menge, Unordnung im a-politischen Na-
turzustand oder Sicherheit, Volk, Ordnung unter der politischen Herrschaft
des Souverins, wobei Sicherheit zugleich die Triebkraft des Ubergangs zwi-
schen beiden Zustinden als auch die Begriindungsformel des Leviathan
bildet. Mit Blick auf den Text von Hobbes ist es wichtig, dass es sich bei
dem hier ausbuchstabierten Kalkiil um kein von der sozialen Praxis isolier-
bares Denken eines einzelnen Autoren handelt. Vielmehr muss das poli-
tische Denken selbst als Praxis angesehen werden, die einen Einsatz in den
sozialen Auseinandersetzungen darstellt. So war der Hobbes>sche Diskurs
Foucault zufolge etwa in den europiischen Prozess der Etablierung zentrali-
sierter Staatsgewalten involviert (VG, uyft., 263ff.).29 Aus einer solchen Per-
spektive fungiert das Kalkiil von Hobbes als ein politisches Programm, das,
obgleich historisch situiert, potenziell reaktivierbar und iterierbar ist.

3. Sicherheitsmechanismen der Regierung

In seinen Vorlesungen zur Gouvernementalitit zeichnet Foucault die Ent-
stehung einer Problematisierungsweise der Sicherheit nach, die das zentrale
Moment einer ginzlich anderen Rationalisierung des Politischen ausmacht.
Diese neue Problematisierungsweise entsteht in jenem Augenblick, in dem
die »pastorale« Kunst der sorgenden Fiithrung in die Politik eintritt und in
der Gouvernementalisierung des Staates gipfelt (GG I, 241f.). Wihrend das
Sicherheitskalkiil Hobbes>scher Prigung als Transmissionsriemen eines
transzendentalen Apparats dient, ist das gouvernementale Sicherheitskal-
kil Herzstiick einer »Mechanik ohne jegliche Transzendenz« (GG II, 378).
Die Rationalisierung der Macht im 18. Jahrhundert verzichtet auf die Rolle
sterblicher Gotter und setzt vielmehr »die Simultanitit, die Koinzidenz, die
zueinander reziproke Gegenwirtigkeit aller von ihr vereinigten Elemente
voraus«.°

Foucault fithrt detailliert vor, dass die historische Innovation der libe-
ralen Regierungsrationalitit darin besteht, dass sie nicht linger die Abtre-
tung individueller Freiheiten zum Zweck der Uberfiihrung des Naturzu-

29 | Vgl. dazu Andrew W. Neal: »Cutting Off the King’s Head: Foucaults So-
ciety Must Be Defended and the Problem of Sovereignty«, in: Alternatives 29 (2004),
§.373-398.

30 | Pierre Macherey: »Fiir eine Naturgeschichte der Normeng, in: Frangois
Ewald/Bernhard Waldenfels (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 171-192, hier S. 184.
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stands in eine politische Ordnung anstrebt. Stattdessen entdeckt sie natiir-
liche Prozesse, die in ihrer Eigenlogik selbst als Generatoren von Ordnung
betrachtet werden, so dass die Regierung eine Allianz mit der »Natur« ein-
gehen muss. Dieser »Durchbruch der Naturalitit [...] im Inneren der poli-
tischen Kiinstlichkeit eines Machtverhiltnisses« (GG 1, 42) manifestiert sich
in der Geburt der Bevélkerung und der Okonomie. Die Bevélkerung ist jener
Gattungskorper, dessen immanente Regelmifligkeiten in Form von Gebur-
tenraten, Krankheiten oder Unfillen durch einen statistischen Apparat zu-
tage beférdert werden. Um die Krifte der Bevolkerung zu steigern, darf sich
die Regierung nicht einfach gegen diese als natiirlich begriffenen Prozesse
stellen. Vielmehr muss sie deren inhirente Dynamiken in Rechnung stellen
und produktiv werden lassen. Damit trigt die Bevolkerung entscheidende
Ziige der Okonomie, welche im 18. Jahrhundert als eine gemiR ihren eige-
nen, »natiirlichen« Gesetzen funktionierende Realititsebene erscheint. Bil-
det die Bevolkerung also den Interventionsbereich der Regierung, ist es die
Okonomie, welche fiir Foucault die Rationalisierung der Machtausiibung
vornimmt. Die »Macht in der Form und nach dem Muster der Okonomie
auszuiiben« (GG [, 144), heiflt nimlich nicht blof, Kosten und Nutzen zu be-
rechnen. Es heift, die Okonomie in ihrer Eigenlogik zu erkennen und ihre
Dynamik zur Geltung zu bringen. Dies zeigt sich deutlich an der Mechanik
des Interesses, deren Beschreibung in der Subjektphilosophie des englischen
Empirismus die Geburtsstunde des homo oeconomicus markiert. Das In-
teresse ist nichts, das gebindigt, delegiert oder abgetreten werden miisste.
Im Gegenteil, man muss den Interessen in einem »Bereich unbestimmter
Immanenz« (GG II, 381) freien Lauf und sie, vermittelt tiber die unsicht-
bare Hand des Marktes, Ordnung generieren lassen. Das Vertrauen auf das
freiheitliche Spiel der Interessen gipfelt folglich in einer Interventions- und
einer Erkenntniskritik. Denn die Interessen agieren der Gesamtheit gegen-
uiber blind. Sie miissen sich in ihrem beschrinkten Egoismus artikulieren,
um einen positiven Gesamteffekt fiir das Gemeinwohl zu bewirken. Somit
existiert keine Position der Transzendenz, von der man allumfassend sehen,
wissen und entsprechend eingreifen kann. Die Okonomie ist eine »Disziplin
ohne Gott« (GG II, 387), sie riumt weder Platz fiir eine zentrierte Perspek-
tive noch fiir einen 6konomischen Souverdn ein. Stattdessen firmiert der
Markt als nattirlicher, a-personaler Mechanismus der Wahrheitsbildung, er
leistet die Verifikation und Falsifikation des Regierungshandelns.

Die entscheidende Frage ist nun, wie ausgerechnet die Behauptung ei-
genlogisch operierender Bereiche eine Regierungsrationalitit hervorbringt.
Das bisher Gesagte deutet tatsichlich eher auf eine Logik der Begrenzung
des Eingreifens hin, auf die Entstehung einer Kritik der Intervention im Na-
men des Laisser-faire der emergenten Prozesse. Kurzum, wo bleibt der Aspekt

31 | Zurkritischen Diskussion der Behandlung des Marktes in den Governmen-
tality Studies vgl. Ute Tellmann: »The Truth of the Market, in: Distinktion Nr. 7

(2003), S. 49-63.
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der »Steuerung im Element der Realitit« (GG I, 76; Hervorhebung S.0.)? Die
Antwort lautet: Es ist erneut ein Kalkiil der Sicherheit, das auf diesem neu-
en epistemischen Terrain eine spezifische Topographie des Politischen und
eine neue Form der Machtausiibung organisiert. Die Problematisierung der
Sicherheit jener selbstregulativen Zusammenhinge rechtfertigt nimlich ein
Eingreifen, das ein Nicht-Eingreifen erméglicht. Diese Paradoxie bildet die
generative Unruhe im abstrakten Gefiige der Regierungsmacht. Als Parado-
xie ist sie immer von neuem im Zuge einer Problematisierung der Sicher-
heit zu entfalten. Die gouvernementale Intervention muss genau deshalb
erfolgen, weil die Prozesse, aus denen sie sich heraushalten soll, permanent
bedroht sind. Zugespitzt formuliert, macht die Sicherheit die Regierung erst
regierungsfihig. Sicherheit firmiert somit als Supplement im prizisen Sinne
Jacques Derridas. Sie fiigt sich jenen immanenten Dynamiken hinzu und
konstituiert diese erst nachtriglich als selbstregulierende Mechanismen.
Als »Surplus« leistet sie die Kompensation eines Mangels von etwas, das als
vollstindig gilt

Ist die Moglichkeitsbedingung der gouvernementalen Intervention nun
geklirt, steht die Darlegung der sie kennzeichnenden Logik noch aus. Hier-
zu erscheint Foucaults Hinweis instruktiv, dass die individuelle Freiheit
das »Korrelat der Einsetzung von Sicherheitsdispositiven« (GG 1, 78) bildet.
Aus seiner Perspektive erfasst die Selbstbeschreibung des Liberalismus als
freiheitliche Ordnung des Laisser-faire nur einen Teil seiner Wirkungsweise.
Die Analytik der Regierungsmacht erkennt vielmehr, dass der Liberalismus
insofern zur paradigmatischen Gouvernementalitit der Moderne taugt, als
er die Freiheit ins Spiel der Macht einschreibt. Die liberale Regierung macht
es sich zum Ziel, eine spezifische Entfaltung der individuellen Freiheit zu
sichern. In Bezug auf dieses Ziel kénnen drei Ansatzpunkte der liberalen
Sicherheitstechnologien grob unterschieden werden.

Erstens entlisst die liberale Regierung ihre Subjekte nicht in eine un-
bedingte, letztlich »leere« Freiheit. Sie setzt stattdessen Bedingungen fiir
den Freiheitsgebrauch, die ein Moglichkeitsfeld herstellen. Sie vermeidet
destruktive Beziehungen der Gewalt und des direkten Zwangs, eher bie-
tet sie »Anreize, verleitet, verfiihrt, erleichtert oder erschwert« (S IV, 286).
Dementsprechend sind Sicherheitstechnologien indirekt ansetzende »Tech-
nologien der Umwelt«, Gouvernementalitit erweist sich als »Environmenta-
litdt« (GG 11, 361). Der Liberalismus ist ein »Manager der Freiheit« (GG I,
97) und die Freiheit ein Instrument einer Regierungsaktivitit, die sicher-
stellen soll, dass Individuen von bestimmten Freiheiten Gebrauch machen
konnen. Dazu muss sie zweitens das selbstregulative, freie Spiel der Krifte
auch gegen jene Dynamiken absichern, die es von innen korrumpieren. Die
liberale Rationalitdt stellt in Rechnung, dass die Freiheiten »durch ihre ei-
genen Produktionsbedingungen« bedroht sind und entwirft entsprechende,

32 | Vgl. Jacques Derrida: Grammatologie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1983,
S. 250f.
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quasi-kybernetisch ansetzende Sicherheitstechnologien.” Als Beispiel seien
Maflnahmen gegen Effekte der Handelsfreiheit genannt, welche die Han-
delsfreiheit negativ beeintrichtigen wiirden, also etwa Tendenzen zur Mo-
nopolbildung. Schlielich stellen sich Sicherheitstechnologien drittens auf
das ein, was einem spezifischen Freiheitsspiel nicht gentigt und es in seiner
Heterogenitit gefihrdet. Dies kann am historischen Fall der Behandlung
der Armut verdeutlicht werden. Die liberale Regierung darf die Armut nicht
einfach auf dem Weg einer dirigistischen Sozialpolitik aus der Welt raiumen.
Sie unterteilt das Kontinuum der Armut vielmehr in verschiedene, mora-
lisch unterschiedlich legierte Segmente. Auf der einen Seite stellt Armut als
Form der Ungleichheit, »eine Art politisches Gut [dar], das es zu verwalten
gilt«.** Die liberale Regierung bemiiht sich deshalb um die Errichtung alter-
nativer Freiheitsspiele und sorgender Anreizsysteme fiir den guten, arbeits-
fihigen Armen, um die produktive Dynamik der Interessen moglichst weit
auszudehnen. Auf der anderen Seite isoliert sie im 19. Jahrhundert den Pau-
per und identifiziert ihn als gefihrliches Subjekt: »Pauperism is [...] poverty
intensified to the level of social danger.«* Insofern Sicherheit, wie Foucault
schreibt, das »Prinzip der Kostenrechnung [... der] Produktion der Freiheit«
(GG I, 99) ist, zahlt der »gefihrliche Mensch« (S III, 568ff.) den Preis dafiir,
dass er nicht freiheitlich gefithrt werden kann. Er verkorpert das konstitu-
tive Auflen des weiten Feldes liberal regierbarer Subjekte und bedarf daher
der besonderen, diszipliniren oder autoritiren Behandlung.

Mit Blick auf diese drei Ansatzpunkte der Sicherheitstechnologien er-
kennt man, dass Sicherheit im Zentrum der gouvernementalen Vernunft
eine Mechanik der Immunisierung implementiert: So wie der Immunitits-
mechanismus in biologischer Hinsicht funktioniert, indem er »genau das
Ubel reproduziert, vor dem er Schutz bieten soll, vollzieht der Sicherheits-
mechanismus Interventionen, die eine interne Begrenzung der Interventi-
onsaktivitit leisten sollen3® Aufgrund dieser Struktur ist Sicherheit im Re-
gister der Regierungsmacht niemals vollstindig an- oder abwesend, sondern
Anlass einer permanenten Kalkulation: Welcher Freiheitsgebrauch ist trotz
eventueller negativer Folgen erwiinscht, welche Art von Intervention darf in
welchem Umfang mit welchen Nebenwirkungen vollzogen werden? Worin
liegen Quellen moglicher Gefihrdung, in welcher Form kann die Gefahr
bis zu welchem Grad toleriert und mit welchen Mitteln kann sie entschirft
werden? Die selbst gestellte Herausforderung gouvernementaler Sicher-

33 | Thomas Lemke: »Dispositive der Unsicherheitim Neoliberalismus«, in: Wi-
derspruch 46 (2004), S. 89-98, hier S. gof.

34 | Francois Ewald: Der Vorsorgestaat. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993, S. 89.

35 | Giovanna Procacci: »Social Economy and the Government of Poverty, in:
Graham Burchell/Collin Gordon/Peter Miller (Hg.), The Foucault Effect. Studies in
Governmentality, Chicago: University of Chicago Press 1991, S. 151-168, hier S. 158.

36 | Roberto Esposito: Immunitas. Schutz und Negation des Lebens, Berlin: Dia-
phanes 2004, S. 15.
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heitspolitik besteht darin, eine Zirkulation von Interessen, Giitern oder
Informationen gegen Gefahren abzusichern, ohne die Zirkulation lahm zu
legen. Dabei zeigt Roberto Esposito in seiner Abhandlung diverser sozialer
Immunititsmechanismen, dass diese potenziell eine exzessive — und im
Exzess: ruindse — Dynamik entwickeln. Sinnbildlich dafiir ist aus seiner
Sicht die »Hypertrophierung der Sicherheitsapparate« in ihrer neurotischen
»Neigung, die Gefahrenwahrnehmung dem wachsenden Schutzbediirfnis
anzupassen«.’’

Auch Foucault betont, dass die Geburt der Gouvernementalitit als po-
litische Vernunft der Begrenzung direkter Interventionen keinesfalls mit
einer quantitativen Verringerung der Eingriffe einhergeht. Die Sicherheits-
kalkulation garantiert im Gegenteil die »Luftzufuhr fur eine gewaltige Ge-
setzgebung« (GG 1I, 99). Ebenso wenig bilde die liberale Regierungskunst
ein »3duferliches und verneinendes Element gegeniiber der Staatsrison,
sondern das »Prinzip [...] ihrer vollstindigeren Entwicklung« (GG II, 50). Di-
ese Einschitzung ist deshalb von Belang, weil sie bereits andeutet, dass sich
die liberale Regierung von Beginn an die Option der Illiberalitit vorbehilt.
Das verweist allerdings auf die grundsitzliche Frage, wie ausgerechnet eine
Regierung »extensiv und intensiv« (GG II, 51) zu werden vermag, die zur
Gentigsamkeit anhilt. Einen ersten Anhaltspunkt liefert hier der Einzug der
Niitzlichkeit ins Innere der Sicherheitskalkulation. Wahrend die juridische
Konzeption unverduflerlicher Menschenrechte der Machtaustibung eine ex-
terne Grenze setzt, wirkt das utilitaristische Ntitzlichkeitskriterium von in-
nen potenziell entgrenzend. Im Horizont der Regierung erscheint ein »Ra-
dikalismus der Niitzlichkeit« (GG 11, 71), der sich vom Kriterium der Legiti-
mitit befreit und sein Vorgehen allein im Hinblick auf dessen Wirksamkeit
evaluiert. Entscheidender noch ist jedoch der Umstand, dass als Riickseite
der Sicherheitskalkulation unablosbar eine Kultur der Gefahr entsteht. Ob
in Bezug auf die Daseinsvorsorge, im Bereich der Hygiene, der Krankheit
oder des Verbrechens: »Uberall sieht man diese Aufstachelung der Angst
vor der Gefahr, die [...] das [...] innere kulturelle Korrelat des Liberalismus
ist.« (GG 1I, 102) Durch den konstitutiven Kontakt mit der Gefahr aktiviert
der Sicherheitsmechanismus seine Subjekte zu einer ausufernden Selbst-
und Fremdkontrolle. Zugleich fithrt die Gefahrenkalkulation zu der Be-
stimmung von Grenzen, jenseits derer sie vom liberalen in den autoritiren
Modus wechselt: »[into] a mode of government that acts in the best interest
of those who cannot act in their own interests«.® Im Extremfall gestattet es
sich die Regierung angesichts der von ihr identifizierten Gefahr, »ungerecht
und mérderisch zu sein« (GG I, 381). Das wohltitig-sorgende Pastorat ver-
kehrt sich dann in »eine Pastoral der AusschlieRBung« (ebd.). Stellt man die
se potenziell illiberale Dynamik im Inneren liberaler Gouvernementalitit

37 | Ebd,, S. 25.
38 | Mitchell Dean: »Liberal Government and Authoritarianisme, in: Economy
and Society 31 (2002), S. 37-61, hier S. 48.
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in Rechnung, erscheint die These nicht iibertrieben, dass das Dispositiv der
Sicherheit immer schon ein Dispositiv der Unsicherheit war.

Im Folgenden gilt es, die Konturen von Foucaults Denken der Sicher-
heit zu schirfen. Es soll der Vorschlag entwickelt werden, Sicherheit als eine
gouvernementale Problematisierungsweise zu fassen, die im Modus der Se-
curitization eine spezifische rhetorische Struktur aufweist, in ein Dispositiv
verwoben ist und sich in spezifischen Technologien materialisiert.

4. Die Rhetorik der Securitization als Einsatz
illiberaler Sicherheitsdispositive

Das Konzept der Securitization steht seit den 199oer Jahren im Mittelpunkt
der Arbeiten von Ole Waever. Zu einem zentralen Forschungsparadigma,
das mittlerweile unter dem Label der »Copenhagen School« firmiert, avan-
cierte es vor allem im Zuge der Monographie Security. A New Framework for
Analysis, die Waever gemeinsam mit Barry Buzan und Jaap de Wilde verfasst
hat39 Fuir die vorliegende Argumentation ist das Konzept der Securitization
nicht zuletzt deshalb von Interesse, da es von den Autoren als Reaktion auf
die im ersten Abschnitt skizzierte Entgrenzung der Sicherheitsproblematik
prisentiert wird. Gerade vor dem Hintergrund der seit den 198cer Jahren
einsetzenden Debatten um einen erweiterten Sicherheitsbegriff, der die in-
ternationale Kriminalitit ebenso einschlieflen soll wie die Bedrohung inter-
nationaler Finanzstrome, konstatieren die Autoren die Notwendigkeit der
Abkehr von einer rein militirischen und staatszentrierten Bestimmung der
Sicherheit, wie sie in der neorealistischen Politikwissenschaft bis heute vor-
herrscht. Thre Losung besteht in einem »nominalistischen Ansatz«, der den
Blick auf gesellschaftlich verstreut auftretende Akte der Securitization lenkt
und damit auf eine genuin soziologische Analyse umstellt.4

Zugespitzt konnte man sagen, dass die Vertreter der Copenhagen School
eine epistemologisch-theoretische Wendung vollziehen, die zwei basale
Komponenten aufweist. Einerseits verabschiedet man sich davon, aus wis-
senschaftlicher Warte vorab festlegen zu wollen, was Sicherheit »ist« und
welches Problem »wirklich« auf die Sicherheitsagenda gehort. Sicherheit

39 | Vgl. Barry Buzan/Ole Waever/Jaap de Wilde: Security. A New Framework for
Analysis, London: Lynne Rienner 1998. Im Folgenden beziehe ich mich vorwiegend
auf den dort entfalteten konzeptuellen Apparat, den ich jedoch im Licht jingerer
Ausarbeitungen interpretiere, die den TeilnehmerInnen des Workshops »Security
Theory — Critical Innovations 2006« von Ole Waever in Manuskriptform zuginglich
gemacht wurden; vgl. Ole Waever: Securitisation: Taking Stock of a Research Pro-
gramme in Security Studies, Manuskript 2003, S. 1-36.

40 | Zur Selbstbeschreibung des eigenen Vorgehens als nominalistisch vgl. Ole
Waever: »Securitization and Desecuritization«, in: Ronnie D. Lipschutz (Hg.), On
Security, New York: Columbia University Press 1995, S. 46-86, hier S. 57.
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wird nicht als kontextunabhingige, objektive Gegebenheit angesehen, son-
dern als eine diskursive Figur, deren kontextspezifische soziale Verwen-
dung Probleme erst in Sicherheitsprobleme transformiert und sie einer
spezifischen Behandlung zuginglich macht. Zu untersuchen ist daher der
Einsatz diskursiver Figuren der Sicherheit in performativen Akten der Secu-
ritization, die wie jeder Sprechakt gelingen oder fehlschlagen kénnen. Epis-
temologisch folgen die Autoren der Kopenhagener Schule somit einem ope-
rativen Konstruktivismus: Als Beobachter zweiter Ordnung beobachten sie
diskursive Operationen der Securitization in ihrer jeweiligen Kontingenz.

Obgleich Sicherheitslagen demnach nicht substanziell bestimmt wer-
den, sondern sich erst aus der diskursiven Behandlung eines bestimmten
Themas im »Sicherheitsmodus« ergeben, sehen sich Buzan, Waever und
de Wilde andererseits mit der Aufgabe konfrontiert, den Akt der Securiti-
zation niher zu charakterisieren. Einerseits spezifiziert sich also das, was
als Sicherheitsproblematik gilt, nur in der Verhandlung iiber Sicherheit als
einer diskursiven Figur. Doch reicht den Autoren dabei andererseits die blo-
e Nennung des Sicherheitsbegriffs nicht aus, um die diskursive Operation
als Securitization zu werten. Die Verwendung des einzelnen Begriffs sei zu
unspezifisch und mannigfaltig, als dass sie die Transformation sozialer Tat-
bestinde in Sicherheitsangelegenheiten zu leisten vermége. Dazu seien nur
Sprechakte imstande, welche die folgende rhetorische Struktur aufweisen: In
ihnen wird etwas als existenzielle Bedrohung figuriert, die ein zu schiitzendes
Referenzobjekt in seinem Uberleben betrifft, so dass die Ergreifung aufSerordent-
licher Mafsnahmen gerechtfertigt erscheint. Den Securitization-Akt zeichnet al-
so nicht nur eine gewisse Dramatisierung der Beziehungen zwischen einer
Bedrohung, ihrem Referenzobjekt und den angezeigten Maflnahmen aus;
er gehorcht auch einer Grammatik, die dem militdrisch-politischen Bereich
entstammt. Zweifellos nimmt die Theorie auf diese Weise vorab eine Fixie-
rung der Struktur der Securitization vor und konterkariert dadurch ihren ei-
genen Nominalismus. Denn wer sagt, dass Sicherheitsprobleme immer auf
der Grundlage ausgerechnet dieser Struktur als solche qualifiziert werden?
Zugunsten der Kopenhagener Schule kénnte man jedoch argumentieren,
dass die Grammatik der Sicherheit in den eigens angefertigten Studien un-
ter empirischer Kontrolle steht. Falls die bestindige Iteration des Securiti-
zation-Aktes dessen Struktur verdnderte, wiirde eine derart am diskursiven
Ereignis orientierte Analyseform das umgehend registrieren. Erkennt man
dieses Argument an, so verweist ein Diffundieren der Securitization jenseits
der Grenzen klassischer internationaler Beziehungen umgekehrt auf eine
ausufernde Militarisierung.+

Was aber steuert die Theorie der Securitization einem gouvernementa-
litatstheoretischen Verstindnis der aktuellen Anrufungen der Sicherheit

41 | So auch die Diagnose von Katherine Lemons/Patricia Purtschert/Yves
Winter: »Securitarismus in den USA. Zur Gouvernementalitit der Sicherheitc, in:
Widerspruch 46 (2004), S. 99-108.
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bei? Die These, die diesbeziglich plausibilisiert werden soll, lisst sich wie
folgt umreifen: Obgleich die Sprechakttheorie der Securitization nicht iiber
die begrifflichen Mittel verfiigt, erstens die historischen Mdglichkeitsbe-
dingungen der Securitization-Akte zu reflektieren sowie zweitens Auskunft
uiber deren soziale Materialisierung zu geben, kann sie zur Neueinschrei-
bung der Frage der Souverinitit in die Analytik gegenwirtiger Gouverne-
mentalitit anleiten. Tatsichlich hat Foucault mehrfach dafir plidiert, die
Transformation souveriner Macht durch die gouvernementalen Sicher-
heitsmechanismen zu untersuchen, statt einfach eine zeitliche Abfolge von
Machtformen zu behaupten (GG I, 20ft., 161). Faktisch hat jedoch nicht nur
Foucault, sondern auch ein Grofiteil der an sein Denken anschliefRenden
Studien die souverine Logik der Macht lediglich als Kontrastfolie verwendet
—mit der Folge, dass die Funktionsweise illiberaler Gouvernementalitit weit
weniger gut erkundet ist als etwa neoliberale Selbsttechnologien oder die
Fithrung des postfordistischen Unternehmens.+* Mariana Valverde fiihrt
dies auf die schleichende Ersetzung des Terms der Sicherheit durch jenen
der Gouvernementalitit im Verlauf von Foucaults Vorlesung zuriick. Mit
dem Begriff der Sicherheit seien die Konnotationen der Polizei, des Auto-
ritdren und der Ausschlieffung tendenziell getilgt worden.# Das Konzept
der Securitization bietet dagegen die Gelegenheit einer Korrektur. Es lenkt
den Blick auf eine gegenwirtig flottierende rhetorische Struktur, welche po-
tenziell gewaltsame Ausnahmen erwirkt. Unter den Bedingungen moder-
ner Gouvernementalitit bearbeitet sie exakt jenen Punkt, an dem die frei-
heitliche Regulation in ihrem eigenen Namen umschligt. Sie markiert die
Schwelle, an dem eine gouvernementale Reartikulierung des klassischen
Programms souverdner Macht ansetzt.

In systematischer Hinsicht wire die Geschichte der Gouvernementali-
tit demnach zu schreiben als eine Geschichte der Problematisierung der
Sicherheit. Der Begriff der Problematisierung erméglicht es, die beiden ge-
nannten Defizite des Ansatzes der Kopenhagener Schule auszuriumen: Er
erlaubt es, die rhetorische Struktur der Securitization in die Analytik erstens
der Intelligibilititsbedingungen von Regierungspraktiken und zweitens der
technologischen Materialisierung der Regierungsrationalitit einzubeziehen.
So stellt die Problematisierung der Sicherheit ein soziales Feld erst in einer
bestimmten Form als regierbar her. Sie setzt sich in einem wechselseitig
konstitutiven Verhiltnis zu einem Objektbereich und identifiziert in Bezug
auf dessen Eigenlogik korrumpierende Dynamiken, Ansatzpunkte zur Op-
timierung und externe Bedrohungen. Sie konstruiert also ein Problem im

42 | Vgl. etwa Ulrich Brockling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer
Subjektivierungsform, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2007 oder Sven Opitz: Gouver-
nementalitit im Postfordismus. Macht, Wissen und Techniken des Selbst im Feld
unternehmerischer Rationalitit, Hamburg: Argument 2004.

43 | Vgl. Mariana Valverde: »Genealogies of European States: Foucauldian Re-
flections, in: Economy and Society 36 (2007), S. 159-178.
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Zuge der Figurierung eines Interventionsgebiets auf eine Weise, die bereits
bestimmte Losungen des Problems nahe legt. Dabei prigt sie Beurteilungs-
weisen, entwirft Zielvorstellungen und fixiert Verfahren zur Erreichung der
Ziele in Form von sozialen Technologien. Zugleich begreift eine Analytik
der Gouvernementalitit die Problematisierung der Sicherheit als variablen
Einsatz historischer Krifteverhiltnisse. Sie situiert deren Ausformung in
einer diskontinuierlichen Kette von Re-Formierungen, die festlegen, was in
welcher Form zu einem bestimmten Zeitpunkt Gegenstand der Sicherheit
werden kann und welche Mittel zu ihrer Gewihrleistung infrage kommen.

Die Securitization bezeichnet vor diesem Hintergrund ein bestimmtes
Moment der Problematisierung der Sicherheit. Das Konzept verweist auf den
rhetorischen Aufwand, der offenbar nétig ist, um dem liberalen Regierungs-
kalkiil die unverhohlene Chance der Illiberalitit zu eréftnen. Die Securiti-
zation figuriert die antagonistische Beziehung zwischen einem Bedrohten
und einer Bedrohung. Sie inszeniert das Drama zwischen einem normativ
privilegierten Referenzobjekt und seiner Gefihrdung, wobei das Referenz-
objekt vermittelt durch Formeln wie »freiheitliche Ordnung«, »freiheitliche
Lebensweise« oder »zivilisierte Welt« in enger Verbindung mit dem Nor-
malbereich liberaler Regierung steht. In der Ausgestaltung dieses Dramas
errichtet die Securitization eine Grenze zwischen der »Spielebene der Diffe-
renzialnormalitit« (GG I, 97) und dem nicht-normalisierbaren Anormalen,
gegen das direkt vorzugehen ist. Sie korreliert die Errichtung einer Schwel-
le, jenseits derer nicht linger durch die Gewdhrung von Freiheitsspielrdu-
men regiert wird, mit einer Diskriminierung méglicher und unméglicher
Subjektpositionen. Auf diese Weise betreibt die Regierung eine Zisur der
Subjektivierungsweisen auf Figuren des Dekonstituierten hin. Der rheto-
rische Exzess der Problematisierung am Punkt der Securitization zielt, mit
anderen Worten, exakt auf die Durchsetzung illiberaler Regierungsweisen
ab. So wire empirisch zu untersuchen, wie genau das Uberhandnehmen
einer rigorosen, iberhitzten oder passionierten Rhetorik der Securitization
mit der taktischen Auslegung oder gar Suspendierung rechtlicher Regeln
korrespondiert. Die im ersten Abschnitt prasentierten Anrufungen der Si-
cherheit geben hier lediglich die Richtung vor.

Die vorliegende Argumentation lauft damit auf den Vorschlag hinaus,
den Akt der Securitization an ein Dispositiv der Sicherheit zurtick zu binden.
Dies eroftnet der Analytik der Regierung die Moglichkeit, der gouvernemen-
talen Reartikulation von Disziplin (Bestimmung der Norm, Isolierung des
Anormalen) und Souverdnitit (Herstellung einer ungebundenen Zwangs-
gewalt, Suspension des Rechts) einen konzeptuellen Ausdruck zu geben.
Begreift man die Geschichte der Gouvernementalitit als Geschichte der
permanenten Aktualisierung eines Dispositivs, das im Zuge der Problema-
tisierung von Sicherheit Fiihrungsverhiltnisse arrangiert, so folgt daraus
umgekehrt fiir den Akt der Securitization zweierlei. Einerseits ist die Securi-
tization nicht als blofRer Depolitisierungsvorgang zu begreifen, der tiber den
Weg der Desecuritization wieder der deliberativen politischen Sphire zuge-
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fithrt werden kann.++ Vielmehr muss die Struktur der Securitization strikt
auf jene Rationalisierung des Politischen bezogen werden, die sie erst intel-
ligibel macht. Erst dieser Fokus auf die Rationalisierung legt es zum Bei-
spiel nahe zu erforschen, welche Wahrheitsregimes in die Konstituierung
der gefihrlichen Subjekte unserer Gegenwart involviert sind oder inwiefern
eine Vorstellung des Auflerordentlichen das zunichst a-moralische Schema
des Risikos remoralisiert. Andererseits deutet der Begriff des Dispositivs da-
rauf hin, dass die Problematisierung sich in Technologien einschreibt und
daher auch die iiber die Securitization laufende illiberale Regierung tech-
nologische Gestalt annimmt. Die Technologie erschopft sich keinesfalls in
einem technischen Mittel im engeren Sinn (GG I, 23), sondern muss als ein
Geflige begriffen werden, das materielle und immaterielle Elemente um-
fasst. Eine Technologie vollzieht eine strategisch gerichtete Kopplung etwa
von technischen Apparaten, Wissensformen, anthropologischen Annahmen
und architektonischen Elementen, um eine Infrastruktur der Fithrungen
zu konfigurieren. Erst dieser Fokus auf die Technologisierung der Securi-
tization legt es zum Beispiel nahe zu erforschen, welche Mechanik perso-
neller Exklusion in die Identifikations- und Praventionstechniken unserer
Gegenwart eingelassen ist und wie sie die Schwelle operationalisieren, an
der die liberale Regierung in den illiberalen Modus wechselt.

5. llliberale Gouvernementalitat

Zweifellos hat bereits Foucault erkannt, dass die Problematisierung der Si-
cherheit einen Vektor im Innern des Liberalismus bildet, der die Prinzipien
der Liberalitit potenziell iiberschreitet. In einem Interview anlisslich der
Verweigerung des politischen Asyls fiir Klaus Croissant bemerkte er biindig:
»Von nun an steht die Sicherheit tiber den Gesetzen.« (S III, 476) Dabei be-
finden sich Foucaults Finlassungen als 6ffentlicher Intellektueller in einem
aufschlussreichen Verhiltnis zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Zwar
greift er bei der kritischen Ausdeutung seiner Gegenwart immer wieder auf
konzeptuelle Werkzeuge wie das der Biomacht oder das der Subjektivierung
zuriick. Jedoch wird die Macht im Europa der spiten 19770er Jahre von ihm
deutlich direkter, repressiver und gewalttitiger gezeichnet, als die in Der
Wille zum Wissen prasentierte Machtanalytik vermuten lisst. Daraus kénnte
man umgekehrt folgern, dass gerade die Untertheoretisierung der Souve-
ranitit in Foucaults Werk ein umfassendes Verstindnis der Macht, insbe-
sondere der illiberalen Dynamiken der liberalen Regierung vereitelt — und
dieses Defizit nun angesichts der aktuellen Anrufungen der Sicherheit deut-
lich hervortritt.4s Obgleich Foucault sich in den Vorlesungen zur Gouverne-
mentalitit vorsichtig einer Genealogie der souverinen Macht annihert, ist

44 | Vgl. O. Waever: »Securitization and Desecuritization, S. 54f%.
45 | ZurKritik der Untertheoretisierung der Souverinitit bei Foucaultvgl. Brian
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doch der Kopf des Konigs in seiner Analytik der Souverinitit nicht gerollt.
Letztlich schimmert immer noch das Antlitz Ludwig des XIV. durch die
Charakterisierung der Souverinitit als einer Macht, die sich symbolisch im
Zentrum platziert, ihre Grofle prunkvoll erstrahlen lisst und negativ durch
rechtlich kodierte Verbote wirkt.

Wenn aber die Struktur der Securitization den illiberalen Umschlag der
Regierung konfiguriert, stellt sich die Frage, wie sich ausgehend von dieser
Struktur die Funktionsweise der Souverinitit innerhalb der Gouvernemen-
talitdt der Gegenwart alternativ bestimmen lisst: Welche Form nimmt die
Souverdnitit innerhalb der aktuellen Rationalisierung des Politischen an?
Zwei klassische, auch bei Foucault anzutreffende Verkntipfungen sind zur
Behandlung dieser Frage aufzuschniiren, nimlich die Bindung der Souve-
rinitit an ein Subjekt sowie die Verortung der Souverdnitit in einem juri-
dischen Register des Erlaubten und Verbotenen. So ist die Figur eines ein-
heitlichen Subjekts, das die souverine Macht gesamtgesellschaftlich repri-
sentiert, alleinig innehat und von seiner einzigartigen Position her ausiibt,
sozialtheoretisch nicht haltbar. Bei einem solchen Subjekt handelt es sich
um eine der modernen, polykontexturalen Gesellschaft unangemessene
Adressenfiktion, so dass Foucaults Projekt einer Dezentrierung der Macht-
analytik auf die Analytik souverdner Macht auszuweiten ist. Zugleich er-
scheint Foucaults Tendenz, die Souverinitit im Register des Juridischen mit
dem Recht zusammenfallen zu lassen, problematisch. Denn das Recht weist
zweifellos eine andere, stirker auf Dauer angelegte Temporalitit auf und hat
anderen Konsistenzanforderungen zu geniigen als die Souverinitit.4¢

Insofern die Struktur der Securitization auflerordentliche Maflnahmen
zur Bannung existenzieller Gefahren einleitet, liegt die Zuspitzung nahe,
dass sie damit eine gouvernementale Praxis der rechtlichen Ausnahme orga-
nisiert. Carl Schmitts einschligige Bestimmung des Souverins als demjeni-
gen, der iiber den Ausnahmezustand verfiigt, erlaubt es hier, das Verhiltnis
der Souverinitit zum Subjekt und zum Juridischen zu reformulieren. Zum
einen unterstreicht Schmitts Charakterisierung der Souverinitit als »Grenz-
begrift«, dass die Souverinitit in ihrer Heterogenitit gegentiber der Rechts-
norm konstitutiv auf das Recht bezogen bleibt.#” Man konnte deshalb auch
sagen, dass derjenige souverin ist, der im Exzess gegeniiber dem Recht pro-
to-rechtliche Autoritit zu reklamieren vermag. Wem dies nicht gelingt, der
istim buchstiblichen Sinn blof Outlaw. Zum anderen lisst Schmitts Formel
die Position des Subjekts auf bemerkenswerte Weise unbestimmt. Im Prin-

C.J. Singer/Lorna Weir: »Politics and Sovereign Power. Considerations on Foucault,
in: European Journal of Social Theory 9 (2006), S. 443-465.

46 | Zu den Konsistenzanforderungen und der Temporalstruktur des Rechts
vgl. Niklas Luhmann: Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993,
S.18f., 124fF.

47 | Vgl. Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Sou-
verdnitit, Miinchen und Leipzig: Duncker & Humblot, 1934 (2. Auflage), hier S. 11.
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zip kann jeder Beliebige ungeachtet seiner Qualifikation die mit duflerster
Handlungsmacht ausgestattete Funktionsstelle belegen.+ Dabei griindet die
souveridne Macht keinesfalls im Subjekt. Vielmehr er6ffnet der Akt der Secu-
ritization einen rechtlich entkoppelten Moglichkeitsraum, in dem die so er-
zeugte Ungebundenheit exekutiert wird. Es ist also die iiber Akte der Securi-
tization vollzogene gouvernementale Produktion von Ausnahmesituationen,
in der sich Souverinitit manifestiert. Die Konstitution souveridner Subjekte
erfolgt ebenso wie die Konstitution der Subjekte, die der souverinen Macht
unterworfen sind, in Beziehung zu einer Regierungsrationalitit. Dass gera-
de diese Perspektive auf die Mechanik souverdner Macht einen analytischen
Zugriff auf die derzeitigen politischen Entwicklungen erlaubt, belegt etwa
die von Judith Butler vorgelegte Analyse der »unbegrenzten Haft«: Die von
der US-Regierung im Rahmen des »War on Terror« eingesetzten Militir-
tribunale agieren als »kleine Souverine«, die administrativ verstreut eine
»paralegale Ordnung« errichten, indem sie einen taktisch-instrumentellen
Gebrauch des Rechts praktizieren.+

Nimmt man die aktuellen Anrufungen der Sicherheit als Indiz fiir eine
zunehmende Problematisierung der Sicherheit im Modus der Securitiza-
tion, so lisst sich die Verfahrensweise der illiberalen Gouvernementalitdt
zudem als polizeilich spezifizieren. Polizeilich ist eine Regierungsweise, die
unter Berufung auf Erfordernisse von 6ffentlicher Ordnung und Sicherheit
das Gesetz nicht nur anwendet, sondern es potenziell gewaltsam tibersteigt
und auf diese Weise neu setzt.® Bereits die Polizeiwissenschaftler des 17.
Jahrhunderts wussten sehr wohl, dass die Polizei keine Verlingerung der
Justiz darstellt, weil sie mittels sub-rechtlicher Techniken wie Erlassen oder
Verordnungen bis in die Ritzen des Sozialen vordringt. Foucault sieht in
der Polizei daher folgerichtig ein Instrument zur Erzeugung »kleiner« Aus-
nahmezustinde: »Wir kénnen auch sagen, dass die Polizei der permanente
Staatsstreich ist. Der permanente Staatsstreich, der sich im Namen und Ab-
hingigkeit der Prinzipien seiner eigenen Rationalitit vollzieht, ohne sich
nach den Regeln der Justiz zu richten.« (GG I, 488) Diese in Bezug auf
das Recht gleichermaflen komplementire wie exzessive Verfahrensweise
kennzeichnet die Polizei aufgrund zweier struktureller Merkmale bis heute.
Erstens fungiert sie als Technologie der Zukunft, die sich jenseits der durch
das Kriminalrecht kodifizierten Titerverfolgung auf Praktiken der Priven-
tion konzentriert. Und zweitens bringt sie ein rechtlich ebenfalls nicht ko-

48 | Vgl. Friedrich Balke: »Derrida and Foucault On Sovereignty, in: German
Law Journal 6 (2005), S. 7.

49 | Judith Butler: Gefihrdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp 2003, S. 75, 80, 103.

50 | In Derridas Lektiire von Walter Benjamins Text Zur Kritik der Gewalt heifdt
es: »Durch diese Aufhebung, die sie selber ist, erfindet die Polizei das Recht, wird sie
zur rechtsetzenden, gesetzgebenden Macht.« (Jacques Derrida: Gesetzeskraft. Der
»mystische« Grund der Autoritit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 91)
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difiziertes Situationswissen zur Anwendung, das in Entscheidungen nach
»Gutdiinken« kulminiert.s' Derzeit entbloft sich Giorgio Agamben zufolge
der »endgiltige Eingang der Souverinitit in die Gestalt der Polizei« in einer
»Nihe [...] von Gewalt [violenza] und Recht«.5* Als illiberal ist somit jene Re-
gierungsweise zu bezeichnen, die sich iber das Kontiguititsverhiltnis von
Souverinitit und Polizei realisiert. Mit Hilfe polizeilicher Verfahrensweisen
nutzt sie den durch die Securitization aufgesprengten Moglichkeitsraum,
um eine aus dem Gesetz heraus geloste Kraft als »Gesetzeskraft« fluktuie-
ren zu lassen.ss

Der polizeiliche Charakter der illiberalen Gouvernementalitit offenbart
sich dartiber hinaus in dreierlei Hinsicht: in einer Behandlungsweise des
Raums, in einem Willen zum Wissen und einer Ordnung der Subjektivi-
titen. Auch wenn Foucault in nahezu allen seinen Studien gleichermaflen
als Archivar und Kartograph agiert, gibt es derzeit nur wenige Versuche, die
Gouvernementalitit unter dem Aspekt der Raumordnung zu erkunden.s+
Jenseits der lokalen Analyse architektonischer Arrangements oder inner-
stadtischer Plitze mangelt es an Arbeiten, welche Formen der Gouverne-
mentalitit daraufhin untersuchen, wie sie eine Rationalisierung des Raums
durch dessen Ausstattung mit einem Mafl vornehmen. Ein Grund fir diese
Forschungsliicke mag darin bestehen, dass die liberale Gouvernementalitit
selbst einen deterritorialisierenden Vektor aufweist.s Indem sie den gekerb-
ten Wirtschaftsraum des Merkantilismus mit der Idee der Welt als einem un-
begrenztem Markt konfrontiert, markiert sie den »Beginn eines neuen Typs
von planetarischem Kalkiil in der europiischen Regierungspraxis« (GG II,
87). Die liberale Regierung zieht im Gegensatz zur einschlieRenden, »zen-
tripetalen« Disziplin immer weitere Kreise und integriert immer weitere
Elemente, wirkt somit »zentrifugal« (GG I, 73). Dabei beschreibt die liberale

51 | Zu diesen beiden Strukturmerkmalen vgl. Markus D. Dubber/Mariana
Valverde: »Introduction. Perspectives on the Power and Science of Police«, in: Dies.
(Hg.), The New Police Science. The Police Power in Domestic and International Go-
vernance, Stanford: Stanford University Press 2000, S. 1-16.

52 | Giorgio Agamben: Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik, Freiburg, Berlin:
Diaphanes 2001, S. 99.

53 | Zur Notation von »Gesetzeskraft« vgl. Giorgio Agamben: Ausnahmezu-
stand, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2004, S. 47ff.

54 | Zur Ausarbeitung der Unterscheidung von Archiv und Karte in Bezug auf
eine sozialtheoretische Konzeption des Raums vgl. Sven Opitz: »Eine Topologie des
Auflen — Foucault als Theoretiker der Inklusion/Exklusion, in: Roland Anhorn/
Frank Bettinger/Johannes Stehr (Hg.), Foucaults Machtanalytik und Soziale Arbeit.
Eine kritische Einfithrung und Bestandsaufnahme, Wiesbaden: VS 2007, S. 69-85,
hier insbesondere S. 69ff.

55 | So auch die Einschitzung von Mitchell Dean: »A Political Mythology of
World Order, Carl Schmitt’s Nomos, in: Theory, Culture & Society 23 (2006), S. 1-
22, hier S. 6.
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Problematisierung der Sicherheit zugleich eine Bewegung der Reterritori-
alisierung, insofern als sie die Zirkulation einer mobilen Multiplizitit zu
sichern und zu regulieren hat. Dazu muss sie jene Elemente, deren Mobilitit
zu gewihrleisten ist, von jenen, deren Mobilitit eine Gefahr darstellt, nicht
zuletzt raumlich trennen, ohne die Zirkulation als Ganze zu behindern.
An der Aktualitit exakt dieser Problemstellung ist Foucaults Fehlein-
schitzung zu messen, dass sich das Problem der Grenze in den »Absiche-
rungsgesellschaften« verfliichtigen werde.s® Die Einschreibung der Sou-
veridnitit in die Analytik der Gouvernementalitit vermag auch hier korri-
gierend zu wirken, indem sie den theoretischen Fokus fiir die Produktion
territorialer Schwellen sensibilisiert. Gegenwirtig scheint das Maf der
gouvernementalen Raumordnung wenn nicht zerriittet, so doch in Bewe-
gung gekommen zu sein. Obgleich Territorium und Volk immer weniger in
Ubereinstimmung gebracht werden kénnen, dienen die nationalstaatlichen
Grenzen weiterhin als Regulatoren innerhalb des planetarischen Kalkiils
neoliberaler Gouvernementalitit. Daneben werden rdumliche Grenzen so-
wohl »oberhalb« als auch »unterhalb« dieser Ebene anlassbezogen gezogen,
so dass sich mit der flexiblen Multiplikation rdumlicher Schwellen auch die
Anlisse der rdumlichen Inklusion/Exklusion von Kérpern multiplizieren.s?
Die Problematisierung der Sicherheit geht hier Hand in Hand mit dem Pro-
jekt des »rezoning sovereignty«, dessen Umsetzung auch deshalb als poli-
zeilich charakterisiert werden kann, weil nun der Globus nach dem Modell
der Stadt behandelt wird.s® Die Polizei reguliert die Mobilitit des Verkehrs
und die Fluktuation der Koérper entlang rdumlicher Grenzen. Im Vollzug
der gouvernementalen Kalkulation der Sicherheit, die bestimmt, welcher
Zugang zu welchen Zonen von welchen Subjekten zu welcher Zeit und zu
welchen Bedingungen noch tolerierbar erscheint, betreibt sie ein Kontinu-
um von Ein- und Ausschliefungen. Das Lager, verstanden als riumliche
Konkretisierung des Ausnahmezustands, bildet in diesem Kontinuum den
Endpunkt. Jenseits der mannigfachen Ziasuren des gegenwirtigen Sicher-
heitsdispositivs korrespondiert es mit einer gewissermaflen »reinen« Se-
curitization, die in der Anwendung polizeilicher Instrumente wie dem der

56 | Vgl. Michel Foucault: »Die Sicherheit und der Staat«, in: S III, 495-502, hier
498f.

57 | Vgl. Dimitris Papadopoulos/Vassilis Tsianos: »How to Do Sovereignty
Without People? The Subjectless Condition of Postliberal Power, in: boundary 2, 24
(2007), S. 135172, hier S. 152.

58 | Zum Begriff des »rezoning sovereignty« vgl. Richard Warren Perry/Bill
Maurer: »Globalization and Governmentality«, in: Dies. (Hg.), Globalization under
Construction. Governmentality, Law, and Identity, Minneapolis/London: University
of Minnesota Press 2003, S. IX-XXI, hier S. XIII. Zur Bestimmung des Urbanen als
dem genuinen Interventionsfeld der Polizei vgl. GG I, 48:ff.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ZUR ANALYTIK ILLIBERALER GOUVERNEMENTALITAT | 223

»Schutzhaft« zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder der »Sicherungsverwah-
rung« gegenwirtig exekutiert wird.s

Allerdings wire der Schluss verfehlt, dass man es mit einer bloRen Spal-
tung zwischen einem liberalen Inklusionsbereich und einem illiberalen Ex-
klusionsbereich zu tun hat. Die Illiberalitdt ist der liberalen Rationalitdt als
eine Virtualitit eingeschrieben, bei deren Aktualisierung sich die liberale
Regierung gegen ihre eigenen Prinzipien wendet. Die Problematisierung der
Sicherheit auf die Option der Iliberalitit hin affiziert deshalb die gesamte
Regierungsrationalitit. Das wird an einem ausufernden Willen zum Wissen
in Form von elektronisch verarbeitbaren Daten deutlich. Wihrend das EU-
Parlament Ende 2005 die verdachtsunabhingige Vorratsspeicherung der Te-
lefon- und Internetdaten aller 450 Millionen EU-Biirger beschloss, konden-
sieren bereits so alltdgliche Praktiken wie Stralenbenutzung, Konsum oder
Bankiiberweisungen dank Mautsystemen, Bonusprogrammen und Konten-
zugriffsrechten polizeilich potenziell nutzbare Profile.®® Bezeichnend ist
hierbei, dass der Zugriff auf Daten all-inklusiv zu sein hat. Weil die gegen-
wirtige Problematisierung der Sicherheit den Akzent von der Verfolgung
begangener Straftaten auf die priventive Abwehr zukiinftig-moglicher Ge-
fahren verlagert, wird die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung aufler Kraft
gesetzt. Alle Biirgerinnen und Biirger erscheinen als verdichtig, so dass
man moglichst viel Giber sie wissen muss. Damit erfolgt eine Neuauflage der
Erkenntnisbeziehung der Souverinitit, fiir die die gegenwirtige Diskussion
tiber die Installierung von Videokameras in ferngesteuerten Drohnen ledig-
lich emblematisch ist.®' Die »grenzenlose Anmaflung des Polizeistaats« (GG
I1, 36) den »Staub der Ereignisse« (US, 274) mittels »tausende[r] von Augen«
(US, 275) zu erfassen — manifestiert sich dieses gouvernementale Programm
nicht in der Erstellung umfassender Datenbanken fiir Zwecke des Datami-
ning, in der Einrichtung von CCTV-Systemen sowie in der projektierten On-
line-Durchsuchung privater Computer?

An der Funktionsweise von Kontrolltechnologien wie der automatischen
Gesichtserkennung ldsst sich schlieRlich vorfithren, wie die polizeiliche
Ordnung des Wissens und die Ordnung des Raums mit der Ordnung der
Subjektivititen verbunden sind. Einer Analyse der politischen Kommuni-
kation im Anschluss an die Anschlige vom 11. September 2001 zufolge,
wurde die Problematisierung der Sicherheit in den USA dergestalt vorge-

59 | Vgl Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souverine Macht und das nackte
Leben, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002, S. 175ff.

60 | Zum Einsatz von »Customer Relationship Management« im Kampf gegen
den Terrorismus vgl: Heather Cameron: »The Next Generation. Visuelle Uberwa-
chung im Zeitalter von Datenbanken und Funk-Etiketten«, in: Leon Hempel/Jorg
Metelmann (Hg.), Bild-Raum-Kontrolle. Videoiiberwachung als Zeichen gesell-
schaftlichen Wandels, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2005, S. 106-121, hier S. 115f.

61 | Vgl. Wolfgang Koydl: »Fliegende Augen fiir alle Britens, in: Stiddeutsche
Zeitung vom 26.5.2007, S. 8.
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nommen, dass vor allem biometrische Identifikationstechnologien als adi-
quate Lésung erschienen.® Dabei wurde insbesondere in die Entwicklung
der automatischen Gesichtserkennung investiert, die auf komplexe Weise
die gegenwirtige Regierungsrationalitit materialisiert: Die Technologie soll
die Identifizierung auf Distanz durch eine Kamera erlauben, geht also iiber
die der rdumlichen Zirkulation abtriglichen Eins-zu-eins-Identifikation
an Kontrollpunkten hinaus. Dazu muss sie das Gesicht in einen digitalen
»faceprint« umwandeln und mit einer Datenbank abgleichen. Auf diese Wei-
se zielt die Technologie auf eine Sortierleistung in Echtzeit gemif vorab ge-
setzter Kriterien und Grenzwerte ab, so dass auf der Basis von Vollinklusion
in Anschlussverfahren exkludiert werden konnte. Doch nicht nur aufgrund
bestehender technischer Umsetzungsprobleme handelt es sich bei der au-
tomatischen Gesichtserkennung um eine in héchstem Mafle imaginire
Technologie. In einer kulturellen Tradition, fiir die das Gesicht der privile-
gierte Signifikant personeller Identitit ist, verkdrpert sie das Versprechen,
dem neuen, asymmetrisch operierenden Feind gegen seine Opazitit und
Fliichtigkeit eine identitire Konsistenz zuriickzugeben. Vermittelt {iber die
Zeichnung seines Gesichts entsteht der Feind als amorpher, rassifizierter,
fetischisierter Anderer: »we are invited to imagine precisely who will be
identified«.

Hier tritt in aller Klarheit zutage, dass die illiberale Gouvernementalitit
ihre Subjekte im Prozess der Securitization nicht intakt l4sst. Die liberale
Rationalitit erkennt jenes Handeln als 6konomisch an, das Unsicherheiten
gewinnbringend ausnutzt. Es kommt dabei der Problematisierung der Si-
cherheit zu, genau zu kalkulieren, welche Unsicherheiten gegen Unsicher-
heiten anderer Art abzusichern sind. Das im Akt der Securitization identifi-
zierte gefihrliche Subjekt wird nach dieser Kostenrechnung der Freiheit als
ein in fundamentaler Weise anokonomisches und damit irrationales Subjekt
konstituiert.® Wihrend das ckonomische Subjekt nimlich seinem Interesse
zu folgen hat, um auf diese Weise das Wohl aller zu beférdern (vgl. GG II,
373ft.), ist das anSkonomische Subjekt durch einen Exzess des Interesses ge-
zeichnet, der potenziell destruktive Folgen zeitigt. Es wird als Triger eines
ubermifligen Interesses konstituiert, das sich nicht gemif} gingiger Nor-
men kapitalisiert und daher als Ausdruck einer ideologischen Verblendung
angesehen wird. Dieser Exzess gibt dem Subjekt eine weder psychisch noch
kulturell normalisierbare Gestalt. Deshalb ist es auch unméglich, das an-
okonomische Subjekt freiheitlich zu regieren. Die liberale Regierung sieht
sich vielmehr ermichtigt, angesichts dieses Exzesses ebenfalls die ihr im-

62 | Vgl. Kelly Gates: »Identifying the 9/11 >Faces of Terror«. The Promise and
Problem of Facial Recognition Technology«, in: Cultural Studies 20 (20006), S. 417-
440.

63 | Ebd., S. 434.

64 | ZurVerwendungdieses Termsvgl. Jacques Derrida: Falschgeld. Zeit-Geben
I, Miinchen: Fink 1993, S. 17ff.
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manente Begrenzung zu uberschreiten. Oder in den Worten von Hayeks:
»Eine wirksame Verteidigung der Freiheit muss [...] notwendig unbeugsam,
dogmatisch und doktrinir sein und darf keine Zugestindnisse an Zweck-
miRigkeitsiiberlegungen machen.«%

In den letzten Jahren haben die Governmentality Studies detailliert nach-
gezeichnet, inwiefern die Ausschaltung der Freiheit im Bereich liberaler
Gouvernementalitit nicht einfach einer Verletzung des Rechts gleichkom-
mt, sondern eine fundamentale Unwissenheit dariiber signalisiert, wie
man angemessen regiert. Vor diesem Hintergrund verstehen sich die vorlie-
genden Ausfiihrungen als Exploration jener Schwelle, an der sich die Para-
meter dieser Angemessenheit verkehren. Wie deutlich geworden sein diirf-
te, wurzelt die in Akten der Securitization kulminierende Problematisierung
der Sicherung in der modernen Tradition des Politischen, markiert jedoch
eine spezifische Mutation jener »Ontotheologie« der Sicherheit.® Man kann
diese Mutation anhand der Fortschreibung einer theatralen Regierungssze-
ne dramatisieren, die sich bei Foucault findet (GG II, 388). In ihr sagt das
Rechtssubjekt zum Souverin: »Du darfst nicht, weil ich Rechte habe.« Das
okonomische Subjekt hingegen richtet sich wie folgt an den Souverin: »Du
darfst nicht, denn du kannst nicht. Und du kannst nicht, weil du nicht weift
und niemals vollstindig wissen kannst.« Diese zweite Kritik verstummt
nun im Bereich der aktuellen Sicherheitspolitik. Statt dessen scheint die Be-
reitschaft zu einer Autorisierung auf: »Du darfst, weil niemand weif. Du
darfst, denn obwohl niemand weif3, hast Du noch am ehesten die Mittel zu
wissen und bist in der Lage zu handeln.« Diese Autorisierung reicht schlief3-
lich bis an den Punkt, ab dem gesagt wird: »Du darfst, obwohl wir Rechte
haben.« Damit ist zweifelsfrei die Grenze der Liberalitit erreicht.
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Liberale Freiheit und das Sicherheitsdispositiv.

Der Beitrag von Michel Foucault

ALEX DEMIROVICE

Der Krieg gegen den Terror hat in der politischen Diskussion das Problem
des Verhiltnisses von Freiheit und Sicherheit in Erinnerung gerufen, das
fur das neuzeitliche politische Denken konstitutiv ist. Zwischen beiden Nor-
men scheint es sich um einen Konflikt zwischen zwei gegenliufigen Zielen
zu handeln. Die nach dem >Ende der Geschichte< endgiiltig erlangte Freiheit
der freien Gesellschaften scheint es denjenigen, die deren Leben storen, viel-
leicht sogar zerstoren wollen, ungemein zu erleichtern, dieses Ziel verfolgen
zu konnen. Hingewiesen wird darauf, dass die relative Offenheit der Gren-
zen, die Freiziigigkeit der westlichen Lebensweise, die hohe Empfindlichkeit
technischer Infrastrukturen es denjenigen, die es darauf anlegen, erleich-
tern, enormen Schaden anzurichten. Anschlige in New York, London oder
Madrid sind Belege dafiir. Um Sicherheit herzustellen, werden die Einrei-
sekontrollen an den Grenzen und die Gepickkontrollen auf den Flughifen
verschirft — zu Lasten von Freiheit. Der Fluggast wird wegen der Einschrin-
kungen um Verzeihung gebeten: hier sorge die Europiische Union auch fiir
seine Sicherheit. Sicherheit, so formuliert die deutsche Gewerkschaft der
Polizei, sei kostbar.

Die Gefahrenabwehr greift weit hinein ins Vorfeld jeder nur denkbaren
Gefahr, indem offentliche Plitze, Straflen und Verkehrsmittel tiberwacht
werden. Die Schweizer Bundesbahnen, die ihre groflen Bahnhéfe mit Dut-
zenden Kameras tuiberwachen lassen, erkliren »Sicherheit zum obersten
Gebot«. Es gibt andere, alltigliche Erfahrungen, die gleichfalls diesen Ziel-
konflikt nahe legen. Wihrend die Freiheit des automobilen Verkehrs seinen
Preis in einer hohen Zahl von Toten und Verletzten hat, wird die Sicher-
heit, die sich aus Geschwindigkeitsbegrenzungen ergibt, von vielen als Ein-
schrinkung der Freiheit der Biirger angesehen. Es kommt zur Regulierung
der Individuen im Raum und — wie im Fall der Zoneneinteilung in Fuf3ball-
stadien — zur Lenkung ihrer physikalischen Bewegungsabliufe. Aus dem
Blickwinkel der Sicherheit erscheint Freiheit mit dem Zufall, dem Risiko,
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der Gefahr, dem unverstehbaren Einbruch des Schicksals in die Routinen
des Alltags verbunden zu sein. Der Freiheit muss Grenzen gezogen wer-
den; innerhalb dieser Grenzen durfen Menschen alles tun, was den anderen
nicht schadet. Doch wo genau der Grenzverlauf ist, ist strittig: beim aktiven
oder schon beim passiven Rauchen, beim Autofahren mit hoher Geschwin-
digkeit, bei einer Demonstration, deren Ziele und Teilnehmer die Freiheit
anderer (unmittelbar den stidtischen Verkehr, das Treffen der Wirtschafts-
fuhrer, den Meinungsaustausch der Politiker) eingrenzt, bei abweichendem
und kriminellem Verhalten? Freiheit bringt das Verlangen nach Sicherheit
mit sich.

1. Das liberale Dilemma

Sicherheit stelle, so Loic Wacquant, im politischen Diskurs eine neue Fi-
gur dar und stifte in vielen europiischen Lindern einen Konsens zwischen
der reaktionirsten Rechten und der regierenden Linken.' Der Diskurs iiber
Sicherheit habe eine neue Dynamik angenommen. Er begniige sich nicht
mehr damit, die Bedrohung, die pl6tzliche Zunahme und die Gefihrlichkeit
der Stadt zu beschworen, sondern sei insofern originell, als er sich auf zwei
michtige Symbole stiitze, die >Wissenschaft< und die >Vereinigten Staatenx.
Damit spricht Wacquant die vermeintlich wissenschaftlich abgesicherte An-
sicht an, dass in den USA eine extrem hohe Kriminalititsrate bestanden
habe, bevor aufgrund einer von der Stadt New York verfolgten beispielhaften
neuen Polizeistrategie die Zahl der Delikte deutlich gesenkt werden konnte.
Auf der Grundlage dieser Behauptungen konnte New York zum Paradig-
ma des polizeilichen Sicherheitsverstindnisses auch fiir europdische Stidte
werden, von denen befiirchtet wird, dass ihre Kriminalititsentwicklung die
der USA tiberholen konnte.

Wacquant zeigt, sich auf offizielle und international vergleichende Statis-
tiken stiitzend, dass die USA ganz gewdhnliche Kriminalititsraten haben.
Ein Viktimisierungsindex, der elf Typen von Vergehen kombiniert, lisst er-
kennen, dass die USA Lindern wie Niederlanden, England, Schweiz oder
Frankreich vergleichbar sind. In den europdischen Lindern gibt es keines-
wegs eine Tendenz der Gewaltkriminalitit, sich dem vermeintlichen Muster
der USA anzuihneln, vielmehr ist sie riickliufig. In Frankreich sind etwa
zwei Prozent der Bevolkerung von ihr betroffen. Sie konzentriert sich vor
allem auf Jugendliche aus Arbeiterfamilien an der Peripherie der groflen
Stadte; bei der Hilfte der erfassten Gewalttitigkeiten handelt es sich um
Verbalattacken. Die Behauptung, eine energische und innovative Sicher-
heitsstrategie der New Yorker Polizei, nimlich keinerlei Toleranz gegentiiber

1 | Vgl. Loic Wacquant: »Die Wissenschaftsmythen des einheitlichen Sicherheits-
diskurses«, in: Uwe Bittlingmayer/Ulrich Bauer (Hg.), Die »Wissensgesellschaft<. My-
then, Ideologie oder Realitit?, Wiesbaden: VS 2006, S. 615-633, hier S. 617.
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auch den kleinsten Delikten und Unordnungen in den Stadtteilen zu iiben,
habe eine Senkung der Kriminalitit bewirkt, verweist Wacquant in den Be-
reich des Mythos. Die Zahl der Tétungsdelikte sei in New York schon seit
1979 riickliufig, Totungsdelikte durch Kugeln seit 1990; auch in anderen
Stadten der USA, in denen die neue Polizeistrategie nicht verfolgt worden
sei, konnte ein Riickgang der Gewaltkriminalitit festgestellt werden. Wac-
quant nennt eine Reihe von Faktoren, die fuir diese positive Entwicklung
ursichlich sind: das wirtschaftliche Wachstum, das mehrere Millionen jun-
ger Leute in den formellen Arbeitsmarkt integrierte; eine Verinderung des
Drogenhandels und Lerneffekte in der Szene der Drogenhindler selbst, die
sich um Waffenstillstands- und Friedensvertrige untereinander bemtihten;
eine demographische Verringerung der Altersgruppe der 18- bis 24-Jahrigen
—und genauer hitte wohl gesagt werden miissen: der jungen Minner dieser
Altersgruppe; Priventionskampagnen, die von Organisationen und Bewoh-
nern in den marginalisierten Zonen der amerikanischen Stidte getragen
wurden.

Wacquant erklirt die politische Inszenierung von Sicherheit damit, dass
Politiker zu einem Zeitpunkt Handlungsfihigkeit des Staates demonstrie-
ren wollen, zu dem sie die Dogmen des Neoliberalismus tbernommen
haben, und seine Ohnmacht in Skonomischer und sozialer Hinsicht pre-
digen. Wihrend die Unsicherheit auf den Straflen skandalisiert werde, um
mit neuen Strategien Sicherheit zu schaffen, werde gleichzeitig soziale Un-
sicherheit normalisiert — bei prekiren Arbeitsverhiltnissen, Ausbildungs-
plitzen, Arbeitslosenhilfe oder Altersvorsorge. Zu Recht beobachtet Wac-
quant diese Verschiebung, die soziale Sicherheit allmihlich durch ein po-
lizeiliches Verstindnis von Sicherheit ersetzt. Doch seine ideologiekritische
Perspektive verhindert, dass er die Frage danach stellt, wieso eine angeblich
zunehmende Unsicherheit behauptet werden kann, obwohl sich statistisch
doch offensichtlich der Gegenbeweis leicht antreten lisst; er wirft also nicht
das Problem des Wahr-Sagens im Bereich des Sicherheitsheitsdiskurses auf.
Zudem diskutiert er nicht die Ambivalenz des Sicherheitsdiskurses, der fiir
diejenigen, die zu seinem Objekt werden — und dies sind in verschiedenen
Graden und Formen alle —, eine Reihe von Verhiltnissen der Unsicherheit
zur Folge hat: Beobachtung und Uberwachung, Zuschreibung von Delin-
quenz und entsprechende Biographiekonstruktionen, Reise- und Aufent-
haltsverbote, Meldepflichten, hiufigere und hirtere Haftstrafen, hirtere
Strafen auch bei Bagatelldelikten, praventive Inhaftnahme, gréflere Haufig-
keit von entrechtenden Sicherheitsverwahrungen, Abschiebung von Strafti-
tern und ihren Familienangehorigen mit Migrationshintergrund.

Sicherheit setzt eine neue Dynamik in Gang. Zwischen 1852 und 1965
wurden in Kalifornien zwolf Gefingnisse gebaut; aufgrund des sich seit den
1980er Jahren entwickelnden >Gefingnis-industriellen Komplexes< gab es zu
Beginn des neuen Jahrtausends 33 Gefingnisse, 38 Lager, sechzehn Gemein-
destrafanstalten und funf Einrichtungen fur inhaftierte Miitter. Es entstand
ein »massives System der Einkerkerung«: etwa 158.000 Menschen befanden
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sich 2002 in Haft, davon waren knapp 30 Prozent Weifle, die anderen Latinos
und Afroamerikaner, die gemessen an ihrem Bevolkerungsanteil also deutlich
uberreprisentiert waren.> Die Einkerkerungsrate schwarzer US-Amerikaner
war achtmal hoher als der US-amerikanische und zwanzig Mal hoher als der
Durchschnitt groRerer Linder Westeuropas. Auch in Europa hat die Zahl der
Eingesperrten seit den 1980oer Jahren mit Raten von 30 bis 50 Prozent zuge-
nommen; vor allem Migranten sind davon betroffen’ Mit der Zahl der Ge-
fingnisse stieg die Zahl der Gefangenen, ohne dass sich an den offiziellen
Kriminalititsraten etwas dnderte.4

Die Herstellung von Sicherheit erzeugt Unsicherheit. Nicht nur fur dieje-
nigen, die dem Einkerkerungssystem unterworfen sind, sondern auch fiir die-
jenigen, zu deren Schutz es vermeintlich eingerichtet wird. »Der Fortbestand
der Kriminalitit ist keineswegs ein Misserfolg des Gefingnissystems, sondern
im Gegenteil die objektive Rechtfertigung seiner Existenz.«> Michel Foucault
weist darauf hin, dass die Produktion von Kriminellen sich mit einem 6kono-
mischen und politischen Nutzen verbindet: a) Kriminalitit ist ein Element der
Kultur der Angst: je mehr Kriminelle, desto mehr Verbrechen, desto grofer
die Angst in der Bevolkerung, desto akzeptabler das System polizeilicher Kon-
trolle. b) Kriminalitit ist ein lukrativer Geschiftszweig: Prostitution, Frauen-,
Waffen-, Drogenhandel. ¢) Kriminalitit hat eine politische Bedeutung durch
das Brechen von Streiks, die Infiltration von Gewerkschaften, den Personen-
schutz von Fiithrern politischer Parteien, die Kontrolle und die Sabotage von
revolutioniren Bewegungen.

Foucault lehnt die Mystifizierung der Resozialisierung ebenso ab wie die
romantische Verklirung von Straftitern und Irren. »Das kapitalistische Sys-
tem gibt vor, die Kriminalitit zu bekdmpfen, sie mit Hilfe jenes Gefingnis-
systems zu beseitigen, das die Kriminalitit doch gerade erst hervorbringt. [...]
Ich sage, der vom Gefingnis produzierte Kriminelle ist ein niitzlicher Kri-
mineller, niitzlich fiir das System. Denn er ist manipulierbar; man kann ihn
immer zum Singen bringen. Er ist stindig einem wirtschaftlichen und poli-
tischen Druck ausgesetzt. Jeder weify, dass Straftiter sich am besten fiir die
Organisation der Prostitution eignen. Sie werden Zuhilter. Sie machen sich zu
Handlangern zweifelhafter, faschistischer Politiker.«® Die Politik der Sicher-
heit erzeugt Unsicherheit. Diese ist nicht einfach nur eine nicht-intendierte
Folge, vielmehr verbinden sich mit dieser Unsicherheit politische und &kono-

2 | AngelaDavis: Eine Gesellschaft ohne Gefingnisse? Der gefingnisindustriel-
le Komplex der USA, Berlin: Schwarzerfreitag Publishing 2004, S. 15-17.

3 | Vgl. Loic Wacquant: »Bestrafung, Entpolitisierung, rassistische Einordnung.
Die Inhaftierung von Immigranten in der EU«, in: PROKLA 143 (2000), S. 203-222,
hier S. 203-205.

4 | Vgl. A. Davis: Gesellschaft ohne Gefingnisse, S. 15.

5 | Michel Foucault: »Folter ist Vernunft, in: S III, 505-514, hier 509.

6 | Ebd., 508. Vgl. auch Michel Foucault: »Die Maschen der Macht, in: S IV,
238f.
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mische Interessen. Ihnen entspricht, dass mit Moralisierungskampagnen, mit
Hinweisen auf das Versagen der Polizei, mit Statistiken, tiglichen Meldungen
tiber Verbrechen, mit der Initiierung von Krawallen oder gar Anschligen ein
autoritir-populistisches Klima der Unsicherheit, ein Gefiihl der Bedrohung,
eine Stimmung der Angst erzeugt wird, die es in der Folge erlauben, nach
harten Maflnahmen, nach Sicherheit zu rufen und sie als Prinzip einer Politik
des Regierens vielleicht nicht ausschlieflich, aber doch auch mit dem Kriegs-
und Ausnahmezustand durchzusetzen.

Insbesondere der Terrorismus scheint der Bereich zu sein, der Gelegenheit
dazu gibt, die Sicherheit iiber die Gesetze zu stellen.” Foucault zufolge biete der
Staat der Bevolkerung einen Sicherheitsvertrag an, der ihr ein friedliches Le-
ben innerhalb der von ihm geschiitzten Grenzen garantiere. Deren Sicherung
sei seine Hauptaufgabe gewesen. Demgegeniiber verspreche der Wohlfahrts-
staat Sicherheit in einem breiten Sinn: vor Unsicherheiten, Unfillen, Schiden,
Risiken, Arbeitslosigkeit. Die Menschen akzeptierten diese immer sich weiter
entwickelnde, firsorgende Macht, die Steuern, die Hierarchie, den Gehorsam,
weil der Staat sie schiitze. Doch darin ist mehr enthalten. Indem der Staat
ihnen Sicherheit gewihrt, integriert er sie durch Abhingigmachen, er gibt
aber auch Unabhingigkeit, also ein Moment von Freiheit.® Der Terrorismus
bedroht diesen grundlegenden Sicherheitsvertrag. »Ein Staat, der Sicherheit
schlechthin garantiert, muss immer dann eingreifen, wenn der normale Gang
des alltdglichen Lebens durch ein auflergewohnliches, einzigartiges Ereignis
unterbrochen wird. Dann reicht das Recht nicht mehr aus; Eingriffe werden
erforderlich, die trotz ihres auflerordentlichen, auRergesetzlichen Charakters
dennoch nicht als Willkiir oder Machtmissbrauch erscheinen diirfen, sondern
als Ausdruck von Fiirsorge.«®

Foucault legt mit den angefiihrten Uberlegungen nahe, dass es zu einer

7 | Vgl. Michel Foucault: »Von nun an steht die Sicherheit iiber den Gesetzen,
in: S 111, 474-477, hier 476.

8 | Vgl. Michel Foucault: »Ein endliches System angesichts einer unendlichen
Nachfrage«, in: S IV, 440-461, hier 442f.

9 | Michel Foucault: »Michel Foucault: die Sicherheit und der Staat, in: S III,
495-502, hier 498. Es handelt sich hier nicht um eine lange vergangene Geschich-
te. Der Krieg gegen den Terror ist nicht nur eine Metapher, sondern der rechtlich
verbindlich erklirte Verteidigungszustand der Nato. Angesichts der Unruhen in
den Vorstidten wurde in Frankreich fiir mehrere Monate der Belagerungszustand
verhingt. Der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung verfolgt wie seine
Amtsvorginger seit Jahren das Ziel, die Bundeswehr mit dem Recht auszustatten,
von Terroristen entfithrte Flugzeuge abzuschiefRen, also von Staats wegen unschul-
dige Menschen vorsitzlich zu téten, um andere zu schiitzen — dieser Riickgriff auf
den tibergesetzlichen Notstand und offenkundige Bruch mit unverfiigbaren Men-
schenrechten und Verfassungsprinzipien, wonach die korperliche Integritit und
Wiirde der Individuen nicht zur Disposition staatlichen Handelns steht, wird mit
Riickgriff auf eine den Staat selbst bedrohende Gefahr gerechtfertigt.
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Durchsetzung des Sicherheitsprinzips und -vertrags kommt, die totalitire
Tendenzen begiinstigt. Die Sicherheit werde akzeptiert, weil sie trotz aller
Zwinge ein Moment von Freiheit und Unabhingigkeit garantiere. Damit
kniipft er kritisch an eine lange Tradition der Selbstbegriindungsdiskurse
der Souverinititsmacht an. Hobbes, Montesquieu oder Bentham halten die
Sicherheit, die der Staat gewdhrt, fiir die Voraussetzung der Freiheit oder hal-
ten sie fiir identisch mit ihr. In den Genuss der eigenen Freiheit gelangt man
nur, wenn man vor den Freiheiten anderer geschiitzt ist. Nur auf der Grund-
lage von staatlich garantierter Ordnung und Sicherheit soll Freiheit méglich
sein; die Freiheit besteht in der Sicherheit. Wiren die einzelnen Menschen
voll und uneingeschrinkt frei, so herrschte stindig Krieg zwischen jedem
und seinen Nachbarn, der Sohn konne kein Erbe vom Vater erwarten, und
es gibe »kein Eigentum an Fahrnis und Boden und keine Sicherheit«®°. Die
Freiheit der Untertanen sei daher auf die Dinge beschrinkt, die der Souverin
bei der Regelung ihrer Handlungen freigestellt habe. Freiheit, so die paradoxe
Auflosung, muss durch Sicherheit eingeschrinkt werden, andernfalls wiirde
sie sich selbst zerstéren. Nur in einem Zustand begrenzter Freiheit gelangen
Menschen in ihren Genuss.

Von der Sicherheit her hat sich, so lehrt die politische Theorie, die moder-
ne europidische Staatlichkeit entwickelt. Ein Modell dafiir bieten die evoluti-
onssoziologischen Uberlegungen an, wie sie Jiirgen Habermas im Anschluss
an den englischen Soziologen T.H. Marshall zur Entwicklung des modernen
Rechtsstaats in Europa angestellt hat. Die erste Stufe von bislang insgesamt
vier Verrechtlichungsschiiben stellt der biirgerliche Staat als solcher dar. Er
bildet die politische Ordnung, die »Freiheit und Eigentum der Privatperson,
Rechtssicherheit und formelle Gleichheit aller Rechtspersonen vor dem Ge-
setz«" gewihrleistet. Dazu wird durch das 6ffentliche Recht eine iiber das
Gewaltmonopol verfiigende souverine Staatsgewalt als einzige Quelle legaler
Herrschaft autorisiert. Auf dieser Grundlage kénnen dann weitere evoluti-
onire Verrechtlichungsschiibe stattfinden, so dass sich in einem zweiten
Schub der Rechtsstaat bildet, der den Biirgern als Privatleuten einklagbare
subjektiv-6ffentliche Rechte gegeniiber einem Souveridn gewihrt, an dessen
Entscheidungen sie jedoch noch nicht teilhaben. Eine solche Beteiligung wird
erst mit dem dritten Evolutionsschub zum demokratischen Rechtsstaat ermog-
licht: die Gesetzgebung wird nun an die parlamentarische Willensbildung und
offentliche Diskussion gebunden. Auf der vierten Stufe komme es schliefllich
zum sozialen und demokratischen Rechtsstaat, durch den die in die Klassen-
struktur moderner Gesellschaften eingelassene Gewalt konstitutionalisiert
und die Arbeitswelt verrechtlicht werde.

10 | Thomas Hobbes: Leviathan, Darmstadt, Neuwied: Luchterhand 1966,
S.166.

11 | Jirgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde., Frank-
furt a.M.: Suhrkamp 1981, Bd. 2, S. 525.

12 | Ebd, S. 530.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

LiBERALE FREIHEIT UND DAS SICHERHEITSDISPOSITIV | 235

Auch wenn also in diesem Modell der Entwicklung des modernen Rechts-
staats Souverinitit und Sicherheit allmihlich in den Hintergrund treten und
sich zunehmend Freiheit in den Vordergrund schiebt, bleiben sie gleichwohl
die Grundlage der weiteren evolutioniren Entwicklung, die sich davon nicht
ablost. Marx kommt deswegen in seiner Analyse der wohl radikalsten Verfas-
sung in der Periode der Franzésischen Revolution, der Verfassung von 1793, zu
der kritischen Einschitzung, dass in der modernen biirgerlichen Gesellschaft
die Sicherheit vor der Freiheit den Vorrang habe. In Artikel 8 dieser Verfassung
heiflt es: »Die Sicherheit besteht in dem Schutz, den die Gesellschaft jedem
ihrer Mitglieder gewihrt fuir die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und
seines Eigentums«. Mit diesem Artikel werde die Sicherheit, die Polizei als der
»hochste soziale Begriff der biirgerlichen Gesellschaft« gesetzt, da »die ganze
Gesellschaft nur da ist, um jedem ihrer Glieder die Erhaltung seiner Person,
seiner Rechte und seines Eigentums zu garantieren«.3 Sicherheit wird zum
umfassenden Dach aller Rechte, auch der Freiheit. Bei allen Entwicklungen
der Freiheit bleibt, so lassen sich diese Uberlegungen verstehen, die Sicherheit
konstitutiv fiir die moderne Politik. Eher als die Freiheit wird die Sicherheit
zur Geltung gebracht und der Ausnahmezustand behauptet.

Diese skizzierten Entwicklungslinien der modernen biirgerlichen Ge-
sellschaft und des Staates, wonach sich vielleicht immer mehr und einmal
endgiiltig die Sicherheit als allgemeines Prinzip des Regierens durchsetzt und
die Freiheit in den Hintergrund dringt, oder wonach die Freiheit zwar ihren
rechtlichen Spielraum vergrofRern kann, aber immer der Sicherheit unterge-
ordnet bleibt, sind keineswegs eindeutig. Im Liberalismus gab es seit John
Locke immer auch eine Tendenz, die der Freiheit den Vorrang vor der Sicher-
heit gab: »Wer im Naturzustand jemanden der Freiheit berauben will, die in
diesem Zustand jedermann zu eigen ist, von dem mufl man zwangsliufig
erwarten, dafd er ihm auch alles tibrige zu nehmen gesonnen ist, da diese Frei-
heit die Grundlage alles anderen ist.«*4 Es handelt sich dabei um Gegenkrifte,
die auf die Gefahr, die Grenzen kénnten zu eng gezogen werden, hinweisen.
Der Rechtsstaat wiirde zu Tode geschiitzt, aus freien Gesellschaften wiirden
Sicherheitsgesellschaften. Dies kénne niemanden mehr tiberzeugen; am Ende
wiirden die Terroristen bestitigt. »Wer zuerst etwas anderes will [gemeint ist
Sicherheit; AD], um dann zur Freiheit zu kommen, hat die Freiheit zum Lu-
xusgut erklirt und wird sie vermutlich nie erreichen.«’ Es handelt sich dabei
nicht um die Meinung von einzelnen, sondern dem entspricht ein ganzes,
der Zivilgesellschaft zuzurechnendes Dispositiv: Parlamentarierlnnen, Biir-

13 | Karl Marx: »Zur Judenfrage«, in: Marx-Engels-Werke, Berlin: Dietz 1972,
Bd. 1, S. 347-372, hier S. 365f.

14 | John Locke: »Abhandlung iiber den Staat«, in: Ders., Biirgerliche Gesell-
schaft und Staatsgewalt. Sozialphilosophische Schriften, hg. von Hermann Klenner,
Berlin: das europiische buch 1986, S. 96-268, hier S. 109.

15 | Ralf Dahrendorf: »Bewegungsfreiheit. Anmerkungen zur Diskussion iiber
Freiheit und Sicherheit«, in: Neue Ziircher Zeitung vom 18./19. August 2007, S. 45.
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gerrechtlerInnen und ihre Organisationen, JournalistInnen, Juristinnen und
ihre Vereinigungen, Rechtsprechung, DatenschiitzerInnen, Menschenrechts-
organisationen, Gewerkschaften.

Trotz ihrer historisch engen Verbundenheit scheinen Sicherheit und Frei-
heit einander entgegenzustehen: sie beide haben zu wollen, scheint einen
Zielkonflikt zu erzeugen. Dies jedenfalls suggeriert die gegenwirtige Rheto-
rik des Gleichgewichts von Sicherheit und Freiheit, die verspricht, die Balance
zu suchen, womit sie gleichzeitig nahelegt, dass alle Versuche unvollkommen
bleiben und sowohl die Freiheit als auch die Sicherheit jeweils verfehlt wer-
den. Es entspricht dem liberalen Weltbild, dass ein Kompromiss gesucht wer-
den muss, der selbst immer unvollkommen bleiben wird. Der Liberalismus
schwankt auf der Kompromisslinie selbst. Soll er sagen: Soviel Freiheit wie
moglich, soviel Sicherheit wie nétig, oder umgekehrt: Soviel Sicherheit wie
moglich, soviel Freiheit wie n6tig? Die moderne biirgerliche Welt ist hin und
her gerissen zwischen ihren widerspriichlichen Bediirfnissen nach der Sicher-
heit, die die Normalitit, die Kalkulierbarkeit der Ereignisse, die die Kontrolle,
die genaue rechtliche und polizeiliche Uberwachung gewihrt — und denen
nach der Freiheit, die etwas von der Grenziiberschreitung hat, vom existen-
tiellen Abenteuer menschenleerer Strinde, nie zuvor gesehener Wiisten und
nie betretener Wilder, Gefahren des Krieges und extremer Sportarten oder ir-
rationaler Mirkte. Es kommt zu einer elliptischen Bewegung zwischen einer-
seits der institutionalisierten Sicherheit und dem Begehren nach Sicherheit,
das die Gestalt autoritirer Sicherheitspraktiken annimmt, und andererseits zu
den Subversionen der pfahlbiirgerlichen Horizonte, den Provokationen einge-
spielter Gewohnheiten, den spielerischen Aufmiipfigkeiten. Zwischen diesen
Polen bewegt sich das Spiel von Institutionalisierung, Kristallisierung, Ver-
dinglichung oder Lockerung, Subversion, Verfliissigung.

2. Sicherheit als normalisierendes Machtdispositiv

Im Folgenden soll die These vertreten werden, dass Foucaults Analysen sich
in einem anderen Register vollziehen und die Frage nach dem historischen
Apriori dieser polaren Anordnung von Sicherheit und Freiheit aufwerfen,
danach, ob es sich wirklich um Pole handelt. »Erste Frage, zweifellos: Was
mag man unter >Sicherheit« verstehen?« (GG I, 17). Mit dieser ersten Frage
beginnt Foucaults Vorlesung im Januar 1978 am Colleége de France. Diese
Frage scheint sich ihm aus den oben schon angesprochenen Beobachtungen
zu ergeben, denen zufolge staatliche Politik in Formen der Ausnahmepra-
xis iibergehen wiirde. Seit einem Jahrzehnt stellten sich die Fragen nach
dem Recht und der Praxis der Strafe in Begriffen der Sicherheit (GG I, 24).
Die Vorlesung steht unter dem Titel Sicherheit, Territorium, Bevilkerung, und
Foucault bekundet die Absicht, mit ihr eine »Geschichte der Sicherheits-
technologie« vorzulegen und zu priifen, ob es unter dem Namen »Sicher-
heitsgesellschaft tatsichlich eine Gesamtokonomie der Macht gibt, welche
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die Form der Sicherheitstechnologie hat oder jedenfalls von ihr dominiert
wird« (GG I, 26). Ausdriicklich wird die Frage der Sicherheit nur in den
ersten drei Sitzungen dieser Vorlesungsreihe verfolgt, um dann im Weite-
ren dem Problem der Regierung oder Gouvernementalitit Platz zu machen.
Foucault betont, dass er der Vorlesung lieber einen anderen Titel gegeben
hitte. »Was ich jetzt tun wiirde, wenn ich es wirklich tun wollte, das wire et-
was, das ich eine Geschichte der »Gouvernementalitit« nennen wiirde.« (GG
I, 162) Die Gouvernementalitit habe die Bevolkerung zur Hauptzielscheibe,
ihre wesentlichen Mechanismen seien die Sicherheitsdispositive. Er verzich-
tet also auch bei seinen weiteren Ausfithrungen nicht vollig auf die Frage
nach der Sicherheit, aber er riickt offensichtlich von der Vorstellung ab, er
kénnte mit diesem Begriff so etwas wie eine Gesamtokonomie der Macht in
den Blick nehmen.

Foucault stellt die Sicherheit als eine weitere Machttechnologie neben die
Souverdnitits- und die Disziplinarmacht, er riickt sie also durch eine begriff-
liche Entscheidung aus dem Kontext des Gesetzes und des staatlichen Zwangs
ebenso wie aus der politischen Anatomie der Kérper heraus. Das Gesetz ope-
riert auf der Grundlage des Verbots. Rechtlich kodierter Zwang stellt ein Kon-
ditionalprogramm dar: Immer dann, aber eben nur dann, wenn ein Tatbestand
eintritt, muss gegeniiber dem Titer eine von Vornherein festgelegte Sanktion
verhingt werden — die juridische Macht, welche die Individuen individuali-
siert, ihnen einen Willen aufnétigt und von ihnen verlangt, autonom, verant-
wortlich und frei zu sein, darf also auf das Verhalten der Individuen nicht
direkt positiv lenkend einwirken. Die Freiheitssphire der Individuen wird ne-
gativ abgegrenzt. Der Staat schiitzt sie vor Ubergriffen anderer und darf auch
seinerseits in diese Freiheitssphire nicht eingreifen. Eine solche Vorstellung
von der Ausiibung der Macht sei in mehrfacher Hinsicht unzuldnglich. Nicht
nur entgleite die wirkliche Macht den Regeln des Rechts, sondern das System
des Rechts konne gerade als die Art und Weise begriffen werden, in der sich
die Ausiibung der Gewalt vollzieht. Foucault radikalisiert auch diese Kritik
an staatlicher Machtausiibung noch einmal, weil sie immer noch von dem
Postulat geprigt sei, die Macht miisse dem Recht entsprechen. Eine solche
Konzeption der Macht sei immer noch im Bann der Monarchie verblieben.
Es hitten sich neue Verfahren der Macht entwickelt, die nicht mit dem an der
Abschopfung und dem Tod orientierten Recht arbeiten, sondern mit der Tech-
nik, nicht mit dem Gesetz und Verbot, sondern mit der Normalisierung, nicht
mit der Strafe, sondern mit der Kontrolle, die weit tiber den Staat hinausgeht
(vgl. SW I, 109).

Die Disziplin ist also gekennzeichnet durch Technik, Normalisierung
und vorstaatliche Praktiken. Techniken der Disziplin sind die Einteilung und
Strukturierung der Ridume, in denen sich Individuen bewegen, die Rhyth-
misierung der Zeit, die Kontrolle und Lenkung der Handlungsabfolgen, die
Dressur der Kérper, ihre Zusammenschaltung und die Steigerung ihres Nut-
zens. Normalisierung meint, dass die Disziplin sich auf mikrophysikalische
Strafmechanismen stiitzt, also eine Mikro-Justiz der Zeit (Verspatungen), der
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Tatigkeit (Unaufmerksamkeiten), des Korpers (falsche Gesten oder Korperhal-
tungen), der Sexualitit — »strafbar ist alles, was nicht konform ist« (US, 231).
Diese Mikro-Justiz vollzieht eine Differenzierung der Individuen und teilt sie
in gute und schlechte Subjekte ein; sie werden nach Ringen angeordnet, ihre
Qualititen und Kompetenzen hierarchisiert. Damit lisst sich beurteilen, in
welcher Weise von ihnen Gebrauch gemacht werden kann; zudem wird ein
stindiger Druck auf sie ausgelibt, dass sie sich alle demselben Muster unter-
werfen und diesem Maf3stab entsprechen. Gleich, ob dieses Muster als Min-
destmaf, als Durchschnitt oder optimaler Anniherungswert dargestellt wird,
es zwingt zur Konformitit, indem es »normend, normierend und normali-
sierend« wirkt. Es etabliert in den Schulen, in der Medizin das Normale. Die
Normalisierungsmacht zwingt gleichzeitig zur Homogenitit und zur Indivi-
dualisierung, sie fasst also zu einer Vielheit zusammen, in der die Individuen
homogenisiert, differenziert und individualisiert werden; sie werden zu >Fil-
len«< objektiviert, die registriert, beschrieben, aufgelistet, tabellarisch erfasst,
archiviert, deren Niveau und Abstinde gemessen werden kénnen.

Foucault vertritt die Ansicht, dass dem klassischen Zeitalter dasjenige der
Normalisierung folge. Die Normalisierung ist eine umfassende Machttech-
nologie, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen Verwendung findet: also in
Krankenhiusern und Fabriken ebenso wie im Militir und in den Schulen. Die
Antwort, die Foucault auf die von ihm selbst aufgeworfene Frage gibt, ob es
sich bei der Normalisierung und dem Konformismus um das neue Gesetz der
modernen Gesellschaft handele, schwankt. Er spricht von der Disziplinarge-
sellschaft, von der panoptischen Gesellschaft, von einem Kerker-Archipel, das
die Fabriken, die Schulen, die Kasernen den Gefingnissen angleicht. Doch
er antwortet auch vorsichtiger, »dass seit dem 18. Jahrhundert die Macht der
Norm zu anderen Michten hinzutritt und neue Grenzziehungen erzwingt:
zur Macht des Gesetzes, zur Macht des Wortes und des Textes, zur Macht der
Tradition« (US, 237). Die Disziplin erginzt die juridische Macht des Souverins.
Foucault grenzt die Disziplinarmacht von der Souverinititsmacht ab, doch die
Differenz bleibt noch unscharf: die Disziplin ist eine produktive Macht, die
Wirkliches hervorbringt (US, 250). Allerdings ist den Uberlegungen Foucaults
zufolge auch die repressive Macht produktiv'®; und die Disziplinarmacht ist
als Disziplinarzwang und -gewalt gleichzeitig auch eine Macht des Verbotes.
Dieser Zwang wird in vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeiibt: er zielt
auf den konstitutiven Vorgang, in dem eine homogene Vielfalt geschaffen und
eine Individualisierung vollzogen wird. Indem das Individuum als beschreib-

16 | Dasmagzunichstiiberraschendklingen, da Foucaultam Modell der Souve-
ranititsmacht immer wieder kritisiert, dass es die Macht nur negativ, nur als Verbot,
Repression oder Abschépfung bestimmen kann. Demgegeniiber zeigt er in Der Wille
zum Wissen, wie die Diskurse und Mechanismen des Verbots durch Beobachtung,
Erfassung, Klassifizierung das Quasi-Objekt der Sexualitit erzeugen. Die der Sou-
verdnititsmacht eigenen Begriffe sind nicht tauglich, um ihre Okonomie zu begrei-
fen.
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barer und analysierbarer Gegenstand erzeugt wird, als Fall, als Exemplar, ent-
steht aber auch ein Vergleichssystem, das globale Phinomene misst, Gruppen
beschreibt, kollektive Tatbestinde charakterisiert und ihre Verteilung in einer
Bevdlkerung erlaubt (US, 245). Solche Uberlegungen machen deutlich, dass
die Machttechnologie der Disziplin nicht nur mikrophysikalisch auf der Ebe-
ne der Details von Korpern, Verhaltensweisen oder Gesten operiert, sondern
immer auch auf den kollektiven Konformismus, den umfassenden Normalzu-
stand einer Bevolkerung zielt.

Die Rechtsmacht verbietet, sie straft, sie schopft ab, indem sie wegnimmt
oder den Tod verfiigt. Sie kiimmert sich nicht um das Individuum, es sei
denn negativ durch die Abgrenzung von individuellen Freiheitssphiren. Die
Disziplin operiert anders. Ihre politische Anatomie des Details macht das In-
dividuum zum Gegenstand einer positiv wirkenden Praxis, indem sie dem
individuellen Kérper Vorschriften macht, ihn einiibt, tiberwacht und lenkt.
Sie normalisiert. Normalisierung meint ein Kalkiil und eine Strategie, die
die Individuen an ein Muster anpassen. Es wird also damit gerechnet, dass
die Verhalten der Individuen der Norm nicht entsprechen, sondern einer sol-
chen Idealitit durch eine Vielzahl von Maffnahmen entsprechend >gemacht«
werden miissen. Diese Norm kann ein Minimum, ein Optimum oder einen
Durchschnitt darstellen. Soll sie aber praktikabel sein, also durch Disziplin
von vielen Individuen eingeiibt werden kénnen, muss bei der Festlegung der
Norm ein Vergleich der Individuen vorgenommen worden sein, der es erlaubt,
als Folie oder Orientierungspunkt zu dienen. Allerdings muss die Disziplin in
Rechnung stellen, dass es zu Abweichungen kommt, dass jeder Fall irgendwie
anders ist. Deswegen normiert und organisiert sie Praktiken, die normalisie-
ren, also die einzelnen Fille méglichst eng dem als ideal vorgestellten Muster
annihern. Es handelt sich um eine infinitesimale Praxis, die mit Wahrschein-
lichkeiten rechnet. Mit der Erfassung, Beobachtung, Ubung, Bewertung, Prii-
fung der Individuen und Archivierung und Tabellierung der Fille bilden sich
numerische Erfahrungswerte, welche die Unterscheidung und Einteilung in
Normalitdtsklassen erlauben.

Diese Analyse der Disziplinarmacht ldsst allerdings ein logisches Problem
erkennen, das von der Machttechnologie der Sicherheit bearbeitet wird. Sie
geht offenkundig aus der Erfahrung hervor, dass es nicht ausreicht, erginzend
zur Wirklichkeit eine Norm zu errichten, auf die hin die Individuen eingeiibt
werden. Das Disziplinarregime erweist sich als starr und sprode, es kommt zu
Abweichungen, zu Misserfolgen, zu Widerstinden, die die rigiden Normen
unterlaufen, die sich als Programm und Utopie erweisen, die allenfalls eine
unaufhoérliche Praxis der Kérperkontrolle und -lenkung anleiten kénnen. Die
Disziplinarmacht, die sich auf die Kérper der Einzelnen richtet, geht eng ein-
her mit einer anderen Macht, die auf solche aggregierten Gruppen von Men-
schen zielt, die einem bestimmten Konformititsmuster folgen oder von ihm
abweichen und dabei selbst wieder eine Art von beobachtbarer Regelmafiigkeit
ausbilden, Regelmifigkeiten der Bevolkerung. In seinen Analysen der Sicher-
heit und der gouvernementalen Macht rekonstruiert Foucault den Prozess,
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in dem das Wissen erarbeitet wird, das dieser Realitit Rechnung trigt und
diese Realitit selbst zum Ziel einer spezifischen Machttechnologie macht. In
diesen Analysen wird neben der Verbotsnorm und der priskriptiven Norm
disziplinierender Normalisierung ein dritter Normtyp entwickelt. Foucault
diskutiert diese Fragen in Sicherheit, Territorium, Bevilkerung anhand von drei
Problemkonstellationen: dem stidtischen Raum, dem Ereignis und der Nor-
malisierung.

a) Die Souverinitit, die Disziplin und die Sicherheit gliedern als drei ver-
schiedene Machttechnologien den Raum auf jeweils andere Weise. In Begrif-
fen der Souverinitit wird der stidtische Raum als Zentrum, als Haupt-Stadt,
als Mittelpunkt eines geordneten Territoriums gedacht, an dem sich mora-
lische, administrative, 6konomische Funktionen konzentrieren, wo Ideen,
Befehle, Waren zirkulieren. Die Disziplin erschlieflt demgegentiber die Stadt
nach innen. Sie arbeitet von einem leeren Raum her, der durch Hiuser, Stra-
Ren, Querverbindungen gestaltet wird, um Handel, Wohnen, Verkehr sicher-
zustellen. Schlieflich gibt es die Ordnung der Sicherheit. Sie soll die Zirkulati-
on organisieren, die gute Zirkulation maximieren, die schlechte vermindern;
vor allem soll sie die Entwicklungsmoglichkeiten der Stadt in die aktuellen
Pline einbeziehen. Die Sicherheit stiitzt sich auf eine Anzahl von materiel-
len Gegebenheiten. Diese positiven Elemente sollen maximiert, Risiken und
Missstinde hingegen vermieden werden. Da dies nie ginzlich gelingt, arbeitet
man mit Wahrscheinlichkeiten. Die Sicherheit bearbeitet die Zukunft, rech-
net also mit dem Problem des Ereignisses und den unbegrenzten Serien von
Ereignissen und von Einheiten (wie Einwohnern oder Hiusern). »Der Sicher-
heitsraum verweist also auf eine Serie moglicher Ereignisse, er verweist auf
das Zeitliche und das Aleatorische« (GG I, 40); die Sicherheitsdispositive be-
arbeiten diesen Zusammenhang, das Milieu, in dem sich Serien von aleato-
rischen Elementen ereignen. Sie versuchen, eine Bevolkerung zu erreichen,
eine Vielheit von Individuen, die nur sind, also als Teil der biologischen Art
existieren. Die Sicherheit rechnet mit der Naturalitit der Art im Inneren der
politischen Kiinstlichkeit eines Machtverhiltnisses. Diesen Aspekt der Si-
cherheit nennt Foucault Bio-Macht oder Bio-Politik (vgl. GG I, 42). »So miifdte
man von >Bio-Politik« sprechen, um den Eintritt des Lebens und seiner Me-
chanismen in den Bereich der bewufiten Kalkiile und die Verwandlung des
Macht-Wissens in einen Transformationsagenten des menschlichen Lebens
zu bezeichnen.« (SW I, 170)

b) Foucault diskutiert das Verhilinis der Regierung zum Ereignis am Bei-
spiel des Nahrungsmangels nach einer schlechten Ernte. Mit dem juridischen
und dem disziplinarischen Ordnungssystem lisst sich Ereignissen schlecht
beikommen. Man kann die Preise des Getreides beschrinken, das Horten
oder den Export verbieten, die Bauern verpflichten, Getreide anzubauen, die
Warenlager kontrollieren, die Hindler nétigen, zu verkaufen — aber am Ende
treten unerwiinschte Effekte ein. Der Anbau lohntnicht, als Ergebnis einer ein-
maligen Missernte entsteht durch falsche Mafnahmen eine langfristige Ver-
knappung. Mitte des 18. Jahrhunderts 4dndern sich die Regierungstechniken.
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Eines der Elemente seien die Sicherheitsdispositive (GG 1, 58). Es kommt zu
einer Verinderung im Verhiltnis des Regierens zur Wirklichkeit: Das, was
im juridisch-disziplinarischen System durch Verbot oder Vorschrift als das zu
Vermeidende galt, wird nun nicht mehr als Ubel begriffen. Es wird einfach
als Phinomen betrachtet und weder als gut noch als schlecht bewertet. Den
Schwankungen von Uberfluss und Knappheit wird nicht versucht, mit dem
Streben nach Verhinderung oder Untersagung entgegenzuarbeiten. Es wird
ein neues Dispositiv durchgesetzt, das an die Wirklichkeit dieser Schwan-
kungen anschliefit, sie ausgleicht, bremst, einschrinkt: »Anders gesagt, es ist
ein Arbeiten im Element dieser Wirklichkeit selbst [...], dafd ein Dispositiv in-
stalliert wird, [...] das vor allem ein Sicherheitsdispositiv ist.« (GG I, 63) Uber-
lasst man sich der Wirklichkeit der Bewegung der Phianomene, versucht man
ihnen also nicht linger Normen aufzuzwingen, wird es kiinftig keinen Nah-
rungsmangel mehr geben. Zwar kénnen viele einzelne Individuen an Hunger
sterben, doch die Knappheit ist nicht schlimm, sondern wirkt auf die kono-
mischen Kreislidufe anregend. Es kommt die Unterscheidung zwischen zwei
Phinomenebenen ins Spiel, die Ebene von Regierungshandeln und Bevolke-
rung sowie die Ebene der Multiplizitit der Individuen, die fiir die Regierung
nicht mehr relevant ist. Die Regierung zielt auf das Objekt Bevolkerung; die
Bevolkerung wird als neues kollektives Subjekt konstituiert (vgl. GG I, 70).

¢) Schliellich geht es um die dem Sicherheitsdispositiv entsprechende
Form der Normalisierung. Fiir die disziplinarische Normalisierung ist die
Norm das Grundlegende, von dort her wird das Normale und das Anormale
unterschieden. Die Normalisierungspraxis der Sicherheit verfihrt anders.
Am Beispiel der Pockenimpfung erldutert Foucault, dass die Krankheit nicht
mehr als substanzielle Krankheit gefiirchtet wird, vielmehr wird sie als eine
Verteilung von Fillen in einer Bevolkerung zu einer bestimmten Zeit und
an einem bestimmten Ort betrachtet. Es lassen sich entsprechende Risiko-
gruppen bilden. Die Risikoberechnungen zeigen, dass die Risiken sich nicht
gleichmifig auf die Individuen verteilen, sondern dass es Differentialrisiken
gibt. Das Risiko kann in einem gegebenen Moment oder an einem Ort stark
zunehmen oder abnehmen. Die Folge dieser neuen Sicherheitspraxis ist, dass
die Gesunden und die Kranken nicht getrennt und von einander isoliert wer-
den, vielmehr werden sie als eine Gesamtheit betrachtet, in der eine bestimm-
te, normale Zahl von Krankheits- und Todesfillen vorkommen kann, die sich
als Koeffizient ausdriicken lisst. Im Vergleich zu einer allgemeinen Norma-
litatskurve, die Auskunft iiber den Erfahrungswert einer bestimmten Zahl
von Erkrankungen oder Todesfillen und zur Ausbildung von Erwartungen
tiber wahrscheinlich eintretende Werte in der Zukunft beitrigt, lassen sich
neben giinstigen auch ungiinstige Kurvenverliufe unterscheiden, die entspre-
chende Maflnahmen anstoflen kénnen. Diese bestehen dann weniger darin,
eine Krankheit ginzlich verhindern zu wollen, sondern eher darin, den Ko-
effizienten ihrer Verbreitung zu verringern. Das Sicherheitsdispositiv kehrt
das Verhiltnis von Norm und Normalitit um: zunichst wird mit statistischen
Beobachtungen das Normale festgelegt, die Norm wird davon abgeleitet. Die
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Normalisierung zielt nicht auf eine Perfektion, die sie nie erreicht; sondern
sie rechnet mit der Streuung der Ereignisse, mit den Abweichungen und zielt
auf die Herstellung einer giinstigen Normalverteilung: eine bestimmte Zahl
von Verkehrsunfillen, rechtsradikalen Uberfillen, Vergewaltigungen, Expor-
ten, Studierenden. Beunruhigung tritt erst ein, wenn die Homdgostatik dieser
Verteilungen gestort wird und die Werte zu schnell schwanken oder zu weit
nach oben oder unten weisen.

Das Sicherheitsdispositiv unterscheidet sich also von der Disziplin in
mehreren Hinsichten. a) Die Disziplin schliefit ab, sie isoliert; demgegeniiber
tendiert das Sicherheitsdispositiv dazu, ohne Unterlass neue Elemente zu in-
tegrieren, sich auszudehnen und neue Kreisliufe zu organisieren. b) Die Dis-
ziplin {iberldsst die Dinge nicht sich selbst, sogar die kleinsten Verst6f3e miis-
sen aufgedeckt und unterbunden werden; das Sicherheitsdispositiv stiitzt sich
auf die Kleinigkeiten, die es nicht als gut oder schlecht bewertet, sondern als
notwendige und unvermeidliche Vorginge hinnimmt, auf die man sich stiitzt,
um etwas zu erreichen. ) Die juridische Macht unterscheidet nach Erlaubtem
und Verbotenem; die Ordnung ist das, was Uibrigbleibt, wenn alles Untersagte
tatsichlich unterbleibt. Alles, was nicht bestimmt ist, ist erlaubt. Der Diszipli-
narmechanismus ist nicht negativ, er regelt, was zu tun ist, alles, was unbe-
stimmt ist, ist untersagt. Im Sicherheitsdispositiv geht es weder um das Un-
terbinden noch um die Vorschrift, vielmehr soll eine Position des Abstands zu
den Dingen geschaffen werden, die es erméglicht, ihren Ereignischarakter zu
erfassen, um reale Abldufe steuern zu kénnen. Analysen und Dispositionen
im physischen Raum sollen die Elemente der Realitit wechselseitig in Gang
setzen, um in »der Ordnung der Natur zu handeln« (GG I, 77).

Sicherheit ist fiir Foucault, wie oben schon erwihnt, kein juridischer Be-
griff, sondern bezeichnet neben der Gesetzesmacht des Souverins eine wei-
tere Machttechnologie. Im Fall der Souverdnitit folgt auf die Straftat die Be-
strafung, im Fall der Disziplin setzt eine Arbeit ein, die das Ziel hat, den Delin-
quenten durch Zwangsarbeit, Moralisierungs- und Besserungsmafinahmen
zu transformieren. Das Sicherheitsdispositiv lisst das Ereignis der Straftat zu,
rechnet mit ihr, fragt nach der mittleren Rate der Kriminalitit und berechnet
die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, bezieht Faktoren ein, die den Durch-
schnittskoeffizienten indern kénnten, stellt die Frage nach den Kosten der
Kriminalitit und wigt diese mit den Kosten der Strafverfolgung und Bestra-
fung ab. Die Macht operiert im Fall des Sicherheitsdispositivs nicht normativ
und ausgrenzend, sondern lisst die Dinge geschehen. Sie orientiert sich an
statistischen Normalititserwartungen, die die Grenzen des Akzeptablen fest-
legen, und stiitzt sich auf ein Kalkiil, das die Kosten der Machtanwendung ein-
bezieht (GG I, 18f.). Anders also als es nahe liegen konnte, ist die Sicherheits-
macht nicht mit dem autoritiren Staat oder mit Law and Order verbunden.”
Sie ist liberal und ldsst die Dinge laufen, so dass sich die Realitit nach den
»Prinzipien und den Mechanismen der Realitit selbst« (GG I, 77) entwickelt.

17 | Vgl. Michel Foucault: »Zitrone und Milch, in: S III, 874.
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Was ist mit der Freiheit? In welcher Beziehung stehen Sicherheit und
Freiheit? Foucaults Analysen legen nahe, dass die Sicherheit die Freiheit nicht
ausschlief’t, sondern mit einem allgemeinen Laisser-faire verbunden ist, mit
einer Dimension des Verhaltens der Individuen und sozialen Gruppen, das
nicht durch Verbote und Normen festgelegt ist, sondern der Willkiir der Indi-
viduen tiberlassen bleibt, die vielleicht als Freiheit bezeichnet werden kénnte.
Die Machttechnologie der Sicherheit operiert mit dieser Freiheit, da sie sich
nur vollziehen kann, indem sie sich auf die Freiheit eines jeden stiitzt. »Und
auf eine prizisere und bestimmtere Weise ist die Freiheit nur das Korrelat
der Einsetzung von Sicherheitsdispositiven. Ein Sicherheitsdispositiv [...] kann
nur unter eben der Bedingung gut funktionieren, daff man ihm etwas ver-
leiht, namlich die Freiheit im modernen Sinn.« (GG I, 78)® Aus dem Blick-
winkel der Analytik der Macht ist demnach die Freiheit nicht das Andere der
Sicherheit, die Freiheit wird aber auch nicht auf Sicherheit reduziert, sondern
als Widerlager betrachtet; sie wird wie eine Tatsache unterstellt, die in ihren
Wahrscheinlichkeiten berechnet werden kann. Es geht darum, die Zufilligkeit
von Ereignissen neu zu bewerten, Hiufigkeiten zu zéhlen, RegelmiRigkeiten
festzustellen, die Werte der mittleren Normalititskurve zu bestimmen, Wahr-
scheinlichkeiten zu berechnen, die Streuung der Abweichungen zu erfassen,
Risiken und Risikogruppen einzuteilen, Faktoren, die auf die Normalwerte
Einfluss nehmen, zu isolieren. Aus der Sicht der Analyse der Machttechnolo-
gie geht es um Ereignisse, ihre Streuung und Normalverteilung. Aber haben
diese Ereignisse etwas mit Freiheit zu tun? Sollte man diese Ereignisse auf die
Freiheit der Individuen zurtickfithren? Der normative Aspekt der Freiheit, ih-
re rechtliche oder moralische Dimension spielt offenkundig keine Rolle. Frei-
heit ist ein konstitutives Merkmal des Sicherheitsdispositivs und des sich hier
bildenden Macht-Wissens. Wenn aber die Freiheit sich nicht auf3erhalb dieses
Machtdispositivs der Sicherheit befindet, wenn sich die Sicherheit auf die Frei-
heit stiitzt, dann gibt es keinen normativen Gegensatz zwischen Sicherheit
und Freiheit, auch keinen Zielkonflikt: es bedarf keiner Abwigungen, wie

18 | Foucault hat mit diesen Uberlegungen den an ihn herangetragenen For-
derungen entsprochen, sich zum Thema der Freiheit zu dufern. Es wurde an sei-
nen Machtanalysen vielfach kritisiert, dass er den Widerstand nicht erkliren konne,
wenn er keinen Begriff von Freiheit habe. Wenn Freiheit hier schon — also nicht erst
im Rahmen seiner Analyse von Selbstfithrungspraktiken — eingefithrt wird, so ist
dieser Begriff von Freiheit nicht funktionalistisch als eine Funktion von Sicherheit
zu verstehen, denn das Umgekehrte kénnte genauso gesagt werden. Es macht aber
auch keinen Sinn anzunehmen, dass Foucault nun doch endlich den Ausgangspunkt
fur die normative Begriindung von Freiheit gesetzt habe. Etwas suggestiv legt dies
Martin Saar in seinem Uberblick iiber die Vorlesungen zur Geschichte der Gouver-
nementalitit nahe (vgl. Martin Saar: »Macht, Staat, Subjektivitit«, in: Susanne Kras-
mann/Michael Volkmer (Hg.), Michel Foucaults >Geschichte der Gouvernementali-
tit« in den Sozialwissenschaften. Internationale Beitrige, Bielefeld: transcript 2007,
S. 23-46, hier S. 38).
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Freiheit und Sicherheit in eine Balance zu bringen sind. Damit verschiebt sich
die Frage weg von der Freiheit und ihrem Gegensatz zur Sicherheit hin zu
der Frage danach, welche Bedeutung die Konflikte zwischen der Sicherheit
und der Freiheit haben und ob es mehr als Schattenspiele sind, zu denen ein
normativer Begriff Anlass gibt.

Foucault kommt ausdriicklich auf dieses Thema im Rahmen seiner Vor-
lesung iber die Geburt der Biopolitik zuriick, die sich, wie er einrdumt, we-
niger mit der Biopolitik als mit dem Liberalismus und dem Neoliberalismus
als Formen der Gouvernementalitit befasst, und versucht zu erkliren, wa-
rum die liberale Gouvernementalitit sich in diesem Spannungsverhiltnis
von Sicherheit und Freiheit bewegt. In der dritten Vorlesung vom 24. Januar
1979 stellt er sich die Frage, warum der Liberalismus tiberhaupt als Libera-
lismus und nicht eher als ein Naturalismus gekennzeichnet werden kann,
mit anderen Worten: warum im Kontext der Sicherheit tiberhaupt die Frage
der Freiheit auftaucht. Denn diese Regierungskunst der Sicherheit, die sich
mit den Physiokraten entwickelt habe, besteht seiner Analyse zufolge darin,
die Politik auf das einzustellen, was in der Gesellschaft, im Markt geschieht;
es geht mehr um die Spontaneitit, die innere Mechanik der Wirtschafts-
prozesse als um den Respekt einer juridischen Freiheit, die den Individuen
zuzuerkennen wire und Anlass gibe, die Macht der Politik zu begrenzen.
Von einer liberalen Regierungskunst will Foucault also nicht deswegen spre-
chen, weil im 18. Jahrhundert ein Ubergang von einer autoritiren zu einer
toleranten und freiheitlichen Regierung stattgefunden habe.

Gegen die Annahme eines solchen Ubergangs fithrt Foucault zwei Argu-
mente an. Das erste betrifft die Unméglichkeit, den Umfang der Freiheit zu
messen. »Das Ausmafl an Freiheit zwischen einem System und einem an-
deren zu messen hat, glaube ich, faktisch nicht viel Sinn. Und man erkennt
nicht, welche Art von Beweis, welche Art von Messung oder Mafl man an-
wenden konnte.« (GG 11, 96) Das zweite Argument zielt prinzipiell auf den
Begriff der Freiheit. Freiheit sei immer konkret, keine Universalie, die sich
iiber die Zeit hinweg fortschreitend verwirkliche. »Die Freiheit ist niemals
etwas anderes [...] als ein aktuelles Verhiltnis zwischen Regierenden und
Regierten, ein Verhiltnis, bei dem das Maf des >zu wenig« an bestehender
Freiheit durch das >noch mehr«an geforderter Freiheit bestimmt wird.« (GG
11, 97) Foucault bezeichnet die neue Gouvernementalitit als liberal, weil sie
auf konkrete Weise Freiheit braucht und vollzieht: Freiheit des Marktes, Frei-
heit von Verkiufer und Kiufer, freie Austibung des Eigentumsrechts, indem
sie die Bedingungen herstellt, unter denen man frei sein kann.

Die liberale Praxis droht allerdings das, was sie herstellt, auch zu be-
grenzen, aufzuheben und zu zerstéren. Um Handelsfreiheit zu ermdglichen,
bedarf es des Protektionismus, um die Hegemonie eines anderen Landes zu
verhindern; damit eine Freiheit des Binnenmarktes herrscht, bedarfes einer
anti-monopolistischen Gesetzgebung; damit auf dem Arbeitsmarkt Freiheit
besteht, diirfen die Arbeiter iiber keine politischen Mittel verfugen, die ihnen
erlauben wiirden, Druck auf ihn auszuiiben. Freiheit sei im liberalen System
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nichts Gegebenes, sondern miisse in jedem Augenblick hergestellt werden.
»Der Liberalismus nimmt sich vor, sie in jedem Augenblick herzustellen, sie
entstehen zu lassen« (GG I1, 99). Aber die Herstellung der Freiheit hat einen
Preis, an dem man bemisst, wie viel Freiheit akzeptabel ist. Dieser Preis ist
die Sicherheit: Das kollektive Interesse muss vor den individuellen Interes-
sen geschiitzt werden; und umgekehrt muss das individuelle Interesse vor
den vom kollektiven Interesse ausgehenden Beeintrichtigungen geschiitzt
werden. Sicherheitsstrategien sind die Kehrseite und Bedingung des Libera-
lismus. »Die Freiheit und die Sicherheit, das Wechselspiel der Freiheit und
Sicherheit stehen im Zentrum jener neuen gouvernementalen Vernunft, de-
ren allgemeine Merkmale ich Thnen genannt habe. Freiheit und Sicherheit
werden gewissermaflen von innen die Probleme dessen antreiben, was ich
die Okonomie der Macht nennen werde, die dem Liberalismus eigentiimlich
ist« (GG 11, 100).

Wenn der Liberalismus die Bedingungen der Freiheit herstellt, dann
kann er sich nicht — wie im Fall der Souverinititsmacht — auf einen staatli-
chen Schutz der einzelnen durch Manahmen quasi von auflen verlassen,
er muss das Wechselspiel von Freiheit und Sicherheit beherrschen, so dass
so wenige Gefahren wie moglich entstehen, die Freiheit also auf eine be-
stimmte Weise praktiziert wird. Dies bedeutet, in die Bedingungen der Frei-
heit auch Mechanismen der Sicherheit einzubauen. Der Liberalismus muss
die Individuen dazu anhalten, ihr Leben, ihre Gegenwart, ihre Zukunft als
etwas zu betrachten, das Gefahr mit sich bringt: Gefahren der Verbrechen
oder der Krankheit. »Uberall sieht man diese Aufstachelung der Angst vor
der Gefahr, die gewissermaflen die Bedingung, das psychologische und
innere kulturelle Korrelat des Liberalismus ist.« (GG II, 102) Diese Kultur
der Angst, welche die stindige Gefahr beschwort und soviel Anlass gibt,
durch Sicherheitsmafnahmen die Bedrohung zu schaffen, die abgewehrt
werden soll, nimmt selbst verschiedene Formen an. Indem der Neolibera-
lismus den Markt und den Wettbewerb zum regulierenden Prinzip der Ge-
sellschaft macht, setzt er eine ganze Ontologie der Ungewissheit und positiv
bewerteten Angst in Gang: keine Sicherheit, keine Vorsorge diirfe vom Staat
und den kollektiven Sicherungssystemen erwartet werden, weil diese nur
bequem und unfihig machten, den Kontingenzen einer sich verindernden
Weltwirtschaft, den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Neben
die Freiheit und die Kultur von Gefahr und Angst tritt die Ausweitung der
Verfahren der Kontrolle und des Zwangs. Freiheit und Disziplinartechniken
sind vollkommen miteinander verkniipft. Das Panopticon von Bentham, al-
so die stindige Beobachtung und Uberwachung durch eine externalisierte
und ihrerseits nicht beobachtbare Instanz sei »die eigentliche Formel einer
liberalen Regierung« (GG II, 102).

Schlieflich bilden sich Mechanismen der Kontrolle, die die Funktion
haben, ein Mehr an Freiheit durch ein Mehr an Kontrolle und Interventi-
on einzufithren. Es handelt sich dabei um eine Reaktion des Liberalismus
auf die Krisendynamiken des Kapitalismus. In den 1920er Jahren wurden
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eine Reihe von 6konomischen und politischen Interventionsmechanismen
entwickelt, die zum Ziel hatten, die Staaten vor dem Weniger an Freiheit zu
bewahren, das Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus und Fa-
schismus mit sich bringen wiirden. Zum Zwecke der Abwehr von Freiheits-
verlusten sollten solche Interventionen durch Beschiftigungsmafinahmen,
durch Freiheit des Konsums oder demokratische Freiheiten ein Mehr an
Freiheit hervorbringen. Doch die Gefahr solcher freiheitserzeugenden Dis-
positive sehe der Liberalismus darin, dass sie das Gegenteil bewirkten: hohe
Kosten, aufgeblihte Apparate, zu dichte Regulierungen. Aus Sicht Foucaults
— er weist auf die 1973 gebildete Trilaterale Kommission hin, die mafigeblich
die Diagnose der Unregierbarkeit und entsprechende neoliberale Strategien
zu ihrer Bewiltigung ausgearbeitet hat — gelangen die Liberalen selbstkri-
tisch zum Ergebnis, dass ihre Versuche, durch Interventionen eine Krise
zu bewiltigen, selbst zu einer Krise der liberalen Regierungskunst, zu ei-
ner Krise der Gouvernementalitit gefithrt haben und der Freiheit ebenso
abtriglich seien wie die politischen Formen, die hitten abgewehrt werden
sollen.”

Freiheit und Sicherheit sind beides Elemente der liberalen Regierung der
Gesellschaft, die stindig von neuem angereizt, erzeugt und ausbalanciert
werden miissen. Beide schreiben sich ein in die Normalititskurven, die die
liberale Regierung der Gesellschaft erzeugen, stabilisieren und erhalten
will. Diese Normalititskurven sind das Ergebnis von Ereignissen, die nicht
fiir jeden konkreten Einzelfall, aber ihrer Hiufigkeit und dem Rhythmus ih-
res Auftretens nach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartbar sind,
sie streuen je nachdem in unterschiedlicher Weise tiber eine gewisse Brei-
te, doch in ihrer Gesamtheit bilden sie einen Durchschnitt. Jedes einzelne
dieser Elemente: Hiufigkeit, Streuungsbreite und Regelmifigkeit der Er-
eignisse, Durchschnitt und Verlauf der Kurve kann Gegenstand der Politik
werden. Die liberale Gouvernementalitit nimmt sowohl Sicherheit als auch
Freiheit als natiirliche Ereignisse, als Vorkommnisse, die statistisch be-
obachtet, deren Kosten immer neu kalkuliert, deren Folgen immer neu be-

19 | Es ist interessant, dass Foucault hier zu dhnlichen Schlussfolgerungen
kommt, wie der marxistische Staatstheoretiker Nicos Poulantzas. Dieser hat in sei-
nem Buch Staatstheorie, das 1978, zeitgleich zu Foucaults Vorlesung auf Franzésisch,
erschien und eine ausfiihrliche Kritik an dessen Machtanalyse entfaltete, die These
vertreten, dass der kapitalistische Staat sich in einer Krise befinde, nicht einer Krise,
in die er gleichsam von auflen hineingezogen wiirde, sondern in eine von seinen
Interventionen verursachte Krise, eine Krise seines Krisenmanagements (vgl. Nicos
Poulantzas: Staatstheorie, Hamburg: VSA 2002, S. 241).

Im Ubrigen stellt aus Foucaults Sicht der Keynesianismus keine Alternative zum
Liberalismus, sondern selbst eine Variante liberaler Krisenlésungsstrategien dar. Der
Neoliberalismus ist eine Strategie, die auf diese Art der Krisenlésung reagiert, weil
sie die von Foucault skizzierten Beftirchtungen hegt: eine Beseitigung von Markt

und Wettbewerb als Prinzipien der gesellschaftlichen Reorganisation.
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wertet werden miissen. Was aus der Innensicht des Diskurses der Freiheit
wie eine Verteidigung der Norm der Freiheit oder eine Ausdehnung, viel-
leicht sogar teleologische Dynamik ihrer Durchsetzung erscheinen mag,
stellt sich in der Analyse des Regierungsdispositivs der Sicherheit anders
dar. Jener Freiheitsdiskurs ist iiberhaupt nicht zwecklos und unnétig, im
Gegenteil muss iiber die Freiheit gesprochen, sie muss angereizt und er-
zeugt werden, um Ereignisse und ihre Serialitit hervorzurufen. Damit er-
weist sich der Diskurs der Freiheit als Teil einer komplexen Praxis der Regie-
rungskunst, die Serien von Ereignissen hervorruft, ihre Haufigkeit erfasst
und bewertet sowie als Regelmifigkeiten innerhalb eines Normalititskor-
ridors kontrolliert und lenkt. Dieser Diskurs tendiert offenkundig zu Eu-
phemismen einer optimistischen Erwartung seiner Verwirklichung. Doch
uibersieht er, dass er intern verbunden ist mit der Sicherheit, die ihrerseits
aus Praktiken mit statistischen Hiufigkeiten, Streuungen, Verteilungen
und Regelmifigkeiten besteht. Beide, Sicherheit und Freiheit, reizen ein-
ander wechselseitig an, verstirken und korrigieren sich in einer Normali-
sierungspraxis, sie erzeugen die durchschnittliche Linie einer sich stindig
dndernden und verschiebenden Normalverteilung — die in ihrer Dynamik
der Veridnderung selbst durch alle Schwankungen hindurch eine Norma-
litatskurve bildet.>° Der Liberalismus erweist sich auf diese Weise als eine
Regierungskunst, welche die Gesellschaft mittels des Gesetzes der groflen
Zahl regiert.

20 | Judith Butler argumentiertin ihrem Buch Gefiihrdetes Leben, dass im Kampf
gegen den Terror mit dem Riickgriff auf gouvernementale Machtstrategien der Ver-
such unternommen werde, die Souverinititsmacht zu stirken. (Judith Butler: Ge-
fihrdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2005). Sie legt nahe,
dass Sicherheit der Souveradnititsmacht und Freiheit der gouvernementalen Macht
zuzurechnen sei. Mit den Mitteln der Gouvernementalitit sei es moglich, den Rechts-
staat zu dispensieren, um mit dem Ausnahmezustand zu regieren. Wenn Freiheit
und Sicherheit Elemente einer einzigen Machttechnologie sind, der Gouvernemen-
talitdt, dann geht es aber nicht um den Ubergang in den Ausnahmezustand. Dies ist
einer der wichtigen Aspekte von Foucaults Analyse. Die Linke stand immer wieder
vor dem Problem, autoritire Dynamiken des biirgerlichen Staates in den klassischen
Begriffen des Ausnahmezustands, der Faschisierung, des Totalitarismus zu denken.
Indem Foucault den Begriff der Gouvernementalitit und die Sicherheitsdispositive
ins Spiel bringt, kann er — durchaus auch selbstkritisch gemeint — deutlich machen,
dass die Sicherheit, die iiber dem Gesetz steht, kein finaler Zustand, keine Teleologie
biirgerlicher Herrschaft ist, sondern eine Art und Weise des Regierens, die immer
mit der Freiheit zusammenhingt und in dieser ihr Korrektiv findet. Das ist weniger
beruhigend, als es klingen mag. Denn die Schwankungen statistischer Normalver-
teilung bedeuten ja, dass es immer einzelne, viele einzelne geben wird, die fiir die
Normalisierung geopfert werden. Umgekehrt werden auch diejenigen, die im Na-
men der Freiheit sprechen, immer wieder damit zu tun haben, dass sie die Interven-

tion der Sicherheit vorbereiten und sich von ihr korrigieren lassen miissen.
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3. Schlussfolgerungen

Foucaults Uberlegungen zum Verhiltnis von Sicherheit und Freiheit er-
weisen sich als eine originelle Betrachtung des liberalen Dilemmas. Dieses
besteht darin, in einem ungliicklichen Bewusstsein zwischen der Freiheit
und der Sicherheit hin- und herzuschwanken. Der Sicherheit kommt dabei
offenkundig ein leichtes Ubergewicht zu. Insgesamt erlaubt die liberale Pro-
blematik Prognosen von der Art, dass die Freiheit zunehmen und die Sicher-
heit zuriickdringen, oder dass umgekehrt die Sicherheit, der Ausnahmezu-
stand, der autoritire Staat die Uberhand gewinnen wiirde. Auch Foucault
scheint an manchen Stellen vom Ausnahmezustand her zu denken und
die Ansicht zu vertreten, dass unter liberalen Bedingungen diese Tendenz
zur Sicherheit tibermichtig wird und sich iiber das Gesetz stellt, das die
Freiheit garantiert. In seinen ausfithrlichen Analysen zur Entstehung der
liberalen Regierungskunst macht er hingegen deutlich, dass Sicherheit und
Freiheit keineswegs derart polar angeordnet sind, dass sie einander dufler-
lich in einen Zielkonflikt geraten konnen; vielmehr erweisen sie sich beide
als Elemente einer einzigen Regierungstechnologie, die durch ein Mehr an
Sicherheit Freiheit erzeugt, und die sich auf die Ereignishaftigkeit der Frei-
heit stiitzt, um eine zukunftssichernde, langfristige Form der Regierung
der Gesellschaft zu gewihrleisten.

Was sich also aus der Binnensicht der diskursiven Praxis wie ein Gegen-
satz von Freiheit versus Sicherheit ausnimmt, ist aus der Perspektive einer
Analyse der Macht ein Prozess der Feinabstimmung. Die Freiheiten miissen
angereizt werden, aber doch in einer Weise, dass sie innerhalb eines Korri-
dors von Normalverteilungen bleiben — dazu dient eine Politik der Sicherheit;
umgekehrt wiirde Letztere, wire sie wirklich dominant, gerade die Streuungs-
breite derart verringern, dass aus einer Normalititskurve eine Normalititsge-
rade wiirde. Eine derartige Homogenisierung, ein derartiger Konformismus
wird in der liberalen Perspektive mit Statik und tendenziell mit Totalitarismus
gleichgesetzt. Das hat nicht nur historische Griinde, die im Kampf des Biir-
gertums gegen den Absolutismus, sondern mehr noch Griinde, die in der Dy-
namik kapitalistischer Markte liegen: Wiirde sich Sicherheit derart unilinear
durchsetzen, dann liefe das darauf hinaus, dass sich allein die Freiheit einer
bestimmten Interessensgruppe behaupten wiirde. Alle anderen biirgerlichen
Gruppen wiren mit Wettbewerbsnachteilen am Markt konfrontiert oder
miissten Steuern zahlen, ohne Gegenleistungen zu erhalten. Deswegen ver-
langt die Freiheit nicht nur eine Beschrinkung der Sicherheit, sondern auch
eine Anreizung der Freiheit. Dabei handelt es sich also selbst um eine Nor-
malititskurve — mit allerdings manchmal heftigen Ausschligen nach unten
und oben: dem autoritiren Staat oder den Revolten. Ohne dass es einen >welt-
lichen Vatikan< gibe, der die Normalititsentwicklung lenken wiirde, gibt es
doch zahlreiche Instanzen und Institutionen, die sich um die Regulierung des
Verlaufs dieser globalen Normalititskurve bemiihen. Foucault nennt die Tri-
laterale Kommission, es gibt andere: die G8-Treffen, den UNO-Sicherheitsrat,
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die Nato und ihre jihrliche Sicherheitskonferenz, die internationale Vernet-
zung der Geheimdienste, die jahrlichen Treffen von Wirtschaftsfithrern und
Politikern in Davos, die OECD-Statistikabteilungen und staatlichen Statistik-
behorden, die Markt- und Meinungsforschungsinstitute, die Ratingagenturen
und Unternehmensberatungen und viele weitere staatliche, parastaatliche
und zivilgesellschaftliche Zusammenhinge. Sie alle lenken nicht die Vielzahl
der Einzelereignisse — das wire eine wahnhafte Sicherheitsmentalitit —, aber
sie bemtiihen sich, dass die Ereignisse nicht zu weit streuen und die Norma-
litatskurve durch die Schwankungen hindurch als solche Bestand hat — mit
anderen Worten, dass fiir diese Form der Macht- und Herrschaftsausiibung
Erwartungssicherheit besteht.

Eslisst sich fragen, ob die Dynamik von Freiheit und Sicherheit beide nicht
doch auch immer wieder zwangsliufig soweit auseinander treten lisst, dass
sie auf eine organische Krise der liberalen Regierungskunst hinweisen. Dies
wiirde bedeuten, dass es zu einer Denormalisierung, einer Krise der Normal-
verteilungen kommt: Volatilitit der Mirkte, Unvorhersehbarkeit der Konsu-
mentennachfrage, Unberechenbarkeit der Wahler, Krise der Erziehung, Krise
der Familie und der Geschlechterverhiltnisse, Klimakatastrophe, Terrorismus
— also zahlreiche beschworene Phinomene, die sich in einer Weise verdichten,
dass sie sich nicht linger als Risiken kalkulieren, dass Wahrscheinlichkeiten
sich nicht mehr mit der gewohnten Sicherheit erwarten lassen. Die kapita-
listische Gesellschaftsformation kann jedoch nur dann fortexistieren, wenn
sie eine Normalisierungsgesellschaft ist, in der sich viele kleine und grofie-
re Abweichungen, Stérungen, Turbulenzen zu einem idealen Durchschnitt
ausgleichen. Sie gerit also in eine Krise, wenn sich dieser Durchschnitt nicht
wiederum in einem wahrscheinlichen Zeitraum, einem durchschnittlichen
Zeitrhythmus herstellt. Es spricht jedoch einiges dafiir, dass der Neoliberalis-
mus — auf dessen Reaktualisierung Foucault so zeitgemif3 reagierte — nach ei-
ner kritischen Uberpriifung seiner Interventionsinstrumente gerade von dem
strategischen Ziel einer Herstellung und Regulierung stabiler Durchschnitte
abgertickt ist, also die Modalititen der Normalititskurve selbst verschieben
will. Es handelt sich um eine neue Form der Regierung des Staates, die diesen,
um seine Regierbarkeit wieder herzustellen, aus vielen Verantwortlichkeiten
(im Bereich der offentlichen Infrastrukturen, der sozialen Sicherung, der
technischen Entwicklungen) herauszieht. Es werden gleichzeitig solche staat-
lichen Interventionen forciert, die ein neues Mafd an Freiheit erzeugen sollen,
also den Individuen positive und negative Anreize geben, auf sich gestellt die
eigene Freiheit zu optimieren und zu vergréfern. Regiert wird mit der Kontin-
genz der Freiheit. Die zwangsliufige Folge dieses Regierens mit der Freiheit
ist — dies ergibt sich aus Foucaults Analyse des Sicherheitsdispositivs — eine
Reaktion, die nach einem Mehr an Sicherheit verlangt.

21 | Vgl. Alex Demirovié: »Herrschaft durch Kontingenz«, in: Hans-Jiirgen Bie-
ling u.a. (Hg.), Flexibler Kapitalismus. Analysen — Kritik — Politische Praxis, Ham-
burg: VSA 2001, S. 208-224.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

250 | ALex Demirovié

Literatur

Butler, Judith: Gefihrdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp 2005.

Dahrendorf, Ralf: »Bewegungsfreiheit. Anmerkungen zur Diskussion tiber
Freiheit und Sicherheit, in: Neue Ziircher Zeitung vom 18./19. August
2007, S. 45.

Davis, Angela: Eine Gesellschaft ohne Gefingnisse? Der gefingnisindustri-
elle Komplex der USA, Berlin: Schwarzerfreitag Publishing 2004.

Demirovi¢, Alex: »Herrschaft durch Kontingenz«, in: Hans-Jiirgen Bieling
u.a. (Hg.), Flexibler Kapitalismus. Analysen — Kritik — Politische Praxis,
Hamburg: VSA 2001, S. 208-224.

Foucault, Michel: »Von nun an steht die Sicherheit {iber den Gesetzen, in:
S 111, 474-477.

—: »Michel Foucault: die Sicherheit und der Staat, in: S III, 495-502.

—: »Folter ist Vernunfi«, in: S 111, 505-514.

—: »Zitrone und Milch, in: S 111, 870-874.

—: »Die Maschen der Macht, in: S IV, 238-239.

Habermas, Jiurgen: Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde., Frank-
furt a.M.: Suhrkamp 198:.

Hobbes, Thomas: Leviathan, Darmstadt, Neuwied: Luchterhand 1966.

Locke, John: »Abhandlung tiber den Staat«, in: Ders., Biirgerliche Gesell-
schaft und Staatsgewalt. Sozialphilosophische Schriften, hg. von Her-
mann Klenner, Berlin: das europiische buch 1986, S. 96-268.

Marx, Karl: »Zur Judenfrage«, in: Marx-Engels-Werke, Berlin: Dietz 1972,
Bd. 1, S. 347-372.

Poulantzas, Nicos: Staatstheorie, Hamburg: VSA 2002.

Saar, Martin: »Macht, Staat, Subjektivitit«, in: Susanne Krasmann/Michael
Volkmer (Hg.), Michel Foucaults >Geschichte der Gouvernementalitit«
in den Sozialwissenschaften. Internationale Beitrige, Bielefeld: trans-
cript 2007, S. 23-46.

Wacquant, Loic: »Die Wissenschaftsmythen des einheitlichen Sicherheits-
diskurses«, in: Uwe Bittlingmayer/Ulrich Bauer (Hg.), Die >Wissensge-
sellschaft«. Mythen, Ideologie oder Realitit?, Wiesbaden: Verlag fiir Sozi-
alwissenschaften 2006, S. 615-633.

—: »Bestrafung, Entpolitisierung, rassistische Einordnung. Die Inhaftie-
rung von Immigranten in der EU«, in: PROKLA. Zeitschrift fiir kritische
Sozialwissenschaft 143 (2000), S. 203-222.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Siglen

GGI1

GGII

VG

SI-IV

SW 1

Us

Foucault, Michel: Geschichte der Gouvernementalitit, Bd. 1: Si-
cherheit, Territorium, Bevilkerung. Vorlesung am College de
France 1977-1978, hg. von Michel Sennelart, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 2004

Foucault, Michel: Geschichte der Gouvernementalitit, Bd. 2: Die
Geburtder Biopolitik. Vorlesung am College de France 1978-1979,
hg. von Michel Sennelart, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2004.

Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen
am College de France 1975-76, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1999.

Foucault, Michel: Schriften in vier Binden (= Dits et Ecrits), hg.
von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jac-
ques Lagrange, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001-2005.

Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualitit und Wahr-
heit, Bd. 1, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977.

Foucault, Michel: Uberwachen und Strafen. Die Geburt des Ge-
fingnisses, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1976.

- [



https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

- (@


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Autorinnen und Autoren

Alex Demirovi¢ — lehrt derzeit Politikwissenschaft an der TU Berlin. Arbeits-
schwerpunkte: Staats- und Demokratietheorie, kritische Gesellschaftstheo-
rie, Intellektuelle. Ausgewihlte Publikationen: Nicos Poulantzas — Aktua-
litat und Probleme materialistischer Staatstheorie, Miinster: Westfilisches
Dampfboot 2007 (2. erw. Aufl.); Demokratie in der Wirtschaft. Positionen
— Probleme — Perspektiven, Miinster: Perspektiven 2007.

Dominique Grisard — Historikerin und wissenschaftliche Assistentin am
Zentrum Gender Studies der Universitit Basel. Arbeitsschwerpunkte: Ge-
schlechterforschung, Terrorismus- und Kriminalititsgeschichte und Frau-
enstrafvollzug. Ausgewihlte Publikationen: »Im Schatten Petras. >Terroris-
muss, >Nation< und >Geschlecht< in Schweizer Printmedien der 19770er-Jah-
re«, in: Claudia Opitz/Brigitte Studer/Jakob Tanner (Hg.), Kriminalisieren,
Entkriminalisieren, Normalisieren, Ziirich: Chronos 2006, S. 369-83; Gen-
der in Motion. Die Konstruktion von Geschlecht in Raum und Erzihlung,
Frankfurt a.M.: Campus 2007 (hg. mit Jana Hiberlein, Anelis Kaiser und
Sibylle Saxer).

Susanne Krasmann - Soziologin und Privatdozentin am Institut fiir Krimi-
nologische Sozialforschung der Universitit Hamburg. Arbeitsschwerpunkte:
Rechtsstaat und Gewalt, Internationale Sicherheitspolitik, Diskursanalyse.
Ausgewihlte Publikationen: Glossar der Gegenwart, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp 2004 (hg. mit Ulrich Brockling und Thomas Lemke); Michel Foucaults
>Geschichte der Gouvernementalitit« in den Sozialwissenschaften. Interna-
tionale Beitridge, Bielefeld: transcript 2007 (hg. mit Michael Volkmer).

Katherine Lemons — arbeitet an einer Dissertation in Rhetorik und Ethno-
logie an der University of California in Berkeley. Forschungsschwerpunkte:
Rechtsphilosophie, Sikularismus, Islamisches Recht in Indien. Publikation:
»Discourses of Freedom: Gender and Religion in U.S. Media Coverage of
the War on Iraq«, in: Adam Hodges/Chad Nilep (Hg.), Discourse, War and
Terrorism, Amsterdam: John Benjamins 2007, S. 89-103.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

254 | AUTORINNEN UND AUTOREN

Filippa Lentzos — Senior Research Fellow am BIOS (Centre for the Study of
Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society) an der London School
of Economics and Political Science. Arbeitsschwerpunkte: Rahmenbedin-
gungen und Richtlinien zu Biosicherheit und Bioverteidigung. Ausgewihlte
Publikationen: »Regulating Biorisks: Developing a Coherent Policy Logick,
in: Biosecurity and Bioterrorism, 4/2 (2006), S.160-167 (Teil I) und 5/1
(2007), S. 55-61 (Teil II); »Rationality, Risk and Response: A Research Agen-
da for BioSecurity«, in: BioSocieties, 1/4 (2007), S. 453-464.

Katrin Meyer — Philosophin, Koordinatorin der Graduiertenkollegien Gender
Studies Schweiz an der Universitit Basel und Lehrbeauftragte fiir Philoso-
phie an der Universitit St. Gallen. Forschungsschwerpunkte: Machttheo-
rien, feministische Theorie, Sozial- und Geschichtsphilosophie. Ausgewihl-
te Publikationen: »Hannah Arendt. Auf der Suche nach der Freiheit jenseits
von Souverinitit«, in: Regine Munz (Hg.), Philosophinnen des 20. Jahrhun-
derts, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004, S. 159-180; »Ra-
tional Regieren. Michel Foucault, die Frankfurter Schule und die Dialektik
der Gouvernementalitit«, in: Richard Faber/Eva-Maria Ziege (Hg.), Das Feld
der Frankfurter Kultur- und Sozialwissenschaften nach 1945, Wiirzburg:
Konigshausen & Neumann 2008, S. 87-102.

Sven Opitz — Wissenschaftlicher Assistent am Institut fiir Soziologie der
Universitit Basel. Arbeitsschwerpunkte: Schnittstellen von poststruktura-
listischer Theorie und Systemtheorie, soziale Inklusion und Exklusion, Si-
cherheitsdispositive, immaterielle Arbeit. Ausgewihlte Publikationen: Gou-
vernementalitit im Postfordismus — Macht, Wissen, Techniken des Selbst
im Feld unternehmerischer Rationalitit, Hamburg: Argument 2004; »Ex-
klusion — Grenzginge des Sozialen«, in: Stephan Moebius/Andreas Reck-
witz (Hg.), Poststrukturalistische Sozialwissenschaften, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 2008.

Katharina Piihl — Philosophin, Sozialwissenschafterin und wissenschaft-
liche Assistentin am Zentrum Gender Studies der Universitit Basel. Ar-
beitsschwerpunkte: feministische Sozialtheorien, Transformation von Ge-
genwartsgesellschaften und Wandel des Sozialstaats aus feministischer Per-
spektive. Ausgewihlte Publikationen: Gewalt und Geschlecht. Konstrukti-
onen, Positionen, Praxen, Opladen: Leske + Budrich 2003 (hg. mit Frauke
Koher); under construction? Konstruktivistische Perspektiven in feministi-
scher Theorie und Forschungspraxis, Frankfurt a.M.: Campus 2004 (hg.
mit Urte Helduser, Daniela Marx und Tanja Paulitz).

Patricia Purtschert — Philosophin und Dozentin am Zentrum Gender Stu-
dies der Universitit Basel. Arbeitsschwerpunkte: feministische Philosophie,
Dekonstruktion, Poststrukturalismus, postkoloniale Theorie, Macht, Al-
teritit. Ausgewidhlte Publikationen: »Judith Butler: Macht der Kontingenz

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

AUTORINNEN UND AUTOREN | 255

— Begriff der Kritike, in: Regine Munz (Hg.), Philosophinnen des 20. Jahr-
hunderts, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004, S. 181-202;
Grenzfiguren. Kultur, Geschlecht und Subjekt bei Hegel und Nietzsche,
Frankfurt a.M., New York: Campus 2006.

Nikolas Rose — Soziologieprofessor und Leiter des BIOS (Centre for the Stu-
dy of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society) an der London
School of Economics and Political Science. Aktueller Arbeitsschwerpunkt:
soziale Implikationen der neuen Gehirnforschungen. Neueste Publikation:
The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty
First Century, Princeton: Princeton University Press 2006.

Yves Winter — arbeitet an einer Dissertation in Rhetorik an der University
of California in Berkeley. Forschungsschwerpunkte: Politische Theorie und
Ideengeschichte, Problematik der Gewalt in der neuzeitlichen politischen
Philosophie. Ausgewihlte Publikationen: »Securitarismus in den USA. Zur
Gouvernementalitit der Sicherheit« (mit Katherine Lemons and Patricia
Purtschert) in: Widerspruch 46, 2004, S. 99-108; »Critical Theory, the War
on Terror and the Limits of Civilization, in: Political Theory 35/2, 2007,
S. 207-214.

- [


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

- (@


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Sozialtheorie

Thomas Kirchhoff,
Ludwig Trepl (Hg.)
Vieldeutige Natur
Landschaft, Wildnis

und Okosystem als kultur-
geschichtliche Phdanomene
Oktober 2008, ca. 280 Seiten,
kart., zahlr. z.T. farb. Abb.,

ca. 29,80 €,

ISBN: 978-3-89942-944-2

Gregor Bongaerts
Verdrangungen

des Okonomischen
Bourdieus Theorie

der Moderne

Oktober 2008, ca. 372 Seiten,
kart., ca. 29,80 €,

ISBN: 978-3-89942-934-3

Arlena Jung

Identitit und Differenz
Sinnprobleme der
differenzlogischen
Systemtheorie

September 2008, ca. 200 Seiten,
kart., ca. 24,80 €,

ISBN: 978-3-8376-1002-4

Beate Fietze

Historische Generationen
Uber einen sozialen
Mechanismus kulturellen
Wandels und kollektiver
Kreativitat

September 2008, ca. 270 Seiten,
kart., ca. 26,80 €,

ISBN: 978-3-89942-942-8

Dirk Baecker,

Matthias Kettner,

Dirk Rustemeyer (Hg.)
Zwischen Identitit

und Kontingenz

Theorie und Praxis

der Kulturreflexion
September 2008, ca. 260 Seiten,
kart., ca. 25,80 €,

ISBN: 978-3-89942-965-7

Andreas Reckwitz
Unscharfe Grenzen
Perspektiven der
Kultursoziologie

August 2008, ca. 320 Seiten,

kart., ca. 31,80 €,
ISBN: 978-3-89942-917-6

Claudio Altenhain,

Anja Danilina,

Erik Hildebrandt,

Stefan Kausch,

Annekathrin Miiller,

Tobias Roscher (Hg.)

Von »Neuer Unterschicht«
und Prekariat
Gesellschaftliche Verhéaltnisse
und Kategorien im Umbruch.
Kritische Perspektiven auf
aktuelle Debatten

August 2008, ca. 192 Seiten,
kart., ca. 21,80 €,

ISBN: 978-3-8376-1000-0

Torsten Junge
Gouvernementalitdt der
Wissensgesellschaft

Politik und Subjektivitat

unter dem Regime des Wissens
August 2008, ca. 370 Seiten,

kart., ca. 36,80 €,

ISBN: 978-3-89942-957-2

Leseproben und weitere Informationen finden Sie unter:
www.transcript-verlag.de

- [



https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Sozialtheorie

Kay Junge, Daniel Suber,
Gerold Gerber (Hg.)

Erleben, Erleiden, Erfahren
Die Konstitution sozialen
Sinns jenseits instrumenteller
Vernunft

Juli 2008, ca. 300 Seiten,

kart., ca. 27,80 €,

ISBN: 978-3-89942-829-2

Shahrsad Amiri

Narzifmus im
Zivilisationsprozefl

Zum gesellschaftlichen Wandel
der Affektivitat

Juli 2008, 434 Seiten,

kart., ca. 36,80 €,

ISBN: 978-3-89942-978-7

Patricia Purtschert,

Katrin Meyer, Yves Winter (Hg.)
Gouvernementalitit und
Sicherheit

Zeitdiagnostische Beitrdage

im Anschluss an Foucault

Juni 2008, 260 Seiten,

kart., 25,80 €,

ISBN: 978-3-89942-631-1

Andrea D. Biihrmann,
Werner Schneider

Vom Diskurs zum Dispositiv
Eine Einfiihrung in

die Dispositivanalyse

Juni 2008, ca. 140 Seiten,

kart., ca. 13,80 €,

ISBN: 978-3-89942-818-6

Patricia Purtschert,

Katrin Meyer,

Yves Winter (Hg.)
Gouvernementalitit

und Sicherheit
Zeitdiagnostische Beitrdage
im Anschluss an Foucault
Juni 2008, 260 Seiten,

kart., 25,80 €,

ISBN: 978-3-89942-631-1

Julia M. Eckert (ed.)

The Social Life of
Anti-Terrorism Laws
The War on Terror and
the Classifications

of the »Dangerous Other«
Mai 2008, 196 Seiten,

kart., 24,80 €,

ISBN: 978-3-89942-964-0

Janine Bockelmann,

Claas Morgenroth (Hg.)
Politik der Gemeinschaft
Zur Konstitution

des Politischen

in der Gegenwart

Mai 2008, 222 Seiten,

kart., 26,80 €,

ISBN: 978-3-89942-787-5

Manfred Fiillsack (Hg.)
Verwerfungen
moderner Arbeit
Zum Formwandel

des Produktiven

Mairz 2008, 192 Seiten,
kart., 20,80 €,

ISBN: 978-3-89942-874-2

René John

Die Modernitat

der Gemeinschaft
Soziologische Beobachtungen
zur Oderflut 1997

Mairz 2008, 308 Seiten,

kart., 29,80 €,

ISBN: 978-3-89942-886-5

Jorg Doring,

Tristan Thielmann (Hg.)
Spatial Turn

Das Raumparadigma

in den Kultur- und
Sozialwissenschaften
Maérz 2008, 460 Seiten,
kart., 29,80 €,

ISBN: 978-3-89942-683-0

Leseproben und weitere Informationen finden Sie unter:
www.transcript-verlag.de

- [



https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Sozialtheorie

Daniel Hechler,

Axel Philipps (Hg.)
Widerstand denken
Michel Foucault und
die Grenzen der Macht
Mairz 2008, 282 Seiten,
kart., 26,80 €,

ISBN: 978-3-89942-830-8

Ekaterina Svetlova
Sinnstiftung in der Okonomik
Wirtschaftliches Handeln aus
sozialphilosophischer Sicht
Februar 2008, 220 Seiten,

kart., 23,80 €,

ISBN: 978-3-89942-869-8

Jens Warburg

Das Militar und

seine Subjekte

Zur Soziologie des Krieges
Februar 2008, 378 Seiten,
kart., 32,80 €,

ISBN: 978-3-89942-852-0

Leseproben und weitere Informationen finden Sie unter:
www.transcript-verlag.de

- [



https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

- (@


https://doi.org/10.14361/9783839406311
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	Cover Gouvernementalität und Sicherheit
	Inhalt
	Einleitung
	»Outsourcing Torture«. Zur Performanz von Rechtsstaatlichkeit
	Gewaltökonomien und Unsicherheit. Zur Gouvernementalität der »neuen Kriege«
	Die Unsicherheit regieren. Biologische Bedrohungen, Notfallplanung, Schutz und Resilienz in Europa
	Zur Ent-Sicherung von Geschlechterverhältnissen, Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik. Gouvernementalität der Entgarantierung und Prekarisierung
	Gouvernementalität, Religion und soziale Sicherheit im postkolonialen Indien
	Migrationsmanagement und die Sicherheit der Bevölkerung
	Mit Sicherheit gegen Terrorismus. Schweizer Sicherheitsdiskurse der späten 1970er Jahre
	Zwischen Sicherheitsdispositiven und Securitization: Zur Analytik illiberaler Gouvernementalität
	Liberale Freiheit und das Sicherheitsdispositiv. Der Beitrag von Michel Foucault
	Siglen
	Autorinnen und Autoren

